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Das Land , dessen Beziehungen zum römischen Papsttum bis zur Vereinigung mit Aragon
ich im folgenden in einer eiligen Skizze darzustellen versuche, ist bis in den Anfang des
XII . Jahrhunderts weder politisch noch kirchlich eine Einheit gewesen . Katalanien war
ursprünglich ein Teil der spanischen Mark des karolingischen Reiches , und so schwach
auch die Verbindung mit dem westfränkischen Königtum war, das , durch andere Sorgen
in Anspruch genommen , sich um die südliche Mark kaum kümmern konnte, so sind doch
die dynastischen und politischen und ebenso die kirchlichen Beziehungen zum südli¬
chen Frankreich Jahrhunderte hindurch so enge gewesen , daß man von einer selbstän¬
digen Geschichte Katalaniens zunächst nicht reden darf. Die Landschaft bestand in
diesen Jahrhunderten aus verschiedenen, untereinander in engen dynastischen Beziehungen,
die aber auch oft Gegensätze waren, lebenden Grafschaften , von denen die vornehmste
und mächtigste die von Barcelona war, von der schließlich auch die Einigung des Lan¬
des und die Bildung des katalanischen Prinzipats ausgegangen ist , dann die von Besah!
und der Cerdana , von Empurias und Roussillon , von Urgel und Pallars. Die geographi¬
schen Bedingungen wiesen ihnen ihre besonderen, voneinander divergierenden Aufgaben
zu : die nördlichen von Besalü , Cerdana , von Empurias und Roussillon lebten in engster Ver¬
bindung mit ihren südfranzösischen Nachbaren ; Barcelonas Zukunft lag auf dem Meere
und in der Richtung nach Süden gegen den Ebro hin ; Urgels Schicksal wies es den
Segrefluß hinab auf Lerida zu ; Pallars an der Noguera war mehr auf das Zusammen¬
leben mit dem benachbarten Ribagorza angewiesen und auf das angrenzende Aragon.
Es ist eine Sache von eigenem Reize , zu sehen , wie diese auseinanderstrebenden Land¬
schaften immer wieder zusammengeführt werden, um schließlich in einem Staatswesen
aufzugehen : der Analogien mit unserer eigenen Geschichte gibt es da viele . Die kata¬
lanischen Historiker haben sich mit Vorliebe mit der Geschichte dieser gräflichen Häuser,
ihrer Verbindungen, aber auch ihrer Kämpfe miteinander beschäftigt und mit berechtig¬
tem nationalen Stolz die Entwicklung verfolgt, welche zur Entstehung ihres Staats ge¬
führt hat . Gewiß haben sie allen Grund , das Andenken der großen Fürsten zu pflegen,
deren kraftvolle Energie nicht zuletzt dieses seit dem XIII . Jahrhundert auch in der großen
Politik der Mittelmeerländer immer stärker sich auswirkende' Staatswesen geschaffen hat.
Doch scheinen mir hierbei die Beziehungen zu Rom nicht immer hinreichend berück¬
sichtigt zu sein . Die päpstliche Politik hatte gerade hier ebenso starke Interessen wie
schwierige Aufgaben : nicht nur mit den fortwährend wechselnden dynastischen Verbin¬
dungen und deren politischen Rückwirkungen sich abzufinden , sondern auch die Dynasten
selbst und die Kräfte des Landes immer wieder zu der großen gemeinsamen Aufgabe zu
vereinigen, zu dem Kampf mit den Arabern, deren Zurückdrängung zuerst, dann deren
Vertreibung den Päpsten vor allen andern Dingen am Herzen lag . Was dieser Kampf
mit seinen fast ununterbrochenen Grenzkriegen und mit seinen oft schweren Rückschlä¬
gen durch mehr als drei Jahrhunderte hindurch für die Geschichte des Landes bedeutet
hat , kann man gar nicht hoch genug einschätzen ; er hat auch die innere Struktur des
Landes und die Organisation des Staates selbst entscheidend beeinflußt.

1 *
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Die intensive Beschäftigung gerade der deutschen Historiker mit der Geschichte des
Papsttums hat , glaube ich , unwillkürlich zu einer nicht immer richtigen Würdigung der
mittelalterlichen Politik der Päpste geführt, indem da die besonderen Angelegenheiten
des Papsttums und des Reiches , also der ganze Komplex der italienischen Fragen und
daneben der Investiturstreit, gleichsam als die Summe der päpstlichen Politik erscheinen.
Ich bin der Meinung , daß diese Anschauung der wahren Lage des Papsttums nicht ge¬
recht wird.

Die großen Katastrophen des VII . und VIII . Jahrhunderts hatten bewirkt , daß Rom,
einst der Mittelpunkt des Imperiums , jetzt beinahe unmittelbar an die Konfinien des ehe¬
maligen römischen Reiches gerückt war und zwei Jahrhunderte lang fast schutzlos dem
Zugriff von Byzanz und fast wehrlos dem drohenden Ansturm der Araber ausgesetzt ge¬
wesen ist . Dieser Gefahr zu begegnen, ist bis tief in das XI . Jahrhundert hinein die
vornehmste Sorge der päpstlichen Politik gewesen : Süditalien und Spanien sind lange
Zeit die eigentlichen Sorgenkinder der römischen Kurie gewesen . Denn auch in der
großen Politik ist das Hemd immer näher als der Rock.

Wie Flut und Ebbe, zuweilen als gewaltige Sturmflut, so kamen und gingen die
Wogen des vordringenden und sich zurückziehenden Islams auf der ganzen Linie , im
Orient , in Süditalien und in Spanien . Um die Mitte des IX . Jahrhunderts , als die Sara¬
zenen Sankt Peter in Rom plünderten, stand auch in der spanischen Mark die Existenz
des christlichen Wesens zum andernmal auf dem Spiele , das der Befreier des Landes
Wifred » el Velloso « , der Ahnherr des später in Katalanien regierenden Hauses , rettete,
indem er die Mauren von dem beherrschenden Montserrat vertrieb, und um dieselbe Zeit,
als hundert Jahre später Kaiser Otto II . in Süditalien die entscheidende Niederlage bei
Cotrone erlitt, eroberte Almansur Barcelona , die Hauptstadt Katalaniens. Ist es ein
zufälliges Zusammentreffen , daß um die gleiche Zeit , da Papst Benedict VIII . über die
Sarazenen bei Luni und in Sardinien triumphierte, Markgraf Raimund Boreil von Bar¬
celona in zwei Feldzügen seine siegreichen Waffen , das erstemal 1010 bis Cordova , das
andere Mal ( 1015 ) bis zum Segre und Ebro vortrug ? Es ist begreiflich, daß man in
Rom alle diese Zeit mit Sorge , oft mit Angst nach den Vorgängen auf der iberischen
Halbinsel ausschaute und die Verbindungen mit den spanischen Vorkämpfern des Christen¬
tums sorgfältig pflegte und alles tat , sie bei guter Stimmung zu halten . Als dann die
eigentliche Gefahr vorüber war, stellte sich eine gemeinsame Aufgabe ein : zur selben
Zeit , als die Normannen unter der Ägide des Papsttums die Sarazenen aus Süditalien und
Sizilien vertrieben und dort die christliche Kirche wiederherstellten und neu organisier¬
ten , begann auch in Spanien die Wiederaufrichtung, wurden Tarragona und Toledo als
Metropolen wiederhergestellt, gelang auch die Eroberung und Wiederherstellung der alten
Bischofsitze von Huesca und Barbastro, wurde unter der Oberleitung des Papstes der Feld¬
zug gegen die Balearen eröffnet . Die Päpste erklärten wiederholt den spanischen Kriegs¬
schauplatz für gleichwertig mit dem in Palästina, indem sie den spanischen Kreuzfahrern
dieselben Indulgenzen gewährten wie denen , die nach dem Heiligen Lande zogen , und
auch die besondere, oft verkannte Stellung der Päpste zu den neuen geistlichen Ritter¬
orden , die bis jetzt viel zu sehr vom innerkirchlichen Standpunkt betrachtet worden ist,
erklärt sich daraus, daß sie in ihnen in erster Linie die unentbehrliche mobile Truppe
an den Militärgrenzen der Christenheit, in Palästina und in Spanien , sahen und förderten.

So spielt Katalanien in der Geschichte des Papsttums eine besondere Rolle , und
dies kommt auch in der Überlieferung zum Ausdruck. Die Zahl der für dieses verhält¬
nismäßig nicht große Gebiet gegebenen Papsturkunden ist im Verhältnis zu anderen
Ländern sehr erheblich , und zu Zeiten , vorzüglich unter Urban II . , unter Hadrian IV . und
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Alexander III . , steigt sie weit über das Normale hinaus. Wenn wir erst einmal im Be¬
sitz dieses ganzen Urkundenmaterials sein werden , dann wird eine Statistik, nach Ländern
geordnet, sehr lehrreiche Aufschlüsse geben.

Was ich hier biete, ist freilich nur eine Skizze . Das Thema selbst , wichtig wie es ist,
erfordert eigentlich eine gründlichere Untersuchung und eine Darstellung aut“ breiterer
Grundlage . Indessen meine nächste Aufgabe ist, das von mir und meinen Mitarbeitern
aufgefundene neue Material in den historischen Zusammenhang einzureihen und, soweit
es jetzt schon möglich ist, für eine zutreffendere Ansicht von den geschichtlichen Vor¬
gängen zu verwerten.

§ 1 . Die ersten Beziehungen zu Rom.
Katalanien als Teil des fränkischen Reichs . — Johanns VIII . Mandat gegen Miro und Senio-
fred JE . 3147 . — Konzil von Troyes JE . 3180 . — Katalanische Reaktion gegen die Metro¬
politanstellung von Narbonne . — Gefälschtes Privileg Stephans V . JL . -f-3462 . — Privilegien
von Formosus für Gerona JL . 3484 und von Romanus für Eine und Gerona JL . 3515,
3516 . — Johanns X . Reskript JL . 3554 . — Die Enzyklika Leos VII . für Ripoll eine Fälschung
JL . 3611 . — Erstes Privileg Agapits II . für Cuxä JL . 3651 . — Weitere Privilegien für
Montolieu JL . 3647 , für Ripoll JL . 3655 und für La Grasse JL . 3656 . — Klosterreform in
Katalanien . — Wisad von Urgel und Arnulf von Ripoll -Gerona . — Erste Romfahrt des Grafen
Seniofred . — Agapits II . Privileg für S . Martin de Lez JL . 3670 . — Gründung und Tradition
von S . Benito de Bages . — Aufblühen der Wissenschaften in Vieh und Ripoll . — Gerbert
von Aurillac . — S . Miguel de Cuxä und Abt Guarin . — Romfahrten des Grafen Oliba Cabreta
und seines Bruders Miro Grafen von Besalü und Bischofs von Gerona . — Privilegien
Johanns XIII . für Arles JL . 3734 , für Cuxä JL . 3735 und für Gerri JL . 3710 . — Tradition
der Kirche S . Maria und des Klosters S . Pedro de Besalü . — Privilegien Benedicts VII.

für Besalü JL . 3800 , für S . Pedro de Rodas JL . 3798 und für S . Hilaire JL . 3812.

Die älteste Geschichte Katalaniens bis zur maurischen Eroberung ist ein Kapitel für
sich ; es scheidet hier aus , da irgend eine originale Überlieferung von Papsturkunden in
Spanien aus dieser Periode nicht erhalten ist . Eine neue Zeit hebt an , als die fränkischen
Waffen über die Pyrenäen getragen und zuerst einzelne Teile Katalaniens befreit und
christlicher Herrschaft und christlichem Kirchenwesen zurückgegeben werden. Um nur
die Hauptdaten anzuführen : 785 wird Gerona zurückerobert, 798 Vieh und Cardona,
801 Barcelona . Urgel war wohl nur vorübergehend in den Händen der Ungläubigen.
Die Episode des Bischofs Felix von Urgel unter Karl den Großen kann ich hier übergehen1 .

Man kann überhaupt für jene Zeiten noch gar nicht von einem Lande Katalanien sprechen.
Bis in die letzten Jahrzehnte des IX . Jahrhunderts sind diese Gaue auf das engste mit Süd¬
frankreich verknüpft ; sie bilden einen Teil der Mark Gothia und Septimania . Gerona,

1 Wenn die von Viij .anüeva , Viage liter . X 225 n . 4, aus dem Cliavtular von S . Sadurnin gedruckte
und zum J . 806 gesetzte Urkunde eines Bischof Leideradus von Urgel echt und Villanüeva ’s daraus gezogene
Folgerungen X 40ff . zutreffend wären , so würde sich daraus eine disziplinäre Entscheidung des Papstes Leo III.
ergeben . Allerdings ist die Stelle : Quod nos audito facinore iussimus quos ades.se ordinacio capud ecclesiae nostrae
Romae dunkel und der Text schlecht . Aber ich habe auch sonst Bedenken , von der Urkunde Gebrauch zu
machen . Villanueva X 44 hat schon bemerkt , daß fast dieselben Namen in dem bekannten Schreiben des
Bischofs Felix von Urgel (ed . Mon. Germ . Epp . IV 329 n . 199) wiederkehren ; er sieht darin ein Argument für
die Echtheit . Aber es ist ebenso möglich , daß jene Urkunde des Leiderad mit Benutzung des Felixbriefes
gefälscht worden ist . Die Mönche von S . Sadurnin de Tabernoles bei Urgel haben mehrere unverschämte
Fälschungen auf dem Gewissen , mit denen sie erweisen wollten , daß ihr Kloster schon von Karl dem Großen
Sankt Peter und dem Papste Leo III . tradiert worden sei . Das dem P . Leo III . zugeschriebene Machwerk,
eine unglaublich plumpe Fälschung — auch die auf den Namen des großen Karl fabrizierte Fälschung ist
von ähnlicher Qualität — , habe ich in Päpsturkunden in Spanien I 241 n . 1 abgedruckt . Mißtrauen gegen
diese Überlieferung ist also geboten . Wie dem auch sei, die Sache scheint mir einer nochmaligen Untersuchung
zu bedürfen.
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Urgel , Barcelona sind Grenzfestungen , und ilire Bischöfe unterstehen, seitdem die alte Metro¬
pole Tarragona in die Hände der Araber gefallen war, der Metropolitangewaltdes Erzbischofs
von Narbonne. Von einem politischen oder kirchlichen Eigenleben konnte vorerst noch
keine Bede sein ; und auch kulturell waren die von den fränkischen Königen wiederher¬
gestellten oder neubegründeten Bistümer, Kirchen und Klöster abhängig von der großen
Metropole Narbonne, deren Erzbischof Nifridius , der Gründer von S . Maria de la Grasse,
mit Alchuin in Korrespondenz stand. Es ist nicht von ungefähr, daß dies Kloster Grasse
bis in die nächsten Jahrhunderte hinein als das Mutterkloster vieler Klöster der Diözese
Gerona verehrt wurde. Die Grafschaften Roussillon und Cerdana bildeten eine gewisse Einheit,
wie auch die angrenzenden Bistümer Eine und Gerona damals näher miteinander verbunden
erscheinen als Gerona mit Barcelona und Urgel . Der Schwerpunkt lag damals durchaus
noch am Nordabhange der Pyrenäen. Und Angelegenheiten der Kirche von Narbonne und
der Grafschaft Gothien sind es auch gewesen , die Katalanien im IX . Jahrhundert zuerst in
Berührung mit Rom gebracht haben 1

. Als Johann VIII . im Jahre 878 in Frankreich
erschien , kamen wie begreiflich von allen Seiten Wünsche, Bitten und Klagen an den
Statthalter Christi . Und damals war es auch , daß zum erstenmal Angehörige des Ge¬
schlechtes , das hernach zur Herrschaft über Katalanien gelangt ist , den Zorn des Papstes
erfuhren. Der Markgraf Bernard von Gothien und Septimanien und Erzbischof Sigebod
von Narbonne hatten Klage erhoben gegen die Brüder Miro und Seniofred ; gegen jenen,
weil er ganz Septimanien beraubt und vmrAvüstet, gegen diesen , Aveil er Avie ein Apostat
sein Diakonat und sein Mönchshabit im Stich gelassen habe . Der Papst zitiert den Miro vor
die in Lyon angesagte Synode , und bedroht den Seniofred mit dem Anathem. Dies waren,
wie es scheint, Brüder Wifreds » el Velloso « , des Begründers der Macht der Grafen von
Barcelona ; Miro war Graf der Cerdana (JE . 3147) 2

. Auf der dann im August 878 in
Troyes abgehaltenen Synode erschien auch Erzbischof Sigebodus von Narbonne mit
seinen Suffraganen Teothari von Gerona und Frodoin vron Barcelona (Maxsi XVII App.
p . 188 ) , und erAvirkte jenes oft gedruckte und kommentierte Schreiben Johanns VIII . an die
Bischöfe der Provinzen von Narbonne und Spanien und an die Geistlichen und Weltlichen
in Spanien und Gothien über das dem Liber Gothic,ae legis anzufügende Dekret Kaiser Karls
des Kahlen (JE . 3180) 3 .

Es scheint aber, daß schon früh gegen diese Metropolitanstellungdes Erzbischofs vron
Narbonne in den katalanischen Bistümern eine Opposition vorhanden gewesen ist , die von
Zeit zu Zeit durchbrach, mag sie nun auf nationalem Gegensatz beruht haben oder in dem
den Katalanen angeborenen Selbständigkeitstrieb. Wir sehen allerdings in der Sache selbst
nicht klar ; allzu dürftig ist die Überlieferung und nicht frei von fälschenden Zutaten.
Aber in die Linie der Entwicklung paßt sie durchaus.

Wir besitzen ein undatiertes Schreiben des P . StephansV . ( 885 — 91 ) an Selva , Her-
menmir und Frodoin von Barcelona , in dem Selva — richtiger Sclua — beschuldigt wird

1 Das Reskript Leos IV . von etAva 852 betr . Narbonne und Eine JE . 2623 (Mon . Germ . Epp . V 587 n . 5)kann ich hier beiseite lassen.
2 Seltsamerweise bemerkt E . Caspar in seiner Ausgabe des Registers Johanns VIII ., in dem das Schreibenals Ep . X19 mit der Adresse Mironi etSunefrido germano suo steht (Mon . Germ . Epp . VII 108 ) , » de quibus alias

notitias non habemus « . Wäre der Name Sunifred in jenen Zeiten und in jenen Gegenden nicht so häufig , sokönnte man vermuten , Sunifred habe Buße getan und sei hernach Abt in La Grasse geworden (JL . 3402 ) .
3 Johannes VIII . wäi’e auch der erste Papst , von dem xvir Briefe an einen der neuspanischen Könige

(Alfons von Galicien ) besitzen JE . 3035 . 3036 , wenn die Zuweisung an ihn ganz sicher wäre . — Vielleicht
gehört in diesen Zusammenhang , daß die einzige Handschrift , welche die Akten des Konzils von Troyes mit allen
Kapiteln vollständig enthielt , später in einem katalanischen Kloster sich befand , in S . Maria de Estany in derDiözese Vieh (vgl . Villanüeva , Viage liter . VIl 235 ) . Sie scheint leider verloren zu sein.
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der Anmaßung der alten Metropolitanwürde von Tarragona gegen den ErzbischofTheodard
von Narbonne ; unter Androhungdes Anathems werden er und seine Genossen zur Genugtuung
aufgefordert (JL . j- 3462 ) . Das Schreiben ist sicher eine Fälschung, aber ein echter Kern
läßt sich vielleicht noch herausschälen , jedenfalls fehlt es nicht an andern Zeugnissen,
welche die Sache selbst bestätigen. Jener Sclua hat sich anderthalb Jahre als Bischof
von Urgel behauptet , wie Villanüeva (Viage liter . X 7off. , XIII 32 ff. ) überzeugend nach¬
gewiesen hat , und von dem Intrusus Hermenmir im Bistum Gerona haben wir eine ganzauthentische Kunde . Ist die Teilnahme des Bischofs Frodoin von Barcelona und des
Bischofs Gotmar von Ausona -Vicli und das Einvernehmen des Grafen Sunjer sicher , dann
handelt es sich in der Tat um den ersten, freilich sogleich gescheiterten Versuch , sich
von dem fränkischen Übergewicht zu emanzipieren . Die Haltung des Papstes war durch
die Umstände und die Tradition gegeben . Die unmittelbaren Nachwirkungen dieser merk¬
würdigen Episode aber sind die ältesten Papstprivilegien, die wir aus Katalanien besitzen,
nämlich die Urkunde des P . Forinosus vom J . 892 für den Bischof Servus Dei von Gerona
(JL . 3484) und die Privilegien des P . Romanus vom J . 897 für denselben (JL . 3516)
und für den Bischof Riculf von Eine (JL . 3515 ) . Konfirmationsprivilegienfür bischöfliche
Kirchen sind damals noch sehr selten ; bei den erzbischöflichen entwickeln sie sich aus
den Palliumverleihungen; bei den bischöflichen entspringen sie damals noch der besonderen
Initiative des betreffenden Bischofs . Es lassen sich da noch keine Regeln erkennen und
feststellen ; lokale Überlieferungen mögen dabei mitspielen. Das Erzbistum Narbonne z . B.
hat schon früh sich außer den Palliumverleihungsurkundenauch richtige Privilegien geben
lassen , und das älteste erhaltene Privileg P . Stephans VI . von 896 JL . 3511 für Erzbischof
Arnust, das übrigens eine für das Verhältnis zu den Suffraganbischöfen sehr bemerkens¬
werte und vielleicht durch jene Vorgänge hervorgerufene Bestimmung enthält , scheint
nicht einmal das älteste zu sein 1

. Das Beispiel von Narbonne mag für das nahe Gerona,
die Anregung gegeben haben, sich auch seinerseits nach Rom zu wenden. Aus dem Privileg
des Forinosus , dessen Original in Gerona erhalten ist , erfahren wir, daß Bischof Servus
Dei causa orationis nach Rom gekommen sei ; in dem wenige Jahre später von Romanus
ausgestellten (Original gleichfalls in Gerona ) , mit dem vorhergehenden im wesentlichen
gleichlautenden Privileg aber wird ausdrücklich gesagt, daß er die Kirche von Gerona iuste
et canonice erhalten habe , während der vertriebeneHermenmir abgesetzt und exkommuniziert
worden sei ; die Erneuerung erklärt sich ans dem Sturz des Forinosus und aus der Ver¬
dammung durch seinen Nachfolger ; der vorsichtige Servus Dei verschaffte sich deshalb
ein zweites Privileg von dem unzweifelhaft kanonischen neuen Papst . — Ebenso der Bischof
Riculf von Eine, der schon unter Stephan VI . in Rom als Vertreter der Interessen von
Narbonne gewesen sein soll . Es handelt sich hier wie auch weiterhin nicht um ein Ein¬
greifen der Päpste motu proprio, und es würde ein vollkommen schiefes Bild geben,
wenn man annelimen wollte , daß die Päpste jener Zeit sich von sich aus in die Streitig¬
keiten dieser fernen Bistümer eingemischt hätten . Die kirchliche Ordnung, wie sie sich
historisch entwickelt hatte , blieb weiterhin in Kraft : wir sehen die katalanischen Bischöfe
auf den Provinzialsynoden um den Metropoliten von Narbonne geschart, wie 906 auf der
Synode von Barcelona' 2 und in der Folgezeit , wie schon ein Blick in die Sammlungen
von Mansi und Aguirre lehrt , und es fehlt nicht an Beispielen , welche beweisen , daß die

1 Es werden darin die Besitzungen bestätigt , wie sie Arnusts Vorgänger Daniel (ca . 76g—gi ) und Sigebod
(ca . 873—85 ) besessen haben , und hieraus könne man vielleicht auf ältere Privilegien für diese schließen.
Das nächste Privileg ist von Johann X . und vom J . g28 JL . 3577.

2 Bei Baluze , Miscell. 2 VII 51 = Espafia Sage . XXVIII 248 n . 4 und bei Yillanüeva VI 262 n . 11 : vgl,
auch Gallia christ . VI , Instr . 13 n . 12.
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kanonisch vorgeschriebenenFormen richtig eingehalten worden sind , wie die Anzeige des
Todes des Suffraganbischofs an den Metropoliten und die Bitte um Bestätigung1 und die
Ausstellung der litterae formatae 2

. Als P . Johann X . im J . 914 deip neuen Erzbischof
von Narbonne Agius das Pallium verlieh, zeigte er dies in einem Schreiben den Suffra¬
ga,neu von Narbonne an , unter denen auch die Katalanen genannt werden : Riculf von
Eine, Wigo von Geroiia , Theoderich von Barcelona , Georg von Ausona -Vicli und Rudolf
von Urgel (JL . 3554) .

Es vergehen mehrere Jahrzehnte, ehe wir wieder von Rom hören. Als das erste
Zeugnis einer direkten Verbindung des Papsttums mit einem , der katalanischen Klöster
galt bisher die Enzyklika , L e o s VII . für das Kloster S . Maria de Ripoll , der berühmten
Gründung des Grafen Wifred '

» el Velloso « , des Befreiers ; man hat sie einen » titulus
gloriae « für Ripoll genannt (JL . 3611 ) . Aber ich muß diese Urkunde leider aus der Reihe
der echten Zeugnisse ganz streichen und damit auch alle die scharfsinnigen Folgerungen,
die inan daraus gezogen hat 3

. Die erste urkundlich nachweisbare Beziehung zu Rom
datiert erst aus dem Jahre 950.

Es geschah im Dezember dieses Jahres unter Agapit II . , daß der Mönch Sunjer aus
dein Kloster Cuxä, in der Diözese Eine in Rom erschien , um im Auftrag seines Abtes
Gondefred ein Konfirmations - und Exemptionsprivileg zu erbitten . Der Papst genehmigte
das Gesuch und ließ ein Privileg — das erste Exemptionsprivileg, das ein katalanisches
Kloster erhalten hat — ausfertigen, in dem Kloster Cuxä als iuris sanctae Romame ecclesiae
erklärt wird (JL . 3651 ) .

Wie dieses nachmals zu großem Ruhm gelangende , um 878 aus Exalata nach Cuxä
verlegte Hauskloster der Grafen von Roussillon , das ungefähr gleichzeitig mit der Bulle
Agapits II . ein Immunitätsprivileg von König Ludwig von Westfranken (ed . Marca-Baluze
p . 863 n . 86) erwarb, die » libertas Rom ana « erlangt hat , wissen wir nicht ; vielleicht
hängt es mit der feierlichen Einweihung der neuerbauten Klosterkirche zusammen , die
953 stattfand, und bei der das Kloster von den Großen des Landes , vornehmlich von
dem Grafen Seniofred , reich bedacht wurde (ed . Marca-Baluze p . 868 n . 90 ) . Es ist nicht
ohne Interesse und verdiente wohl noch eine genauere Untersuchung, wie Rom durch
Südfrankreich über Saint -Gilles , das schon von P . Marinus I . um das Jahr 883 ein Pri¬
vileg erhielt und dem römischen Stuhl zinspflichtig war (JL . 3391 ) , zu den Pyrenäen vor¬
drang, zu Sainte -Marie de Grasse in der Diözese Carcassonne , das P . Hadrian III . im J.
885 privilegierte (JL . 3402 ) und zu Saint-Jean de Val Seguier ( .s . Johannis bapt. de Malasti
in Volle Sigarii) , später Montolieu genannt, das schon im Jahre 933 sich auf ein privi-
legium de Roma , quae est mater ecclesiae, berief (ed . Gallia Christ. VI , Instr . p . 423 11 . 14 ) und
im J . 948 von Agapit II . ein Privileg erhielt (JL . 3647 ) . Daß gerade unter P . Agapit II.
diese Beziehungen zu Rom lebhafter wurden, ist kein Zufall . Außer Cuxä und Montolieu
sind von diesem Papste auch das Bistum Urgel (JL . 3654) und die Klöster S . Maria de
Ripoll (JL . 3655 ) und La Grasse (JL . 3656 ) mit Privilegien bedacht worden. Wir erfahren
aus ihnen, daß zu Weihnacht 951 Bischof Wisad von Urgel und Abt Arnulf von Ripoll
nach Rom pilgerten und damals die ersten Klosterprivilegien für katalanische Klöster

1 So die Acta electionis et confirmationis Georgii episcopi Ausonensis von 914 (bei Villahueva VI
268 n . 13 ) .

2 So die Litterae formatae , welche Erzbischof Ermengaud von Narbonne für den naeh Rom reisenden
Bischof Arnulf von Ausona 1005 ausstellte (bei Villanueva VI 282 n . 21 und Espana Sagr . XXVIII 261 n . 8) .

3 Vgl . R . Beer in seiner bekannten und wichtigen Abhandlung über die Handschriften des Klosters
Ripoll in den Wiener Sitzungsberichten Phil . -hist . Klasse CLV 3 und E . Sackur in seinem Buch über die
Cluniacenser 1 106 ff. Im Anhang unter n . 1 decke ich die Fälschung auf.
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mit nach Hause brachten . Dieser Papst war wie sein Vorgänger Leo VII . ein eifriger
Freund der Klosterreform ; er stand mit Cluny in naher Verbindung ; es war natürlich,
(laß ähnlich denkende Männer gerade an den Grenzen des christlichen Lehens ihre Augen
aut * ihn richteten.

Wir wissen freilich nur wenig von den Kirchenmännern Katalaniens bis in die Mitte
des X . Jahrhunderts . .letzt aber treten aus dein Halbdunkel bedeutende Männer deutlich
heraus , die ebenso eifrige Kirchenrefonner und Klostergründer gewesen sind wie Freunde
der Wissenschaften , Bischof Wisad von Urgel , der an der Gründung der Benedictiner-
abteien S . Benito de Bages und S . Maria de Serrateix beteiligt war , und vor allem Abt
Arnulf von Ripoll , seit 954 auch Bischof von Gerona 1

. Es ist kein Zweifel : eben damals
beginnt die Wendung des katalanischen Mönchtums zu Rom hin . Eine tiefkirchliche
Stimmung von größter Devotion für Rom und Sankt Peter greift in jenen Jahrzehnten,
da die Mauren noch einmal das Land bedrohen und bedrängen , um sich ; auch die fürst¬
lichen Nachkommen Wifreds » el Velloso « , vermögen sich ihr nicht zu entziehen . Es
war damals , als jener Graf Seniofred, der Erbauer der neuen Klosterkirche von Cuxä,
nach Rom pilgerte — es ist die erste Romfahrt eines katalanischen Fürsten , von der
wir Kunde haben . Vielleicht geht auf ihn die erste große Bewidmung der römischen
Kirche mit Kirchen , Ländereien und Weinbergen und anderem Zubehör in den Grafschaften
Fenouillet , Rasez und Roussillon zurück , von der wir in dem Privileg Agapits II . für das
am Nordabhang der Pyrenäen gelegene Kloster Saint -Martin de Lez vom Oktober 955
(JL . 3670 ) lesen’ 2

. Wir besitzen auch noch dieses Grafen Testament , der darin die sämtlichen
Klöster der Diözesen Urgel , Vieh , Gerona , Eine , Narbonne und Carcassonne bedenkt,
zuletzt auch Cluny 3

. Ungefähr zur selben Zeit gründete der Edle Salla , ein Verwandter
des Bischofs Wisad von Urgel ein den heiligen Benedict und Valentin gewidmetes Benedic-
tinerkloster in Bages bei Manresa und unterstellte es dem eedesiae apostolicae sedis praesul s.
Petri urbis Rom,ensis mit einem an die apostolica . sedes urbis Quiritae zu zahlenden Jahres¬
zins von 30 Schillingen . Bei der am 3 . Dezember 982 erfolgten Weihe , an der außer
Wisad von Urgel die Bischöfe Frugifer von Ausona -Vich und Petrus von Barcelona auch
der Markgraf Boreil , der dux Gothiae, wie er in dem Instrument genannt wird , sich be-

1 Tiber Wisad s . Villanueva , Yiage Titer . X iooff . ; über Arnulf VIII 6ff . und XIII 5Öff. und R . Beer in
Wiener SB. CLV 41 ff.

2 Agapit II . überträgt darin dem Segarius , Abt des Klosters S . Martin de Lez (monästerium S. Martini
q . d . Lenis, qui est in ripa de flumine Atace in volle Bolicarnea ) , die Kirchen S . Mariae in Coronulas , S . Stephani
in Bolorda , S . Johannis in Combreto , S . Petri in Petralata , die villa Buxis und Pelms , die villa Cassanges , die
Hälfte der villa Barosa , die villa Adesate und Artosolo in den Grafschaften Fenouillet , Rasez und Roussillon nach
der alten Privilegenformel 89 des Liber diurnus (ed . Sichel p . 117 ) , ita sane ut a vobis vestrisque successoribus
singulis quibusque indictionibus pensionis nomine rationibus ecclesiasticis decem argenti solidi, anno denarii duodecim,
difficultccte postposita , persolvantur , omnem que indiget de nostra melioratione seu defensione indifferenter vos sine
dubio procurantes efficiatur nullaqite preterea ad dandam annue pensionem a vobis mora proveniat , sed ultro actio-
nariis sanete nostre ecclesie apto tempore persolvatur. Also die römische Kirche besaß hier im Tale der Aude
schon 955 Kirchen und Ortschaften , die doch nur aus einer Schenkung der Grafen der Cerdana herrühren
können . Es ist wohl nicht zu kühn , auf Seniofred und seine Romreise zu raten . — Der Text der Urkunde
ist freilich sehr verdorben ; ich gebe diesen Passus auch nur , um die Übereinstimmung mit der Formel 89
des Diurnus zu zeigen . Übrigens war dies Kloster S . Martini de Lenis selbst nicht einmal ein Eigen - oder
Schutzkoster der römischen Kirche . Im J . 1070 gab es der Landesherr Graf Bernard von Besah! dem Abt
Frotard von Saint -Pons de Thomieres ad stmm proprium et liberum et francum alodem (ed . Gallia ehr . VI , Instr.
p . 78 n . 5 ) . Die Erinnerung an diese Erwerbung ist in Rom früh verlorengegangen ; der Zins steht nicht im
Albinus und Cencius.

3 Ed . Marca -Baluze p . 885 n . 104, der diesen Seniofred aber irrig mit dem gleichnamigen Grafen von
Barcelona identifiziert . In diesem Testament vom J . 966 gedenkt der Graf auch der Begleiter auf seiner Rom¬
reise qui mecum fuerunt ad Bomam.

Fhil . -hist . Abh. 1926 . Nr . 1. 2
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teiligt, proklamiert Wisad den Grundsatz ut episcopus nihil auferat de asciterii rebus 1
. Diese

eifrigen Kirchenfürsten Wisad von Urgel, Arnulf von Gerona und sein Nachfolger Miro, Atto
von Ausona -Vich sind , wenn ich mich nicht täusche, die ersten und vornehmsten Ver¬
künder des » Romgedankens « in Katalanien gewesen . Sie waren zugleich die Propa-
gatoren der Wissenschaften in diesem Lande . Was der Abt-BischofArnulf für die Wissen¬
schaft bedeutet hat , wie unter ihm das Scriptoriuin von Ripoll blühte, wie er seine Rom¬
reise zur Ergänzung der Klosterbibliothek und zur Anknüpfung litterarisclier Verbindungenbenutzt hat , das wissen wir jetzt aus R . Beeks schöner Studie über die Handschriften
des Klosters Santa Maria de Ripoll I (Sitzungsberichte der Wiener Akademie , Phil . -hist.
Klasse CLV, 1907 , S . 37 ff. ) . Atto von Ausona -Vich aber kennen wir als den Lehrer
Gerberts von Aurillac , des späteren Papstes Silvester II . Bei ihm trieb der junge Mönch,
den der MarkgrafBoreil von Barcelona im Kloster Aurillac kennen gelernt und mit sich
nach Spanien genommen hatte , Mathematik, Musik und Astronomie . Aus Gerberts Briefen
erschließt sich uns dieser gelehrte Kreis mit seinen weitreichenden Verbindungen. Es ist wie
eine Blüte , die plötzlich, gleichsam über Nacht, sich hier entfaltet hat . So enthält Gerberts
Briefsammlung u . a . ein kurzes Billet an den bisher unbekannten Lupitus von Barcelona , den
jetzt ein spanischer Gelehrter2 entdeckt hat , es war wohl der 993 vorkommende Arclii-
levita Lobato und spätere Abt von Arles Lupinus, alias Benedictus , omni scientia litterali
pleniter instructus, wie es in einer Urkunde von 1004 von ünn heißt (ed . Villanueva , Viageliter . XII 214 n . 3 ) . Gerbert erbat von ihm die Übersendung eines liber de astrologia
(Ep . 24) . Der folgende Brief (Ep . 25 ) ist an den Bischof Bonifilius von Gerona gerichtet-die früheren Herausgeber haben den Namen nicht zu deuten vermocht und ihn vergebensin der Bischofsliste von Gerona gesucht ; jetzt wissen wir, daß es kein anderer ist als
Miro aus dem Hause der Grafen von Besahi , der diesen Doppelnamen führte 3

. In einem
anderen Brief (Ep . 45 ) erwähnt Gerbert als seinen Freund den nachmals so berühmt
gewordenen Abt Guarin von Cuxä . Auch mit seinem alten Gönner , dem MarkgrafenBorell , blieb er in Verbindung (Epp . 70 . 112) . Mit Ripoll aber rivalisiert das Kloster
Cuxä unter seinem Abt Guarin , dem abbas egregius •, qui ceu ut sydus lucidum affatim vibrare
satagil cosrnum 4

. Er war in Italien und in Rom wie zu Hause , zweimal war er in Venedig,das zweite Mal auf der Pilgerfahrt nach Jerusalem ; man weiß , welchen Weltruf sein
Kloster genoß und wie es als ein Mittelpunkt klösterlicher Askese auch in Italien verehrt
wurde ; Peter Orseolo , der große Doge von Venedig , Johannes Gradenigo und die beiden
Morosini fanden dort eine Zuflucht , und auch der heilige Romuald, der Gründer des
Kamaldulenserordens, hat dort geweilt. Es ist leicht zu ermessen , was dieser Zustrom
italienischen Geistes für das Land zu beiden Seiten der Pyrenäen bedeutete : seitdem ist
die Verbindung mit Italien und Rom nicht mehr unterbrochen worden. Wenn wir nur
mehr darüber wüßten ! Von diesem Kreise sind die Fürsten selbst nicht zu trennen;
des Grafen Seniofred kirchliche Devotion kennen wir schon ; mit ihm wetteiferten seine
beiden Brüder, die Gründer des Benedictinerklosters Serrateix, Oliba, Cabreta , Seuiofreds

1 Diese merkwürdige und lesenswerte Konsekrationsakte stellt bei Makca -Bai,uze p . 896 n . 112 . In der
langen Einleitung heißt es von Iiom Hinc quippe urbs fortitndinis gentium dominam ampleetitur Romam.

2 Lluis Nicolaü y d ’Olwer , Gerbert (Silvestre II ) y la cultura catalana del Sigle X in Estudis Uni-
versitaris Catalans IV ( 1910) 337.

3 Vgl . R . Beer in Wiener SB . CLV 490 '
. Miro führte den Doppelnamen Bonifilius.

4 So heißt es von ihm in den Acta consecrationis ecclesiae monasterii Cuxanensis von 974 bei Marca-
Baluze p . 909 n . 119 . — Die Urkunden dieses Kreises auf ihren Stil zu untersuchen , wäre wohl eine lohnende
Aufgabe,
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Nachfolger in der Grafschaft Cerdafia, und Miro, Graf von Besalu und seit 971 Bischof
von Gerona . Jener, der ganz in dem sich bildenden Kreise um Guarin von Cuxa aufging,ist wahrscheinlich zweimal in Rom gewesen , das eine Mal im Jahre 968 , wo er vom PapstJohann XIII . für das Kloster S . Maria de Arles (JL . 3734) und für Cuxä seihst (JL . 3735)Privilegien erreichte, das zweite Mal 988 auf dem Wege nach Monte Cassino . Auch Miro
von Gerona , der in der Hauptstadt seiner Grafschaft Besalu , dem alten Bisuldunum , imJ - 977 hi her Palastkapelle eine Kanonika einrichtete, die er dem römischen Stuhl mit
einem Jahreszins von 2 Schillingen unterstellte (ed . MAncA -BAi.uzE p . 912 n . 121 ) , und das
dortige alte Peterskloster neu dotierte und es gleichfalls Sankt Peter in Rom ad propriumalodium widmete (ed . Makca -Baluze p . 919 n . 124) mit einem Jahreszins von 5 Schillingen
(ed . Yillanueva , Viage liter . XV 254 n . 25 ) , war aller Wahrscheinlichkeit im Jahre 979 in
Rom , wo er für sein Peterskloster ein Privileg von P . Benedict VII . erbat (JL . 3800) ;damals waren auch der Abt von S . Pedro de Rodas in der Diözese Gerona — auch dieses
Eigenkloster der römischen Kirche (JL . 3798 )

' — und der Graf Roger von Carcassonne
mit seiner Frau und dem Abt von Saint-ILilaire in Rom (JL . 3812 ) . Den Miro finden
wir noch einmal im J . 981 auf dem Konzil in Rom , wo er dem Kaiser Otto II . und den
deutschen Herren begegnete und die gegen die Simonie gerichtete Enzyklika Benedicts VII.
mitbekam (JL . 3804 ) . Einige Jahre zuvor war auch das Benedictinerkloster S . Maria de
Gerri in der Grafschaft Pallars römisches Eigenkloster und von P . Johannes XIII . pri¬vilegiert worden (JL . 3710) .

Man liest oft , daß diese Klosterprivilegien mit ihren Exemptionen einen Eingriff in
die bischöflichen Rechte bedeutet und sogar schließlich zu einer Zerstörung des Diö-
zesanverbandes geführt hätten . So aber hat man damals nicht empfunden . Fromme
Grundherren und fromme Bischöfe selbst haben ihre kirchlichen Gründungen dem römi¬
schen Stuhl damals noch aus freien Stücken unterstellt, weil sie darin offenbar den besten
Schutz gegen Bedrückung und Schädigung und gegen die von der Laienkirche untrenn¬
bare Simonie erkannten. Klosterreform und römischer Schutz gehörten damals zusammen.
Wir sehen , wie in dem Lande nördlich und südlich der Pyrenäen die geistlichen und
weltlichen Großen das Heil bei Rom suchen , in einer Zeit , wo der päpstliche Stuhl nur
eine moralische Autorität besaß . Die Initiative ist noch ganz bei den lokalen Autoritäten;
Rom selbst ist durchaus passiv . Auch bei der hochpolitischen Frage, der ersten großenAktion der römischen Kurie in Spanien , dem Versuche der Wiederherstellung der Metro¬
pole Tarragona, zu dem ich mich jetzt wende, geht die Anregung durchaus vom Lande
selbst aus ; der Papst hat lediglich den Segen der Kirche dazu gegeben und die kirchen¬
rechtlichen Konsequenzen übernommen.

1 Dieses Kloster hatte schon zuvor von Benedict VI . im J . 974 ein Exemptions - und Schutzprivilegerhalten (JL . 3777) .

2*
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§ 2 . Roms zunehmende Einwirkungen.
Versuch der Bildung einer selbständigen katalanischen Kirchenprovinz unter Ausona -Vich . —
Gescheiterter Versuch des Abtes Cäsarius vom Cäcilienkloster auf dem Montserrat . — Mark¬
graf Borells von Barcelona Reise nach Rom mit Bischof Atto von Ausona -Vich und Gerbert
von Aurillac . — Die fünf Urkunden Johanns XIII . für das Erzbistum Ausona -Vich JL.
3746—50 . — Katastrophe dieser Kirchenpolitik . — Atto ermordet . — Schisma in Vieh:
fruja und Guadald . — Privilegien Benedicts VII . für Fruja JL . 3794—95 . — Verhandlung
vor Johann XV . — Fruja ermordet . — Konzil Gregors V . in Rom am 9 . Mai 998 mit
Kaiser Otto III . und Graf Ermengaud von Urgel . — Absetzung des Intrusus Guadald und
Bestätigung des Bischofs Arnulf . — Privilegien Gregors V . für Arnulf JL . 3888 und für
Besalu JL . 3885 . — Vereinigung von fünf päpstlichen Eigenklöstern unter Abt Guarin
JL . 3850 . — Silvester II . (999—1003) . — Wachsende Intimität mit Rom . — Rom¬
reisen der Grafen Ermengaud von Urgel und Raimund von Barcelona . — Privilegien Sil¬
vesters II . für Urgel JL . 3918 , Gerona JL . 3926 , S . Cugat del Valles JL . 3927 , S . Maria de Arles
JL . 3937 . — Reskript an den Vizecomes Gerbert von Barcelona . — Johann XVIII . ( 1003—
1009) . — Pi’ivileg für S . Cugat JL . 3956 . — Sergius IV . ( 1009— 12 ) . — Privilegien für
Cuxa JL . 3973 , Ripoll JL . 3974 , S . Pierre de Fenouillet JL . 3975 , Canigü JL . 3976 , Aries
JL . 3977 . — Konstitution für Gerona . — Benedict VIII . ( 1022—24) . — Privilegien für
Urgel JL . 3993 , S . Cecilia de Montserrat , S . Pedro de Portella , S . Benito de Bages . —
Errichtung des Bistums in Besalu . — Graf Bernard Tallaferro . — Privilegien für Bischof
Wifred JL . 4016 , S . Maria de Besalu JL . 4017 , Banolas JL . 4018 , Camprodön JL . 4019 . —
Reskript über S . Juan de las Abadesas . — Privileg für Oliba von Ripoll JL . 4050 . — Dota¬
tionsurkunde für Gerona . — Reskripte für S . Pedro de Rodas . — Privileg für S . Cugat
JL . 4043a . — Johann XIX . ( 1024—33) . — Konstitutionen für S . Cugat del Horno und
S . Pedro de Besalu . — Pallium für Bischof Peter von Gerona JL . 4089 . — Landverpachtung

an Riecholf.

Wir sahen , daß seit dem Zusammenbruch die von den Karolingern wiederhergestellten
katalanischen Bistümer , deren alte Metropole Tarragona , die Hauptstadt der alten römi¬
schen Tarraconensis , .von den Mauren zerstört worden war , dem Erzbistum Narbonne,
der prima sedes , unterstellt waren , und wir erinnern uns jenes ersten Versuches des Sclua
am Ende des IX . Jahrhunderts , sich von Narbonne loszumachen . Jetzt erneuerte ein ehr¬
geiziger Priester diesen Versuch . Es war der Abt Cäsarius vom Cäcilienkloster am
Montserrat in der Diözese Ausona -Vich , der sich zum Erzbischof und Metropoliten von
Tarragona auf Grund eines angeblichen Konzilbeschlusses von S . Jago in Galicien auf¬
warf und , da die katalanischen Bischöfe Peter von Barcelona , Arnulf von Gerona , Otto
von Ausona -Vich , Wisad von Urgel und der Metropolit von Narbonne Aimericli ihm die
Anerkennung versagten , sich an P . Johann XIII . wandte . Das phrasenreiche Schreiben
dieses Mannes ist in einer alten Kopie noch im Kapitelarchiv in Vieh erhalten , und an
seiner Authenzität , so oft sie auch bestritten worden ist , ist nicht zu zweifeln . Villa-
nueva hat auch aus anderen Urkunden diesen Abt von Montserrat mit dem Titel eines
Erzbischofs von Tarragona nachgewiesen , so daß an der Sache selbst , so unsicher auch
Beweggründe und viele Einzelheiten sind , kein Zweifel möglich ist 1

. Mag nun dieser
Versuch des Cäsarius den Anstoß dazu gegeben haben oder nicht , jedenfalls ist bald darauf
seine Idee , die katalanischen Bischöfe unter einem eigenen Metropoliten zu vereinigen,
freilich ohne dauernden Erfolg , zur Ausführung gebracht worden . Aber letzten Endes
stecken hinter solchen weitreichenden kirchlichen Neuorganisationen immer politische
Gründe , und es kann auch kein Zweifel daran sein , daß dieser Versuch die Bildung eines
geschlossenen und bis zu einem gewissen Grade unabhängigen Staatswesens zum Ziele,
also eine eminent politische Bedeutung hatte.

1 Ich gehe auf den oft gedruckten Brief des Cäsarius und auf die Kontroverse mit Absicht nicht weiter
ein , meine aber , daß eine gründliche kritische Studie besonders auf Grund der im Kronarchiv in Barcelona
erhaltenen Urkunden des Cäcilienklosters wohl die Mühe lohnen möchte.
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Der mächtigste Herr unter den Dynasten des Landes aber war der MarkgrafBoreil
von Barcelona , der die Grafschaften Barcelona , Ausona -Vich , Gerona und Urgel in seiner
starken Hand vereinigte und eine so gebietende Stellung einnahm , daß er auch dux Go-
thiae genannt wurde 1

. Schon in diesem Titel liegt, wie mich dünkt, der Anspruch auf
eine den andern Grafen von Besalü , Roussillon , Empurias und der Cerdana übergeord¬
nete Gewalt . In der Tat ist es Boreil gewesen , der die Idee einer eigenen Metropole
für Katalanien aufnahm . Der Mann seiner Wahl war Bischof Atto von Ausona -Vich , der
erste Mann im Episkopat des Landes . Die Stadt Vieh aber konnte damals wohl als dessen
kultureller Mittelpunkt gelten . Es fragte sich nur , ob die Macht des Grafen von Barce¬
lona stark genug war, die offenen oder stillen Widerstände der andern Machthaber und
vornehmlich des Erzbischofs von Narbonne zu überwinden. Wir wissen nichts Sicheres
darüber, aber wir können doch manches erraten. Zunächst galt es , die Zustimmung des
Papstes zu erlangen . Johannes XIII . , der damals auf dem Stuhle Petri saß , nahm den
wahrscheinlich zum Weihnachtsfest des Jahres 971 in Rom eingetroffenen Markgrafen
Boreil , welchen Atto von Vieh und der junge Gerbert begleiteten2

, freundlich auf und
stimmte seinen Vorschlägen , wie es scheint , ohne alle Bedenken zu . Im Januar 971 wur¬
den die fünf Urkunden erlassen , welche das katalanische Kirchenwesen auf eine neue
Grundlage stellen sollten . Drei von ihnen sind noch im Original erhalten und auf Pa¬
pyrus geschrieben , eine Augenweide für jeden Diplomatiker, von den beiden andern sind
alte Kopien vorhanden3

. Sie sind zwar alle bekannt, öfter gedruckt und kommentiert,
dennoch bleibt noch einiges über sie zu sagen.

Das erste Schreiben JL . 3746 wendet sich an die Erzbischöfe und Bischöfe in Gal-
liarum partibus und kündigt ihnen an , daß der Papst auf Bitten des Grafen Borell der
Kirche von Ausona die Macht und den Primat der Kirche von Tarragona, da keine Hoff¬
nung auf die Wiedergewinnung dieser Stadt mehr sei , übertragen habe, so daß fortan
alle Suffraganbiscliöfe der alten Tarragona nunmehr von dem Erzbischof von Ausona die
Weihe empfangen sollen . Er beruft sich dabei auf die ähnlichen Akte seines großen Vor¬
gängers Gregors I . und zitiert, offenbar aus dessen Register, aas dem er einzelne Sätze
wörtlich anführt , das Dekret an den Bischof Benenatus von Cumä-Misenum JE . 1197
(Reg . lib . II ep . 44 ) und das an den Bischof Johannes von Velletri JE . 1169 (Reg . lib . II
ep . 17 ) , ferner nebenbei die Dekrete für Fondi (Terracina) JE . 1217 und für Squillace
(Cotrone ) JE . 1192 . Bemerkenswert ist dabei vor allem die Adresse , aus der hervorgeht,
daß man in Rom den Prinzipat von Katalanien als einen Teil von Gallien ansah . Von
Spanien ist mit keinem Wort die Rede . Die zweite . Urkunde -JL . 3747 ist die übliche
Palliumverleihung für den neuen Erzbischof Atto von Ausona . Denn es handelt sich
nicht, wie es im Sinne des Cäsarius war und wie später Urban II . es wollte , um eine
Wiederherstellung der Metropole von Tarragona, sondern um die Konstituierung einer
neuen Metropole in Ausona -Vich an Stelle der für immer aufgegebenen von Tarragona,.
Hierzu als drittes das Begleitschreiben an die Suffragane des neuen Metropoliten , die Bischöfe
Wisad von Urgel , Peter von Barcelona und Sunjer von Eine JL . 3748 . Hier wird der Akt
so erklärt , daß die Kirche von Tarragona mit der von Ausona nunmehr uniert sei — ex

1 Gregor V . nennt ihn in der Bulle fiir Bischof Arnulf von Ausona -Vich JL . 3888 Aquitaniorum sive
Gotliorum nobilissimus marchio. Der Historiker Richer bezeichnet ihn als Hispaniae citerioris dux.

2 Rieheri Hist . lib . III c . 43 (Mon . Germ . Scr . III 617) : praedictis duci (Borelb) et episcopo (Hattoni) mentem
dedit , ut Bomarn oraturi peterent . Parat -isque necessariis iter carpunt ac adolescentem commissum secum deducunt.
Inde . JJrbem ingressi , post praeces ante sanctos Apostolos effusas , beatae recordationis papam . . . . adeunt ac se.se
ei indicant , quodque visum est de suo iocundissime impertiunt.

3 über die Überlieferung s . Papsturk . in Spanien I n6ff.
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duabus unam fecimus — und daß deren Metropolitanrechte auf diese übergegangen seien.
Es fehlt der vierte Suffragan , der von Gerona . Dieser Kirche gelten die beiden folgen¬den Mandate . In Gerona war nach dem Tode des Bischofs Arnulf ( 17 . April 970) ohne
kanonische Wahl durch Klerus (plebs) und Volk ein Neophyt eingesetzt und geweihtworden ; das erklärt Johann XIII . mit dem Hinweis auf das bekannte Schreiben Gre¬
gors I . an Syagrius von Autun u . a . JE . 1747 (Reg . lib . IX ep . 218 ) für ungültig, wieder
unter wörtlicher Wiedergabe der langen Stelle (Mon. Germ . Epp . II 207 , 28ff. — 208 , 14) ;er bestellt zum Provisor und Gubernator der Kirche von Gerona den Erzbischof Atto
selbst. Das Schreiben ist wahrscheinlich an den Grafen Borell gerichtet (JL . 3750) 1

. Das
andere Mandat (JL . 3749 ) ist adressiert an den Bischof Sunjer (von Eine ) und seinen
Vater, den Grafen Gauzfred von Empurias und Roussillon , und an die Plebs , den
Archidiakon und die Kanoniker von Gerona . Der Papst benachrichtigt sie von der Union
der Kirche von Tarragona mit der von Ausona und deren Erhebung zum Erzbistum, und
von der Verleihung des Palliums an Atto und seiner Ernennung zum Provisor der Kirche
von Gerona.

Es ist deutlich, daß die so geschaffene Kirchenprovinz genau dem Machtgebiet , wir
würden heute sagen , dem Staate des MarkgrafenBorell entsprach ; sie umfaßte die Bis¬
tümer Barcelona , Ausona -Vieh , Urgel , Gerona und Eine. Aber in dem größeren Teil des
Bistums Gerona und im Bistum Eine übte der Markgraf nicht die direkte Gewalt aus;diese unterstände] ] der gräflichen Nebenlinie, die in Besalü und der Cerdana regierte,und den Grafen von Empurias und Roussillon . Ist es zu kühn anzunehmen , daß die
Irrungen, die bald einsetzten, aus diesen Gegensätzen entsprangen, die im Lande selbst
und im Klerus zu schlimmen Parteiungen führten?

Jene Papyrusurkunden, so zerbrechlich und vergänglich sie sind, haben bis auf den
heutigen Tag gehalten ; das Gebäude aber, von dem sie handeln, brach schon in Jahres¬
frist zusammen . Das Martyrologium der Kirche von Ausona berichtet mit zwei Worten,daß der Erzbischof Atto am 22 . August 971 ermordet worden sei 2

. In der Kirche vonVieh selbst tat sich ein Schisma auf ; ein Intrusus namens Guadald erhob sich gegenAttos legitimen Nachfolger Erugifer oder Fruja ; jener holte sich die Konsekration in ganzunkanonischer Weise von dem südfranzösischen Erzbischof von Auch , dieser von dem
alten Metropoliten Katalaniens, dem Erzbischof von Narbonne. Denn von dem Erzbistum
Ausona-Vieh redete jetzt niemand mehr . Es ist eine vollkommene Katastrophe gewesen;mehr wissen wir nicht . Wie der Markgraf Borell sich zu diesem Zusammenbruch seines
Werkes verhielt , wissen wir ebensowenig; bald genug hatte er , von den Sarazenen
bedrängt , die sogar seine Hauptstadt Barcelona eroberten, andere Sorgen . Auch die
römische Kurie nahm diesen Ausgang gleichmütig hin . Als BischofFruja im Winter 978nach Rom kam und der Kurie die Privilegien seiner Kirche vorlegte, hat Benedict VII.
sie libenti animo bestätigt . Aber wohlverstanden, dies Privileg, dessen Original 'auf Papyrusnoch heute im Kapitelarchiv von Vieh hängt , gilt dem Bischof Fruja der Peterskirche
in Vieh ünd bestätigt die lange Liste der Besitzungen des Bistums ; von der Metropolitan¬
gewalt und dem Privileg des Atto ist keine Rede mehr (JL . 3794) . Bereitwillig gab man

1 Die Urkunde (Original auf Papyrus ) ist schlecht erhalten , besonders der Kopf mit der Adresse ist
arg mitgenommen . Das lange Zitat aus Gregor 1 . ist von den bisherigen Herausgebern übersehen worden;man kann damit die Lücken ausfüllen . Die Benutzung des Registers Gregors I . in der päpstlichen Kanzleimüßte einmal noch genauer ermittelt werden.

2 Ed . Espana Sagr . XXVIII 314 . 317 . (conf . S . 100) . — Sonderbarerweise sprechen weder Moncada,
Episcopologio de Vieh I 169 noch Villanueva , Viage liter . VI 155 von dem gewaltsamen Ende des Erz¬bischofs Atto.
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ilim auch ein Empfehlungsschreiben an die Majores und Minores der Provinzen Ausona,
Barcelona , G-erona und Urgel mit und bedrohte jeden , der gegen den Bischof Fruja angehe,mit der Exkommunikation, ausgenommen den Grafen Boreil , seine Gattin Ledgardis und
seinen Sohn GrafRaimund— eine ausdrückliche Einschränkung zugunsten des Landesherrn.
Und wie ein Rückzug sieht es aus , daß der Papst eine Nachschrift an den Erzbischof
Ermengaud von Narbonne hinzufügen läßt , worin er diesen ersucht, das Mandat für Frujadurch seine Unterschrift zu bestätigen und es eventuell auch von allen seinen Suffraganen
bestätigen zu lassen (JL . 3795) 1

. Eine alte Kopie dieses Mandats ist noch in Vieh , und
sie trägt außer der Unterschrift des Narbonnenser Erzbischofs auch noch die des Bischofs
Adalongus von Lucca . Dessen Unterschrift sieht aus wie autograpli. Da wir von einer
Legation dieses Bischofs , dessen Tod zu 980 angesetzt wird , keine Kunde haben, so mag
Fruja auf der Heimreise beim Besuche in Lucca sich auch dessen Unterschrift besorgthaben'2.

Der Streit zwischen Fruja und Guadald zog sich hin ; die Angelegenheit kam in
Rom vor das Gericht des Papstes Johann XV . , der den Intrusus mit dem Anathenibelegte —
doch ist nichts davon erhalten. Aber Guadald kehrte sich nicht daran und ließ im J . 996
seinen Gegner umbringen. Begünstigt von den Landesherren, den Söhnen des unterdessen
verstorbenen Markgrafen Boreil (f 992 ) , Raimund Borell , der die Grafschaften Barcelona,
Ausona und Gerona erbte, und Ermengaud, der die Grafschaft Urgel erhielt und der
Ahnherr der dortigen Dynastie wurde, wurde der Abt Arnulf von San Feliü de Guixols
zum Bischof von Vieh gewählt und von dem Metropoliten von Narbonne geweiht. Die
Sache kam nun zur nochmaligen Verhandlung nach Rom , wo unterdessen Gregor V, , der
Vetter Ottos III . , den Stuhl Petri bestiegen hatte . Auch diese Urkunde über die Verhand¬
lungen der am 9 . Mai 998 in der Peterskirche — wenige Tage nach der Katastrophe
des Crescentius — tagenden Synode ist noch im Original auf Papyrus erhalten und
hat uns die eigenhändige Unterschrift des Kaisers Otto III . überliefert (JL . 3888 ) ; sie
erzählt ausführlich und anschaulich den Vorgang, wie der Kaiser mit den deutschen und
langobardischen Herzogen und Grafen und zu seinen Füßen der Graf Ermengaud von UrgelPlatz nimmt, während die beiden Gegner Arnulf und Guadald ihre Sache vertreten . Auch
Ermengaud wurde verhört und Guadald schließlich überführt und nach dem Urteilsspruchder römischen, langobardischen und deutschen Bischöfe — man nannte sie in Rom die
Ultramontanen — und mit Zustimmung des Kaisers von zwei hohen Würdenträgern der
römischen Kirche , dem Arcliidiakon Benedict und dem Oblationarius Robert nach römischer
Weise seiner bischöflichen Insignien entkleidet und degradiert . Darauf wurde auf Befehl
Ottos III . und nach dem Urteil der Bischöfe und mit Zustimmung des Grafen Ermengaud,
seiner Kleriker und Optimaten und der Vertreter des römischen Senats und der Militia
Roinana , der Langobarden und Deutschen Arnulf als Bischof von Vieh anerkannt und
mit Ring und Stab begabt. Das Mittelalter lebte in solchen feierlichen Zerimonien , und
man kann sich wohl denken , welchen Eindruck dieser Aufmarsch von hohenpriesterlichem
Pompe , kaiserlicher Herrlichkeit, von Bischöfen , Herzogen und Grafen aus drei Ländern
gemachthaben wird . Denn wahrscheinlichwar auch der Graf BernardTallaferro von Besalü,
der Sohn des Grafen Oliba Cabreta , damals in Rom anwesend, wo er wenige Tage zuvor
das von ihm bei der Marienkirche in Besalü erbaute Kloster der heiligen Genesius und
Michael Sankt Peter tradierte und durch ein großes Privileg .Gregors V. bestätigen ließ

1 Gedruckt von Florez in der Espana Sagr . XXVIII 102 Anin. 1 , aber ohne den Schluß , der die Urkunde
erwähnenswert macht . Den vollständigen Text gibt Viixanueva , Viage liter . VI 280 n . 19.

2 Wir wissen vom Bischof Adalongus von Lucca auch sonst nicht viel (vgl . I)om. Baesocciiini , Memorie
di Lueca V p . I 1360 . ) .
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(JL . 3885 ) . Daß dieser Vorgang im Petersdom auch eine gewisse staatsrechtliche Bedeu¬
tung hatte und für die Kaiserideen des jungen Otto charakteristisch genug ist 1

, mag neben¬
bei bemerkt werden ; die nüchterne deutscheGeschichtsschreibung, selbst W . v . Gieserrectit,
widmet der Sache freilich nur wenige Worte , und Gregorovius , der seine Freude daran
gehabt haben würde, hat sie gar nicht gekannt.

Überhaupt darf man diese Dinge nicht nach dem äußern Erfolge allein beurteilen;
das eine wird auch dem kritischsten Beobachter deutlich sein , daß das Papsttum , so
schwere Niederlagen es auch gerade in jenen Jahrzehnten erlitten, hat , in dem Lande,
mit dem wir uns hier beschäftigen, eine außerordentliche Zunahme Yon Einfluß und Ein¬
wirkung jeder Art erlangt hat . Das zeigt sich in allem : in den häufigen Besuchen der
katalanischen Fürsten in Rom , in der Anrufung der römischen Entscheidung in den
streitigen Fragen, in der zunehmenden Bereicherung der römischen Kirche mit Klöstern
und Stiftungen. Unter diesen Urkunden scheint mir besonders eine bemerkenswert, weil
sie der erste von Rom ausgehende Versuch in diesen Gebieten ist , die der römischen
Kirche gehörenden Klöster unter einer Leitung zu vereinigen, und so der Entwicklung
um gut hundert Jahre vorauseilt. Im Jahre 993 verlieh Johannes XV . wie man annimmt,
dem Abt Guarin vom Kloster Saint-Pierre de Lezat in der Diözese Toulouse die Leitung
von fünf päpstlichen Eigenklöstern, von Lezat , von Saint -Hilaire in der Diözese Gar-
cassonne , von Saint-Michel de Cuxä, in der Diözese Eine, von Saint-Pierre de Cannes und
Sainte -Marie de Alet in der Diözese Narbonne mit weitgehenden Rechten (JL . 38 50)

'2 ;
sie liegen nahe den Pyrenäen und einige , vor allem Cuxä, stehen in engster Beziehung
zu Katalanien; nimmt inan dazu die zahlreichen Eigenklöster Roms auf der Südseite der
Pyrenäen, Gerri , Bages , Rodas , Besaht , so erkennt man , wie das Bild in wenig Jahr¬
zehnten sich vollständig verschoben hat und auf einem nicht großen Gebiet eine päpstliche
Hausmacht, wenn ich so sagen darf, lieraugewachsen ist , die , wenn der römische Stuhl
selbst nicht immer wieder von den allerscliwersten Krisen erschüttert worden wäre , eine
noch stärkere Waffe in der Hand des Summus pontifex für die kommenden Kämpfe
geworden wäre, als welche sie sich hernach bewährt hat.

Auf Gregor V . folgte im Jahre 999 Sil vester II . , jener Mönch Gerbert aus Aurillac.
Wenn spanische Besucher nach Rom kamen , mochte er sich der Zeiten erinnern, als er
in Vieh bei dem Bischof Atto studierte . Natürlich war er auch in Barcelona , Gerona,
Ripoll , Urgel gewesen ; er kannte die regierenden Familien des Landes und die Männer
der Kirche , die Gelehrten wie die Feudalherren. Es ist natürlich , daß dadurch ein ge¬
wisser intimerer Zug in die Beziehungen der römischen Kirche zu Katalanien kommt:
aus Silvesters kurzer Regierungszeit sind verhältnismäßig zahlreiche Akte gerade für
Katalanien auf uns gekommen . Der fromme Bischof Salla von Urgel kam im Mai 1001
in Begleitung des Grafen Erinengaud von Urgel nach Rom , um ein Privileg für sein Bistum
zu erbitten, das noch im Original auf Papyrus im Kapitelarchiv der Seo erhalten ist
(JL . 3918 ) ; sie trugen ihm auch Fragen über Klosterreform vor ; es handelt sich im Grunde
um eine Bagatelle ; aber das Gespräch mit Silvester, dem papa KomensiSj wird sorgfältig
aufgeschrieben und dann zu Hause ein großer Rat abgehalten, an dem der Metropolit

1 Vielleicht hat Otto III . dem Bischof Arnulf von Vieh sogar noch ein besonderes kaiserliches Präzept
mitgegeben . Die Stelle in dem Privileg Gregors V . ist nicht ganz deutlich , wenn er sagt ei cnncessimus et
episcopatum prephatum una cum precepto domni augusti, — denn dies könnte sich vielleicht auf Ottos III . Unter¬
schrift beziehen . In der Ausgabe der Diplome Ottos III . von Sickel ist die Urkunde überhaupt nicht erwähnt.

2 Marca -Baruze p . 966 n . 157 schreibt die Urkunde Johannes XVIII . und dem J . 1008 zu ; die Gallia
christiana XIII , Instr . 149 n . 2 Johannes XVI . und dem J . 993 . Hier wird unter Guarin der berühmte
Abt von Cuxä verstanden . . -
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Ermengaud von Narbonne , die Bischöfe Salla von Urgel , Oddo von Gerona , Arnnlf von
Ausona , die Äbte Seniofred von Ripoll , Lupinus von Arles , Wadamir von Banolas , Pontius
von S . Sadurnin de Tabernoles teilnahmen (ed . Villanueva , Yiage liter . XII 214 n . 3 ) .Man hat einige Jahrhunderte später sich manchmal über die Katalanen als die schreib¬
seligste Nation der Welt lustig gemacht; aber auch jetzt schon ist die Masse der Ur¬
kunden fast unübersehbar, und sie sind meist lang und wortreich. Auch diese Urkunde
liest man mit Vergnügen , in der der Graf erzählt, wie er den gloriosum sapientissimumque
papam, Gerbertum alio nomine Sihestrum nuncupatum aufgesucht habe und dieser ihn duld-
fluo afatus est eloquio. Auch die frommen Äbte bekommen ihre Charakteristik und vom
Kloster Ripoll heißt es scientia et sanctitate fulgens. In S . Benito de Bages schrieb man
sogar noch einen pomphafteren Stil. Da war von einer Romreise des Grafen Raimund
von Barcelona , des älteren Sohnes des Markgrafen Borell , und des Bischofs Arnulf von
Vieh — das war also schon dessen zweite Romfahrt — zu berichten und von einer
anderen Verhandlung vor Silvester II . in sede Romulea über die Wahl des Abtes im Kloster
Bages (ed . Villanueva , Viage liter . VII 281 n . 13 ) . Im Dezember 1002 war Bischof Odo
von Gerona , der zugleich Abt von S . Cugat del Valles bei Barcelona war, in Rom und
erlangte von Silvester II . für sein Bistum (JL . 3926 ) wie für sein Kloster je ein Privileg
(JL . 3927 ) — das letztere ist im Original auf Papyrus noch im Kronarchiv in Barcelona
erhalten. Auch Kloster Santa Maria de Arles in der Dözese Eine bekam von Silvester II.
ein Privileg, von dem leider nichts mehr übrig ist (JL . 3937 ) . Am wichtigsten ist ein,nicht von Jaffe und Loewenfeld verzeiehnetes Mandat Silvesters II . an den Vicecomes
Gerbert von Barcelona , ganz im Stile Silvesters geschrieben und auch inhaltlich nicht
ohne Bedeutung1.

Wenn wir auch von Silvesters II . Nachfolger Johann XVIII . nur ein Privileg für
S . Cugat vom November 1007 (JL . 3956 ) besitzen 2

, von dem das Original auf Papyrus noch
im Kronarchiv zu Barcelona erhalten ist , so ist doch unverkennbar, wie von jetzt ab die
freundschaftlichen, ja intimen Beziehungen der Katalanen zum römischen Stuhl zunehmen.
Wir besitzen von Sergius IV . ( 1009 — 12 ) etwa zwei Dutzend Urkunden, davon beziehen
sich nicht weniger als sechs auf den Winkel an den Pyrenäen . Von den etwa 70 Ur¬
kunden Benedicts VIII . ( 1012—24) kommen sogar zwanzig auf dieses Gebiet , während die
Zahl der urkundlichen Zeugnisse unter Benedicts Bruder und Nachfolger Johannes XIX.
wieder abtlaut : von den etwa 50 Urkunden Johanns XIX . ( 1024 — 35 ) beziehen sich nur
noch fünf auf Katalanien. Natürlich haben diese Verhältniszahlen nur einen bedingtenWert ; aber es ist leicht nachzuweisen , daß in der Tat der Verkehr der Katalanen mit
Rom in diesen Jahrzehnten weiter zugenommen hat und damit auch die Intensität der
kirchlichen und politischen Beziehungen . Doch gilt auch jetzt noch , was schon früher
bemerkt worden ist : noch handelt es sich nirgends um eine spontane Einmischung Roms
in die innerkirchlichen Verhältnisse des Landes , sondern lediglich um die zunehmende
Bereitwilligkeit der römischen Kurie , allem , was man von dort wünschte, zu willfahren.
Von dem eigentlichen Spanien aber ist es in dieser Periode noch ganz still.

Jene Privilegien des Papstes Sergius IV . gehören alle dem Jahre 1011 an und sind
wahrscheinlich von dem berühmten Abte Oliba von Ripoll und Cuxä , dem späteren Bischof
von Ausona -Vieh , der selbst ein Prinz des Hauses Cerdana -Besalü und als solcher berufen
war, die Interessen der Klöster dieses Llauses zu vertreten, in Rom erwirkt worden:

1 Papsturkunden in Spanien I 245 n . 2.
2 Außerdem gehört iu sein Pontifikat die merkwürdige Epistola formata des Erzbischofs Ermengaud

von Narbonne für den Bischof Arnulf von Ausona -Vich , der nach Rom und Jerusalem pilgern wollte (edd.
Espana Sagr . XXVIII 261 11. 8 und Vii.i.anueva , Viage liter . VI 282 11. 21 ) .

PhU .-Mist . Abh . J !)2 (i . Ar. / ,
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eines fürCuxä selbst (JL . 3973 ) , das andere für Ripoll (JL . 3974 ) , ein drittes für das
von seinem Bruder dem Grafen Bernard .von Besalü gegründete Kloster Saint-Pierre de
Fenouillet in der Diözese Narbonne (JL . .3975 ) , ein viertes für das von seinem anderen
Bruder dem Grafen Wifred von der Cerdana gestiftete Kloster S . Martin de Oanigü in
der Diözese Eine (JL . 3976 ) , ein fünftes für das alte karolingische Kloster S . Maria de
Arles (Arles -sur-Tecli ) in der Diözese Eine (JL . 3977 ) . Sie bekamen alle die erbetenen
Schutz - und Exemptionsprivilegien; das letzte aber, Arles , erklärte Sergius zum römischen
Eigenkloster mit einem Jahreszins von zwei Byzantiem1

. Möglich , daß auch diese Grafen
selbst hierzu nach Rom gekommen sind . Auch der Bischof Ermengaud von Urgel stellte
sich hier ein , um eine Bestätigung der großen Konstitution für die Kanonika seiner Kathe¬
drale zu erlangen , hei der er nach dem Willen seines Oheims und Vorgängers Salla
Ludwigs des Frommen Augustinerregel von Aachen eingeführt hatte . Diese lange und
wortreiche .Urkxinde legte er in Rom zur Unterschrift vor , und in der Tat hat Sergius I V.
eine Bestätigungsformel darunter setzen und die Urkunde besiegeln lassen , ein bis dahin
in der päpstlichen Kanzlei nicht geübtes, aber seitdem bei ähnlichen katalanischen Ur¬
kunden öfter angewandtes Verfahren 2

. Dort liebte man , wie schon erwähnt, die Viel¬
schreiberei und scheint ein besonderes Vergnügen darin gefunden zu haben, die Urkunden,
die man schon besaß , besonders die Akte über die Konsekration und Dotation der Kirchen,
zu immer neuen Unterschriften mit Vorliebe den bei Synoden versammelten Vätern und
Legaten und jetzt auch in Rom vorzulegen 3 .

Im Dezember 1012 , ein halbes Jahr nach seiner Erhebung, hielt P . Benedi et VIII.
hi Rom eine Synode ab . Sie steht in keiner unserer Konziliensammlungen . Aber sie
ist zu erschließen aus dem Privileg, das damals Benedict VIII . dem Bischof' Ermengaud
von Urgel erteilte (JL . 3993 ) . Ob dieser selbst anwesend war, wissen wir nicht, wohl
aber seine Nachbarbischöfe Borell von Ausona -Vieh und Aimerich von Ribagorza , und
von den Südfranzosen Pontius von Arles und Peter von Maguelonne . Außer dem römi¬
schen Kardinalbischof Benedict von Silva Candida und dem Bischof Giselbert von Siena
waren unter ihrem Metropoliten Arnulf von Mailand auch die Bischöfe Peter von Pavia,

1 Praedietum vero monasterium nobis tributarium eligimus per singulos annos duos bizantios heißt es am
Schluß . — Das Privileg für Camgou ist noch im Original auf Papyrus ia der Stadtbibliothek in Perpignau.Die große Dotationsurkunde des Grafen Wifred und der Gräfin Guisla für Canigou gibt Marca -Baluze p . 964
n . 155 zu 1007 ; in ihr wird bereits das Privilegium Romani pontifieis erwähnt . Die Datierung der Urkunde
scheint mir nicht in Ordnung zu sein . Eingeweiht wurde es 1009 vom Bischof Oliba von Eine (Marca -Ba¬
luze p . 971 n . 160 ) . Vgl . auch die beiden Monographien über Canigou von F . Font , Histoire de Saint - Martin
du Canigou (Perpignau 1903) und von Fr . Monsalvatje y Fossas , Monasterio de S . Martin de Canigö in No-
ticias histöricas IX (Olot 1899) , wo auch die Urkunden wiederabgedruckt sind . — Über Arles vgl . die Mono¬
graphie von Fr . Monsalvatje y Fossas , Monasterio de Santa Maria de Arles in Noticias histöricas VII (Olot
1896) . Die älteren Privilegien von Johannes XIII . JL . 3734 und Silvester II . JL . 3937 sind schon erwähnt.
- Über Cuxä s . das Buch von F . Font , Histoire de l ’abbaye de Saint -Micliel de Cux ;i (Perpignau 1882) .

2 Das in schmuckloser Minuskel von Petrus YttoSiokovos geschriebene quamvis inculto Graeco sermone in-
seruitque praesenti scedulae X superscriptiunculas (ed . Marca -Baluze p . 974 n . 163 ) , ist noch im Kapitelarchiv in
Urgel erhalten . Die päpstliche Unterschrift lautet Ego Sergius sanctae catholicae ecclesiae et apostolicae praesul
■in hanc paginam donationis Ermengaudo episcopo eonsentio et propriis articulis nomen meum descripsi et ut perpe-tualiter custodiatur, nostra papali bulla subter imponi iussimus . Si quis autem, quod non credimus, clericus vel
laicus frangere voluerit hanc donationem, ex auctoritate Dei omnipotentis et beati Petri apostoli et nostra sciat se
esse excommunicatnm et maledictum et a communione et ab ecclesia sequestratum. Diese Sätze sind allerdings von
einer andern Hand als der Text der Urkunde und auch mit einer andern Tinte geschrieben , aber gleichfallsin Minuskel imd ohne irgendwelchen autographen Charakter . Von einer eigenhändigen Unterschrift des
Papstes selbst kann also keine Rede sein . Auch die Bulle ist nicht erhalten.

Außerdem gibt es noch eine mit Benutzung einer dieser oder einer nicht mehr erhaltenen Urkunde
Sergius ’ IV. gemachte späte Fälschung auf seinen Namen für die Kirche - Santa Maria de Ivorra (ed . Papsturk.in Spanien 1 246 n . 3 ) .
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Sigefrid von Piacenza . Leo von Vereelli , Notker von Lodi 1
, Bonifaz von ' Turin und noch

ein Biscliof Peter (vielleicht der von Gerona, ) uin den Papst versammelt . Sie alle unter¬
schrieben das Privileg , das gegen den Brauch auf Pergament und . obwohl von dem rö¬
mischen Regionarnotar Benedict mundiert , nicht in Kurial - , sondern in Minuskelschrift
geschrieben ist 2

. Im Dezember 1016 und Januar 1017 waren wieder große Tage der
Katalanen in Rom . und die päpstliche Kanzlei bekam zu tun . Vom 16 . Dezember 1016
besitzen wir drei Privilegien Benedicts V 111 . , eines für das Oäcilienkloster auf dem Mont¬
serrat (JL . y 3 774 ) , ein zweites für das kurz vorher gegründete Benedictinerkloster S . Pedro
de la Portelia in der Diözese Urgel (JL . j - 3775 ) . ein drittes für S . Benito de Bages

’ in
der Diözese Vieh (JL .

* 4014 ) . Die beiden ersten kannte man bereits , aber man hatte
sie , indem man sie fälschlicherweise Benedict VI . ( 972 — 74 ) zuschrieb , als unecht ver¬
worfen .. Aber die Texte sind , wenn auch an den beiden für Montserrat und Portelia
fälschende Versuche gemacht worden sind , echt und stützen sich gegenseitig ; sie lösen
sogar eines jener kleinen diplomatischen Probleme , die wir . weil unser Material so trürn-
merhaft ist , bisher nicht lösen konnten ; diese drei Urkunden sind von Petrus , dem Kanzler
des päpstlichen Palatium , geschrieben , von dessen Existenz wir zwar wußten , von dem
wir aber keine Urkunden besaßen 3

. Von demselben Kanzler ist eine vierte Urkunde da¬
tiert worden , die , längst bekannt , von den deutschen Bearbeitern der Papstregesten über¬
sehen worden , und gleich mit den andern Akten , die sich auf die Errichtung eines neuen
Bistums Besalü beziehen , zu besprechen ist.

Es handelt sich wieder um eine große politische Aktion , eine Art Gegenstück zu
dem Versuche der Wiederaufrichtung der Metropole von Tarragona . der so kläglich ge¬
scheitert war . Damals war der Markgraf Borell von Barcelona der führende Mann unter
den katalanischen Dynasten gewesen : jetzt aber in den ersten Jahrzehnten des XT . Jahr¬
hunderts tritt die in der Cerdana und in Besalü regierende Nebenlinie in den Vorder¬
grund 4

. Vor allem Bernard Talla,ferro , der Graf von Besalü . scheint nicht nur ein großer
Kriegsmann , sondern auch ein politischer Kopf gewesen zu sein . Wir sind ihm ' schon
im J . 998 in Rom begegnet . Jetzt erschien er mit seinem Sohne Wilhelm und im Auf¬
träge seines Bruders des Grafen Wifred der Cerdana an der Kurie und unterbreitete Papst
Benedict VIII . den Antrag auf Errichtung eines eigenen Bistums in den Erblanden seines
Hauses . Sehr interessant ist die Begründung , sie seien derelicti simul sub sola. tuitione et
defensione b. Petri apostoli suique vicarii a piae memoriae patre Oliba comite nobilissimo und
sie seien sub solo iudicio papae positi — , eine Wendung , die wohl kaum anders verstanden
werden kann , als daß der Vater , der fromme Graf Oliba Cabreta , der 988 als Mönch in
Monte Cassino eintrat , seine Söhne der Obhut des päpstlichen Stuhles anvertraut hatte.
Ausdrücklich hebt der Papst ilire Devotion -hervor, -flexis genibus cum osculopedum hätten
sie ihre Bitten vorgebracht , Graf Bernard selbst spricht in einer gleichzeitigen Urkunde
von Papst Benedict als sceptrum mundi bene regenti. Das neue Bistum soll seine und seines

1 Makca -Baluzk p . 994 liest Leodiensin. Aber nicht der 1008 gestorbene Notker von Lüttich ist gemeint,
sondern der gleichnamige Bischof von Lodi . Für die ChronoLogie einiger der unterschreibenden Bischöfe ist
diese Urkunde wichtig.

2 Ich handele über dieses diplomatisch merkwürdige Stück in den nächsten Abhandlungen ' .unserer
Akademie im Zusammenhang mit den Papyrusurkunden von Formosus bis Benedict VIII.

3 Vgl . Papsturkunden in Spanien I 2490 '
. 11. 4—6 , wo das Nötige gesagt wird.

4 Zum Verständnis diene der kurze Hinweis auf den genealogischen Zusammenhang . Von dem Befreier
Wifred el Velloso j - 898 zweigen sich die drei Linien ab , die von Barcelona , von Urgel und von der Cer¬
dana mit Besalii . Die letztere stammt von Wifreds jüngerem Sohn Miro, -dessen älterer Sohn Seniofred die
Cerdana , dessen jüngerer Besalü erhielt . Nach Seniofreds Tod (967) folgen Oliba Cabreta in der Cerdana,
Miro , der Bischof von Gerona , in Besalü . Von Oiibas Söhnen werden wir noch hören . Wifred erhielt die
Cerdana . er ist der Gründer von Canigü und der Vater vieler Kirchenfürsten ; Bernard Tallaferro bekam Besalü.
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Bruders Erblande umfassen , Besald und die Cerdana , und als Bischofssitz bringen sie in
Vorschlag Sankt Johann zu Ripoll (San Juan de las Abadesas ) oder Saint-Paul de Fe-
nouillet diesseits des Gebirges in der Cerdana und in der Diözese Narbonne, oder die von
ihrem Oheim Miro, dem Bischof von Gerona , eingerichtete und Sankt Peter gewidmete
Kanonika . bei ihrer Pfalzkirche in Besald . Dieses Gebiet selbst verteilte sich kirchlich
bisher auf die Bistümer Ausona -Vich , auf Gerona , auf Eine und auf Narbonne. Wie diese
Kirchenfürsten zu dem Projekte standen, wissen wir nicht . Die später von dem Grafen
Wifred der Cerdana betriebene kirchliche Hauspolitik, dem es gelang, alle Episkopate
dieser Gegenden an seine Söhne zu bringen, mag mit diesen .Plänen Zusammenhängen.Auf der andern Seite ist wieder auffallend , daß Papst Benedict VIII . nach dem Rate seiner
Provinzialbischöfe , die den Akt unterschrieben, ohne weiteres darauf einging ; er überließ
dem Stifter nicht nur die Auswahl unter den drei vorgeschlagenen Residenzen , sondern
weihte auch sogleich den mitgebrachten jüngeren Wifred, gewiß einen Angehörigen des
regierenden Hauses , zum Bischof, wobei er aber dem Heiligen Stuhl die Konsekration
auch der Nachfolger vorbeliielt und das neue Bistum Rom direkt unterstellte ; zum Zeichen
dieser Abhängigkeit soll der jeweilige Bischof, sobald er die Weihe empfangen , ein Pfund
Gold geben . Es sollte also ein exemptes , direkt Rom unterstelltes Bistum werden (JL . 4016
in zwei alten Kopien im Krona,rchiv von Aragon in Barcelona , die die Eigentümlichkeiten
des Originals wiedergeben) . In einer iin Februar 1017 aufgesetzten Urkunde erklärte
Graf Bernard, daß er Besalü als Sitz für das Bistum wähle ; er stattete es auf das
reichste aus , indem er ihm die Abtei von Sankt Johann in der Grafschaft Ripoll , heute
San Juan de las Abadesas , unterstellte . Diese Urkunde ließ er von Benedict VIII . unter¬
schreiben, der, wie er es gerne tat , seinen alten Namen darunter setzte Theophyladus gui
et Benedidus sanctae cathoMcae apostolicae Romanae ecdesiae praesul 1

2

. Hätten wir noch das
Original , so würden wir feststellen können , ob der Papst es selbst unterzeichnet hat ' .
Aber zur Ausführung war zunächst die Beseitigung der Nonnen aus dem Johanneskloster,
die von dem Stifter Wifred » el Velloso « unter seiner Tochter Hemma als Äbtissin ein¬
gesetzt waren, erforderlich. Sie wurden auf den Bericht des Grafen kurzerhand wegenihres skandalösen Lebenswandels beseitigt und durch regulierte Kanoniker ersetzt. Auch
diese Urkunde, ein inhaltlich sehr interessantes Stück , ist noch erhalten ; es ist an den
Bischof Boreil von Ausona -Vich und den Abt Oliba des benachbarten Klosters S . Maria
de Ripoll gerichtet 3

. Außerdem erwirkte der Graf von dem freigebigen Papste noch Pri¬
vilegien für die Marienkirche in Besalü (JL . 4017 ) und für die Klöster S . Esteban de
Baiiolas , ein altes aus der Karolingerzeit herrührendes Kloster in der Grafschaft Besalü
(JL . 4018) , und S . Pedro de Oamprodön (JL . 4019, dessen Original auf Papyrus , aber
in Minuskel geschrieben, sich jetzt in der Nationalbibliothek in Paris befindet) . Vielleicht
war damals auch Oliba der Abt von Ripoll , auch er , wie wir wissen , ein Angehörigerdes Hauses Cerdana -Besalü , mit in Rom und erwirkte für sein Kloster ein singuläres,leider datumioses Privileg, das auch für den Marienkultus eine Bedeutung hat , nämlich

1 Benedict VIII . schrieb oder ließ seinen Namen nach der Mode seiner Zeit schreiben , indem dieVokale durch den folgenden Konsonanten ersetzt wurden , also statt Theofilactus = Thfpfklbctxs , wie wir diese
Unterschrift aus dem Registrum Farfense kennen . Die Kopisten haben das nicht verstanden , und auch bei
Marca -Baluze ist die Unterschrift nicht korrekt wiedergegeben . — Mit Hilfe dieser Urkunde sind die Actaeoncordiae inter Mironem episcopum Gerundensem et Guifredum episbopum Bisuldunensem (bei Marca -Baluze
p . ioii n . 179) gefälscht worden.

2 Gedr . bei Marca -Baluze p . 1007 n . 177 . Die übrigen Zeugen unterschrieben wohl das Dokument nachder Rückkehr des Grafen.
3 Es ist mehrfach gedruckt , aber von der deutschen Literatur übersehen . Ich wiederhole es in Papst¬urkunden in Spanien 1 258 n . 7.
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daß am Feste Hypapanti Domini , am 2 . Februar , im Kloster Ripoll nach dem Hallelujaauch noch das » Gloria in excelsis Deo « gesungen werden dürfe , wenn das Fest schon in
die Septuagesima falle (JL . 4050 ) .

Das Bistum Besah! hat sich sowenig halten können wie das Erzbistum Ausona -Vich.
Sein Schöpfer Graf Bernard ertrank im Jahre 1020 in der Rhone , und mit ihm versank
der Traum eines eigenen Bistums für sein Land . In Rom rührte man sich darum nicht.
Man gab libenti animo auch weiter die erbetenen Privilegien . Benedict VIII . unterschrieb
in der uns schon bekannten Weise die beiden Dotationsurkunden des Bischofs Peter von
Gerona für sein Domkapitel vom 20 . November 1019 1 und bestätigte gegen Ende seines
Pontifikats dem Abt Witard von S . Cugat hei Barcelona die Privilegien seiner Vorgänger
(JL . 4043a ) . Audi das römische Eigenkloster S . Pedro de Rodas am Meere nicht weit
vom Kap Creus ' gelegen , bekam ein Privileg und erreichte eine Intervention des Papstes
zu seinen Gunsten gegen die Landesherren , die Grafen Hugo von Empurias und Wilhel m
von Besaht , und andere Bedränger . Wir besitzen noch den nach mancher Hinsicht recht
lehrreichen Brief , den der Abt Peter nach Rom sandte (ed . Marca -Baluze p . 1034 n . 194) .
Er habe , berichtet der Abt , im vorigen Jahre ( 1021 ) durch seine Mönche an der Kurie
Klage gegen die Bedrückung des Klosters durch weltliche Gewalthaber geführt und ein
Mandat des Papstes gegen die Grafen (von Empurias und Besah!) erreicht "

. Aber diese
hatten sich nicht einmal um die angedrohte Exkommunikation gekümmert , sondern erklärt,
das ginge Seine Heiligkeit nichts an (nihil facturos ad vestrum Imperium) . Der Eindruck
auf das Atolle , daß nicht einmal die von dem princeps totius orbi .% id est papa Romanus
angedrohte Kirchenstrafe wirke , sei schlimm . Er berichtet dann über die Weihe der
Klosterkirche und wünscht endlich ein neues scharfes Mandat gegen den Grafen Wi lhelm
von Besah! , Bernard Tallaferro ’s unähnlichen Sohn , ein milderes gegen den Grafen Hugo
von Empurias und ein Mandat an die Bischöfe zugunsten des Klosters , wobei er genau
dem Papste vorschreibt , was er schreiben lassen soll , bei aller Devotion doch in sehr
bestimmtem Tone.

So war Benedicts VIIL Pontifikat für Katalanien nicht weniger wichtig wie das Jo¬
hannes ’ XIII . Auch sein Nachfolger und Bruder Johann XIX . erwies sich den Katalanen
gnädig ; er ließ ganz wie seine Vorgänger Sergius IV . und Benedict VIIL seine Bestätigung,s-
forinel f Ego lohannes sancte catholice et apostolice Romane eedesie presul unter jene Dotations¬
urkunden setzen , wie wir solchen schon früher begegnet sind und die man gelegentlich
eines Besuches in Rom vorgelegt haben wird , so unter eine Ausstattungsurkunde vom
Jahre 1023 für die neue Kirche des hl . Cucufat in Barcelona,

12

3 und unter eine sog . Kon¬
stitution des Grafen Wilhelm von Besah! , des Sohnes des ertrunkenen Bernard Tallaferro,
für das Peterskloster in - Besah! vom Jahre 1029 4

. Außerdem besitzen wir von Johann XIX.
noch ein Privileg für den Bischof Petrus von Gerona vom April 1030 (JL . 4089 ) , zu
dem es , glaube ich , kein Analogon gibt . Der Papst erzählt den Vorgang selbst : der
Bischof Peter sei ad limina apostolorum gekommen ; er habe ihn gleich nach der Möglichkeit
gefragt , ob er nicht Kriegsgefangene loskaufen könne , worauf der Bischof sich bereit
erklärt habe , dreißig Kriegsgefangene loszukaufen , wenn der Papst ihm das Pallium , das

1 Gedruckt von Marca -Baluze p . 1016 n . i8z = Espana Sa .gr . XLIII 425 und von Villanueva XII 312II '.
n . 30 und 11. 31.

2 Dies Mandat ist erkalten (Papsturkunden in Spanien I 261 11. 8) .
3 Siehe unten im Anhang n . II.
4 Ed . Villanueva , Viage liter . XV 269 n . 28 . Daß die Urkunde in Rom zur Unterschrift vorgelegt

wurde , beweist auch die Unterschrift des Petrus qmm dicunt episcopvm sancte Rufine, also des Kardinalbischofs
von Silva Candida.
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sonst nur die Metropoliten bekamen , verleihen wolle . Diesen frommen Herren aus Kata-
lanien wurde in Rom nichts abgeschlagen , der Bischof bekam das Privileg und das Pallium
zum zwölfmaligen Gebrauch im Jahr . Eine andere Urkunde , die wahrscheinlich gleichfalls
Johann XIX . angehört , fand Ilr . Rius , mein spanischer Mitarbeiter , jüngst in einem Privat¬
archiv in Manre .sa aus dem ehemaligen Archiv des Klosters S . Benito de Bages : eine
von allen uns bekannten Formen abweichende Vergabung von Äckern und Weinbergen
an einen gewissen Riecliolf , aus der hervorgeht , daß schon damals der Papst Grundbesitz
in Ka .tala .nien besaß , den er gegen einen Pachtzins vergab 1

. Der Papst als Grundherr
in Katalanien ist ein Kapitel , auf das ich noch zurückkomme ;—

Von dem letzten der Päpste aus dieser Dynastie der Grafen von Tusculum . Benedict IX . .
obwohl seine Wirksamkeit und seine Autorität doch erheblich weiter gegangen ist . als
man bisher angenommen hat , ist uns keine Urkunde für katalanische Empfänger erhalten “ .
Unter ihm tritt die Katastrophe des stadtrömischen Papsttums ein . an dessen Stelle das
von den Vertretern der Ideen der Hochkirclie mit Hilfe Kaiser Heinrichs III . aufgerichtete
universale Papsttum tritt . Und damit vollzieht sich auch eine grundlegende Änderung
in den Beziehungen von Rom zu Spanien.

§ 3 . Eingreifen des Papsttums.
bivestiturstreit . — Das katalanische Kirclienweseu . — Simonie . — Leo IX . ( 1048—54) .
Victor II . ( 1054—57 ) . — Synode von Florenz . Anathem gegen Erzbischof Wifred von
Narbonne 1055 . — Synode von Toulouse . Exkommunikation gegen Graf Raimund Berengar
und Gräfin Almodis 1058. — Nicolaus II . ( 1059—61 ) . — Privileg für Ager JL . 4432.
Alexander II . ( 1061 — 73 ) . — Privilegien für Ripoll JL . 4476 , Ager und S . Pedro de las
Puellas . — Legation des Kardinals Hugo Candidus 1068 . — Svnoden von Avignon . Auch.
Toulouse und Gerona . — Usatges de Barcelona . — Der mozarabische Ritus . — Schenkung

des Grafen Wilhelm Raimund . — Der päpstliche Grundbesitz in Katalanien.

Überblickt man diese erste Periode der Beziehungen zwischen dem Papsttum und
den Gebieten , aus denen ein Jahrhundert später der Prinzipat von Katalanien hervorging,
so fällt die geradezu rapide Romanisierung im Sinne der Abhängigkeit von Rom am
meisten in die Augen . Zuerst ist noch Südfrankreich der Vermittler , aber sehr bald
finden die Fürsten , Bischöfe und Äbte südlich der Pyrenäen den direkten Weg nach

1 Papst urkunden in Spanien I 263 n . 9 . '
2 Es ist in Barcelona sogar auch von diesem Papste eine Urkunde an den Tag gekommen , ein Privileg

für das Martinskloster auf der Insel Gallinaria bei Albenga im Golf von Genua ( Papsturkunden in Spanien I
264 n . 10 ) . Es stammt aus dem Archiv des diesem Kloster einst gehörenden Priorats von Riudesvilles , mit
dem es an Montserrat gekommen ist , dessen Urkunden im Kronarchiv in Barcelona sich befinden , hat sonst
natürlich nichts mit Spanien zu tun . — Bei Jaffe -Loewenfeli > sind allerdings nach den irreführenden Notizen
von P . Ewald im N . Archiv VI 301 unter JL . 4120 und 4121 zwei angebliche Urkunden Benedicts IX . registriert,
die eine , durch die an Stelle der Nonnen in San Juan de las Abadesas Regularkanoniker eingesetzt werden,
die zweite , durch die der ( 1020 gestorbene !) Graf Bernard zur Errichtung des Bistums Besalu ermächtigt wird:
aber wir kennen beide Stücke bereits als Urkunden Benedicts VIII . vom J . 1017 . — Aus dem Jahre 1035
Juni 23 hat Mabillon , De re diplomatica 2 p . 615 n . 204 aus dem Archiv von Boulbonne eine Confirmatio
constitutionis dotis betr . S . Miguel de Cuxä überliefert (danach bei Mansi XIX 573) , offenbar einen Synodal¬
akt unter dem Vorsitz des Erzbischofs Wifred von Narbonne , in dem unter den Anwesenden genannt wird
ein TJgo nuntius d . Nicolai pp. Da das Jahr 1035 gesichert ist , hat Mabillon vorgeschlagen Nicolai in Benedicti
zu emeridieren . Abgesehen von der Schwierigkeit dieser Operation , wir lernten dann sogar einen Legaten
Benedicts IX . für Südfrankreich kennen , von dem niemand nichts weiß . Aber das sind Phantasien . Es handelt
sich vielmehr ganz offenbar um den bekannten Kardinallegaten Hugo Candidus , den Legaten Alexanders II . .
der 1068 eine Synode zu Toulouse abhielt , auf der der Akt von 1035 wieder vorgelegt wurde , wie das damals
ganz gewöhnlich war . Zum J . 1068 gehören auch die Unterschriften des Durandus praesul (von Toulouse)
und des Bischofs Wilhelm von Cominges.
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Italien und Rom . Icli wüßte kein zweites Land zu nennen , wo wir eine ähnlich schnelle
Entwicklung in dieser Richtung feststellen könnten. Aber es waren doch nicht bloß
kirchliche und kirchenpolitische Beziehungen , die hier angeknüpft wurden, die kulturellen
werden ohne Zweifel nicht geringer gewesen sein.

Daneben aber erkennt man auch die großen Spannungen, die diese Periode charak¬
terisieren ; ein vielleicht noch gar nicht zielbewußtes Ringen nach einer andern Gestaltung
der politischen Verhältnisse . In der Tat kommt jetzt der Tag näher, der entscheiden
sollte , ob das Schwergewicht im nördlichen Teile verbleiben oder nach dem Süden sich
verschieben würde . Noch sind diese Gebiete ein Teil der alten spanischen Mark des
fränkischen Reiches ; offiziell wird noch immer nach den westfränkischen Königen als
den Souveränen datiert ; die dynastischen Beziehungen hinüber sind so stark , daß man
meinen möchte , sie würden viel eher zu einer Verschmelzung der katalanischen Territorien
mit dem südlichen Frankreich führen als zur Bildung eines nordspanischen Reiches . In¬
dessen die wahre geschichtliche Aufgabe der Länder südlich der Pyrenäen war nun ein¬
mal der Kampf mit den Mauren , der an der Südfront gegen den Ebro hin nicht aufhörte,
und jeder Fortschritt gegen Süden entfernte den sich bildenden Staat von seiner alten
Basis . Rom hatte daran das allergrößte Interesse und hat daran einen großen Anteil
gehabt. Aber zur gleichen Zeit begann jene Auseinandersetzung zwischen Kirche und
Staat, die man gemeinhin als den Investiturstreit bezeichnet , obwohl es sich um mehr
gehandelt hat.

Dieser große Kampf gegen die Laien - und Eigenkirche, der , nachdem die von Cluny
ausgehenden Reformversuche doch nicht die ersehnte Umgestaltung des mittelalterlichen
Kirchenwesens gebracht hatten , um die Mitte des XI . Jahrhunderts die Kirche erschütterte,
ist auch in Katalanien und den umliegenden Gebieten zum Austrag gekommen , wenn
auch , obwohl gerade hier das Eigenkirchenwesen viel tiefere Wurzeln hatte als in irgend¬
einem anderen Lande , dieser Streit nicht jene , ich möchte wohl sagen , heroischen Formen
angenommen hat wie in Deutschland und Italien . Der Grund davon ist , daß die Kirche
hier bei ihren Reformbestrebungen auf eine starke Monarchie stieß , die nicht so leicht
umzuwerfen war , während sie es in den katalanischen Territorien mit Fürsten von viel
geringerer Macht zu tun hatte , die überdies infolge der besonderen Verhältnisse ihres
Landes , vornehmlich durch den nie abreißenden Kampf gegen die Mauren , von einer
starken kirchlichen Gesinnung erfüllt waren . Die Kirche hatte gerade im Fürstenstande
hier ihre eifrigsten Bundesgenossen . Besonders das gräfliche Haus von Cerdana und
Besah! war damals von der eifrigsten kirchlichen Gesinnung erfüllt . Graf Oliba Cabreta,
der Freund Guarins von Guxa , endete als Mönch in Monte Cassino , sein Sohn Wifred als
Mönch in dem von ihm gegründeten Kloster S . Martin de Canigü ( 1050 ) ; die Mönche
haben ihm einen gerührten Nachruf gewidmet (edd. Marca-Baluze p . 1094 n . 234 =
Monsalvatje , Noticias liistöricas IX 225 n . 10 ) . Vier seiner Söhne widmete er der Kirche,

allerdings nicht zu deren Nutzen , denn der älteste, Wifred, schon in jungen Jahren Erz¬
bischof' von Narbonne . wurde der Vorkämpfer der feudal -simonistischen Richtung. Olibas
anderer Sohn Graf Bemard Tallaferro blieb als Klostergründer und Klosterpatron nicht
hinter dem Bruder zurük ; ihm haben die Mönche von Ripoll ein literarisches Denkmal
gesetzt (edd . Marca-Baluze p . 1024 n . 178 = Monsalvatje , Not . hist . I 248 n . 7 ) . Der dritte
Sohn Olibas war jener Oliba , der Abt von Ripoll und Cuxä und Bischof von Ausona -Vicli
wurde und als Repräsentant des vornehmen , frommen und literarisch interessierten Kirchen¬
fürstentums glänzte . Viel schwieriger gestaltete sich die Auseinandersetzung mit dem
Episkopat. Auch in diesem gab es viele Bischöfe von untadeliger Haltung und streng-
kirchlicher Gesinnung . Aber es bestand doch von den Anfängen an hier die engste



Verbindung zwischen den Fürstenhäusern und dem Episkopat . Daß ein Bischof zugleich
weltlicher Fürst war , nicht in dein Sinne , daß er als Bischof zugleich Landesherr des
bischöflichen Territoriums war , sondern in dem Sinne , daß er außerdem seine ererbte
Grafschaft regierte , war hier nichts Ungewöhnliches . Bischof Miro von Gerona am Ende
des X . Jahrhunderts war zugleich Graf von Besah ! und führte auch beide Titel neben¬
einander , auch der Abt Oliba von Ripoll und Cuxä war zugleich Graf von Berga , und
noch am Ende des XI . Jahrhunderts ist der Bischof Fulco von Barcelona auch Vizegraf
von Cardona . Es waren , abgesehen von jenen Heiligen , meist kriegerische Herren ; in
der großen Schlacht bei Cordoba im Jahre 1010 fielen oder starben hernach an den
empfangenen Wunden die Bischöfe Aetius von Barcelona , Odo von Gerona und Arnulf
von Ausona -Vich . Bistum und Grafschaft wurden geradezu gleichgesetzt , und über ihren
Besitz wurde selbst zugunsten der fürstlichen Damen testamentarisch verfügt . Als der
Markgraf Berengar Raimund I . » el Curvo « vor seiner Romreise am 30 . Oktober 1032
sein Testament machte , vermachte er seinem älteren Sohn Raimund ipsom civitatem de
Gerundet et ipsum comitatwn Gerundensem et cum ipso episcopatu und ipsam civitatem de
Barchinona cum ipso episcopatu integro et ipsum comitatum usque ad flumen Lubricatum,
seinem jungen Sohn Sancho den Rest dieser Grafschaft ; seiner zweiten Gattin Guilia aber
ipsum comitatum Ausonensem cum ipso episcopatu ( ed . Bofarult,, Los condes vindicados I 252 ff . ) .
Ebenso lesen wir in dem Testamente des Markgrafen Raimund Berengar I . « el Viejo«
vom J . 1076 , daß er seinen beiden Söhnen Raimund Berengar und Berengar Raimund
vermache omnem suum honorem , id est civitatem Barchinonae cum eiusdem comitatu et cum
episcopatu eins, cmn abbatiis et castris . v et civitatem Gerundete- et eins comitatum atque epi-
scopatum . . et civitatem Minorisae et eius comitatum . . et Ausonam cum eius comitatu atque
episcopatu . . et civitatem Carcassonae cum eius comitatu et episcopatu (ed . Bofarult , 1 . c . II
41 ff . ) . Und so steht es sogar noch in den beiden Testamenten des Markgrafen Raimund
Berengar III . » el Grande « von 11 21 und 11 3 1 (ed . Bofarull 1 . c . II 1 7 1 ff'. 176 ff . ) . Das klingt
wie eine Reminiszenz an vergangene Zeiten . In den Testamenten jedoch seines Sohnes
und Enkels ist keine Rede mehr von den Bistümern und Abteien und anderm Kirchengut.

Es ist im X . und noch bis tief in das XL Jahrhundert gerade hier häufig vorge¬
kommen , daß der Landesherr die bischöflichen Sitze mit Söhnen seines Hauses besetzte.
Diese fürstliche Vetternschaft feierte ihren höchsten Triumpf , als es im XL Jahrhundert
dem Flause der Grafen von der Cerdana gelang , nicht nur die nächsten Bistümer in die
Hand zu bekommen , sondern selbst den Metropolitansitz von Narbonne . Der große Kampf
zwischen Kirche und Staat hat hier geradezu die Gestalt eines Zweikampfes zwischen
Rom und diesem Erzbischof Wifred von Narbonne angenommen . Wir besitzen noch die
Klageschrift des Vicecomes Berengar von Narbonne gegen den Erzbischof , seinen Ver¬
wandten (bei Mansi XIX 850 ff . ) . Wenn das , was er vorbringt , nur zur Hälfte wahr ist,
so muß es mit dem Kirchenwesen der damaligen Zeit allerdings seltsam ausgesehen haben;
auf die Verderbnis durch die Simonie und durch die Verquickung mit den weltlichen
Interessen der Kirchenfürsten wirft diese Denkschrift ein grelles Licht . Wir erfahren aus
ihr , daß Wifred von der Cerdana als zehnjähriger Knabe im J . 1019 den erzbischöflichen
Stuhl von Narbonne für 100000 Schillinge erlangt habe , daß er später , im Jahre 1041,
den durch den Tod des frommen , auf einer Pilgerfahrt nach dem Heiligen Lande in
Pomposa , der berühmten Abtei in den Lagunen von Commaccliio \ verstorbenen Bischofs

1 Vili .anueva , Viage liter . X 180 bekennt , nickt zu wissen , um was für einen Ort es sicli kier handele.
Ick will den trefflichen Mann darob nicht tadeln , sondern nur auf dieses neue Zeugnis für die enge Ver¬
bindung der Katalanen mit Italien hin weisen.
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Heribald erledigten Bischofstuhl von Urgel mit andern iooooo Schillingen für seinen
Bruder Wilhelm gekauft habe — ein dritter Bruder Berengar wurde 1050 Bischof von
Gerona , ein vierter Bischof von Eine — , daß er deshalb den Schatz seiner Kirche und
sogar die alten Codices an die Juden verkauft habe, daß er in seinem Erzbistum schalte
und walte wie ein weltlicher Herr, Krieg führe und das Land brandschatze. Waren die
andern nicht so schlimm wie dieser , immer wurden auch sie in die Wirren und Gegen¬
sätze dieser Feudalherren hineingerissen , und wie so viele dieser stolzen Fürsten selbst
haben auch nicht wenige von diesen Bischöfen ein gewaltsames Ende gefunden . Es ge¬
nüge ein Beispiel . Jener Bischof Wilhelm von Urgel aus dem gräflichen Hause der Cerdana
wurde beschuldigt, den Vizegrafen Fulco von Cardona ermordet zu haben (Villanüeva,
Viage liter . X 336 n . 36) ; und er selbst fand 1075 durch Mörderhand den Tod. Noch
im XII . Jahrhundert büßten mehrere der katalanischen Kirchenfürsten gewaltsam ihr
Leben ein.

Auch die Klöster waren von der Simonie ergriffen ; sie kam wie eine Krankheit,
der niemand zu entrinnen vermochte . Schon am Ende des X . Jahrhunderts klagte einmal
Papst Johann XV . (JL . 3844 für Kloster Aniane ) et quia ineffrenata cupiditas heresisque
simoniaca apud vestrates omnino temperantiae discretionisque modum ignorat. Wie glänzte
einst die Abtei Santa Maria de Ripoll , die Stiftung Wifreds » el Velloso « , erst unter Arnulf
später unter Oliba, dem Sohne des Grafen Oliba Cabreta und Neffen des Bischofs Miro
von Gerona , der 1008 Abt von Ripoll , auch Abt von Cuxä , 1018 Bischof von Ausona-
Vicli wurde (f 1046 ) . Seine literarische Bedeutung hat jüngst R . Beer in den Wiener
Sitzungsberichten Phil . -hist . Klasse CLV ( 1907 ) 69 ff. eingehend behandelt. Aber nach
seinem Tode verfiel auch dieses berühmte Kloster der Simonie . Und nicht anders sah
es in den andern Klöstern dieser Grafschaften aus.

Dennoch gehen noch Jahrzehnte hin, ehe der päpstliche Stuhl auch hier energisch ein¬
greift. Selbst von dem ersten, nach langer Zeit wieder universalen Papst Leo IX . , dem
Lothringer, von dem starke Einwirkungen gerade auf Frankreich ausgingen , die bis
in das südliche Frankreich reichten1

, besitzen wir keine Urkunde, die sich auf unser
Gebiet bezöge . In den Jahren von ungefähr 1036 bis 1050 scheint Katalanien ganz sich
überlassen gewesen zu sein . Erst mit seinem Nachfolger Victor II setzt die Verbin¬
dung wieder ein , und nun mit der ganzen Autorität der neuen moralischen Kraft, mit der
das reformierte Papsttum seit der Mitte des XI . Jahrhunderts auftritt . Wir wissen , daß
Victor II . bald nach seinem Regierungsantritt im Juni 1055 auf einer großen Synode zu
Florenz , deren Akten leider nicht erhalten sind, den vielbeleumdeten Erzbischof Wifred
von Narbonne aus dem Hause der Grafen der Cerdana mit dem Anathem belegte. Damit
eröffnete Rom einen Kampf, der 25 Jahre gedauert hat . Wahrscheinlich hat Victor II.
damals auch den Grafen Raimund Berengar I . von Barcelona und seine zweite oder dritte
Gattin , die berühmte Gräfin Ahnodis , wegen ihrer Übergriffe gegen die Großmutter des
Grafen , die Gräfin Ermesindis, die Witwe Raimund Borells (f 1018 ) , exkommuniziert und
eine zweite Exkommunikationssentenzgegen ihn wegen einer Dame Bianca , wahrscheinlich
der verstoßenen zweiten Gattin des Grafen , verhängt 2

. Alle diese Dinge , die Gegensätze
in den regierenden Familien und wohl noch mehr die heillosen kirchlichen Zustände und
die offenkundige Simonie in Südfrankreich, dem feudalsten Lande der damaligen Welt,
veranlaßten den Papst, die beiden südfranzösischen Metropoliten Raimbald von Arles und

1 JL . 4211 Privileg für S . Maria de Alet am Nordfuß der Pyrenäen.
2 Ich gebe dieses merkwürdige Dokument , aus dem wir über Victors II . Eingreifen in die Familien¬

verhältnisse der Dynastie von Barcelona Näheres erfahren , im Anhang unter n . III.
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Pontius von Aix als seine Vikare mit der Abhaltung einer Reformsynode zu Toulouse
zu betrauen. Wir besitzen noch deren Akten (bei Mansi XIX . 847 ) . Auf ihr wurde die
Exkommunikation gegen Raimund Berengar und Almodis erneuert 1

. Ferner erließen die
beiden Legaten mit dem unterdessen wohl absolvierten Erzbischof Wifred von Narbonne
und den auf der Synode anwesenden Bischöfen einen Schutzbrief für das Kloster S . Maria
de Ripoll 2 .

Auch von P . Nicolaus II . haben wir nur ein , aber um so wichtigeres Zeugnis aus
Katalanien, das Exemptionsprivileg für das neugegründete Stift S . Pedro de Ager vom
15 . April 1060 JL . 4432.

Dieser Akt hat überhaupt für die Entwicklung des katalanischen Kirchenwesens eine
besondere Bedeutung. Denn er zeigt eine auch sonst erkennbare Abwendung von den
bisherigen Klosteridealen. Wir werden noch sehen , wie die alten Benedictinerklöster auf
die Dauer die hochgespannten Forderungen der Männer der Hochkirche nicht zu erfüllen
vermochten und jetzt immer häufiger sich die Einbuße ihrer Freiheit gefallen lassen mußten,
indem sie größeren und von den lokalen Interessen unabhängigen Kongregationen ein¬
verleibt wurden . An Stelle der Benedictinerklöster wird die Gründung von Augustiner¬
chorherrenkonventen bevorzugt, wie überall, so auch in Nordspanien. Dafür ist Ager ein
sehr charakteristisches Beispiel . Der Eroberer des Gebietes am Montsecli zu beiden
Seiten der Noguera von Pallars und Begründer einer neuen Feudalherrschaft, Arnald
Mir de Tost, hat hier zunächst ein Benedictinerklöster gestiftet, das er dem Abt von
Cluny zu unterwerfen gedachte. Wir besitzen noch die von ihm mit dem Abt Hugo
von Cluny geführten Unterhandlungen3

. Aber die Sache zerschlug sich -— wir wissen
nicht aus welchen Gründen — , und er führte statt der Cluniacenser Augustinerchorherrn
ein . Das Kloster selbst unterstellte er dem römischen Stuhle und legte ihm einen festen
an die Kurie zu zahlenden Jahreszins auf. Allerdings bedang er sich eine kanonisch ganz
unzulässige Mitwirkung bei der Wahl und Ordination des Abtes aus : Rom gewährte
auch dieses ; erst im XII . Jahrhundert hat Alexander III . dieses Vorrecht stillschweigend
aboliert4

. So erweiterte sich der Kreis der römischen Eigenklöster in Katalanien : zu S.
Pedro de Rodas , S . Maria und S . Pedro de Besalü in der Diözese Gerona und S . Benito
de Bages in der Diözese Ausona -Vich trat jetzt S . Pedro de Ager in der Diözese Urgel.
Kein Bistum und kein Kloster des Landes hat dem päpstlichen Stuhl im XII . Jahrhundert
soviel Schreibereien verursacht wie dieses 5 .

Unter Nicolaus ’ II . Nachfolger Alexander II . nimmt die Zahl der Klosterprivilegien
weiter zu ; es bekamen solche S . Maria de Ripoll JL . 4476 , Ager und S . Pedro de las
Puellas in Barcelona — diese beiden waren bisher unbekannt6

. Wichtiger freilich sind
die Privilegien Alexanders II . für die großen aragonesischen Klöster S . Juan de la Pena,
S . Victoriän und S . Salvador de Leire , wie jetzt überhaupt Aragon in den Vordergrund
und in den Kreis der Interessen Roms tritt . Aber der Pontifikat Alexanders II . macht

1 Die Absolution der beiden muß übrigens sehr bald erfolgt sein . Denn im November 1058 waren
bei der Weihe der Domkirche von Barcelona auch die beiden Erzbischöfe Raimbald von Arles und Wifred von
Narbonne anwesend , und sie kargten nicht mit Lobsprüchen auf den Grafen , den sie als propugnator et murus
christiani populi priesen (edd . Marca -Baeuze p . 1113 n . 248 und Mansi XIX 880) .

2 Diese Urkunde steht in der Collection Baluze und danach unten im Anhang unter n . IV.
3 Vgl . die Urkunde bei Brüel , Recueil des chartes de l ’abbaye de Cluny IV 514 n . 3409.
4 In dem Privileg Alexanders III . für Ager von 1162 (s . Papsturkunden in Spanien I 376 n . 91 ) heißt

es noch von der Wahl des Abtes ita quidem wt assensus fundatoris et patroni eiusdem ecclesie in electione abbatis
a fratribus requiratur. In der Bestätigungsurkunde von 1179 (ebenda I 479 n . 185 ) ist der Passus fortgelassen.

5 Uber Ager vgl . Papsturkunden in Spanien I 178 fr.
6 S . Papsturkunden in Spanien I 167 fr. 11. 11 und 12.
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für die Beziehungen Nordspaniens zu Born noch in anderer und folgenreicherer Weise
Epoche . Zum ersten Male greift der römische Stuhl von sich aus in die spanischen Ver¬
hältnisse ein und sendet einen Legaten dorthin mit einem bestimmten Auftrag, der wie
dieser eine ungewöhnlicheErscheinung war, den Kardinalpriester von San Clemente Hugo
Candidus , bekanntlich eine der umstrittensten Persönlichkeiten seiner Zeit, einst als
Vertrauensmann Leos IX . aus dem lothringischen Kloster Remiremont nach Rom berufen
und mit dem Purpur bekleidet, dann im Konflikt zwischen Reich und Kurie auf seiten
des Gegenpapstes Cadalus und nach dessen Beseitigung einer der großen Herren im Kar¬
dinalskolleg Alexanders II . , dessen Nachfolger , den siebenten Gregor , er am lautesten pro¬klamiert und akklamiert hat , um einige Jahre später als dessen Todfeind den GegenpapstWibert von Ravenna zu erheben . Diesen Mann von großen Fähigkeiten, aber noch grö¬
ßerem Ehrgeiz sandte Alexander II . im Jahre 1068 nach Spanien, sicherlich nicht um
ihn von der Kurie zu entfernen , sondern weil er der rechte, vielleicht der einzige Mann
war, ein ebenso schwieriges wie wichtiges Werk zu vollbringen: die Angliederung der
spanischen Kirche an Rom.

Jahrhunderte hindurch hatte diese in nur loser Verbindung mit dem päpstlichen
Stuhl dahingelebt, gewiß nicht in Gegensatz zu Rom , aber ohne inneren und äußeren
Zusammenhang , und in dieser Zeit in Verfassung und Ritus mancherlei Eigentümlich¬
keiten angenommen , die zu beseitigen des Legaten Aufgabe war . Es handelte sich ein¬
mal um den bekannten und oft behandelten mozarabischen Ritus der spanischen Kirche,
weiter um gründliche Beseitigung der Simonie , endlich um Herstellung einer dauernden
politischen Beziehung zu Rom.

Der bewegte Pontifikat Gregors VII. überschattet den seines Vorgängers Alexanders II.
so sehr, daß dessen weltgeschichtliche Bedeutung nicht immer ganz gewürdigt worden
ist ; aber es ist kaum eines der Ziele, welche hernach Gregor VII . laut verkündete und
mit kraftvoller Leidenschaft zu erkämpfen sich abmühte, nicht schon von Alexander II.
angekündigt worden. Das neue Imperium der römischen Kirche ist schon unter ihm in
seinen Grundzügen deutlich erkennbar ; über das ganze christliche Abendland hin erstreckt
sich seine Einwirkung, nicht mehr bloß über Italien, Deutschland und Frankreich, er re¬
klamiert von dem Eroberer den englischen Jahreszins wie den dänischen von König Sven;
Böhmen und Dalmatien und nun auch Spanien sollen fortan näher an Rom angegliedert
werden. Dieses letztere war die Aufgabe seines Legaten, des Kardinals Hugo des Weißen.

Zu den bisher bekannten Akten der Legation dieses ersten päpstlichen Legaten in
Spanien , der hier wie ein altrömischer Prokonsul auftrat, kann ich erfreulicherweise einige
neue Urkunden beisteuern, zunächst die Akten einer von ihm gleich beim Antritt seiner
Legation in Avignon abgehaltenen Synode , zu der 33 Bischöfe aus Südfrankreich herbei¬
geströmt waren 1

. Nachdem der Kardinal noch Synoden in Auch und Toulouse abge¬
halten hatte 2

, wandte er sich nach Katalanien. Dort hat er im November 1068 einer
Synode in Gerona präsidiert, an der auch der Graf Raimund Berengar I . von Barcelona
und seine Gattin , die Gräfin Almodis , teilnahmen. Die Akten dieser Synode sind in einer
Kanoneshandschrift der Kathedrale von Gerona überliefert3

. Zuerst wird die Simonie ver¬
dammt und zum Schluß die in der Diözese Gerona verkündete Treuga Dei bestätigt.

1 Es ist ein Aufruf zugunsten des Klosters S . Pedro de Kodas , den Baluze aus dem verschollenen Char-
tular des Klosters kopiert hat (s . Anhang n . V) .

2 Bei Mansi XIX 1063ff. Damals hat der Kardinal Hugo seine Unterschrift unter die Urkunde von
1035 für Cuxji gesetzt , von der schon oben die Rede war (S . 22 Anm . 2) .

3 Oft gedruckt , zuletzt von Villanueva , Viage liter . XIII 261 n . 25 , Espana Sagr . XLI 1I 477 n . 48 und
Cortes de los antiguos reinos de Aragon etc . I 46 n . 2 . Vgl . Villanueva XIII 109!'.

4*
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Ebenso bestätigte der Kardinal den in der Diözese Ansona -Vicli geschlossenen Gottes¬
frieden 1

. Wichtig ist, daß wir jetzt aus einer bisher übersehenen Urkunde des Kardinals
für das Kloster S . Miguel de Fluviä bei Gerona auch das genauere Datum dieser Sy¬
node erschließen können : sie fand in den letzten Tagen des November 1068 statt'2

3

.
Eine viel umstrittene Frage ist, ob Hugo Candidus an dem großen Gesetzeswerk des

Grafen Raimund Berengar I . , den TJsatges de Barcelona, beteiligt gewesen ist . Einen ur¬
kundlichen Beleg haben wir allerdings nicht 8 .

Man liest auch häufig , daß der Kardinal mit Hilfe der aus fränkischem Blute stam¬
menden Gräfin Almodis den mozarabisclien Ritus in den katalanischen Kirchen beseitigt
habe. Ich möchte dazu aber doch ein großes Fragezeichen machen . Ich weiß nicht,
ob man irgendwelche Belege dafür hat , daß in Barcelona , Gerona , Vieh jemals dieser
Ritus in Kraft gewesen ist . Diese Kirchen hingen seit Jahrhunderten so eng mit den
südfranzösischen zusammen , daß jenes ganz unwahrscheinlich ist ; ich meine vielmehr,
daß der Ritus in diesen Kirchen sich von dem der Metropole Narbonne nicht unter¬
schieden hat . Der mozarabisclie Ritus hatte seine Wurzeln in Aragon , und vor allem
in Kastilien und Leon , in den Ländern also , die man damals als Spanien bezeichnete.
Im Grenzgebiet , etwa in Roda , mag er sich noch eine Weile erhalten haben . In der
Tat besitzen wir noch ein sehr interessantes Schreiben des Kardinalpriesters Albert von
S . Sabina an den Bischof Pontius von Roda und Barbastro, wahrscheinlich aus dem Jahre
1100 , in dem dieser einen von dem Bischof ihm vorgelegten Fragebogen über Sachen
des Ritus und der Disziplin nach Anhörung der römischen Sachverständigen und der
Kardinale und mit Billigung des damaligen Papstes Paschalis II . beantwortet, offenbar
aus dem Bedürfnis jener Kirche heraus, sich den römischen Bräuchen in allein anzu¬
schließen4 .

In die Zeit der Legation des Kardinals Hugo Candidus fällt wahrscheinlich jene
große Schenkung, die der römischen Kirche und dem Papst Alexander II . von dem Gra¬
fen Raimund Wilhelm gemacht worden ist . Sie steht in den Zinsbüchern der römischen
Kirche, beim Deusdedit, Albinus und Cencius ; ich setze sie nach dem Texte bei Fabre-
Duchesne I 355 hierher:

In eodem registro Alexandri . Raimundus Willelmi comes Urgellensis optulit beato Petro
in prefato comitatu duo castraunurn dicitur Laboriola et alterum Salteuohj sub pensione IIII
unciarum aun , ea conditione ut posteri eiusdem comitis accipiant de manu pontifids prefata
castella, et ab eodem anathemate feriantur qwicumque ab eisdem eadem auferre temptaverint.
Huius autem annue pensionis exactor et beati Petri actionarius est abbas monasterii sancti Pontil
quod est iuris beati Petri situm in diocesi Narbonensi.

Irre ich nicht, so haben die spanischen und katalanischen Historiker diese Nachricht.
nicht beachtet . Auch ich tappe vielleicht im Dunkeln , wenn ich sie auf Wilhelm Rai¬
mund, den Grafen der Cerdana , beziehe . Die beiden Kastelle sind wahrscheinlich Lla-
vallot und Savagoll oder Taltavull (?) . Wenigstens wird das castrwn de Taltivol in der
Grafschaft Urgel später als Besitz von Saint-Pons de Tliomieres genannt, dessen Abt

1 Zuletzt bei Marca -Bamjze p . 1139 n . 269 ex cod . Colbertino 277 , also aus einem Ripollenser Codex.
Uber diese Gottesfrieden vgl . jetzt die Zusammenstellungen bei G. M . de Brocä , Historia del derecho de Ca-
taluna I ( 1918) 117 ff.

2 S . Anhang n . VI.
3 Auf diese oft behandelte Frage näher einzugehen , würde zu weit führen : es genüge hier der Verweis

auf das eben erwähnte Handbuch von de Brocä und auf die übersichtliche Zusammenstellung von F . Valls
Taberner , El problema de la formaciö dels »TJsatges « de Barcelona in der Revista de Catalunya vom Januar 1925.

4 Ich gebe das Dokument aus der Canoneshs . von Tarragona 26 im Anhang n . VIII,
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— es ist jener Frotard , von dein wir nocli hören werden — liier als Finanzagent der
Kurie erscheint 1

2

.
So tritt der Papst als Grund - und Lehnsherr auch in Spanien auf . Und da dieses

Kapitel , soviel ich sehe , bisher kaum berührt ist , halte ich einen Augenblick inne , um
das wenige , was wir darüber wissen , hier zusammenzustellen . Denn man darf die Wich¬
tigkeit dieser Dinge nicht unterschätzen : die Finanzfrage hat bei der römischen Kirche
eine ebenso große Rolle gespielt wie bei allen anderen Faktoren des öffentlichen Lebens;
um ihre geistliche Autorität wirksam zur Geltung zu bringen , bedurfte auch sie großer
Mittel , das will in jener Zeit besagen , eines ausgedehnten Grundbesitzes und sicherer
Renten . Und so geht die Durchdringung mit geistlichen Mitteln Hand in Hand mit
Grunderwerb.

Ich stelle zunächst zusammen , was uns der Liber censuum S . R . E . selbst bietet . Er ist
freilich , wie ich schon bemerkte , weder sehr zuverlässig noch auch irgendwie vollständig.

Die ersten Erwerbungen bestehen in der Hingabe von Grund und Boden an die
römische Kirche zur Errichtung einer Kirche oder eines Klosters , das dann an den Grund¬
herrn , den Papst , einen festen Zins zahlte . Dies war in Barcelona der Fall bei dem
Nonnenkloster S . Pedro de las Puellas , dessen Grund und Boden ganz oder zum Teil
der römischen Kirche — wir wissen freilich nicht wann — tradiert war . Denn wir
lesen beim Cencius (ed . Fabre -Duchesne I 213 ; vgl , auch I 216 . II 116 ) : Ecclesia sancti Petri
Puettarum tertiam partern fructus allodii in quo sita est, que estimata est III marabutinos. Einen
anderen Grundbesitz zitiert Cencius (1 . c . I 2 13 ; p . 16 *

) in Amettla : Mansus sancti Genesii de
Mella (Amigdala ) Barchinonensis diocesis XII denarios (Malgorienses ) . Die Kirche San Gines
de Amettla wird schon im Jahre 903 oder 906 genannt . Aber weder hier noch in den
beiden auf die im Jahre 931 und wiederum 1123 konsekrierte Kirche sich beziehen¬
den Urkunden des Bischofs Theuderich von Barcelona und des Erzbischofs Olegar von
Tarragona , die jüngst Mas (Notes histöriques del bisbat de Barcelona XIII 230 ff. n . 13
und 14 ) publiziert hat , ist von jenem Mansus und von dem Zinse die Rede ; auch Gam-
pillo , der im Appendix veterum analectorum p . 57 vor seiner Disquisitio methodi consig-
nandi annos aerae christianae von dieser Kirche handelt , und Mas (Notes hist . XIII 61 ff .)
wissen etwas darüber . Eine andere Grundstückstradition in Barcelona an den römischen
Stuhl für die Errichtung eines Klosters fand unter Urban II . , wie es scheint , statt ; sie
galt dem Kloster S . Pablo del Campo , die auch im Albinus und Cencius steht (ed . Fabre-
Duciiesne I 2 13 und II 116 ) , wo wir lesen Monasterium S . Pauli I morabutinum. In der
Diözese Gerona besaß der H . Stuhl , wie bereits erwähnt , das Kloster S . Pedro de Rodas
nicht weit vom Kap Creus , das um die Mitte des X . Jahrhunderts zum erstenmal urkund¬
lich erwähnt wird ; es besaß , wie wir wissen , alte Privilegien von Benedict VI . , Bene¬
dict VII . , Johannes XV . und Benedict VIII . , es steht so auch im Cencius (ed . Fabre-
Duchesne I 214 ) : Monasterium sancti Petri de JRodis III marabutinos. Einmal wird es in einer
Urkunde vom J . 1150 (ed . Villanueva , Viage liter . XIII 285 n . 37 ) geradezu bezeichnet
als alodium sanctae Romanae ecclesiae. Es war also ein Eigenkloster des römischen Stuh-

1 Wie schlecht übrigens diese Zinsbücher der römischen Kirche redigiert sind , kann man daraus er¬
sehen , daß dieser Zins noch zweimal im Albinus steht , und zwar irrig unter Tuy (In episcopatu Tudensi) :
Comes TJrgellemis IIII uncias auri und Baymundus Guilelmi de duobus eastris Saltevola videlicet et Löbariola IIH
uncias auri (ed . Fabre -Duchesne II 116 ) . — Vgl . Paul Fabre , Etüde sur le Liber censuum de l ’Eglise Romaine
S . 118, der die Schenkung dem Grafen Wilhelm von Urgel zuschreibt . — Tauteval ist berühmt geworden durch
die Con-suetudine-s castri de Taltavolio vom J . 1293 ; ed . Brutails , Etüde sur la condition des populations rurales
du Roussillon au moyen -äge ( 1891 ) S . 163 ff. n . 4 und Sabate , Essai sur les sources du droit des Comtös de
Roussillon et de Cerdagne jusqu ’en 1344 (Perpignan 1899) 8 . 3630.

2 Über diese Kirche s . Papsturkunden in Spanien I 94!.
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les , nicht bloß ein Schutzkloster, und Abt und Mönche hielten darauf. Als der Diözesan-
bischof Berengar von Gerona mit seiner Klerisei eine benachbarte Kirche weihte und
mit Grundbesitz dotierte, wies er ihr auch einen Teil des Grundbesitzes der Kirche
Sancti Juliani de Fortiano zu , die zum Kloster Rodas gehörte. Sofort gab es Protest von
seiten des Abtes namens des Herrn Papstes 1

. In der Diözese Vieh war es das um die
Mitte des X . Jahrhunderts gegründete Kloster S . Benito de Bages , das sicher Eigen¬
kloster des Heiligen Stuhles war. Wir besitzen noch die bereits erwähnte Dotationsurkunde.
Aber wir wissen jetzt darüber hinaus durch einen glücklichen Fund, daß der Papst hier
in der Tat der Grundherr war und diesen Grundbesitz vergab (s . oben S . 22 ) . Auch im
Cencius steht der vom Kloster selbst zu zahlende Zins (ed . Fabre -Duchesne 1 215 ) :
Monasterium sancti Benedidi de Bagis III bisantios. Ähnlich verhielt es sich mit der von
Arnald Mir de Tost gegründeten und reich ausgestatteten Kirche S . Pedro de Ager in
der Diözese Urgel ; der Stifter stellte sie unter den Schutz des Heiligen Stuhles, aber Papst
Nicolaus II . nahm sie an in sancti Petri proprietatem et nostram. In seinem Testament vom
J . 1071 (ed ; Miret y Sans , Vizcondado de Castellbö S . 350 n . 6) bestimmt Arnald : eccle-
siam sancti Petri de Ager cum hoc totum quod hodie habet et unquam in futuro habebit relin-
quo domino Deo et sancto Petro Rome , sicut suprascriptum est, ad proprium alodium, sicut re-
sonat in suis chartis de sancto Petro, quas ego et uxor mea dfedmus (S . 357 ) . Auch an die
schon früher erwähnte Schenkung von Kirchen, Äckern und Weinbergen im Tale
der Aude an den römischen Stuhl, die wir aus dem Privileg Agapits II . von 955für das Kloster S . Martin de Lez JL . 3670 kennen, mag hier wieder erinnert werden (s . oben
S . 9) ; sie geht wahrscheinlich auf den Grafen Seniofred von der Cerdana zurück . Dies
zusammen ergibt schon einen recht stattlichen päpstlichen Grundbesitz und reiche Ren¬
ten . Freilich politisch noch bedeutsamer war der Gewinn , den Hugo Candidus , der sich
von Barcelona nach Aragon wandte und von da nach Kastilien und Leon , am Hofe des
Königs Sancho Ramirez machte, indem er ihn bewog, sich selbst und die Klöster seiner
Herrschaft der römischen Kirche zu eigen zu geben2»

So ist die Legation des Kardinals Hugo Candidus überaus folgenreich für die Be¬
ziehungen Roms zu Katalanien wie zu den spanischen Königreichen gewesen . Sie war
die Einleitung zu der größeren Aktion unter Gregor VII.

§ 4 . Gregor VII.
Raimund Berengars I . von Barcelona letzte Tage . — Kirchenbuße für den Mörder der Gräfin
Almodis . — Streit zwischen Raimund Berengar II . und Berengar Raimund II . — Schreiben
Gregors VII . JL . 5101 . 5191 . — Gregors VII . spanische Politik . — Zweite Legation des Kar¬
dinals Hugo Candidus . — Gregors VII . Schreiben an die spanischen Könige JL . 4840 . 4841 . —
Legation des Kardinalbischofs Girald von Ostia . — Zweites Schreiben Gregors VII . an die
spanischen Könige JL . 5041 . — Legation des Bischofs Amatus von Oleron und des Abtes
Frotard von Thomieres . — Kommendation des Grafen Bemard II . von Besalü . — Streit mit
Erzbischof Wifred von Narbonne . — Legation des Kardinals Richard . — Bildung des
Marseiller Klosterstaats . — Übertragung der Klosterreform an Abt Frotard von Thomieres.

Die Beziehungen Gregors VII . und noch mehr die seines zweiten Nachfolgers UrbansII.
zu Spanien erforderten eigentlich eine eigene Monographie und eine gründlichere und vor
allem umfassendere Behandlung. Denn wie ihre Wirksamkeit das ganze Abendland um-

1 S . die Urkunde von 1150 bei Villanueva XIII 285 n . 37 . Auch die von Villanueva XIII 254 n . 20
vom J . 987 gedruckte Urkunde ist sehr lehrreich . Über das Kloster vgl . Papsturkunden in Spanien I 162 ff.

2 Die noch umstrittene Frage über den Zeitpunkt der Kommendation des Königs von Aragon an den
päpstlichen Stuhl gehört nicht unmittelbar zu meinem Thema . Auch bin ich noch nicht im Besitze des voll¬
ständigen Urkundenmaterials . Ich hoffe indessen noch Gelegenheit zu haben , darüber zu handeln.
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faßte, so haben sie auch eine gesamtspanische Politik getrieben, nicht bloß wie ihre Vor¬
gänger eine katalanische. Diese spielt jetzt nur noch eine ganz sekundäre Rolle.

Als Gregor VII . den Stuhl Petri bestieg, ging auch die ruhmreicheRegierung Raimund
Berengars I . » el Viejo « zu Ende. Unter ihm hat sich der Prinzipat von Katalanien zu
formierenbegonnen, dehnten die Landesgrenzen sich aus , auchin der benachbarten arabischen
Welt war seine Stellung eine gebietende . Mit Gregor VII . stand er in vertrauten Be¬
ziehungen; dieser schreibt später einmal über ihn, als er von den Söhnen Raimund
Berengars redet (JL . 5101 vom 2 . Januar 1079 ) pro amore patris eorum., qui me satis •, ex
quo cognouit, dilexit — woraus man wohl sogar auf eine persönliche Bekanntschaft schließen
darf. Vielleicht hängt diese Freundschaft mit der Familienkatastrophe zusammen , die
am Ende seiner Regierung über den alten Fürsten und sein Haus hereinbrach. Sein
ältester Sohn aus seiner ersten Ehe , Peter Raimund, ermordete im Jahre 1071 seine Stief¬
mutter , die oft genannte Gräfin Almodis . Wir wissen nichts über die näheren Umstände,aber wir besitzen ein lehrreiches , von Pröspero de Bofaruld aus dem 1835 verbrannten
Archiv von Ripoll (Los condes de Barcelona II 48 ) herausgegebenes Aktenstück, das
unsern Kirchenhistorikern wie den Kanonisten entgangen zu sein scheint, nämlich die
Bußordnung, die die Kardinäle der römischen Kirche auf Befehl Gregors VII . für den
Mörder festsetzten. Das Kardinalskollegium erscheint hier wie eine Ritenkongregation,und für seine Geschichte ist es nicht weniger bedeutungsvoll wie für die Geschichte der
kirchlichen Bußordnungen. Dem fürstlichen Mörder wurden 24 Jahre Buße auferlegt,
davon 12 extra ecclesiam bei strengen Fasten, die bis in das einzelste festgelegt wurden,
und schließlich das Exilium Jerusalemitanum1 .

Noch zweimal hatte Gregor VII . Gelegenheit , mit den Fürsten des Hauses Barcelona
in Verbindung zu treten . Auf den am 27 . Mai 1076 gestorbenen Grafen RaimundBerengarI.
folgten seine beiden Söhne aus der Ehe mit Almodis , RaimundBerengarII . » Cap de Estopa«
und Berengar Raimund II . zu gemeinsamer Herrschaft. Es konnte nicht ausbleiben, daß
zwischen den beiden im Charakter sehr verschiedenen Brüdern bald Zwistigkeiten aus¬
brachen, die so stark wurden , daß der Papst sich veranlaßt sah , einzugreifen . Am
2 . Januar 1079 richtet Gregor VII . an den Bischof Berengar von Gerona ein Schreiben,
worin er ihm sein Bedauern ausspricht, daß zwischen den beiden Brüdern ein Streit
ausgebrochen sei per vanitatem et superbiam et maxime per Consilium impiorum, was er be¬
sonders beklage, teils weil ihr Vater ihm besonders zugetan gewesen sei , dann auch
wegen der Rückwirkungenauf die Mauren ; er ersucht den Bischof , zusammen mit den Äbten
von Thomieres , Ripoll und S . Cugat del Valles zwischen ihnen zu vermitteln ; sonst werde
er Gesandte schicken ; den Ungehorsamen werde er unnachsichtlich als membrum diaboli
aus der Kirche ausschließen ; dem Gehorsamen werde er mit allen Mitteln beistehen. Er
verlangt schriftlichen Bericht über das Ergebnis, eventuell auch mündlichen (JL . 5x01 ) .
Diese scharfe Note des Hauptes der Christenheit hatte zunächst Erfolg. Die beiden Brüder
erscheinen schon am 20 . Juni 1079 gemeinsam und machen zusammen dem Abt Frotard von
Thomieres , demselben , aut den als Vermittler Gregor selbst hingewiesen hatte , eine
Schenkung2

. Am 23 . Dezember 1080 konnte Gregor VII . an die beiden Brüder ein Schreiben
richten, das auf einen ganz andern Ton gestimmt war (JL . 5191 ) , indem er unter Hinweis
auf das alte intime Verhältnis des fürstlichen Hauses zum römischen Stuhl sie ersucht,
den von ihm an Stelle des verstorbenen Erzbischofs Wifred von Narbonne eingesetzten

1 Ich denke , daß man damit einverstanden ist , daß ich dieses merkwürdige Dokument , das bei Bofarull
an einer verborgenen Stelle steht , im Anhänge unter n . VII abdrucken lasse.

2 Histoire de Languedoc II , Preuves 303 n . 277 . Vgl . auch Bofarull , Los condes de Barcelona II 109Ä.
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neuen ErzbischofDalmatius , den früheren Abt von La Grasse , gegen einen Intrusus, den
Bischof Peter von Uzes , beizustehen. Allerdings hat man bisher diese beiden Grafen R.
und B . entweder wie die Herausgeber der Gallia, christiana VI 39 auf die Grafen Raimund
von Saint-Gilles und Bernard von Besah! 1

, oder wie Pu . Jaffe und E . Caspar in ihren Aus¬
gaben des Registers Gregors VII . auf die Grafen von Saint-Gilles Raimund und Bertrand,
Vater und Sohn , bezogen . Aber weder das eine noch das andere ist wahrscheinlich2 .
Man hat übersehen, daß die beiden Söhne Raimund Berengars I . von ihrem Vater die
Grafschaften Carcassonne und Rasez und andere Besitzungen im Gebiet von Narbonne
geerbt hatten ; sie waren die mächtigsten Herren in diesem Gebiet . Nur auf sie treffen
die Andeutungen des Briefes zu ; nur an sie kann er gerichtet sein , und die katalanischen
Historiker können , glaube ich , die Charakteristik ihres alten Fürstenhauses durch einen
Mann wie Gregor VII . ohne Bedenken in die Annalen von Katalanien eintragen : Quantum
domus vestra beatum Petrum iam dudum dilexerit quantumque ipsi fidelis extiterit, profecto non
modo apud vos scitufj set etiam in plurimis diversarum gentium partibus notum habetur •, unde
et de inimicis victoriam et pre ceteris parilms suis honorem et gloriam hactenus obtinuisse longe
lateque dinoscitur. Um so schmerzlicher muß Gregor VII . die Nachricht von der Ermordung
des älteren Bruders durch den jüngern , der in der Geschichte als » el fratrieida« weiter¬
lebt , getroffen haben . Das Ereignis fand am 6 . Dezember 1082 statt . Wie die Kirche
sich mit dieser Tat auseinandergesetzt hat , wissen wir nicht ; Berengar Raimund II . « el
fratrieida« regierte nun allein das Land , und wenn die Kurie Skrupel empfunden hat,
so hat sie sie schließlich überwunden, denn wir linden den fratrieida später unter Urban II.
in den besten Beziehungen zu Rom.

Nicht diese Ereignisse aber machen Gregors VII . Pontifikat für die Geschichte Spaniens
zu einem so bedeutungsvollen.

Eine seiner ersten Amtshandlungen ist gewesen , daß er jenen Kardinal Hugo Candidus,
den wir bereits aus seiner langen und erfolgreichen Legation in Spanien unter Alexander II.
kennen, von neuem nach Spanien sandte (JL . 4777 ) - Von demselben Tage ist jenes be¬
rühmte Schreiben an die sich zur Eroberung des arabischen Spaniens rüstenden franzö¬
sischen Großen , in dem er zum ersten Mal den Anspruch Roms auf Spanien aussprach,
daß das regnum Hispaniae ab antiquo proprii iuris S. Petri fuisse; Gregor hatte mit dem
Führer , dem Grafen Ebulus von Roucy , dem Schwiegersöhne Robert Guiscards , bereits
ein Abkommen abgeschlossen — das nicht erhalten ist — , wodurch sich der Heilige Stuhl
das zu erobernde Land sicherte (JL . 4778) . Der Kardinal Hugo aber war offenbar der
zur Wahrung der Interessen Roms bei diesem Unternehmen bestimmte geistliche Führer.
Vielleicht geht auf ihn die ganze Idee zurück . Denn er war der einzige Kardinal, der
Spanien kannte, der Spezialist für Spanien an der Kurie . Übrigens bezog sich der päpstliche
Anspruch zuvörderst noch auf das erst zu erobernde Land , wie ja auch derselbe Grundsatz
später bei Tarragona geltend gemachtworden ist ; den angestammten christlichen Herrschern
im Norden gegenüber hat Gregor VII . damals derartige Ansprüche noch nicht erhoben;
da ist er in erster Linie um die Einführung des römischen Ritus besorgt ; da spricht er
vorsichtig nur von der amidtia . quam olim reges Hispaniae cum Romanis pontißdbus habebant

1 Im Anhang unter den Instrumenta p . 23 n . 24 werden diese sogar verwandelt in den Herzog Raimund
von Narbonne und den Yicecomes Berengar.

2 Die Verherrlichung der domus vestra schließt eo ipso die beiden gar nicht miteinander blutsverwandten
Grafen aus . Für Vater und Sohn paßt weder die Adresse R . et B . nobilibus comitibus noch der zwischen Vater
und Sohn nicht unterscheidende Ton . Der Brief kann nur an zwei Brüder gerichtet sein . E . Caspars Bezug¬
nahme (Mon . Germ . Epp . sei . II 537 Not . 1 ) auf Wiederhold , Papsturkunden in Frankreich VII 10 , der an¬
geblich aus der Coli . Baluze eine Empfängerüberlieferung zitiert , ist ein Mißverständnis . Der Brief selbst steht
bekanntlich zweimal im Register : lib . VIII ep . 16 und lib . IX ep . 22.
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(JL . 4841 an König Sancho Ramirez von Aragon und JL . 4840 an Alfons VI . von Leon
und Sancho von Navarra) . Der Schwerpunkt der spanischen Interessen des Papsttums
begann gerade damals sich nach diesen eigentlichen spanischen Königreichen zu ver¬
schieben . Es ist aber bekanntlich in den ersten Jahren des Pontifikats Gregors VII . nichts
oder nicht viel erreicht worden ; jenes Unternehmen scheint steckengeblieben zu sein,und von dem bald danach sich auf die Seite der Gegner Gregors VII . schlagenden HugoCandidus hören wir nichts mehr 1

; sein Nachfolger , der Kardinalbischof Girald von Ostia,
ist auch nur kurze Zeit im Lande gewesen , denn er passierte damals Gerona , wo er die
Institutionsurkunde des Klosters S . Miguel de Fluvia vom Jahre 1045 durch seine Unter¬
schrift bestätigte 2

. Erst in jenen entscheidungsvollen Tagen von Canossa hat GregorVII.
den Entschluß gefaßt , nun mit aller Kraft in die spanischen Angelegenheiteneinzugreifen.War es im Hochgefühl des Triumphes über König Heinrich IV . oder auf den Rat des
damals in Canossa anwesenden Kardinalbischofs Girald von Ostia , der im Jahre 1074 >n
Spanien gewesen war : am 28 . Juni 1077 erließ Gregor VII . jenes berühmte Pastoral-
schreiben an die Könige , Grafen und Großen Spaniens , in dem er nach einer langen
predigtartigen Einleitung verkündete regnum Hispaniae ex antiguis constitutionibus beato Petro
et sande Romane ecdesie in ins et proprietatem esse traditum. Das Servitium, d . li . der Zins,
sei infolge der Eroberung des Landes durch die Sarazenen und Heiden in Vergessenheit
geraten, jetzt aber , da . ihre Waffen siegreich vorgetragen würden, könne und dürfe er,
der Papst , das alte Recht des Heiligen Stuhles nicht durch sein Schweigen oder durch
ihre Unkenntnis der Vergangenheit gefährden (JL . 5041 ) . Um das Nähere ihnen aus¬
einanderzusetzen , sende er als seinen Legaten und Vikar den Bischof Amatus von Oleron,
einen Benedictiner, der während der ganzen Regierungszeit Gregors VII . Legatendienste
in Spanien und Frankreich verrichtet hat 3 und von Urban II . im Jahre 1089 mit dem
Erzbistum Bordeaux belohnt worden ist . Ihm wird beigesellt der Abt von Saint-Pons,
jener Frotard von Tliomieres , dem wir schon begegnet sind und der uns noch länger
beschäftigen wird . Er ist einer der großen Agenten des päpstlichen Stuhles gewesen,
auf dessen Bedeutung für die Geschichte Nordspaniens und Südfrankreichs ich gleich
noch zu sprechen kommen werde.

Dieses gewichtige Schreiben haben die Kurialisten in Rom sogleich in ihre Samm¬
lungen als eines der Beweisstücke für das dominium temporale beati Petri eingetragen;
es steht beim Deusdedit, im Benedict und Albinus und beim Cencius 4

. Damit allein ist
schon seine Bedeutung charakterisiert. Welches auch immer die angeblichen Rechtstitel
gewesen sein mögen , die Gregor VII . zu besitzen meinte : er griff das Unternehmen mit
der ihm eigenen Energie an und verkündete es laut vor aller Welt.

Wie weit ist Gregor VII . hier mit seinem Versuch, die weltlichen Staaten zur An¬
erkennung der Oberlehnsherrlichkeit des päpstlichen Stuhles zu bringen, gekommen?

Bei dem selbstbewußtenKönig Alfons von Leon und Kastilien fand Gregor keine Gegen¬
liebe . Wohl aber bei den ohnmächtigeren und gefährdeteren kleineren Dynasten von
Aragon und Besah! 5 .

1 Wir kennen clie Gründe nicht , die zum Bruch zwischen Gregor VII . und Hugo Candidus geführt
haben . Es liegt aber doch nahe , an das Scheitern des spanischen Unternehmens zu denken . Gregor neigte
zur Heftigkeit , und selbst in seinen Briefen war er gegen seine Legaten oft rücksichtslos deutlich . Daß Hugo
Candidus ein ehrgeiziger und eitler Mann war , wissen wir : wie leicht war da ein Bruch.

2 Marca -Baluze p . 1087 n . 228 und Aguirre Concil . IV 401.
3 S . die Stellen bei Caspar in Epp . sei . II 343 (zu Reg . IV ep . 28 ) .
4 ' S . die Quellenangaben bei Caspar 1. c . p . 343 (zu Reg . IV ep . 28 ) .
5 Ich handele hier bloß von Besalü und lege das Kapitel über Aragon zurück , bis ich das Material

zusammen habe.

Phtl .-hist . AAL A 'r . I.
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Von der kleinen Grafschaft Besalü — dem alten Bisuldunmn — am Fluviä war einst
die Befreiung des Landes von der Herrschaft der Mauren ausgegangen. Hier herrschte
eine Sekundogenitur des Hauses Barcelona , jetzt Graf Bernard II . , der Enkel des Talla-
ferro , das genaue Gegenstück zu seinem Vetter , dem Erzbischof Wifred von Narbonne.
Wie dieser der Typ eines geistlichen Feudalherrn und Simonisten war, so war dieser
ein unruhiger Reformfreund , der sich in der Bekämpfung der Simonie und in der Reform
der Klöster nicht genug tun konnte, ein leichtes Werkzeug in den Händen der menschen¬
kundigen Legaten, vor allem jenes Abtes Frotard von Saint-Pons de Thomieres , der hei
ihm ein - und ausging. Er hatte dem geistlichen Freunde schon im Jahre 1070 das
Kloster Saint-Martin de Lez als suum proprium et liberum et francum alodium geschenkt1.
Bald darauf, im Jahre 1073 , tradierte er die ihm gehörende Abtei Sainte -Marie de Cu-
bieres in der Diözese Narbonne an das Cluniacenserkloster Moissac2

. Dem Abte Hunold
von Moissac, seinem geliebten Verwandten, unterstellte er im Jahre 1078 auch die Klöster
S . Pedro de Camprodön , S . Maria de Arles , S . Paul de Vallosa , die er für ein tüchtiges
Stück Geld von ihren Besitzern losgekauft hatte , Arles von dem geldgierigen Erzbischof
Wifred von Narbonne, S . Paul vom Vizegrafen Peter von Fenouillet3 .

Ehen damals , im Dezember 1077 , erschien Gregors VII . Legat, Bischof Amatus von
Oleron 4

, in Gerona , um zur Bekämpfung der Simonie eine Synode abzuhalten, die sich not¬
wendigerweise gegen Wifred von Narbonne aus dem Hause der Grafen von der Cerdana
richten mußte . Allen Bannflüchen hatte dieser in seiner Art großartige Feudalherr im
geistlichen Gewand getrotzt ; seit Victor II . und dann Alexander II . ihn exkommuniziert
hatten , war der Unverbesserliche von Gregor VII . Jahr für Jahr für exkommuniziert und
ahgesetzt erklärt worden5

, ohne daß das den geringsten Eindruck auf den Erzbischof ge¬
macht zu haben scheint ; denn er fuhr fort zu amtieren. Jetzt , wo es zum Gericht über
ihn kommen mußte, hat er das Konzil des Legaten einfach gesprengt. In der gleich zu
erwähnenden Urkunde bekennt der Graf Bernard von Besalü , daß , als der Legat seine
Exkommunikationssentenzengegen die Simonisten, also gegen das bestehende Eigenkirchen¬
wesen aussprach, nicht nur die Bischöfe und Äbte, sondern auch die anwesenden Grafen pro¬
testiert hätten 6

. Der Graf sah sich gezwungen , den Legaten und die ihm anhängenden
Bischöfe — es werden die von Agde , Eine und Carcassonne und mehrere Äbte ge¬
nannt — in seine Stadt Besalü zu führen, wo die unterbrochene Synode zu Ende ge-

1 Edd . Gallia Christ. VI , Instr . 78 n . 5 = Monsalvatje , Noticias histbricas VIII 168 n . 25.
2 Edd . Gallia Christ. VI , Instr . 22 n . 23 . Über Moissac s . die Abhandlung von Marion , L ’abbaye de Mois¬

sac in der Bibi , de l ’Ecole des chartes Ser . 3 , I 89 fr. und J . Miret y Sans , Relaciones entre los monasterios
de Camprodön y Moissac . Noticia histörica (Barcelona 1898) . Vgl . auch A. L ’Huillier , Vie de Saint Hugues
abbe de Cluny p . 227.

3 Edd . Marca -Baluze p . 1168 n . 289 == Gallia Christ. VI , Instr . 484 n . io = Monsalvatje , Not . hist . VI
App . 28 n . 10.

4 Das Beglaubigungsschreiben für Amatus (JL . 5042) hat Marca -Baluze , De concordia sacerdotii et imperii
II 185 zuerst herausgegeben.

5 Wohl schon auf der Fastensynode von 1074, deren Akten wir nicht besitzen . Auf der Fastensynode
des Jahres 1076 wird der Bischof von Agde exkommuniziert , weil er mit Wifred verkehrt und bischöfliche
Funktionen an seiner Statt ausgeübt hatte . Auf der Fastensynode 1078 wird die Exkommunikation erneuert
und Wifred absque ulla recuperationis spe suspendiert ; auf der Herbstsynode desselben Jahres wird die gegen
Wifred wie die sonst von dem Legaten Amatus ausgesprochenen Exkommunikationen bestätigt . Am 2 . Ja¬
nuar 1079 macht Gregor VII . noch einmal einen Versuch , durch den Bruder , den Bischof Berengar von Ge¬
rona , auf den renitenten Mann einzuwirken (JL . 5101) , aber der hat , wie es scheint , bis zu seinem Tode ( 1079)
dem Papste getrotzt.

6 Die Datierung zum Dezember 1077 ist gesichert . Denn auf der Herbstsynode 1078 erneuert Gre¬
gor VII . nicht nur die Exkommunikation gegen Wifred , sondern bestätigt auch die andern von dem Legaten
Amatus verhängten Sentenzen (Reg . lib . VI ep . 5 b zu III . IV ed . Caspar , Mon . Germ . Epp . sei . II 401 ) . Die
Akten der Synode bei Villanueva XHI 264 n . 26.
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führt wurde. Hier erklärte der Graf nicht nur die von ihm abhängigen Abteien für zins¬
pflichtig an Rom — es sind S . Maria de Arles , S . Pedro de Camprodön , S . Pedro de
Besalh , S . Esteban de Banolas , die Kanoniker von S . Maria de Besalü und die Abteien
S . Lorenz und S . Paul 1

2

. Außerdem aber bekannte er sich als Mües peculiaris S . Petri und
verpflichtete sich und seinen Sohn zu einem Jahreszins von ioo Goldmankusen , einer
nicht unbeträchtlichen Summe’1.

Ob er sich der Tragweite dieses Schrittes und seiner staatsrechtlichen Konsequenzen
klar gewesen ist , lasse ich dahingestellt. Später bekannte er sich genau mit denselben
Worten auch als Mües S . Stephani, des Patrons des Klosters von Banolas 3

. Jedenfalls fehlte
diesem Akte, wie es scheint, noch die eigentümliche Form , der wir einige Jahre später
begegnen, als der Graf Bertrand von der Provence am 25 . August 1081 dem Papste
Gregor VII . und seinen Nachfolgern den Lehnseid schwur und sein ganzes Erbe dem
Heiligen Stuhl zur vollen Verfügung übergab und die ihm gehörenden Kirchen dem Papste
aufließ (Reg . lib . IX ep . 12 a . b) 4

; und bei dem analogen Akt des Grafen Peter von Mel-
gueil vom 27 . April 1085 , der dem Papste Gregor VII . und seinen Nachfolgern zu Händen
des Kardinallegaten Peter von Albano seine Grafschaft Substantion und das ih m gehörende
Bistum Maguelonne tradierte , unter Leistung des Lehnseides und eines Jahreszinses von
einer Goldunze 5 .

Folgenreicher als die Tradition des Grafen von Besalu ist aber die Tätigkeit der
Männer gewesen , welche damals als Gregors VII . Legaten und Agenten in den Landen nörd¬
lich und südlich der Pyrenäen wirkten . Es waren alles Benedictinermönche, auf das
engste verbunden mit Cluny , wenn auch Häupter selbständiger Kongregationen. Jenen
Amatus von Oleron kennen wir bereits, er wirkte seit 1079 im eigentlichen Frankreich,
während Spanien dem Kardinalpriester Richard aus einer vornehmen südfranzösischen
Familie , Bruder des in vielen Legationen erprobten Abtes Bernard von S . Victor zu Marseille,
einem noch jungen und temperamentvollenManne , zugewiesen wurde 6

. Obwohl Richards
eigentliche Bestimmung die Vertretung der päpstlichen Interessen und die Durchsetzung

1 Edd . Marca -Baluze p . 1168 n . 289 ; Gallia clirist . 1 , Instr . 39 n . 22 , VI , Instr . 484 n . 10 ; Bruel , Reeueil
des chartes de Fabbaye de Cluny IV 645 n . 3523 . — S . Paul ist San Pablo de Vallosa in der Grafschaft Fenouillet,
die Graf Bernard zusammen mit Arles und Camprodön im J . 1078 der Abtei Moissac übergab . Die Abbatia
S . Laurentii ist wohl das Kloster S . Llorens del Monte in den Pyrenäen , das zur Grafschaft Besalu gehörte
(vgl . Monsalvatje , Noticias histöricas IV noff . XIV i8ifl '

.) .
2 Ed . Espana Sagr . XLIII 480 n . 49 = Monsalvatje , Not . hist . I r3off.
3 Urkunde vom 7 . März 1078 für das Kloster S . Esteban de Banolas , unterschrieben von den beiden

päpstlichen Legaten Amatus von Oleron und Abt Frotard von Saint -Pons (edd . Marca -Baluze p . 1168 n . 29er
— Monsalvatje , Not . hist . XI 319 n . 343 ) . An diese Urkunde ist ein Kodizill angefügt , in dem der Graf seinen
Leib und seine Seele dem hl . Stephan übergibt ut ab ista hora inantea sim eins fidelissimus mües. Die letzten
Unterschriften scheinen nicht korrekt überliefert zu sein.

4 Paul Fabre , Etüde sur le Liber censuum de l ’Eglise Romaine hat dieses für Gregor VII . Lehnssystem
wichtige Stück nicht beachtet . Es steht beim Deusdedit und beim Albinus , aber nicht im Cencius . Eine da¬
tierte Empfängerausfertigung befindet sich im Archiv von Saint -Victor zu Marseille im dortigen Departemental-
archiv.

5 Vgl . P . Fabre , 1. c . S . 117 . Die Belehnung vollzog sich durchaus in den üblichen Formen , wie wir sie
aus der Belehungsurkunde selbst kennen Ego autem predictum comitatum habeam per manum Romani pontificis
wb illius fidelitate et singulis annis pro censu persolvam unciam auri optimi (ed . Gallia Christ. VI , Instr . 349 n . 11)
und aus der Erneuerung dieses Verhältnisses unter Urban II . im Jahre 1099 : Tune vero in praesentia cardi-
nalium . . . guerpivit in manu d . papae . . . omnes ecclesiasticas res . . . fecitque d . papae bominiwm et accepit co¬
mitatum suum per manus eins (Gallia Christ. VI , Instr . 354 n . 15 ) .

e Zum erstenmal im Mai 1078, wie aus dem Schreiben Gregors VII . an Hugo von Cluny hervorgeht
(JL . 5076) . Dann in feierlicherer Beglaubigung am 15 . Oktober 1079 (Schreiben an König All'ons VI . von
Leon JL . 5142) . Uber die Legation des Kardinals Richard vgl . auch F . Fita im Boletin de la R . Academia
de la Historia XLIX ( 1906) 3uff.

5 *
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des römischen Ritus in Kastilien und Leon war 1 — er hat dort auch mehrere Konzilien

abgehalten ■— , so ist seine Wirksamkeit gerade für Katalanien von der größten Bedeutung-
gewesen , besonders nachdem ihn am 2 . November 1079 Gregor VII . zum Abt von
S . Victor in Marseille ernannt hatte (vgl . JL . 5143 , 5144 ) . Diese berühmte , direkt dem

Heiligen Stuhl unterstehende Benedictinerabtei hatte bereits großen Klosterbesitz im süd¬
lichen Frankreich und in Katalanien ; es konnte nicht ausbleiben , daß der Legat mit der

Wahrung der päpstlichen Interessen die Förderung der Interessen seiner Abtei verband,
die , da S . Victor päpstliches Eigenkloster war , im Grunde wieder auch solche Roms waren.

Da wird mit einemmal deutlich , welche Bedeutung die Verbindung des katalanischen
Kloster - und Kirchenwesens mit diesen ausländischen Klosterorganisationen gehabt hat.
Man hat wohl schon früher die merkwürdige Überfremdung des Landes mit auswärtigen
Mönchen festgestellt und sie meist mit Cluny in Verbindung gebracht . Aber dies trifft
nicht das Wesen der Sache . Cluny hat wenigstens für Katalanien nicht die Rolle gespielt,
welche die spanischen Historiker dieser Kongregation gern zuschreiben . Gewiß hat der
von Cluny ausgehende reformatorische Geist auch jene erfaßt . Aber eine stärkere direkte

Einwirkung auf Katalanien hat Cluny selbst nicht ausgeübt , wenigstens nicht entfernt
in dem Maße wie auf Aragon , Navarra und Kastilien . Dorthin ging die große Welle
der cluniacensischen Reform ; Katalanien hat sie doch nur gestreift . Ein Versuch , Clunia-
censer in dem eben von Arnald Mir de Tost gegründeten Kloster in Ager einzuführen,
scheiterte , wie wir sahen 2

, und die Schenkungen einzelner Kirchen , wie die von S . Pedro
de Gasserras in der Diözese Vieh durch den Vizegrafen von Cardona 3

, von S . Pedro
de Clara na und S . Ponze de Corbera in der Diözese Barcelona 4

, sind ohne erhebliche
Bedeutung . Die einzige größere Aktion zugunsten von Cluny ist die bereits erwähnte
Unterstellung der Klöster Camprodon , Arles, . Vallosa , unter Moissac im Jahre 1078 durch
den Grafen Bernard II . von Besaht.

Die Wahrheit ist vielmehr , daß das Küstengebiet seit der Mitte des XI . Jahrhun¬
derts den Charakter eines klösterlichen Koloniallandes italienischer und provenzalischer
Benedictiner annimmt . Wir kennen bisher diese Zusammenhänge nicht und wissen vor
allem nicht , auf wen am Ende diese merkwürdige Bewegung zurückgeht . Genug , wir
linden schon vor der Mitte des XI . Jahrhunderts das durch den Aufenthalt des hl . Mar-
tinus weithin berühmte und verehrte Kloster auf der Insel Gallinaria im Golf von Genua
(in der Diözese Albenga ) angesiedelt im Bistum Barcelona , wo es im J . 1073 die Kirche
S . Pedro de Riudesvilles erwarb 5

6

, und späterhin auch die Kirchen S . Marsal de Terra s-
sola und S . Martin de Devesa , besaß , ferner seit 1053 (De große Kongregation von San
Michele de 11 a Cliiusa im Val de Susa in der Diözese Turin , welche über ganz Frank¬
reich hin sich ausdehnte , im Besitze der beiden Klöster S . Maria de Cerviä und S . Mi¬
guel de Cruilles in der Diözese Gerona ’’

, dann seit 1068 das Kloster des hl . Iionoratus

1 Richard war auch in Aragon und Navarra tätig , wie wir aus seinem Schreiben an den König Sanclio
Ramirez bei Martene et Durand , Vet . Scr . Coli . I 497 ersehen . Auch an seine Beteiligungen der Einsetzung des
Bischofs Raimund Dalmatii in Roda ist zu erinnern (Espana Sagr . XLVI 235 n . 7) .

2 S . oben S . 26.
3 Vgl . Papsturk . in Spanien I 120 und Monsalvatje y Fossas , El monasterio de San Pedro de Casserras

in Noticias histdricas XX (Gerona 1910) . Vgl . die Urkunde von 1113 bei Bruel , Recueil des cliartes de l ’abbaye
de Cluny VI 929 n . 33905 bis.

4 Vgl . Marrier , Bibliotheca Cluniacen . p . 1747 : Prioratm Saucti ' Petri de Gaunerin etc . Item , habet -mb . .se
prioratum S . Petri de Glarano dioc. Barchinonensis et prioratum S. Pontii de Corbera eiusdem diocesis. ~

5 Vgl . Papsturk . in Spanien I 264 zu n . 10.
6 Vgl . Papsturk . in Spanien 1x58 und das große Privileg Hadrians IV . vom 6 . April 1156 (ebenda I

354 n. 75) . Cliiusa hatte auch mehrere Klöster in den Diözesen Narbonne , Carcassonne und Toulouse , über-
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auf der Insel Lerins an der provenzalischen Küste durch Schenkung des Grafen Rai¬
mund Berengar I . von Barcelona im Besitze von S . Pol de Maresme (S . Pauli de Mari¬
tima)

*

1
. Aber diese Klosterkolonien treten ganz in den Schatten hinter den Erwerbungen

der Mönche von S . Victor zu Marseille . Die erste war die des Klosters S . Miguel
del Fay (de Fallio) , auf einem vom Markgrafen Raimund Borell und seiner Gattin Erme-
siiidis dem Edlen Gombald überlassenen Gebiet , der das darauf errichtete Kloster 1043
dem Kloster in Marseille schenkte 2

. Um dieselbe Zeit muß es auch das Kloster des
hl . Sebastian de Panades im Bistum Barcelona erworben haben 3

. Im Jahre 1048 bekamen
die Victorianer von der Gräfin Ermesindis das Kloster S . Pauli in der Diözese Gerona 4 .
Später — im J . 1101 — schenkte ihnen der Bischof Berengar von Barcelona auch
die Kirche S . Pauli de Subirads L Aber die Haupterwerbungen machte S . Victor unter
den Abteil Bernard und Richard in der Grafschaft Besalü . Jenem übertrug im Jahre
1070 Graf Bernard II . von Besalü das berühmte Kloster S . Maria de Ripoll 8

, diesem
S . Pedro de Besalü 7 und S . Esteban de Banolas 8

. Durch die von Gregor VII . im
Jahre 1081 vollzogene Union von Montmajour und La Grasse mit S . Victor (JL . 5211)
kamen auch die von La Grasse abhängigen katalanischen Klöster , von denen die wich¬
tigsten S . Mariae de Ridaura und S . Sepulcri de Palera in der Grafschaft Besalü , S . Fe-
licis de Gallicantu (San Feliü de Galligans ) und S . Felicis Quixalense (San Feliü de
Quixols) in der Diözese Gerona waren 8

, unter die Leitung des Abtes von Marseille.
Dieses Beispiel wirkte weiter . Im Jahn ' 1090 unterstellte Graf Wilhelm von der Cer-
dana das hochberühmte Kloster S . Miguel de Cuxä 9 und einige Jahre später ( 1096)
Graf Artald von Pallars das altkarolingische Kloster Gerri ( Geire) in der Diözese Urgel
dem Abte Richard 10

. Richard riß — wir werden davon noch hören — auch die
reiche Abtei von Sankt Johann zu Ripoll (San Juan de las Abadesas) an sich und
erwarb um die Jahrhundertwende in diesen Gebieten noch die Klöster S . Johannis
de Fontibus ( S . Juan las Fonts) in der Diözese Gerona durch Schenkung des Vizegrafen
Udalard von Bas 11 und S . Tliomae in Impuriensi (S . Thomas de Fluviä in der Grafschaft
Empurias) 12 .

So bildete sich hier zu beiden Seiten der Pyrenäen in wenigen Jahrzehnten ein
Marseiller Kirchenstaat , zu dem fast alle wichtigeren Benedictinerklöster des Landes ge-

haupt einen von den Alpen bis über die Pyrenäen reichenden zusammenhängenden Klosterbesitz . Wahr¬
scheinlich ist dieses Chiusa , in der Urkunde Alexanders III . vom 13 . Fehl ' . 1166—67 gemeint , die W . Wiederhold,
Papsturkunden in Frankreich VII 120 n . 72 , gedruckt hat.

1 Vgl . Villanueva , Viage liter . XIX 6ff.
2 Vgl . Villanueva 1. c . XIX ioff . — Die Urkunden stehen bei Martene et Durand , Vet . Sei ' . Coli . I 406

und bei Guerard , Cartulaire de l ’abbaye de Saint -Victor de Marseille II 5nff . n . 1044—52.
3 In S . Sebastian erscheint schon 1052 ein Abt Miro mit Mönchen aus Marseille (ed . Martene et Durand,

Vet . Scr . Coli . I431 . Als Pertinenz von S . Victor wird es zuerst in dem Privileg Gregors VII . für S . Victor
vom 4 . Juli 1079 (JL . 5134) genannt.

4 Ed . Martene et Durand 1. c . I 414 . Es ist wohl identisch mit dem Kloster S . Pol de Maresme , das
1068 an Lerins kam.

5 Ed . Martene et Durand 1. c . 1 384.
6 Edd . Martene et Durand 1. c . I 473ff - und Guerard 1. c . II 165 . 171 n . 817 . 819.
7 Edd . Martene et Durand 1. c . I 505 und Guerard 1. c . II 172 n . 820.
8 Ed . Guerard 1. c . II 174m 821 . 822.
9 Edd . Martene et Durand I 537 und Guerard 1. c . II 179 n . 826.

10 Ed . Guerard 1. c . II 176 n . 824.
11 Edd . Guerard 1. c . II 43 n . 701 = J . Miret y Sans , Los vescomtes de Bas S . 129 11. 1 und Monsalvatje,

Not . hist . XI 322 n . 345 (irrig zu 1079) . Bestätigt von Bischof Berengar von Gerona im J . 1106 und 1127 (edd.
Martene et Durand 1. c . I 609 und I 689 und Miret y Sans 1. c . S . i3off . n . 2 . 3.

12 Zuerst genannt im Privileg Paschals II . für S . Victor im J . 1113 April 23 JL . 6353 . — Uber S . Thomas
de Fluviä vgl . Monsalvatje , Not . hist . XVIII 5 7 ff.
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hörten, und wenn zunächst auch die wahrscheinlich dringend nötige Reform den ersten
Anstoß dazu gab , so wurde doch bald die Herrschaft der französischen , oft gewalttätigen
Mönche als drückend empfunden : ein Moment , das für die Entstehung des katalanischen
Nationalgefühls nicht ohne Bedeutung gewesen ist . Die Mönche von S . Victor scheinen
in der Tat keine angenehme Einquartierung gewesen zu sein ; wir besitzen schon aus
dein Jahre 1097 eine Klageschrift der Mönche der SanktVictor unterworfenenAbtei Psalmodi
bei Aigues -mortes, die sich bitter darüber beschweren, daß jene ihr Kloster per violentiam,,
per manum laicam ■, per sanguinis ejfusionem,, per monachorum expulsionem weggenommen hät¬
ten 1

. Ebenso verfuhren die Victorianer in San Juan de las Abadesas . Wenn der im
Jahre 1115 von den zurückgekehrten Kanonikern an Pascha ! II . erstattete Bericht auch
nur einigermaßen der Wahrheit entspricht, so hat der Kardinallegat und Abt Richard
selbst die Anwendung brutaler Gewalt nicht gescheut, um sich in dem Besitz der Abtei
zu behaupten, und ist vor denselben Mitteln nicht zurückgeschreckt, über die die Mönche
von Psalmodi sich beklagten2

. Er war heftig und übereifrig, zufahrend und gewaltsam;
Gregor VII . selbst macht ihm darob gelegentlich Vorhaltungen3

. Die Wirkung war ein
deutlicher Fremdenhaß bei den Katalanen, auch wenn der schwache Landesfürst sich von
Richard mißbrauchen ließ 4

5

.
Gregor VII . und sein Nachfolger Urban II . haben diese Zusammenfassung der Klöster

in einer Hand gebilligt und gefördert, denn sie erkannten, daß nur so die großen Re¬
formen durchgeführt und die Klöster dem Zugriff der Fürsten und Grundherrn entzogen
werden konnten ; auch waren und blieben diese landfremden Äbte in ganz anderer Ab¬
hängigkeit von Rom wie die eingeborenen, mit den großen Häusern des Landes versipp¬
ten Äbte, mochten auch den Päpsten zuweilen aus dem grenzenlosen Machthunger dieser
geistlichen Heißsporne und ihrer Eifersucht aufeinander verdrießliche Irrungen erwach¬
sen : Richard von Marseille ist auch darin ein charakteristisches Beispiel.

Unmittelbar auf Gregor VII . geht ein analoger Versuch zurück , eine große Zahl bis
dahin unabhängiger Klöster zu beiden Seiten der Pyrenäen unter eine Leitung zu bringen.
Der dazu Ausersehene war jener Abt Frotard von Saint -Pons de Thomieres in
Languedoc , dem wir bereits mehrmals begegnet sind6

. Dieses alte Benedictinerkloster,
vom Herzog Pontius Raimund von Aquitanien um das Jahr 936 gegründet und mit Mönchen
aus Aurillac besetzt, lebte nach der Regel von Cluny und blieb , wie S . Victor in Marseille,
zwar nicht unmittelbar Cluny unterstellt , immer aber in intimen Beziehungen “ zu dem
Mutterkloster der Reform . Abt von Saint -Pons war seit 1061 Frotard , ein geistlicher
Politiker und Geschäftsmann und unermüdlicher Agent Roms , den wir als einflußreichen
Berater an allen Fürstenhöfen des südlichen Frankreichs und des nördlichen Spaniens
treffen ; immer ist er dabei , wenn der Kirche eine große Erwerbung gelingt. Als am
25 . Dezember 1066 das alte Kloster Saint-Gilles dem FIeiligen Stuhl von der Gräfin

1 Ed . Gallia Christ. VI , Instr . 184 n . 19 . Das Jahr ist nicht sicher.
2 Dieses sehr interessante Dokument drucke ich im Anhang unter n . IX ab.
3 Patientia atque perseverantia in presentiarum religioni tuae omnino sunt necessaria schreibt Gregor VII.

ihm einmal (JL . 5175) ; ein andermal ermahnt er ihn ne tarn leviter in religiosos viros buiusmodi sententiamferas
und tadelt ihn indiscrete vel temere in quasque honestas personas auctoritatis Ucentia uti (JL . 5239 ) .

4 In jenem Bericht der Kanoniker von San Juan de las Abadesas an Pasclial II . heißt es von Richard:
Richardus tune abbas Massiliensis cum suis monachis monasteria patriae nostrae quasi per tirannidem aggrediens.

5 Es gibt über Frotard eine eigene Monographie vom Abbe Bene , Recherches historiques sur Frotard,
dixieme abbe de Saint -Pons de Thomieres , legat de St . Gregoire VII . (Montpellier 1875) , eine ganz geschickte
Zusammenstellung in der Art von L 'Huiuliers ’ Buch über Hugo von Cluny . Vgl . auch Gallia Christ. VI 22Öff.,
wo noch mehr Daten aus dem Leben Frotards zusammengestellt sind.

0 Ich erinnere daran , daß Abt Pontius von Cluny aus dem Hause der Grafen von Melgueil vorher
Mönch in Thomieres unter Frotard gewesen war,
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Almodis gewidmet wird, ist außer dem päpstlichen Vikar ErzbischofRaimbald von Arles
und dem römischen Subdiakon Petrus (vielleicht Kanzler Alexanders II . ) auch Frotard be¬
teiligt 1

. Im Jahre 1068 ist er im Gefolge des Kardinallegaten Hugo Candidus , und wahr¬
scheinlich damals übertrug ihm AlexanderII . die Verwaltung der der römischen Kirche
geschenkten Kastelle in der Grafschaft Urgel 2

. Im Jahre 1085 ist er bei der Schenkung
der Grafschaft Melgueil an den Heiligen Stuhl anwesend3

. Er war ein häufiger Gast am
Hofe des reformfreudigen Grafen Bernaxd II . von Besalü , der ihm , wie bereits bemerkt,
das Kloster S . Martin de Lez im Tale der Aude zu eigen gab 4

, und er war am 7 . März
1078 Zeuge bei dessen Schenkung an das Kloster S . Esteban de Banolas 5

. Er stand auch
mit den beiden Grafen von Barcelona , den Söhnen Raimund Berengars I . in guten Be¬
ziehungen , von denen er am 20 . Juni 1079 ein Kastell und eine Kirche in der Diözese
Narbonne geschenkt erhielt6

, und besonders mit dem Grafen Berengar Raimund II . » el
fratricida« wußte er sich gut zu stellen , was i hm sehr verdacht wurde 7

. Eine geradezu
leitende Stellung aber nahm Frotard am Hofe von Aragon ein ; er war der vornehmste
Ratgeber der Könige Sancho Ramirez und Peter , die gegen ihn freigebig waren : er bekam
bei der Eroberung von Huesca die Hauptkirche der Stadt San Pedro Viejo und später
auch das Kloster des hl . Urbicius . So groß war sein Einfluß auf die königliche Familie,
daß er den Eintritt des Prinzen Ranimir, des späteren letzten Königs von Aragon aus
dem Geschlechte des Sancho Mayor , als Mönch in Thomieres bewirkte, während ein Mönch
seines Klosters 1084 Bischof von Pamplona wurde.

Dies war der Mann, dem die Päpste Alexander II . , Gregor VH. und Urban II . unbe¬
grenztes Vertrauen schenkten . Er war ein eifriger Mönch ; seine » religio « erkannten auch
seine Gegner an ; seine Klugheit und seine Gelehrsamkeit , von der wir leider keine Proben
haben, werden bei jeder Gelegenheit gerühmt8

. Wir sahen bereits, wie Alexander II . ihn
zum finanziellen Agenten der Kurie bestellte, wie Gregor VII . , ihn , den virum venerabilem
fiele ei morum honestate probatum, im Jahre 1077 dem Legaten für Spanien Amatus von
Oleron beigesellte (JL . 5041 ) und im Jahre 1079 als Vermittler in dem Konflikt der
hadernden Söhne Raimund Berengars I . empfahl (JL . 5101 ) . Ihm soll auf Wunsch des
Königs Sancho Ramirez und seines Sohnes Peter Gregor VII . die Leitung der Kirchen
von Aragon übertragen haben, wie wir in der Konsekrationsurkunde für die Basilika
des Klosters S . Salvador de Leire vom 24 . Oktober 1098 lesen 9

. Ebenso hat , wenn uns
auch ein bestimmtes Zeugnis darüber fehlt, Gregor VII . seinem getreuen Frotard die cura

1 Ed . Gallia Christ. VI , Instr . 177 n . 12.
2 S . oben S . 28.
3 Ed . Gallia Christ. VI , Instr . 349 n . 11.
4 S . oben S . 34.
5 S . oben S . 35.
6 S . oben S . 31.
7 Vgl . den Brief Urbans II . an Frotard (Papsturh . in Spanien I 278 n . 17 : cum (« . Cucuphatis) cenobii

investituram de manu laici et fratricide contra canonum decreta . . . recepisses und die Urkunde des Grafen Raimund
Berengars III . (ed . Bofarull , Los condes de Barcelona II 119) , in der es heißt donum . . . quod a fratricida
Berengario post parricidium Tomeriensi abbati inde dicitur esse factum , iustitiae obvium , condempnatione dignum.

8 Frotards Gegner , der Erzbischof Dalmatius von Narbonne , nennt ihn tantae prudentiae tantaeque reli-
gionis pollentem (Papsturk . in Spanien I 274 n . 15 ) . Urban II . sagt ähnlich von ihm cum et religionis praerogativa
et scientia polleas litterarum (ebenda I 278 n . 17) .

9 Im Becerro antiguo del monasterio de Leire (Kop . saec . XVIII fol . 1 in Archivo histörico nacional zu
Madrid ) heißt es : Raimundo abbate quem olim praefecerat illic . Frotardus beate memorie venerabilis Thomeriensis,
cui dudum commiserat papa Gregorius Romensis regiminis curam ecclesiarum praedictarum regionum , postulante quon-
dam Sancio rege filioque suo Petro cum episcopis et optimatibus suis faventibus. Die Datierung freilich stimmt
nicht . Denn Frotard starb erst am 20. August 1099 oder sogar noch einige Jahre später.



40 Kehr :

auch über die dem päpstlichen Stuhle gehörenden katalanischen und aquitanischen Klöster
übertragen. In den späteren Privilegien für Thomieres werden als dem Abt Frotard zur
Reform anvertraute Klöster namentlich genannt S . Pedro de Rodas (in der Diözese Gerona ) ,
S . Benito de Bages (in der Diözese Vieh ) , Saint-Jean de Montolieu (in Yalle -Sichern in der
Diözese Carcassonne ) , Saint-Pierre de Caunes (in der Diözese Narbonne) , S . Laurentii de
Matta de Petra (das ich nicht zu identifizieren weiß ) , Saint-Chinian ( S . Aniani in der Diözese
Narbonne, später in der von Saint-Pons de Thomieres ) , Saint-Martin de Lez (in der Diözese
Carcassonne ) und S . Llorens del Munt (in der Diözese Barcelona) 1

. Nimmt man dazu die
großen Besitzungen in Aragon, so kommt ein Komplex zusammen , nicht kleiner als der
der Mönche von Marseille , und es ist nicht zuviel gesagt, daß in diesen Jahrzehnten das
ganze Klosterwesen zu beiden Seiten der Pyrenäen in den Händen dieser beiden Äbte,
Richards von Marseille und Frotards von Thomieres , konzentriert war.

Wie hätten da Konflikte ausbleiben können, um so weniger, als beide ihre Hände auch
nach den letzten noch unabhängigen Abteien des Landes ausstreckten? Indem Frotard
jetzt das älteste und reichste Kloster der Diözese Barcelona , S . Cugat del Valles , an sich
zu bringen versuchte, geriet er in heftigen Streit mit dem Erzbischof von Narbonne und
dem Bischof von Barcelona , der dem Nachfolger Gregors VII . , Urban II . , viel zu schaffen
gemacht hat . Immer aber bleibt dieser Versuch einer kirchlichen Neubildung in Gestalt
der Konzentration der Klöster des Landes ein besonders charakteristisches Moment in der
Geschichte des denkwürdigen Pontifikats Gregors VII.

So wichtig dieser Pontifikat für Spanien und Katalanien gewesen ist, so gering ist die
Zahl der von Gregor VII . ausgegebenen Privilegien. Die eminent politische Seite seiner
Tätigkeit wird so erst recht deutlich. Wir kennen neben der verhältnismäßig bedeu¬
tenden Zahl seiner Briefe bisher nur drei Privilegien, das für Kloster Sahagün JL . 5263
(Orig , in Madrid ) und die beiden undatierten für das Bistum Jacca JL . 5098 (Orig , in Jacca)
und für das Bistum Roda (ed . Papsturkunden in Spanien I 272 n . 14) 2

3

. Außerdem haben
wir noch einen bisher unbekannten, leider datumlosen Brief Gregors an den König Sanclio
Ramirez von Aragon im Chartular von Roda gefunden , von dem man sich wundert,
daß er nicht im Register Gregors VII . steht , denn er behandelt das gerade von diesem
Papste mit Vorliebe variierte Thema über das Verhältnis der Könige und Fürsten dieser
Welt zu Gott 8

. Endlich will ich der Vollständigkeit halber die viel zitierte, auf den
Namen Gregors VII . lautende Fälschung für den König Sanclio von Aragon » Propter egre-
giam « JL . f 5257 erwähnen, deren Urschrift neben jener anderen Fälschung Urbans II . für
König Peter von Aragon JL . 7 5562 im Kronarchiv zu Barcelona liegt : sie scheiden
als genuine Geschichtsquellen vollständig aus 4

*

.

1 Die französische Überlieferung von Saint -Pons de Thomieres ist nicht günstig , (vgl . W . Wiederhold,
Papsturk . in Frankreich VII 4) . Aber im Archiv von S . Pedro Viejo in Huesca , der Dependenz von Thomieres,
und in dem von S . Benito de Bages (vgl . Papsturk . in Spanien I 131 ) haben sich Urkunden aus Thomieres
erhalten , darunter die beiden Privilegien von Hadrian IV . vom 13 . Dezember 1154 und Lucius ' III . JL . 15190,
in denen jene Klöster namentlich aufgeführt werden.

2 Aus den Regesten Gregors VII . sind mehrere Urkunden ganz zu streichen , wie JL . 4815 , das , wie
schon Löwenfeld bemerkt , identisch ist mit der bekannten Fälschung JL . j - 5257 . Dasselbe Stück steht auch
in der 'Collection Baluze 1. 107 fol . 108 kopiert , wird aber irrigerweise von L . Auvray und R . Poupardin in
ihrem verdienstvollen Catalogue des manuscrits de la Collection Baluze S . 106 als ein Breve Gregors VII . für die
Kirche von Barcelona verzeichnet . Ferner ist das von R . Olzineli .as im Index der Bullen von Ripoll zum 24. Mai
1073 oder 1074 zitierten Breve , sicherlich ebenso ein solches Gregors IX . gewesen wie das andere in der
Collection Baluze 1. 107 fol . 194 und 1. 109 fol . 1 ' koalierte vom 23, Mai ( 1227) .

3 Ed . Papsturkunden
" in . Spanien I 271 n . 13.

4 Ich behalte mir vor , diese berühmten Fälschungen gelegentlich zu behandeln und ihre diplomatischen
Vorlagen nachzuweisen .

'
. .
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§ 5 . Urban II.
Eroberung von Toledo . — Wiederherstellung des Primats von Toledo unter Erzbischof
Bernard JL . 5366—5371 . — Wiederherstellung der Metropole von Tarragona unter Bischof
Berengar von Ausona -Vich JL . 5401 . — Legation des Kardinals Rainer im J . 1089—90 . —
Der Streit um S . Cugat del Valles . Synoden von Narbonne und Toulouse 1090. —r .
Schenkung von Tarragona an Urban II . durch Graf Berengar Raimund II . — Privileg für Be¬
rengar von Tarragona JL . 5450 . — Tagung von Saint -Gilles 1091 Juni 8 . — Synode von
Saint -Gilles 1092 März . — Urkunde des Kardinallegaten Gualter von Albano . — Ernennung
Bernards von Toledo zum Legaten für Spanien und die Kirchenprovinz von Narbonne JL . 5424,
5465 . — Tätigkeit Bernards . — Privileg und Abfindung für Narbonne JL . 5688 . — Urbans II.
spanische Politik . — Seine Klosterpolitik . — Privilegien für katalanische Klöster und Kirchen . —

Aragon und Kastilien im Vordergrund.

Aii demselben Tag, an dem Gregor VII . starb, am 25 . Mai 1085 , fiel Toledo , die
Hochburg der Mauren in Spanien , in die Hände der Kastilianer. Damit eröffneten sich
der spanischen Politik Roms neue und großartige Aussichten , welche Gregors VII . zweiter
Nachfolger 1

, der Franzose Urban II . (gewählt am 12 . März 1088 ) , sogleich ergriff . Man
kann diesem Papst, dem man gerne diplomatische Klugheit und Biegsamkeit nachrühmt,
besonders wenn man die fast hoffnungslose Lage bedenkt, in der er das Schifflein Petri
fand, nicht ungewöhnlichen Ideenschwung und große Energie absprechen . Er gab , man
kann es wohl so ausdrücken , mit einem Federzug den spanischen Dingen ein neues Antlitz
und wies ihnen einen neuen Weg.

Es war im Oktober 1088 , als in Anagni , wo Urban II . damals , kümmerlich genug,
residierte, der Erwählte des neuerrichteten Erzbistums Toledo , der Franzose Bernard,
zuvor Abt von Sahagun , nach einer gefahrvollen Reise 2

, von König Alfons und vom Abt
Hugo von Cluny wärmstens empfohlen , sich Urban II . vorstellte. Am 15 . Oktober be¬
stätigte der Papst die Wiederherstellung des Erzbistums Toledo , aber noch mehr : er
ernannte den neuen Erzbischof zum Primas von Spanien (in totis Hispaniarum regnis) —
JL . 5366 — , und benachrichtigte davon sowohl den König Alfons , den Eroberer und
Wiederhersteller von Toledo (JL . 5367 ) , wie den Abt Hugo des Klosters Cluny , das
Spanien längst als seine besondere Domäne betrachtete und nicht ohne Eifersucht über¬
wachte (JL . 5371 ) , und die Erzbischöfe und Bischöfe Spaniens (JL . 5370) . Dieses letztere
Schreiben, das abschriftlich in einer Kanonessammlungim Kapitelarchiv zu Gerona über¬
liefert ist , ist adressiert Terraconensibus et ceteris Hispaniarum, archiepiscopis et episcopis.
Man hat daran Anstoß genommen , weil im Jahre 1088 die sedes Tarraconensis noch nicht
wiederhergestellt gewesen sei , aber weder an der Authentizität dieses mit den andern
vielfach übereinstimmenden Schreibens noch an seiner Zugehörigkeit zum Oktober 1088
ist ein Zweifel erlaubt3 .

1 Gregors VIT . unmittelbarer Nachfolger , Victor III . (Desiderius von Monte Cassino ) , spielt in der spa¬
nischen Geschichte keine Rolle . Wir wissen von ihm nur das eine Faktum , daß er den Kardinallegaten Richard
von Marseille aus Spanien abgerufen und exkommuniziert hat (JL . 5346) .

2 Urban II . hebt ausdrücklich hervor : quia per tanta terrarum mariumque discrimina . . . In Rom saß da¬
mals noch der Gegenpapst Wibert (vgl . Berliner SB . Phil . -liist . Ed . LIV , 1921 , S . 983) , also war Anagni nur
auf Umwegen oder vom Meere aus zu erreichen . Aber eine Meerfahrt war damals wegen der seebeherrschenden
sarazenischen Piraten besonders gefährlich.

3 Das Schreiben Urbans II . steht ohne Adresse auszugsweise in der Collectio Brittanica (Epp . Urbani II.
n . 21 bei P . Ewald im . N . Archiv V 358) . Im Liber privilegiorum eccl . Toletanae steht nach Pita im Boletin
de la R . Academia ganz wie in dem Codex von Gerona Terraconensibus. Die Emendation in Terraconensi ist
auf alle Fälle zu verwerfen , aus formellen Gründen wie aus sachlichen , denn einen Terraconensis archipiscopus
gab es damals nicht . Dagegen ist die Lesung Terraconensibus in der Tat möglich , wenn es sich um ein für die
Katalanen besonders bestimmtes Fxemplar gehandelt hat . Dieses ist sehr wahrscheinlich . Denn der Text bei
.Mabillon und Ruinarx , CEuvres posthumes III 349 , der von den späteren Herausgebern wiederholt wird,

Phil .-hist . Abh . 1926 . Nr . 1 . 6
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Es ergibt sich vielmehr daraus , daß Urban II . schon im Oktober 1088 gleichzeitig
mit der Errichtung des Primats für Spanien die Wiederherstellung der Metropole von

Tarragona ins Auge faßte , sie also damals bereits für erreichbar hielt . Es ist selbstver¬
ständlich , daß dies das Programm war , das Bernard von Toledo mitbrachte und an der
Kurie vortrug , die , wie aus dem ganzen Tone dieser Schreiben hervorgeht , mit Freuden
und voll Hoffnung darauf einging

*

1.
Ob man sich an der Kurie über die Tragweite dieser Beschlüsse ganz klar war?

Sie bedeuteten in der Tat einen vollständigen Umschwung der bisherigen kirchlichen

Ordnung in Spanien und Südfrankreich und , da damals die kirchlichen Organisationen
sich den politischen Ereignissen und Zielen anpassen mußten , auch der großen Politik.
Denn bis dahin verstand man unter Spanien und den regna Ilispaniarmn durchaus noch
die Königreiche Kastilien und Leon , Aragon und Navarra 2

, während inan Katalanien zu
Gallien rechnete und mit den den Pyrenäen nördlich vorgelagerten südfranzösischen Graf¬
schaften als eine kirchliche und politische Einheit ansah ; noch wurde hier nach den
westfränkischen Königen als den nominellen Oberherren datiert , und war der Metropolit
für das ganze Gebiet der Erzbischof von Narbonne . Wir erinnern uns des verfrühten
Versuches der Wiederherstellung von Tarragona im X . Jahrhundert ; jetzt erschien der
Kurie ein zweiter Versuch aussichtsreicher . Damals ging die Anregung von den ein¬
heimischen politischen Gewalten des Landes aus , jetzt aber von Toledo und dessen neuem
Primas . Dahinter stand offenbar die Idee der Zusammenfassung aller Kräfte aller christ¬
lichen Länder der iberischen Halbinsel zum einheitlichen und entscheidenden Kampf mit
den Mauren , die man hinreichend geschwächt glaubte . Der große Gedanke der Offensive

gegen die Muslim in Palästina verbindet sich mit dem einer parallelen Offensive gegen
die Araber in Spanien.

Urban II . ging sogleich an die Ausführung dieser weitreichenden Pläne . Im Frühjahr
und Sommer 1089 trafen die Spanier an der Kurie ein , als erster Abt Richard von S . Victor
in Marseille , Gregors VII . Legat in Spanien . Dann , um die alten Ansprüche seiner Kirche
zu vertreten 3

, Bischof Berengar von Ausona -Vich , endlich auch Abt Frotard von Saint-
Pons de Thomieres . Wahrscheinlich vertrat Frotard , der Rat des Königs Sancho Ramirez
von Aragon , der soeben sich und sein Reich dem Heiligen Stuhl übergeben und einen
Jahreszins von 500 Mankusen für sich und seine Nachfolger versprochen hatte , während

weicht von dem Texte von Gerona insofern ab , als der letztere noch einen dort fehlenden Zusatz hat , der in
der Tat nur Sinn hat in einem für die Provinz Tarragona bestimmten Exemplar . Im Codex von Gerona
endet das Schreiben mit dem Satz Qui autem vestrum sine metropolitanis propriis sunt, ipsi interim velut proprio
subesse , dorne restituatrur sua cuique Deo auctore metropolis, et canonice obedire debebunt. Das heißt also , daß die
Bischöfe der ehemaligen Kirchenprovinz Tarragona , die jetzt eines eigenen Metropoliten entbehren , dem Erz¬
bischof von Toledo bis zur Wiederherstellung ihrer Metropole gehorchen sollen . So bekommt die Sache Zu¬
sammenhang und Bedeutung.

1 Uber Bernards von Toledo Persönlichkeit , Herkunft und Karriere sind wir gut unterrichtet : daß er,
wie Urban II . selbst , ein echter Cluniacenser war , aber die Ideale von Cluny mit höchstem kirchlichen Ehrgeiz
verband , ist gewiß .

' Des Simplicissimus würdig ist jene boshafte , aber amüsante Karrikatur » Garsuinis « , die
unter dem Titel » Tractatus Garsiae Tholetani canonici de Albino et Rufino « zuletzt von E . Sackür in den
Libelli de lite II 4230 '

. herausgegeben worden ist . Da wird er als ein großer Schlemmer und Zecher ge¬
schildert : erat enim fortis ad bibendum vinum, . . . turyebat enim venter extmtus tum modicum, utpote ubi salmoneiu
totum uno prandio sepeliri consueverat und als tantae gravitatis persona , tarn pinguis , tarn rotunda , tarn delecta-
bilis (p . 426 ) .

2 Noch im Jahre 1090, als der Bischof Berengar von Vieh nach Leon reisen wollte , heißt es in der
Urkunde über die Wiederherstellung der Stadt Tarragona (ed . Villanueva , Viage liter . VI 326 n . 39) von ihm

postquam . . . redierit ab Ispania.
3 Berengar von Vieh ist schon im Mai 1089 beim Papste (JL . 5395) und in dem Schreiben vom 1 . Juli

1089 JL . 5401 sagt Urban II . ausdrücklich von ilmi diu nobisvum moratus est.
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ein jeder seiner Ritter die Zahlung eines Mankusen gelobte 1 — eine bei dem damaligen
Tiefstand der päpstlichen Finanzen gewiß sehr willkommene Zusage — auch dessen Inter¬
essen und Wünsche. Die Kanzlei bekam viel zu schreiben in diesen Tagen ; am i . Juli
und den folgenden sind mehrere Privilegien und Schreiben ausgefertigt worden , welche
in der Geschichte von Spanien in gewisser Hinsicht Epoche gemacht haben. Der König
von Aragon erhielt ein Dankschreiben für seine und seines Reiches Hingabe an Sankt
Peter (JL . 5399 ) , die von ihm gegründete und ausgestattete Kanonika Jesu Nazareni de
Montearagon ein großes Privileg (JL . 5398 ) , Abt Frotard für sein Kloster Saint -Pons ein
besonders schmeichelhaftes Privileg (JL . 5400 ) und noch ein anderes für das seiner Ober¬
leitung unterstehende Kloster Saint -Aignan in der Diözese Narbonne (JL . 5402 ) ; aber am
wichtigsten waren die Verfügungen über die Wiederherstellung von Tarragona und über
das Verhältnis der wiederherzustellenden Metropole zu dem Stuhl von Narbonne.

Schon aus dem bisher bekannten Urkundenmaterial kann man erkennen, wie groß
die Gegensätze zwischen den leitenden Männern waren . Der Kardinalabt Richard von
S . Victor, der nach dem Tode seines Gönners Gregors VII . mit dessen Nachfolger Victor III.
in Konflikt geraten und sogar exkommuniziert und auch von Urban II . zuerst kalt be¬
handelt und wegen seiner Eigenmächtigkeiten als spanischer Legat auch von diesem Papste
schroff desavouiert worden war'2 , jetzt aber dessen Nachsicht erfuhr, wenn er auch den
alten Einfluß nicht wiedererlangte, vertrat den Standpunkt des Erzbischofs von Narbonne,
indem er erklärte, die ehemalige Provinz Tarragona gehöre zu Narbonne 3

4

. Richards Be¬
weggründe sind leicht zu durchschauen . Er stand, wie wir wissen , an der Spitze einer
großen Anzahl von Klöstern gerade in den Diözesen von Narbonne, Eine und Gerona;
hier lag der Schwerpunkt seiner Machtstellung. Auch La Grasse , dessen Abt Dalmatius
seit 1080 den erzbischöflichen Stuhl von Narbonne innehatte *

, war ihm durcli Gregor VII.
unterstellt worden 5

6

. Mit dem Bischof Berengar von Ausona -Vicli stand er schon wegen
der Abtei San Juan de las Abadesas schlecht : er war auch hier durch das von dem Bischof
von Vieh am 19 . Mai 1089 von Urban II . erwirkte Privileg zugunsten der von Berengar
nach Vertreibung der von Richard eingeführten Marseiller Mönche wiederhergestellten
Kanoniker auf das empfindlichste , auch wenn sein Name nicht ausdrücklich genannt
wurde, verleugnet worden (JL . 5395 ) . Es ist eine alte Beobachtung, daß gerade die
eifrigsten Kirchenmännerbesonders eifersüchtig auf ihre Rechte und Privilegien, auf Rang,
Einfluß und Macht zu sein pflegen , also darf wohl auch angenommen werden, daß zwischen
Richard und Frotard eine auf dem Wetteifer nach dem gemeinsamen Ziele beruhende
Eifersucht bestand . Die Narbonnenser dankten später dem Richard, daß er für ihre Inter¬
essen eintrat , indem sie ihn 1106 zum Erzbischofwählten . Offenbar nahm Frotard den
entgegengesetzten Standpunkt ein . Der war gerade damals mit dem Erzbischof Dalmatius

1 Das steht nicht nur in dem Privileg für Montearagon JL . 5398 , sondern stand auch im Register Ur¬
bans II . (Coli . Britt . Urbani II . ep . 27 bei P . Ewald im N . Archiv V 359) .

2 In Urbans II . Schreiben an König Alfons JL . 5367 : neque id (die Absetzung des Erzbischofs Diego
von San Jago de Compostella ) per Richardum cardinalem, sedis apostolicae legatum, factum excusaveris, quia et
canonibus omnino est contrarium et Richardus tune legatione ■sedis apostolice minime fungebatwr . Quod ergo tue tune

gessit , quem Victor papa sancte memorie tertius legatione privaverat , nos irritum iudicamus.
3 Nach dem Schreiben Urbans II . an Erzbischof Bernard von Toledo , das nach dem Drucke von Fita

im Boletin de la R . Acad . de la Historia IV 370 unter JL . 5406a registriert ist , in dem wir lesen : Postquam
a nobis tua dileciio digressä e-st, veniens ad nos . . . Riceardus cardinalis ecclesie Romane presbiter et Massiliensis
abbas , Terraecmensem provinciam . ad Narbonensem eeclesiam pertinere testatus est. Uber seine Datierung s . nachher.

4 Gregor VII . empfahl ihn , aber ohne besondere Wärme , lediglich als canonice et secundum Deum electum
et ordinatum am 23 . Dezember 1080 den beiden Grafen von Barcelona (JL . 5191 ) . Gleichzeitig erließ er ein

Empfehlungsschreiben an Klerus und Volle von Narbonne und an den Vicecomes Aimerich (JL . 5192) .
6 S . oben S . 37.

6 *
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von Narbonne und dem Bischof Bertrand von Barcelona , in einen heftigen Konflikt geraten,
weil sie an den fortwährenden Übergriffen dieses eifrigen Reformers und an der Ausübung
der ihm schon von Gregor VII . übertragenen Befugnisse in der Leitung der Klöster ihrer
Diözesen Anstoß nahmen . Ich komme darauf gleich noch zu sprechen . Jedenfalls fiel
seine Stimme und sein Rat gegen den Erzbischof von Narbonne aus , und das Votum dieses
frommen Mannes , der gleichzeitig dem Heiligen Stuhl die Ernte aus Aragon mit ihren
stattlichen Zinsen einbrachte, wog . Auch Bischof Berengar von Ausona -Vieh wußte sich
Urbans II . Vertrauen zu erringen ; der Papst spricht von ihm schon in dem eben erwähnten
Privileg vom 19 . Mai 1089 (JL . 5395 ) für die Kanoniker von San Juan de las Abadesas
mit besonderer Achtung1

. Nun legte er die alten Privilegien seiner Kirche vor, jene
Papyrusurkunden Johanns XIII . , durch die ihr vor mehr als 100 Jahren die Metropolitan¬
gewalt der alten Tarragona übertragen worden war . Es war unmöglich , an ihnen vor¬
beizugehen, wenn nicht etwa der erzbischöfliche Stuhl von Narbonne seinerseits durch
päpstliche Privilegien einen besseren Anspruch auf die Provinz von Tarragona erweisen
könne . Das Ergebnis war, daß für die wiederherzustellendeMetropole in Tarragona der
Anspruch der Kirche von Ausona -Vieh anerkannt wurde . Von diesem Ergebnis machte
der Papst den Beteiligten in drei Schreiben Mitteilung ; das eine vom 1 . Juli 1089 richtete
er an die Grafen Berengar (Raimund) von Barcelona , Ermengaud von Urgel und Bernard
von Besalü als an die in erster Linie beteiligten Landesherren und an die Bischöfe und
Großen , Kleriker und Laien der Provinzen Tarragona und Barcelona,, am Schluß kündigt
er die Sendung eines Legaten an (JL . 5401) 2

; ein zweites nicht erhaltenes an den Erz¬
bischof von Narbonne3

; das dritte an den Primas von Toledo (JL . 5406a)4
. Bald darauf

erging ein neues höchst ungnädiges Schreiben an den Erzbischof Dalmatius von Narbonne
und die Bischöfe Bertrand von Barcelona und Peter von Carcassonne mit scharfem Tadel
über ihre gegen Frotard von Thomieres und gegen die Privilegien seines Klosters ge¬
richteten Maßnahmen , mit dem Verlangen, dem gekränkten Abte binnen 30 Tagen Genug¬
tuung zu leisten und binnen einem halben Jahre zur Verantwortung an der Kurie zu
erscheinen 5

. Und auch in seinem Konflikt mit dem neuen Bischof Artald von Eine,
seinem Suffragan , dem Dalmatius wegen einer mit dem Domkapitel von Eine abgeschlossenen
Wahlkäpitulation die Weihe versagt hatte , die nun der Papst selbst ihm erteilte, zog er
den kürzeren (JL . 5407 . 5408) 6 .

Während Urban II . sich nach Erledigung der spanischen Angelegenheiten im August
1089 nach Süditalien wandte, wo er im September eine große Synode in Melfi abhielt,
und während der neue Legat für Spanien , der Kardinalpriester Rainer von San Clemente,
der nachmalige Papst Paschal II . , sich zur Reise rüstete , taten die Privilegien und Reskripte
Urbans II . in Spanien ihre Wirkung 7 .

1 In JL . 5401 sagt Urban II . von Bischof Berengar cuius prudentia et bonis operibus delectati (sumus) .
3 Gegen diese Urkunde hat Riant in Archives de l ’Orient latin I 68 n . 30 Bedenken erhoben , die Loewen-

peld JL . 5401 angenommen hat ; aber diese Argumente sind bedeutungslos.
3 Ergibt sich aus JL . 5406 a : Nos enim et Narbonensi significavimus, ut se ad Jiuius rei responsionem sedis

apostolice representet.
4 Ed . Fita im Boletin de la R . Acad . de la Historia IV 370 aus dem Liber privilegiorum eccl . Toletanae.

JL . 5406 a in den Nachträgen (II p . 702 ) setzt dies Schreiben mit einem Fragezeichen in den August 1089,
aber es gehört ganz offenbar unmittelbar zu den andern.

5 Ed . Papsturk . in Spanien I 276 n . 16.
6 Dazu gehört die Notiz über die von Urban II . selbst vorgenommene Weihe des Bischofs von Eine

» in registro Urbani . II « in der Coli . Britt . Urbani II ep . 44 bei P . Ewald im N . Archiv V 365.
7 Es ist die Frage , wo das Schreiben Urbans II . an den Erzbischof Bernard von Toledo » Semper te

memorem « , das Jaffe ganz verkehrt zu 1096—99 (J . 4316 ) , Loewenfeld zu ca . 1089 (JL . 5424) , Fita im Boletin
de la R . Acad . de la Historia IV 375 in den September 1089 , als Urban II . das Konzil zu Melfi (nicht Amalfi,
wie Fita schreibt ) abhielt , ansetzen , einzureihen ist . Urban II . teilt ihm darin mit , daß er dem Kardinal
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Unter den zahlreichen neuen Urkunden, die ich auf meiner spanischen Reise gefunden
habe, erscheinen mir als die interessantesten jene Briefe und Reskripte Urbans II . , die
im Chartular von S . Cugat del Valles auf einem an den Schluß dieses großen Chartulars
angebundenen Pergamentblatt von einer Hand sa.ec . XII eingetragen sind . Es ist sozu¬
sagen ein kleines diplomatisches Dossier , das sich auf den Konflikt Frotards von Tho¬
mieres mit dem ErzbischofDalmatius von Narbonne und dem Bischof Bertrand von Bar¬
celona bezieht. Für den Diplomatiker ist es wichtig, weil die Briefe direkt aus dem
Register Urbans II . selbst abgeschrieben sind , dessen Verlust wir gar nicht genug be¬
klagen können : um so willkommener muß jeder neue Beitrag zu den Fragmenten und
Auszügen daraus sein , die uns sonst erhalten sind . Für den Historiker aber sind
diese Stücke , auch wenn sie sich auf eine lokale Angelegenheit von an sich nicht großer
Bedeutung beziehen , die sich aber doch wieder mit größeren Dingen kompliziert und so
auch eine allgemeine Wichtigkeit erhalt, wertvoll, weil sie ziemlich vollständig sind und
uns einen erwünschten Einblick in die großen und kleinen Gegensätze dieser Zeit , in
die damalige kirchliche Verwaltung und in die Art der Behandlung solcher kirchen¬
politischer Kontroversen , in die Tendenzen und Praktiken der Reformer gewähren und •
uns zugleich auch über die Haltung' der Kurie in diesen Streitfragen und über ihr Ver¬
hältnis zu den verschiedenen kirchlichen Instanzen und maßgebenden Persönlichkeiten
unterrichten . Da ist jedes Wort auf seine Wirkung abgewogen ; neben schroffen Drohungen
und scharfem Tadel fehlt es nicht an sanfteren Tönen und verbindlichen Komplimenten,
und durch die sachlichen Entscheidungenfühlt man doch die Antipathien und Sympathien
und zuweilen auch die diplomatische Berechnung durch. Und es ist nicht ohne Reiz,
zu sehen , mit welcher Klugheit immer wieder neue Lösungen durch Übertragung der
Streitfragen an andere Instanzen gefunden werden, bis schließlich das Ganze immer zum
Vorteil der römischen Kirche ausschlägt.

Wir erinnern uns , daß schon Gregor VII . dem Abt von Thomieres eine große Zahl
von Klöstern nördlich und südlich der Pyrenäen zur Reform und Leitung unterstellt
hatte . Bei den Klöstern, welche iuris sanctae Romanae ecclesiae waren, war ein Wider¬
stand seitens der Bischöfe kirchenrechtlich unmöglich . S . Pedro de Rodas in der Diözese
Geroiia . S . Benito de Bages in der Diözese Vieh waren solche Eigenklöster Roms.
Aber Frotard hatte sich auch zweier Klöster in der Diözese Barcelona bemächtigt, der
berühmten Abtei S . Cugat del Valles und des Klosters S . Llorent del Munt bei Tarrasa,
von dem das erstere allerdings alte Privilegien des Heiligen Stuhles besaß — zwei
Originalpapyri von Silvester II . und Johannes XVIII . sind noch erhalten — , aber Eigen¬
klöster des Heiligen Stuhles waren sie nicht . Der Bischof Bertrand von Barcelona , ein
Provenzale aus der Augustinerkongregation von Sankt Ruf in Avignon und wohl schon
darum den Benedictinern nicht günstig gesinnt — mit ihm beginnt die erste Einwirkung
jener Kongregation in Katalanien , die hernach fast das ganze Land sich unterwarf — , berief
sich auf seine bischöflichen Rechte , um die sich der Abt von Thomieres nicht kümmerte;
so gerieten diese Prälaten hart aneinander, und es kam sogar zu Gewalttätigkeiten. Auch

Richard seine spanische Legatiön entzogen liabe (vgl . auch JL . 5367 vom Oktober 1088) ; zur Zeit sei kein
Legat für Spanien vorhanden ; er fordert ihn dann auf zu Vorschlägen für die für Spanien zu treffenden
Maßregeln und wem die Legation wohl am besten zu übertragen sei . Ich bin geneigt , dies Schreiben ans
Ende 1088 oder zu Beginn 1089 zu setzen . Denn wenn Urban II . sagt , er möge ihm durch Boten und Briefe
mitteilen quae in Hispaniarum regnis per nos disponenda provideris et ewi potissimum committenda sedü apostolice
legatio videatur, so deutet das doch offenbar auf eine Zeit hin , wo über Spanien eben noch nichts beschlossen
war , also vor dem 1 . Juli 1089 ; ferner würde die Zeit für das Hin und Her der Boten und Briefe vom
Herbst 1089 bis zum Ende des Jahres , wo der Legat Rainer bereits auf dem Wege nach Spanien war , nicht
ausreichen.
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der Erzbischof Dahnatius von Narbonne hatte eine lange Liste von Beschwerden gegen
den Abt . Jetzt sandte er und der Bischof von Barcelona , offenbar als Antwort auf den

päpstlichen Verweis vom Juli 1089 eine Klageschrift gegen Frotard an den Papst , von
der Urban II . am 17 . November 1089 diesem Mitteilung machte 1

. Bald darauf erschienen
sie in Person an der Kurie und trugen ihre Beschwerden gegen Frotard mündlich vor;
jener beschuldigte ihn , daß er secularibus potestatibus fultus in die Kirchen seiner Diözese

eindringe , von ihm Exkommunizierte ohne seine Absolution aufnehme , in Jacea ohne
seine Erlaubnis einen Bischof konsekriert habe , die Leiche eines im Anathem Verstorbenen
habe ausgraben und im Kloster habe beisetzen lassen ; dieser daß er die alten Mönche
aus dem Kloster S . Gugat verjagt und durch seine eigenen ersetzt habe , ebenso aus
dem Lorenzkloster 2

3

. Zu diesen neuen Briefen gehört eine vertrauliche Instruktion an den

Kardinallegaten Rainer Amin 8 . Januar 1090 JL . 5417 8
, ein kleines Meisterstück päpstlicher

Diplomatie , in der der Legat angewiesen wird , den Streit zwischen Frotard und den
beiden Kirchenfürsten mit besonderer Klugheit zu behandeln und kanonisch zu entscheiden;
es galt zum Ziele zu kommen , ohne die Gegensätze zu verschärfen . Von dem Erzbischof

• Dalmatius heißt es jetzt quem iam cludum vitci et religione spectatum habemus; der Bischof
von Barcelona wird gerühmt als vir talis est morum dignitate et pontißcali gratia; aber
auch Frotard bekommt als vir sanctae opiniorm ein Lob , wenn er auch sich mäßigen soll.
Immer aber soll der Legat handeln , ut nulla de te possit suspieio remanere. Die Erfahrungen
mit Richard von Marseille wünschte der Papst nicht wiederholt zu sehen . Auch den
Streit zwischen dem Erzbischof von Narbonne und dem Bischof von Eine und einen
andern Zwist zwischen demselben Erzbischof und den Mönchen von La Grasse soll er
nach Rechtens schlichten . Die Hauptsache aber ist die Instruktion wegen Tarragona.
Der Erzbischof von Narbonne hatte an der Kurie geltend gemacht , daß seine Kirche die
Metropolitangewalt von Tarragona nunmehr 400 Jahre ausgeübt habe . Jetzt verfügt
Urban II . , daß die katalanischen Bischöfe interim bis zur Wiederherstellung der Kirche
von Tarragona dem Narbonnenser als ihrem Metropoliten , dem Toledaner aber als ihrem
Primas gehorchen sollen , bis der von Narbonne seine Beweisstücke vorlege . Immer sind
es die klugen Vorbehalte , mit denen die päpstliche Politik arbeitet ; denke daran , so
fahrt der Papst fort , daß der Primat dem Erzbischof von Toledo nur übertragen sei ut
salva sint metropolita -norum privilegia ceterorum. Erst wenn der Erzbischof von Narbonne
die alten Privilegien seiner Kirche nicht fände , dann solle der Legat mit den Landes¬
fürsten über die Wiederherstellung der Kirche von Tarragona in Verhandlungen eintreten.

Aber der Papst war doch voller Sorge , daß nicht etwa der Legat sich eine Blöße
gäbe, ' besonders in dem zwischen dem Bischof von Barcelona und Frotard von Tliomieres
schwebenden Streit . Der Kardinal Rainer war Mönch , Cluniacenser wie Urban II . selbst,
und deshalb wohl befürchtete der Papst , er könne die natürliche Sympathie für den Or¬
densbruder Frotard . nicht verbergen . Er erinnert ihn in einem zweiten Schreiben noch
einmal an den Rat , den er ihm beim Scheiden gegeben habe ; er solle so handeln ut
llomanae aequitas nulli sit oblocutioni noxia : er mache sich schon der Parteilichkeit ver¬
dächtig , wenn er bei dem Ordensbruder Wohnung nähme ; er schärft ihm nochmals ein,
gerade diesen Streit mit absoluter Objektivität zu entscheiden (JL . 5418) 4

. Dem von der

1 Ed . Papsturk . in Spanien I 27711. 17..
2 Ed . Papsturk . in Spanien I 27g 11. 18.
3 Von Loewenfeiji zu Ende 1089 gesetzt . Die Datierung 8 . Januar 1090 gibt Fita im Boletin de la

Tb Acad . de la Historia IV 376 aus der Kopie - im Uber privilegiorum eccl . Toletanae.
4 Offenbar ziemlich gleichzeitig mit JL . 5417 und 5419 (Brief an Frotard von Tliomieres ) .
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Kurie lieimkelirenden Erzbischof Dalmatius aber gab
' Urban II . ein warmes Empfehlungs¬

schreiben an Klerus und Volk von Narbonne und an den Vizegrafen Aimerich mit (JL . 5420 ) .
Der Legat rechtfertigte aber doch die Erwartungen , die Urban II . auf ihn gesetzt

hatte . Er brachte wegen S . Cugat eine Entscheidung zustande , welche seiner Klugheit
alle Ehre macht . Auf jenem Blatt im Cliartular von S . Cugat steht eine aus quadam
Gedula consuta in regestro Urbani TI kopierte Notiz , wonach im Februar 1090 in Narbonne
die Angelegenheit verhandelt und dahin entschieden worden sei , daß der Abt von Tlio-
mieres . da das Kloster S . Cugat als ein Eigenkloster der römischen Kirche erwiesen
sei , es dem Kardinallegaten auflassen solle und ebenso habe der Bischof von Barcelona
gemäß einer von dem Erzbischof Amatus von Bordeaux (dem alten Legaten Gregors VII .)
und dem Bischof Simon von Agen abgegebenen Erklärung auf alle Ansprüche auf das
Kloster verzichtet 1

. So kam dieses älteste und reichste Kloster der Diözese Barcelona,
das auf den Ruinen der Villa des Kaisers Octavian zu Ehren des großen katalanischen
Märtyrers Sankt Cucupliatus gegründet war , in den Besitz des römischen Stuhles.

Es ist aber klar , daß es Urban II . nicht um den Besitz dieses Klosters zu tun war;
er hatte höhere Ziele , vor allem lag ihm die Wiederherstellung von Tarragona am Herzen.

Leider fehlen uns gerade die Akten der zu Pfingsten 1090 in Toulouse abgehaltenen
Synode , auf der ohne Zweifel eben hierüber verhandelt worden ist . Wir wissen von
ihr durch einen kurzen Bericht Bernolds (Mon . Germ . Scr . V 450 zum Jahre 1090) 2 — sie
muß also Aufsehen gemacht haben , daß der ferne schwäbische Chronist sie vermerkte —
und dank einer Aufzeichnung aus dem Kloster San Juan de las Abadesas , dessen Klage
gegen ihren Bedränger , den Abt Richard von Marseille vor dem Kardinallegaten Rainer
und dem Legaten Erzbischof Amatus von Bordeaux und vor zwanzig Bischöfen und vielen
Äbten hier verhandelt wurde 3

. Wahrscheinlich hat man damals in Narbonne jene angeb¬
liche Urkunde Stephans V . JL . f 3462 gefälscht , in der behauptet wird , daß schon Sankt
Paul dem ersten Bischof von Narbonne die spanische Kirche unterstellt habe ; aber dieses
Machwerk konnte schwerlich jemanden überzeugen 4 .

Was auch immer über Tarragona auf der Synode von Toulouse verhandelt worden
sein mag , der Legat nahm , nachdem der Erzbischof von Narbonne keine urkundlichen
Beweise für seine Ansprüche hatte beibringen können , seinen Instruktionen entsprechend
nunmehr die Verhandlungen mit den Fürsten des Landes auf . Und da kam es zuerst
auf den Nächstbeteiligten an , den Grafen Berengar Raimund II . von Barcelona . Dieser

1 Ed . Papsturk . in Spanien I 279 n . 18.
2 Dominus papa TJrbanus generalem sinodum cum episcopis diversarum provinciarum per legatos sttos in To-

losana civitate circa pentecosten colleyit ibique nmlta in ecclcsiasticis causis quae corrigenda erant correxit. In qua
sinodo Tolosanus episcopus de illatis criminibus canmice expurgatur et legatio pro restauranda christianitate in To-
letana civitate, rege Ilispanorum hoc supplicante, destinatur. Fita im Boletin de la 11. Acad . de la Historia IV 377
will Toletana emendieren in Tarraconensi; aber ich kann dem nicht zustimmen , denn ein Aufruf des Königs
Alfons an die Synode zur Hergabe von Mitteln für die Wiederherstellung des Kirchenwesens in der erst vor
5 Jahren eroberten Stadt Toledo wäre nichts Wunderbares.

3 Edd . Fi .OREz , Espana Sagr . XXVIII 293 zu n . 17 und Villanueva , Viage liter . VIII 245 n . 16 = M« x-
salvatje , Noticias histöricas XI 341 n . 361 und XV 323 n . 2216 . Daran schließt sich ein Schreiben des Kar¬

dinallegaten Rainer an die katalanischen Bischöfe zugunsten des Klosters . — Gewöhnlich wird zu diesem Konzil
auch das undatierte Synodaldekret einer unter dem Vorsitz der beiden päpstlichen Vikare Richard und Amatus
und in Anwesenheit des Erzbischofs Dalmatius von Narbonne und seiner Sufiragane zugunsten der Kirche
von Bezieres (ed . Martene et Durand , Thes . nov . anecd . IV 119 ex cartario eccl . Biterren .) gesetzt , aber die
Anwesenheit des Kardinals Richard auf dem Konzil zu Toulouse erscheint mir ganz unwahrscheinlich ; jene
Synode gehört wohl einem früheren Jahre an.

4 S . oben S . 6 . Die merkwürdige Urkunde , über deren textlich verschiedene überlieferungsformen
Marca -Baluze , Marca Hispanica p . 368 !' . bereits einiges Material liefert , bedarf noch einer diplomatischen
Untersuchung in der Richtung , ob es möglich sei . aus ihr einen echten Kern herauszuschiilen.
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Fürst , der in der Geschichte als » el fratricida« weiterieht, war ein tapferer und kriege¬
rischer Herr, aber die von ihm veranlaßte Ermordung seines älteren Bruders Raimund
Berengar II . , des » Cap de Estopa« , hatte seine eigene Stellung im Lande schwer erschüt¬
tert und hat ihn schließlich selbst zur Katastrophe geführt . Die Kirche hatte sich ir¬
gendwie damit abgefunden; an ihn an erster Stelle war jenes erste Schreiben Urbans II.
gerichtet, durch das er den Fürsten und Bischöfen Katalaniens seine Absicht, die Metro¬
pole von Tarragona wiederherzustellen, ankündigte (JL . 5401 ) . Jedenfalls ist er sogleich
auf die Anregungen des Papstes und des Legaten eingegangen ; ja mehr noch : er kam
auch dem letzten Wunsche des Legaten entgegen und schenkte Gott und dem Apostel¬
fürsten und dessen Yikar, dem römischen Papste, sein ganzes Erbland (omnem meum ho¬
norem) , das i hm seit der Teilung mit seinem Bruder gehörte 1

, insonderheit die Stadt
Tarragona mit allem Zubehör und mit einem Quinqueannalzins von 25 Pfund reinen Sil¬
bers nach dem Rate des Erzbischofs Berengar von Tarragona und des Bischofs Berengar
von Gerona und seiner Großen , an deren Spitze die Yiceeoinites Deusdedit, Arnald Mir
und Gerald Aleman stehen. Diese Schenkungsurkunde vom Jahre 1090 wurde dem Kar¬
dinallegaten Rainer ausgehändigt.

Ich will hier nicht auf die verschiedenen Fragen, die sich an dieses berühmte Do¬
kument, das Honorius III . am 4 . Februar 1223 aus dem Register Urbans II . kopieren und
in den Liber censuum S . R . E . eintragen ließ (ed . Fabre -Duchesne I 468 n . 216) 2

, eingehen;
ich will nur darauf hinweisen, daß unter den Zustimmenden gerade eine Hauptperson,
nämlich der BischofBertrand von Barcelona fehlte, der es mit dem Erzbischof von Nar-
bonne hielt, und daß der Graf nur über seinen Erbteil verfügte, nicht aber auch über
den von seinem ermordeten Bruder auf dessen noch unmündigen Sohn und Erben Rai¬
mund Berengar III . übergegangenen Teil des Landes . Auf der andern Seite dürfen jene
beiden von P . Jaime Villanueva (Yiage liter . YI 326ff. n . 39) aus dem Kapitelarchiv in
Yich herausgegebenenUrkunden nicht übergangen werden, in denen GrafBerengarRaimund
unter Bezugnahme auf seine dem Kardinallegaten Rainer ausgestellte Urkunde sich ver¬
pflichtete, jedes Jahr 5000 Numini bis insgesamt 50000 Nunnni zur Plerstellung der Stadt
Tarragona zu verwenden und am 1 . November mit dem Wiederaufbau zu beginnen. Die¬
selben Großen , welche der Schenkung an den römischen Stuhl beigestimmt hatten , Gerald
Aleman , Arnald Mir und Deusdedit Bernardi, gelobten nach Tarragona überzusiedeln und
stellten Geiseln und Bürgschaft. Diese Urkunden hängen so eng zusammen , daß an dem
Ernste des Unternehmenskein Zweifel sein kann . So konnte BischofBerengar mit diesenUr¬
kunden zur Kurie reisen und dem Papste, freilich allzu zuversichtlich, von dem Gelingen
des großen Planes berichten, der nun seinerseits die berühmte Urkunde » Inter primas«
ausstellen ließ , mit der er diese Vorgänge bestätigte : die von dem Grafen dem römischen
Stuhl gemachte Schenkung mit dem an den lateranensischen Palast abzuführenden Jahres¬
zins von 5 Pfund Silber und die von dem Grafen den neuen Kolonen der Stadt Tarragona

1 Soviel ich weiß , ist keine Urkunde über die Teilung ihres Staates zwischen den beiden Brüdern auf
uns gekommen . Die bestimmte Angabe in der Urkunde von 1090 würde eine solche postulieren.

2 Diese Überlieferung hat P . Fabre völlig mißverstanden . Die Urkunde von Tarragona nebst der hi¬
storischen Notiz am Schlüsse ist von P . Honorius III . am 4 . Februar 1223 aus dem Register Urbans II . trans-
sumiert worden . Dieses Transsumt steht im Cencius ; ist aber auch noch besonders erhalten im sogenannten
Cartoral de Carlo Magno von Gerona fol . 311 (vgl . Papsturk . in Spanien I 138) . Außerdem gibt es noch eine
Kopie von 1234 im Kapitelarchiv in Vieh . Ferner stand eine solche auch in den verlorenen Cliartularen von
Tarragona T fol . 173 und Lib . antiq . fol . 18 (vgl . Papsturk . in Spanien I 199 . 203 ) . — In den Zinslisten beim
Albinus und Cencius (1. c . II 116 , I 213 ) variieren die kurzen Summarien : Comes Barcinonemis de toto Iwnore
swo et precipue de civitate Terracona (so Albinus ; im Cencius Heißt es bloß pro terra sud), sicut continetur in
registro TJrbani pape , singulis septenniis (so Albinus ; quinquenniis richtig beim Cencius ) XXV libras argenti (pu-
rissimi fügt Cencius hinzu ) . In dieser Fassung wiederholt sie Cencius .noch einmal 'unter Urgel (1. c . I 216) .
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gewährten Freiheiten und Rechte ; weiter nimmt, er das ganze von Berengar Raimund Sankt
Peter tradierte Land und Stadt und Volk von Tarragona in den apostolischen Schutz 1 .
Unter Hinweis aut die Urkunden seiner Vorgänger verleiht er endlich dem Bischof Berengar
das Pallium , das Abzeichen der Metropolitangewalt , und bestätigt ihm die Kirche von
Tarragona mit allen Kirchen und Diözesen, welche diese von alters her besessen , auch die
zur Zeit noch von den Sarazenen in Besitz gehaltenen Gebiete . Die Kirche von Ausona,
( Vieh) soll er so lange weiter behalten , bis die von Tarragona vollständig wiederhergestellt
sein werde. Die Urkunde ist ausgestellt in Capua am i . Juli 1091 (JL . 5450) 2

. Außerdem
gehören noch zwei Reskripte dazu , die Moncada , der Geschichtsschreibervon Vieh , zwar
erwähnt, die aber bisher nicht beachtet worden sind , obwohl ihnen eine gewisse Bedeutung
zukommt , ein sehr eindringliches Schreiben an den Grafen Ermengaud von Urgel , in dem
er diesem von dem Berengar von Ausona -Vicli erteilten Privileg und Pallium Mitteilung
macht und ihm dringend ans Herz legt, ihm nicht nur bei der Herstellung der Kirche
von Tarragona beizustehen , sondern auch die Suffraganbischöfe anzuhalten , ihm als ihrem
Metropoliten zu gehorchen , und ein zweites Schreiben ähnlichen Inhalts an die Grafen von
Besalu , Empurias, Roussillon und Cerdana und ihre Ritter mit der Aufforderung, zur Wieder¬
herstellung von Stadt und Kirche von Tarragona beizutragen und statt nach Asien gegen
die Sarazenen in Spanien zu Felde zu ziehen ; sie sollten dann dieselben Indulgenzen genießen
Avie die Palästinakreuzfahrer3 .

Einen großen Erfolg hatte die römische Kirche davon getragen. Zu der schon 1077
an Rom kommendierten Grafschaft Besalu und zu dem 1089 in aller Form tradierten
Königreich Aragon war jetzt das Land des Grafen Berengar Raimund II . von Barcelona
mit der Stadt Tarragona hinzugekommen , und der schon von Gregor VII . erhobene An¬
spruch, daß alle den Mauren entrissenen spanischen Gebiete den Papst als ihren Oberherrn
anerkennen müßten, war hier zur Anerkennung gebracht. Deshalb wurden auch die beiden
Urkunden, die Schenkungsurkimde des Grafen und das päpstliche Privileg für Berengar
A’on Tarragona , in das Register Urbans II . eingetragen . Dabei wurde , wie das damals
häufiger vorkam 4

, noch ein erläuternder Zusatz gemacht, der in der Diskussion über die
Durchführung der Beschlüsse über die Wiederherstellung von Tarragona, wie ich meine,
bisher nicht genügend geAVÜrdigt worden ist ; denn er gibt die Auffassung der Lage von
Tarragona wieder, wie die römische Kurie im Plochsommer sie ansah.

Era millesimo vicesimo octavo> anno ab incamatione Domini millesimo nonagesimo ”
. Terra-

conensis civitas per BarcMnonensem comitem et ceteros provincie ipsius principes restaurari et
inhabitari cepta est; anno autem sequenti Berengarius Ausonensis qimidam , per quem potissimum
civitas eadem restitueba,tw% sedern apostolicam adiit, domino pape Urbano se presentavit) palleum
accepitj privilegium promeruitj per quod Terraconensem metropolim translatus archiepiscopusin-
stitutus est 6 .

1 Zweimal verweist Urban II . auf die von dem Grafen den Einwohnern von Tarragona verliehenen
Freiheiten , das zweite Mal ausdrücklich auf dessen scripta. Wenn damit nicht jene von Villanueva bekannt¬
gemachten Dokumente gemeint sind , so wäre also noch eine besondere Chartapopulationis, wie sie in Katalanien
bei Neubesiedelungen eroberter Städte üblich war , anzunehmen , die nicht erhalten ist.

2 Das Original war , kurz bevor ich nach Tarragona kam , auf dem Boden aufgefunden worden . Es ist
geschrieben von Lanfrank und datiert vom Kanzler Johann von Gaeta . Von der Urkunde gibt es erstaunlich
viele Abschriften . Bekanntlich steht sie auch im Cencius n . 215 (ed . Fabre -Duchesne I 467) .

3 Ed . Papsturk . in Spanien I 287fr . n . 22 und n . 23 .
' '

4 Ich erinnere an die Notizen zu den Urkunden über S . Cugat (vgl . Papsturk .. in Spanien I 279 zii
n . 18 : 282 zu n . 20 : 292 zu n . 28 ) und zu den Schreiben über Eine (oben S . 44 Anm . 6) .

5 Die Datierung gehört natürlich noch zu der Schenkungsurkunde des Grafen Berengar Raimund.
6 Nach dem Text bei Fabre -Duchf .sne I 469.

Phil -Mst. Äbh .
'1926 . Nr . 1. 7
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Aber so leicht war die Ausführung nicht , und es sind noch Jahrzehnte hingegangen,
ehe die Wiederherstellung der Metropole von Tarragona zur Wirklichkeit geworden ist.
Man hatte wohl die ersten Erfolge gegen die Mauren überschätzt ; es hat noch heftiger
Kämpfe bedurft, ehe sie über den Ebro zurückgedrängt worden sind. Auch die Stellung
des Landesherrn, des Grafen Berengar Raimund II . , war, wie bereits bemerkt, nicht stark
genug, um dem Unternehmen den erforderlichen Halt zu geben ; er selbst fand wenige
Jahre darauf ein unrühmliches Ende. Endlich die Basis des Bistums Ausona -Vich erwies
sich trotz der persönlichenAutorität des Bischofs Berengar als zu schmal und zu schwach:
hier lag wohl der Hauptirrtum der römischen Kurie , welche sich an die durch die Ver¬
gangenheit bedingten Ansprüche gebunden fühlte. Vicli , im X . Jahrhundert der kulturelle
Mittelpunkt des Landes , war im XI . von Barcelona , dem Sitze des Landesherrn und dem
politischen Zentrum Katalaniens, in Schatten gestellt ; die weitere Geschichte hat denn auch
erwiesen , daß die Wiederherstellung von Tarragona nur mit Hilfe der Kirche von Barcelona
hat durchgeführt werden können . Hierzu kamen die starken persönlichen Gegensätze und
die sachlichen Schwierigkeiten, die aus der Errichtung des Primats von Toledo und der
Loslösung von Narbonne erwuchsen . Erst mußten diese aus dem Wege geräumt werden,
ehe die Durchführung des , Planes gesichert war.

Zunächst, aber ging der Streit zwischen Frotard von Thomieres und dem Bischof
Bertrand von Barcelona weiter. Um ihn aus der Welt zu schaffen , hatte Urban II . dem
erprobten Erzbischof Amatus von Bordeaux und dem Bischof Hugo von Grenoble die
definitive , auf einer Tagung in Saint-Gilles zu fällende Entscheidung übertragen 1

. Diese
fand am 8 . Juni 1091 statt , in Anwesenheit des Erzbischofs Dalmatius von Narbonne
und der Bischöfe von Carcassonne , Marseille und Agen ; auf Grund der Privilegien der
Päpste Silvesterll . und BenedictVIII . wurde die Abtei S . Cugat noch einmal als römisches
Eigenkloster erklärt tarn in capite quam in memb'is. Noch mehr : nicht nur die Ansprüche,
welche der Bischof von Barcelona auf Grund eines Präzepts des Königs Ludwig erhob,
wurden abgewiesen , sondern sogar die Ausübung der bischöflichen Rechte, welche die
Canones den Bischöfen gewährten, wurde ihm untersagt . Da auch Frotard kein päpst¬
liches Spezialmandat vorzeigen konnte, so wurde auch er angewiesen, seine Mönche aus
dem Kloster zurückzuziehen und bis Peter und Paul (Juni 29) es den alten Mönchen
zurückzugeben . Auch die Marseiller Mönche hätten darin nichts zu suchen2

. Also ein
kirchenrechtlich wichtiges Dokument, weil hier das Wesen der Exemption genau definiert
wird . Nunmehr hatte der Papst vollkommen freie Hand, über sein Kloster nach Belieben
zu verfügen. Seine nächste Maßregel ist bezeichnend genug : er übertrug nun bis auf
weiteres die Verwaltung des Klosters an seiner Stelle {vice nostra) eben Frotard von
Thomieres und notifizierte diese Entschließung am 28 . Oktober 1091 den Beteiligten,
dem Abte Frotard selbst, dem Bischof von Barcelona und den beiden Grafen von Barcelona
Berengar Raimund II . und Raimund Berengar III 3

. So war das Ziel nun auf' dem Wege
Rechtens erreicht. Der weitere Verlauf der Angelegenheit, der noch einige Male ein Ein¬
greifen des Papstes erforderlich machte, interessiert uns hier nicht mehr4 .

Kaum ein Jahr darauf, im März 1092 , fand ein anderes Konzil zu Saint-Gilles statt,
dem der Kardinallegat Gualter , Bischof von Albano , Rainers Nachfolger in der spanischen
Legation, präsidierte . Wir besitzen noch dessen Schreiben an den Grafen Berengar Rai-

1 Vgl . die Mandate Urbans II . an Frotard von Thomieres und an Amatus von Bordeaux (ed . Papsturk.
in Spanien I 281 ff. n . 19 . 20) .

2 Ed . Papsturk . in Spanien I 284 11. 21 aus dem Chartular von S . Cugat.
3 Ed . Papsturk . in Spanien I 288ff . n . 24— 26.
4 Ed . Papsturk . in Spanien I 291 ff. n . 27— 28.
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mxmd II . von Barcelona und seinen Neffen Raimund Berengar III. und an Klerus und Volk
von I arrag'ona , in dem er über den Verlauf der Verhandlungen, an denen die Erzbischöfe
von Arles , Narbonne und Tarragona mit ihren Suffraganen teilnahmen, berichtet. Es war
dabei stürmisch hergegangen, und man ahnt , mit welcher Leidenschaftlichkeit die geist¬lichen Herren um ihre Rechte und Ansprüche stritten . Aber was vermochten sie gegen
Papst und Legaten? Auf diesem Konzil legte Berengar von Ausona -Vicli , der Metropolit
von Tarragona, das Privileg Urbans II. vom i . Juli 1091 vor, das ihm die Metropolitan¬
gewalt von Tarragona übertrug, aber beleidigt durch die von dem Kollegen von Narbonne
ihm angetane Gewalt und Feindschaft warf er das Pergament den versammeltenVätern
vor die Füße und erklärte, das Erzbistum aufzugeben . Die Szene tat ihre Wirkung.
Das Konzil wies die Demission zurück und nötigte den Erzbischof von Narbonne, nun¬
mehr formell auf seine Ansprüche auf Tarragona. zu verzichten. Ja , der Vorrang der
Kirche von Tarragona wurde ausdrücklich anerkannt ; sie sei ex cmtiquis temporibus nobilior
ceteris metropoUbus Hispaniarum, und ihre Suffragane wurden angewiesen , ihr Obödienz
zu leisten . Dann setzte der Legat ihre Grenzen fest in einer Linie vom Meere bis zum
Montserrat. Den beiden Grafen von Barcelona aber und den uns schon bekannten Magnaten,
dem Vicecomes Deusdedit von Tarragona, Arnald Mir , Gerald Aleman , Arnald und Raimund
Guillermi , wurde bei ihrem Seelenheil die Ausführung anbefohlen 1

*

. .
Der überraschende Beschluß dieses südfranzösischen Konzils , daß . Tarragona vor allen

spanischen Metropolen der Vorrang gebühre, schuf eine neue Komplikation. Er richtete
sich mehr oder minder offenbar gegen Toledo und seinen Primat . Der Papst begegnete
diesem Manöver dadurch, daß er bald darauf, am 25 . April 1093 , den Erzbischof Bernard
von Toledo zum Legaten für ganz Spanien und auch für die Kirchenprovinz von Narbonne
ernannte und dies der ganzen Geistlichkeit , den Fürsten und dem Volk Spaniens und der
Provinz Narbonne notifizierte (JL . 5643 )

®
. Wir besitzen auch das dazu gehörende Schreiben

Urbans II . an den ErzbischofBerengar von Tarragona, worin er ihn daran erinnert, unter
welchen Voraxissetzungen er einst (am 1 . Juli 1091 ) Pallium und Privileg erhalten habe;
er beklagt, daß der Eifer für die Wiederherstellung der Kirche von Tarragona nachge¬
lassen habe und daß bisher so gut wie nichts dafür geschehen sei ; er weist darauf hin,
daß damals bestimmt worden sei, daß er und alle Bischöfe dem Erzbischof von Toledo
als ihrem Primas unterworfen sein sollen ; jetzt aber gelte das noch mehr, da er jenem
seine Vertretung in ganz Spanien und in der Provinz Narbonne übertragen habe (JL . 54Ö5) 3 .

1 Edd . Floiiez , Espaiia Sagr . XXVIII 295 n . 18 ~ Fita im Boletin de la R . Acad . de la Historia IV 380
und Salaricii , Vieh p . 134 . Diese wichtige Urkunde steht auch in den » Varios privilegios « t . XXVIII fol.
106 , aus Kopie von 1256 im Kapitelarchiv zu Tarragona , die nicht mein ' erhalten ist . Aus der spanischen
Legation des Bischof Gualter von Albano besitzen wir noch mehrere Dokumente oder Unterschriften , die ich
zuerst in das Jahr 1096 gesetzt habe , während sie wohl alle zu 1092 gehören . Er hat damals auf verschiedene
ältere Urkunden seinen Namen beigesetzt , wie auf die Dotationsurkunde für S . Maria de Llado von 1089 (edd.
Espaiia Sagr . XLV 294 n . 22 : Monsalvatje , Not . hist . XI 323 n . 346 ) , die Urkunde für S . Sepulcro de Palera
von 1076 (edd . Espaiia Sagr . XLIV p . XIV = Monsalvatje , Not . hist . IV 185 n . 6) , die Dedikationsui ’kunde für
Ripoll von 1032 (edd . Marca -Baluze p . 1050 n . 208 und Aguirre , Concil . IV 396 ) , die Promissionsurkunde
des Königs Sanclio von Aragon für das Bistum Roda (im Cartoral de Roda pag . 35 ) , endlich die große
Indulgenz für S . Maria de Gualter (ed . Papsturk . in Spanien I 293 n . 29 ) .

3 Dies Mandat Urbans II . » Ex ipsius redemptoris « dat . apud ccnobium Terrae maioris VII Teal. maii, das
Loewenfeld nach der Notiz von P . Ewald im N . Archiv,VI 299 irrig zu 1096 angesetzt hatte (JL . * 5643 ) , hat
P . Fita im Boletin de la R . Acad . de la Historia V 97 herausgegeben und auch richtig datiert . Das Kloster
Terrae maioris ist Torre maggiore in der Diözese Benevent , wo Urban II . vom Monte Gargano kommend
(JL . 5483) Station machte . Daraus ergibt sich auch die richtige Datierung von JL . 5465 , das Jaffe wie
Loewenfeld irrig zu 1092 statt zu 1093 angesetzt haben.

3 Dies Mandat Urbans II . , schon von Aguirre , Concil . V 14 , Mansi XX 682 , Migne CLI 346 , aus Raynalds
Annales ecclesiastici a . 1239 herausgegeben , gibt Fita im Boletin de la R . Acad . de la Hist . IV 382 aus dem
Liber privilegiorum eccl . Toletanae . ,T . 4079 und JL . 5465 stellen es zu 1092 : Fita zu 1095 . Pflugk -Harttung,
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So zwang- Urban II . mit starker Hand diese widerstrebenden und miteinander rivalisierenden
Kirclienliäupter, die alle auf die alte Herrlichkeit ihrer Kirchen sich beriefen und von
denen keiner dem andern sich unterordnen wollte, unter sein Gebot . Die päpstliche
Politik hatte höhere Ziele als die um Vorrang und Titel sich streitenden Kirchenfürsten;
sie ging auf Zusammenfassung aller Kräfte zum Kampf gegen die Ungläubigen , aber sie
trug der damaligen politischen Lage in Spanien Rechnung, wo der Schwerpunkt nach
Kastilien an den Hof Alfons’ VI . sich verschoben hatte und durch die Krise der Dynastie
Katalanien in den Hintergrund getreten war . Ging es nicht mit dem Primat , so ging
es mit der Legation und dem päpstlichen Vikariat, in dem eine größere Machtvollkommen¬
heit und eine wirksamere Autorität lag als in jenem . Bernard von Toledo war nicht
der Mann , der nicht sogleich von den neuen Vollmachten Gebrauch gemacht hätte ; er
richtete auf der Stelle an den Erzbischof von Tarragona, der, gestützt auf das Votum
des Konzils von Saint-Gilles und um der päpstlichen Aufforderung, für die Wiederher¬
stellung von Tarragona energischer tätig zu sein , zu genügen , sogleich ein Konzil ein¬
berufen hatte , ein scharfes Mandat , in dem er sich die eigenmächtigeEinberufung eines
solchen ohne , seine Erlaubnis sehr energisch verbat und den Erzbischof auf Michaelis
vor sich beschied

*

1
. Er hat auch weiterhin aktiv in die kirchlichen Verhältnisse der

Provinz Tarragona eingegriffen und mehrere Synoden dort abgehalten, eine im Dezember
1097 in . Gerona , eine im März 1098 in Vieh 2

, auch mehrere Urkunden unterfertigt ; er be¬
zeichnet sich dabei als legatus sanctae Romanae ecclesiae; in dieser Eigenschaft, nicht als
Primas übt er hier seine Funktionen aus.

Von größter Wichtigkeit für die Zukunft dieser Gebiete zu beiden Seiten der Pyrenäen
war, daß Urban II . auch das Problem der Metropole von Narbonne definitiv löste . Er
benutzte den Tod des Erzbischofs Dalmatius und die Erhebung des Bischofs Bernard von
Nimes zu seinem Nachfolger , um die Kirchenprovinz von Narbonne durch ein neues
Privileg vom 6 . November 1097 (JE . 5688 ) genau zu umschreiben, indem er ihr folgende
Suffragane zuwies : Toulouse , Carcassonne , Eine , Beziers , Agde , Maguelonne , Nimes,
Uzes und Lodeve . Zugleich wurde ihr der Primat der alten Metropole von Aix (Aquemis
metropolis quae est Narbonensis seeunda) zuerkannt3

. Damit war Narbonne abgefunden, die
Metropolitangewalt des Erzbischofs südlich der Pyrenäen für immer beseitigt und der
größte Stein des Anstoßes für die Schaffung einer eigenen Metropole für Katalanien und
Aragon weggeräumt. Aber freilich , es war ein Schritt , der jahrhundertalte Beziehungen und
Zusammenhänge trennte . Eine, die Hauptstadt des Roussillon , bisher auf das engste mit
Gerona verbunden, schied jetzt wenigstens kirchlich aus der alten Gemeinschaft aus.
Es war eine Entscheidung von weittragender Bedeutung, die auf der einen Seite die
Ablösung Spaniens von dein französischenEinfluß vorbereitete, auf der andern Seite aber
die zukünftigen Grenzen von Frankreich und Spanien , wie sie viele Jahrhunderte später
gezogen worden sind, bereits vorausahnen läßt.

Dreißig Jahre waren seit der spanischen Legation des Hugo Candidus verflossen,
aber wie war in diesen drei Jahrzehnten die päpstliche Autorität in Spanien gewachsen
Acta III 337 11. 382 druckt es wieder als ein solches Urbans III . zu 1186—87 , und Loewenficld hat es danach
noch einmal unter n . 15839 registriert . Dieses Beispiel ist lehrreich für die unglaubliche Unsicherheit in
chronologicis infolge der schlechten Überlieferungen , aber auch für die auf die historischen Zusammenhänge
keine Rücksicht nehmende rein formalistische Behandlung der Urkunden , wie sie bei uns noch immer vorherrscht.

1 Edd . Villanueva , Viage liter . VI 325 n . 38 = Fita im Boletin de la II . Ac.ad . de la Historia IV 383.
Das Original dieses Schreibens ist noch im Kapitelarchiv zu Vieh.

2 Diese Akte behandelt F . Fita im Boletin IV 385 ff.
3 Hierzu gehören die beiden Reskripte an die Erzbischöfe von Aix und Lyon JE . 5689 und 5690 . Es

war eine der 1 ersten Amtshandlungen Pasclials II . , daß er im Jahre 1099 diese Entscheidung Urbans II . be¬
stätigte (JL . 5808 ) . Bernards Nachfolger wurde unser Kardinal Richard , der Abt von S . Victor zu Marseille;
er empfing am 13 . Juli 1107 von Pascha ! II . eine neue Bestätigung (JL . 6157) .
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mul befestigt . Das ist doch am Ende das Hauptverdienst Urbans II . gewesen . Er hat
die höhere kirchliche Organisation Spaniens im weitesten Sinne neugestaltet und dieses
schwere Werk durch eine glückliche Verbindung von Klugheit und Energie fast bis zur
Vollendung geführt . Irre ich nicht , so werden die aragonesischen und kastilianischen Ur¬
kunden diesen Eindruck bestätigen . Mit der gleichen zielbewußten Klugheit hat er auch
den kirchlichen Unterbau , das Klosterwesen , gefestigt und im Sinne Gregors VII . ganz
von Rom abhängig gemacht . Seine Klosterpolitik lief , wie wir sahen , auf eine Konzen¬
tration der Klöster unter einem Oberabt hinaus , der zugleich sein Vertreter war , und
auf eine starke Vermehrung der römischen Eigenklöster . Die Art , wie er das reiche
Kloster S . Cugat der römischen Kirche zuschieben ließ , ist doch sehr charakteristisch.
Nicht weniger charakteristisch ist der Fall des alten Klosters S . Sadurnin de Tabernoles
bei Urgel , dessen Mönche , um des päpstlichen Schutzes , der » libertas Romana « , teilzuwerden,
Urkunden auf den Namen Karls des Großen und Leos III . fälschten , groteske Machwerke,
über deren Unwert die päpstliche Kanzlei nicht im unklaren sein konnte . Dennoch
fanden diese Gnade und sie selbst die ersehnte Aufnahme in den römischen Schutzverband 1.

Es macht den Eindruck als ob bei dieser Klosterpolitik auch die finanzielle Seite
eine gewisse Rolle gespielt habe . Die römischen Eigenklöster zahlten , wie wir sahen,
eine jährliche Abgabe nach Rom , und wenn diese auch nicht hoch war , mit der steigenden
Zahl der Eigenklöster stiegen auch die Einnahmen der gerade unter Urban II . finanziell
schwer bedrängten Kurie . Gewiß ist die » Garsuinis « eine freche Satire , aber wenn darin
die sancta , cupiditas der römischen Kurie unter Urban II . gegeißelt wird , so wird damit
doch wohl eine Stimmung zum Ausdruck gebracht , die in der damaligen Welt verbreitet war.

Aber diese Stimme selbst ist doch nur eine sehr vereinzelte gewesen ; unverkennbar
ist die Devotion zu Sankt Peter und zum römischen Papst in der ganzen Welt , vor allem
aber in Spanien in rapidem Ansteigen . Aber was die Hauptsache ist : alle Länder des
Abendlandes und wiederum vor allem Spanien sind jetzt in eine ständig zunehmende
Verbindung und Abhängigkeit von Rom gebracht . An Stelle des früheren nur gelegent¬
lichen und von den Interessenten draußen provozierten Eingreifens des römischen Stuhles
kommt jetzt jede kirchliche Frage und nicht bloß die wichtigeren zur Entscheidung an
die Kurie , welche sie selbst oder durch ihre Legaten behandelt und erledigt . Es ist eine
allgemeine Bewegung in der Kirche , ein Kommen und Gehen , wie man es bis in die
Mitte des XI . Jahrhunderts nicht gekannt hat ; auch die entfernteren . Bischöfe , deren ge¬
legentliche frühere Pilgerreisen nach Rom noch eine Ausnahme waren , erscheinen jetzt
regelmäßig an der Kurie , die Erzbischöfe , um sich das Pallium , die Bischöfe und Äbte,
um sich ihre Privilegien zu holen , oder zur Konsekration , oder auch zum Verhör vor
dem Gerichte des Papstes . Von dem Erzbischof Bernard von Toledo wissen wir , daß er

wenigstens zweimal , wahrscheinlich aber dreimal an den Hof Urbans II . gekommen ist;
das letztema .1 begleitet von jenem Kanonikus Garcia, , der in seiner schlimmen Karrikatur,
der » Garsuinis « , diesem Besuch ein literarisches Denkmal gesetzt hat , wie wir in der
kirchlichen Literatur kaum ein zweites kennen . Auch der Erzbischof Berengar von Tar-

ragona ist mehrere Male an der Kurie gewesen , ebenso der Erzbischof Dalmatius von
Narbonne und Bischof Bertrand von Barcelona . Der Bischof Artald von Eine ließ sich
von Urban II . selbst weihen entgegen dem Widerspruch seines Metropoliten ; auch Bi¬
schof Pontius von Roda -Barbastro ging nach Rom , um von Urban II . seine Weihe zu
erbitten und Reliquien zu empfangen ; der Abt Berengar von S . Cugat del Valles suchte
in Rom die Konsekration und die Erneuerung seiner Privilegien nach . Niemand aber

ging geschäftiger hin und her als Abt Frotard von Thoinieres . Wieder war er , wie es

1 Vgl . Papsturkuuden in Spanien I 171 üf. Das falsche Privileg Leos III . s . ebenda I 241 n . 1.
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scheint , im Jahre 1097 in Rom , um dem P . Urban II . mit einem Schreiben des Königs
Peter von Aragon xooo Mankusen als Tribut der beiden letzten Jahre zu überbringen 1.

Den größten Eindruck aber machte natürlich das Erscheinen Urbans II . im Lande
selbst . Im Sommer 1095 überstieg er , nach Jahrzehnten wieder der erste Papst , die Alpen;
im November hielt er in Clermont jenes große Konzil ab , auf dem er die Christenheit
zum ersten Kreuzzug auffief , und bis in den August 1096 weilte er in Frankreich , frei¬
gebig Privilegien und Gnaden austeilend . Er ist zwar nicht nach Spanien selbst ge¬
kommen , aber im Mai 1096 war er nahe dabei , in Bordeaux und in Toulouse , im Juni
in Carcassonne ; am 24 . Juni war er Gast bei Frotard in Saint -Pons de Thomieres ; im
Juli weilte er in Montpellier und in Nimes , wo er wieder ein Konzil abhielt , in Saint-
Gilles und Avignon . Den Hauptgewinn hatten natürlich die französischen Kirchen und
Klöster . Aber auch die spanischen wurden bedacht . In jener Zeit erhielten die Propstei
in Solsona (JL . 5632 ) und die Klöster S . Maria de Ripoll (JL . 5655 ) und S . Esteban de
Banolas (JL . 5656 ) , vielleicht auch S . Felhi de Quixols Privilegien ; in den nächsten Jahren
auch S . Cugat del Valles (JL . 5715 ) , S . Sadurnin de Tabernoles bei Urgcl (JL . 5787 ) , die
Kanonika von Ausonn - Vieh (JL . 5798 ) und das Bistum Urgel (JL . 5699 ) , wahrscheinlich
auch die neue von dem Grafen von Pallars gegründete Augustinerkanonika in Mur 2 .

Aber , wie bereits bemerkt , Katalanien steht damals in dem Komplex der päpstlichen
Politik durchaus an zweiter Stelle . Kastilien und Aragon stehen im Vordergrund 3

. Hier
fielen gerade unter Urbans II . Pontifikat wichtige militärische Entscheidungen an der Front
gegen die Ungläubigen . Im Jahre 1096 fiel IJuesca in die Hände der Aragonesen , 1099
Barbastro , und damit eröflhete sich die Möglichkeit der Wiederherstellung der alten Bischof¬
sitze von Osca und Herda . Dieses ist und bleibt das A und Ü der päpstlichen Politik
in Spanien : Zurückdrängung der Mauren und Wiederherstellung der christlichen Kirche;
dieser Idee ist alles andere untergeordnet . Wer wollte leugnen , daß mit Urbans II . Namen
nicht auch hier die größten Fortschritte in der Geschichte des Papsttums verknüpft sind?

§ 6 . Raimund Bereng -ar III . und Raimund Berengar IV.
Paschalll . — Vorwiegendes Interesse der Kurie an Aragon . — Schreiben des Kardinals
Albert an den Bischof Pontius von Roda -Barbastro . — Legation des Kardinals Richard . —
Privilegien für die Kathedrale in Barcelona JL . 5968 und für S . Juan de las Abadesas (JL . 6415) ,
Gerona (JL . 6446 ) und Vilaberträn . — Paschals II . Schutzprivileg für Graf Raimund Berengarlll.
JL . 6524 . — Staatsrechtliche Bedeutung dieses Aktes . — Paschals II . Schreiben an Olegar
JL . 6523 und seine Ernennung zum Bischof von Barcelona . — Legation des Kardinals Boso . —
Gelasius II . — Erhebung Olegars zum Erzbischof von Tarragona JL . 6636 . — Calixt II . —
Kreuzzugsaufruf JL . 7116 . — Olegar legatus a latere . — Olegar als Metropolit . — Ver¬
breitung der Kongregation von Sankt Ruf . — Einführung der Templer . — Privilegien Calixts II,
Honorius ’ II . und Innocenz ’ II . — Regierungsantritt Raimund Berengars IV . ( 1131) . — Ver¬
bindung mit Aragon . — Eroberung von Tortosa und Lerida . ■— Privilegien Lucius ’ II . und
Eugens III . für Tarragona . — Privileg Anastasius ’ IV . für Erzbischof Bernard . — Päpst¬
liche Breven für Raimund Berengar IV . — Die drei Breven Hadrians IV . — Verhältnis
der katalanischen Fürsten zu den Päpsten . — Ihre Testamente . — Das Schisma von 1159 und

Raimund Berengar IV . — Sein Tod ( 1162 August 6) . — »Schluß.

Über die weitere Geschichte der Beziehungen zwischen dem Prinzipat von Katalanien
— denn jetzt kann inan in der Tat von einem solchen reden — und dem römischen
Papsttum kann ich mich kürzer fassen . Denn es handelt sich jetzt nicht mehr um Aktionen

1 Vgl . den Brief des Königs Peter bei Viixanueva XV 361 n . 68 (irrig zu 1087) .
2 Über Mur s . JPapsturk . in Spanien I 177f.
3 Über die große auf den Namen Urbans II . lautende Fälschung für König Peter von Aragon JL . j - 5562

s . oben S . 40 . Über diese und die zahlreichen Privilegien Urbans II . für aragonesische und spanische Kirchen
und Klöster behalte ich mir vor , später nach der Sammlung dieser Materialien im Zusammenhang zu handeln.
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so großen Stils wie unter den letzten Päpsten. Urbans II . Nachfolger , Paschal II . , den
wir bereits aus seiner spanischen Legation vom Jahre 1090 kennen, war eine passiveNatur. Auch verschlechterte sich bekanntlich bald darauf die militärischeLage in Spanien.
Der seit 1096 regierende junge Raimund Berengar III . , dem man den Beinamen » der
Große « gegeben hat , hatte zuerst alle Hände voll zu tun , um sich der Araber zu er¬
wehren , gegen deren große Offensive er im Jahre 1108 die Hilfe des französischen Königs
Ludwig anrufen mußte1

, und die sogar noch im Jahre 1114 zwei Tage lang vor den Mauern
von Barcelona lagerten 2

. Da- war denn auch an einen Ersatz für den 1099 gestorbenen
TitularerzbiscliofBerengar von Tarragona in Vieh nicht zu denken . Es sind die Jahre , in
denen Raimund Berengar III . in mühsamer Arbeit seinen Staat wieder aufrichtete und
erweiterte. Um so stärker wurde das Interesse der römischenKurie von den kastilianisclien
und aragonesischen Angelegenheiten in Anspruch genommen . Man erkennt es an der
großen Zahl von päpstlichen Reskripten , die in den ersten Jahren des XII . Jahrhunderts
an den König Peter von Aragon und an die wiederhergestellten Bischöfe von Iluesca
und Barbastro ergingen 3

; mit Ungeduld erwartete man damals in Rom die Eroberung
auch von Lerida und die Wiederherstellung des alten Bistums von Ilerda4

. Damals war
es auch , daß der Bischof Pontius von Roda -Barbastro sich nach Rom an den ihm be¬
freundeten Kardinal Albert von Titel S . Sabina mit einem langen Fragebogen wandte,
worin er über verschiedene Fragen des römischen Ritus und der Disziplin Auskunft er¬
bat : die in mehrfacher Hinsicht aufschlußreiche Antwort des Kardinals ist uns in einer
Handschrift der Provinzialbibliothek in Tarragona , noch erhalten5

*

. Auch die Legaten , die
Paschal II . sogleich nach Spanien sandte , der einst unter Gregor VII . so mächtige, aber
von Urban II . kaltgestellte Kardinalabt Richard von S . Victor zu Marseille und der Erz¬
bischof Gibelin von Arles , haben sich vorzüglich in Kastilien betätigt , wo sie am 5 . De¬
zember 1100 ein Konzil in Palencia abhielten”

. Wahrscheinlich auf der Heimkehr hat
der Legat sich in Katalanien aufgehalten , wo sein Kloster, wie wir wissen , große Inter¬
essen hatte ; er hielt am 6 . Februar 1101 in Gerona ein Konzil ab 7 und griff in die Ver¬
handlungen über die Wahl des neuen Bischofs von Ausona -Vich ein , die wahrscheinlich
am 17 . Februar 1101 stattfanden8

. Das Schreiben des Klerus von Ausona -Vich an Papst
Paschal II . ist uns noch erhalten ; es nimmt Bezug auf ein Präzept des Kardinallegaten
Richard ; aber wichtiger ist, daß die Wähler ihren Kandidaten, den Abt Arnald von Amer,
zur Weihe und Bestätigung nach Rom schickten . Die Metropolitangewa -lt von Tarragona
ruhte nach dem Tode des Erzbischofs Berengar; die des Erzbischofs von Narbonne war
für Katalanien beseitigt : wir möchten nun gerne wissen , wie in den beiden Jahrzehnten
der Sedisvakanz von Tarragona die Angelegenheitpraktisch geregelt worden ist und wer
die Funktionen des Metropoliten unterdessen ausgeübt hat ; aber die Quellen schweigen
darüber. Dürftig ist überhaupt, was wir aus diesem ersten Jahrzehnt des XII . Jahrhunderts

1 Chron . s . Petri vivi Senonen . auctore Clario monaclio bei d ’Aohery, Specilegium II 752 = Espana
Sage . XXIX 49g n . 23.
• 2 S . die Urkunde von in4 bei Fita im Boletin de la II . Acad . de la Historia XL 77 n . 13.

3 Vgl . Papsturkunden in Spanien I 300 ff. n . 33 —41.
4 Ebenda S . 305 n . 38 (Paschal II . an König Peter von Aragon ) : Ab Ylerde impugnatione seu expugnatione

nulla te desistere compellat occasio.
5 Unten im Anhang n . VIII.
0 Vgl . Fita im Boletin de la R . Acad . de la Historia XXIV ( 1894) 221 n . 3.

Erwähnt in der Urkunde bei Martene et Durand , Vet . Ser . Coli . I 584 ; vgl . Fita 1. c . XXIV 226ff.
8 Das Schreiben des Klerus von Ausona -Vich an P . Paschal II . ist datiert von 1102 und ind . 9 und

wird von den Herausgebern in der Espana Sagr . XXVIII 302 n . 21 (vgl . auch Fita 1. c . XVII 197 ff ) zum
Jahre 1102 gesetzt ; ich lasse dahingestellt , ob dieser Ansatz richtig ist . Die von Fita angeschnittenen Fragen
sind , soviel ich sehe , bisher noch nicht gelöst.
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über die Beziehungen Borns zu Katalanien wissen ; außer den bereits erwähnten Akten
ist nur noch das Privileg Pa.schal s II . für die Kathedrale von Barcelona vom 27 . Januar
1104 JL . 5968 auf uns gekommen ; . vielleicht hat damals auch das Bistum ein Privileg
erhalten, das erwähnt wird, aber nicht erhalten ist 1.

Jetzt aber, in dem zweiten Jahrzehnt , als Raimund Berengars III . Macht durch glück¬
liche Erwerbungen schnell wuchs und sich zur Geltung bringen konnte, stellen sich auch
die persönlichen und politischen Beziehungen zu Rom in der alten Weise wieder her.
Im Jahre 1111 fällt die Grafschaft Besalü nach dem Tode des letzten Grafen Bernard III.
an die Hauptlinie in Barcelona anheim ; im Jahre 1117 gewinnt der Markgraf durch seine
Ehe mit Dulcia von der Provence deren Erbe mit allen den großen Aussichten, die sich
damit dem Hause Barcelona eröffneten ; im Jahre 1117 folgt die Grafschaft Cerdana:
der Markgraf von Barcelona , Graf von Besah! und der Provence — dies ist nun sein
offizieller Titel — beginnt jetzt als eine Mittelmeermacht aufzutreten und gewinnt hier
die Führung im Kampfe gegen die Ungläubigen seinem Hause zurück . Man weiß , wie
er in jene folgenreiche Verbindung mit den italienischen Seemächten Pisa und Genua
und mit den sizilischen Normannen eingetreten ist , aus der der Koalitionskrieg gegen
die Araber in den spanischen Küstenländern entsprang , dessen moralische Oberleitung
Papst Pascha! II . , der dazu einen eignen Legaten, den Kardinalpriester Boso von S . Anastasia
delegierte, dessen militärische Oberleitung aber Graf Raimund Berengar III . übernahm.
Es war doch ein großer Moment in der Geschichte des Landes und der Stadt Barcelona,
als auf der Höhe des •! alires 111 7 der Kardinal Boso als Kreuzzugslegat des Papstes und
die Erzbischöfe von Pisa und Cagliari mit angeblich hundert Bischöfen und Äbten in
Barcelona , bevor die vereinigten Flotten gegen Mallorca ausliefen , ein Konzil abhielten,
äuf denen den Streitern die Kreuzzugsindulgenz verliehen wurde 2

3

. Man spürt seitdem
die wiederhergestellte Verbindung an den zahlreicheren päpstlichen Urkunden für kata¬
lanische Empfänger : zuerst werden die in San Juan de las Abadesas wiederhergestellten
Kanonikerprivilegiert (JL . 6415 vom 4 . Dezember 1114 )

'1
; dann erhält der BischofBerengar

von Gerona ein Privileg, der vielleicht kam , um eine Anerkennung der alten Ansprüche
seiner Kirche auf die Inseln Mallorca und Menorca geltend zu machen , aber nur eine
Bestätigung der Grenzen seines Bistums erlangte (JL . 6446 vom 22 . Januar 1115 ) ; es
folgt eine Bestätigungsurkunde für die Kanonikä S . Maria de Vilaberträn in der Grafschaft
Perelada4

. Aber was bedeuten sie gegen jene beiden Urkunden Paschals II . für den
Grafen Raimund Berengar III . selbst und für den neuen Bischof Olegar von Barcelona?

Das Schreiben Paschals II . an den Grafen Raimund vom 23 . Mai 1116 JL. 6524,
dessen Original noch im Kronarchiv zu Barcelona sich erhalten hat 5

, ist ein in den
wärmsten Ausdrücken gehaltener Glückwunsch zu den von dem Grafen in den Kämpfen
um die Balearen und gegen die Mauren und Mohaviden erfochtenen Siegen , die der Papst
damit belohnt, daß er den Grafen , seine Gattin Dulcia , seine Kinder und seinen Besitz
(.honor) unter Auferlegung eines Jahreszinses von 30 Marabutinen in den Schutz Sankt

1 Vgl . Papsturkunden in Spanien I 82.
2 Der Feldzug gegen die Balearen und seine Quellen sind oft behandelt worden : jüngst hat F . Fita im

Boletin de la R . Academia de la Historia XL ( 1902) 5off . wichtige Beiträge beigesteuert , besonders zur Chro¬
nologie der Ereignisse . — Von diesem von Boso abgehaltenen Konzil in Barcelona ist auch die Rede in der
Sentenz vom 23 . April 1117, welche Fita im Boletin XLIX 228 aus dem Liber IV antiquitatum herausge¬
geben hat.

3 Dazu , das Breve vom 25 . Oktober 1114 (ed . Papsturk . in Spanien I 306 n . 40) .
4 Vgl . Papsturk . in Spanien I 159! . und S . 308 n . 42.
5 Faksimile bei Fita im Boletin de la R . Acad . de la Historia XL ( 1902) 70 zu n . 11.
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Peters und des apostolischen Stuhles aufnimmt . Was für eine staatsrechtliche Bedeutung
kommt diesem Akte zu?

Es ist da zunächst die Frage, wieweit wir überhaupt im Besitze der Urkunden sind,
durch welche dieses Schutz Verhältnis begründet worden ist . Während wir die analogen
Urkunden für Aragon , wie es scheint , vollständigkennen , haben wir von der Kommendation
des Grafen Bernard II . von Besalü im Jahre 1077 nur eine Art von Erklärung , nicht
eigentlich einen formell beurkundeten Rechtsakt (s . oben S . 35 ) , und von der Kommen¬
dation des Grafen Berengar Raimund von Barcelona an Urban II . im Jahre 1090 zwar
die Urkunde des Grafen , nicht aber die Gegenurkunde Urbans II . Dieses Mal fehlt jene,
während wir das Privileg des Papstes kennen . Vielleicht hat man gerade mit Absicht
dieses vermieden.

Aber wie dem auch sei , es wird jetzt ein besonderes Verhältnis zwischen dem päpst¬
lichen Stuhl und dem Hause und dem Lande der Grafen von Barcelona stabiliert, welches
auf eine Lehnsoberherrlichkeit auf der einen und auf die Verpflichtung einer jährlichen
Zinszahlung auf der andern Seite hinauslief. Es scheint nicht genau dem mehr lehns¬
rechtlich fixierten Verhältnis von Aragon entsprochen zu haben ; es mag mehr moralischer
Natur gewesen sein , wie es bei den Vorkämpfern der Christenheit an der stets gefährdeten
Grenze , die sich mit Freude und Stolz als milites b . Petri bekannten, nichts besonders Auf¬
fallendes hat . Indessen eine Anerkennung der Lehnsoberherrlichkeit des Papstes liegt nun
einmal darin . Berengar Raimund III . hat , meine ich , dies auch so aufgefaßt und daraus
die selbstverständliche Konsequenz auch gezogen , indem er in seinem Testamente vom
19 . Juli 1131 seine Söhne in die bajulia b . Petri apostolorumprincipis et dorninipapae übergabL
Wie sein Sohn RaimundBerengarIV . dieses Verhältnis auffaßte , geht aus dem Briefe deutlich
genug hervor, den er einmal an Hadrian IV . richtete, in dem er sich als des Papstes homo
und miles bezeichnete 2

. Und Papst Alexander III . hat in seinem , dem jungen König Alfons,
dem Sohne Raimund Berengars IV . , verliehenenSchutzprivilegvom 25 . Juli 1163 von dessen
Reich ausdrücklich gesagt quod ad ius beati Petri specialiter pertinere dinoscitur8

. Man wird
dies nicht auf das Königreich Aragon allein beziehen dürfen , über dessen Lehnsabhängig¬
keit von Rom kein Zweifel sein kann ; man wird aheh nicht einwenden können, daß weder
in diesem Schutzprivileg für König Alfons noch in dem für dessen Sohn König Peter4
von dem Zinse die Rede ist, der auch nicht im Cencius verzeichnet steht ; ebenso steht
dahin, ob er jemals und wenn, ob er regelmäßig gezahlt worden ist ; aber an der Sache
selbst wird hierdurch nichts geändert, und es erscheint mir als ein großer Irrtum , wenn
man die tributäre Abhängigkeit von Katalanien und Aragon erst dem König Peter I . , dem
Katholischen, zuschreibt, der im Jahre 1204 nach Rom ging, um sich von Innocenz III.
feierlich krönen zu lassen . Was er tat , ist nur die Konsequenz aus dem früheren Verhältnis.

Das andere große Ereignis ist die Ernennung des später heilig gesprochenen Olegar
zum Bischofvon Barcelona . Mit diesem Katalanen, der zuerst Domherr in Barcelona gewesen,
dann aber das Habit der regulierten Kanoniker der Kongregationvon Sankt Ruf in Avignon,
dem auch der damalige Bischof Bertrand von Barcelona angehörte, angenommen hatte und
hierauf Prior der den Brüdern von S . Ruf gehörenden Kirche S . Adrian de Besös bei Barce¬
lona , hernach Abt des Hauptklosters S . Ruf in Avignon selbst wurde, tritt ein großer

1 Edd . Marca -Baluze , Marca Hisp . p . 1271 n . 381 und Boeauoll , Los condes de Barcelona II 181 und
Colecciön de documentos ineditos IV 8 n . 1.

2 Im Anhang unter n . X.
3 Ed . Papsturk . in Spanien 1 393 n . 107 aus dem Original im Kronarchiv zu Barcelona.
4 Ed . ebenda I 578 n . 268 aus dem Original im Kronarchiv zu Barcelona . In diesem Schutzbrief ist

auch die Rede von einer vorausgegangenen Promissio des Königs.

Phil .-hist . Äbh . 1926 . Nr . 1. 8
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Staatsmann und Kirchenfürst an die Seite des fürstlichen Heerführers. Seine Lebens¬
beschreibung erzählt ausführlich die Vorgängebei seiner Wahl und Ernennung ; wir besitzen
außerdem auch die an Olegar , Abt von S . Ruf und Erwählten von Barcelona , gerichtete
Bulle Paschals II . selbst vom 23 . Mai in6 JL . 6523 , in der er ihn mit Lobsprüchen aller
Art überhäuft und seine Wissenschaft und seine Talente wärmer preist als es sonst in
solchen offiziellen päpstlichen Schreiben der Fall ist , und den nach Mönchsbrauch sich
sträubenden auf Grund eines vom Grafen RaimundBerengar nach Rom gesandten Schreibens
(dessen Wortlaut wir leider nicht kennen ) nötigt , die Wahl anzunehmen1

. Mit seinem
Namen verband sich ein Programm : der entscheidende Einfluß der durch die Gräfin Dulcia
und Olegar selbst vertretenen Provenzalen, die Wiederherstellung der Metropole von Tarra-
gona unter Olegar und die energische Führung des Krieges gegen die Ungläubigen, endlich
die Umbildung des katalanischen Klerus durch die Kongregation von Sankt Ruf und die
Einführung der Templer.

Zum zweiten Male erschien jetzt der uns schon bekannte Legat Boso vom Titel der
hl . Anastasia in Katalanien. Er scheint, wenn F . Fita Recht hat , zuerst in Kastilien tätig
gewesen zu sein , wo er dem Konzil von Burgos präsidierte ( 1117 Februar 18 )

'2

3

. Wir be¬
sitzen von ihm noch eine verhältnismäßig große Zahl seiner Akten, einen Brief aus dem
März 1117 an den Bischof Odo von Urgel8

, ferner eine am 23 . April 1117 auf der Synode
zu Gerona gefällte Sentenz 4

, endlich ein Schreiben an die Bischöfe von Gerona und Vieh
und den Archidiakon von Barcelona zugunsten des Klosters S . Cugat del Valles 5

67

. Außer¬
dem hat er nach dem katalanischen Brauche mehrere ältere Urkunden mit seiner Unter¬
schrift versehen, wie die Konsekrationsurkunde für S . Maria de Vilaberträn vom Jahre
iioo ° und das Dekret des Bischofs Arnald von Vieh vom Jahre 1105 für die Kanonika

von S . Maria de Manlleu ' .
Bald darauf starb Paschal II . ( 21 . Januar 1118 ) . Eine der ersten Amtshandlungen

des neuen Papstes Gelasius ’ II . , des bisherigen Kanzlers , war die Erhebung Olegars zum
Erzbischof von Tarragona . Sie war längst geplant und ist wohl der letzte Sinn der Be¬
rufung Olegars nach Barcelona gewesen . Der Ernennungsbulle vom 21 . März 1118 JL . 6636
war schon am 23 . Januar 1117 jener Schenkungsakt vorausgegangen, durch den Graf
Raimund Berengar III . ad honorem . . ecclesiae sanctae et apostolorum principis Petri (d . h.
also der römischen Kirche ) der Kirche von Tarragona und dem Bischof Olegar die Stadt
Tarragona tradierte , quae diu per multos annos sub destructione et eremo absque cultore et
incolatu mansiP. Jetzt endlich schien die Stunde der dauernden Befreiung gekommen.
Schon aus dem Schutzbrief Paschals II . für den Grafen klingt die Hoffnung auf die Er-

1 Dieses war nicht das einzige Schreiben Paschals II . in dieser Angelegenheit . Auch das Kapitel , Klerus
und Volk von Barcelona und wohl auch der Graf bekamen noch die übliche Anzeige mit der Ermahnung zur
Obödienz gegen den neuen Hirten.

2 Über dies Konzil , an dem auch Olegar von Barcelona teilnahm , s . Fita ’s Abhandlung im Boletin de
la B . Academia de la Historia XLVIII ( 1906) 387 fr. Über das spätere Konzil zu Gerona von 1117 s . Fita
1. c . XLIX (1906) 227fr.

3 Edd . Villanueva , Viage liter . VIII 289 n . 33 irrig zum J . 1000 = Fita im Boletin XLVIII 502 und
Ballarö y Serra , Historia de Cardona p . 216 n . 9.

4 Ed . Fita im Boletin de la R . Acad . de la Historia XLIX ( 1906) 228 aus dem Liber IV antiquitatum
ecclesiae Barcinonensis.

5 Ed . Papsturk . in Spanien I 308 n . 43 aus dem Chartular von San Cugat.
6 Edd . Marca -Baluze , Marca Hisp . p . 1220 n . 327 und Espana Sagr . XLIII 446 n . 35.
7 Ed . Villanueva VI 333 n . 43 . Uber Manlleu s . Papsturk . in Spanien I 118.
8 Ed . Marca -Baluze p . 1247 n . 358 u . ö . Diese Urkunde des Grafen haben Gelasius II . und Calixt II .,

wie Olegar selbst in seiner Urkunde für den Normannen Robert (edd . Marca -Baluze p . 1261 n . 373 ; Villa¬
nueva , Viage liter . XIX 212 n . 3 und Florez , Espana Sagr . XXV 224 n . 18 ) bezeugt , ausdrücklich bestätigt.
Denn es war doch ihre , der Päpste , Stadt , über die hier verfügt wurde-
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oberung Tortosa ’ s heraus 1
, des festen Brückenkopfes am Ebro , den man haben mußte , um

Tarragona sicher behaupten zu können . Auch in der Ernennungsbulle G-elasius ’ II . für
Olegar kommt das deutlich zum Ausdruck : er erhält das Pallium und die Kirche von Tarra¬
gona und vorläufig auch die Verfügung über Tortosa als parrochia suburbana, bis dort
ein eigener Bischof eingesetzt werden könne' 2

3

. Aber die Lage blieb trotz aller vorüber¬
gehenden Erfolge auch weiterhin unsicher . Auch der berühmte Kreuzzugsaufruf , den der
Nachfolger G-elasius ' II . , Calixt II . , zum Kampfe gegen die spanischen Sarazenen erließ
und worin er den Erzbischof Olegar zu seinem 1-egatus a latere ernannte (JL . 7116 ) ,
vermochte die Lage so wenig zu ändern , wie die in der Osterwoche 1128 in Narbonne
gegründete » Confratria « zur Wiederherstellung der Kirche in Tarragona , der fast alle
Bischöfe des südlichen Frankreichs und Katalaniens beitraten 8

, noch die Anstellung eines
normannischen Condottiere als princeps Terraconae . Wenn man also auch jetzt noch nicht
von einer wirklich durchgeführten Wiederherstellung reden kann , so ist doch Olegars
Metropolitangewalt ganz anders zur Wirksamkeit gekommen wie die seiner Vorgänger
auf dem Stuhle von Ausona -Vicli , dank seiner Persönlichkeit und dank der Mittel , die ihm
sein Bistum Barcelona gewährte . Er ist als Metropolit im ganzen Lande anerkannt , und
wir besitzen auch noch einige Urkunden , in denen er diese Metropolitangewalt ausübt 4

5*

.
Aber wirksamer noch war die von ihm betriebene planmäßige Reform des Klerus im Sinne
der Kongregation von S . Ruf , der er angehörte.

Katalanien war , wie wir wissen , eine Art von klösterlichem Kolonialland , in dem seit der
zweiten Hälfte des XI . Jahrhunderts in zunehmendem Maße südfranzösische , provenzalische und
italienische Benedictiner sich ansiedelten und verbreiteten . Aber die Zeit der alten Benedictiner
war um . Sie hatten in diesem Lande schon früher eine starke Konkurrenz in den Augustiner¬
chorherren erhalten ; gegen Ende des XI . Jahrhunderts aber fangen die Kanoniker von der
avignonesischen Kongregation von S . Ruf an , hervorzutreten . Einer der ersten war jener
Bischof Bertrand von Barcelona gewesen , der seine Ordensbrüder in der Diözese Barcelona
einführte , wo er ihnen die Kirche S . Adrian de Besös einräumte , deren erster Prior Olegar
wurde , und der , wie wir uns erinnern , mit dem Benedictiner Frotard von Thomieres
zusammenstieß . Ungefähr um die gleiche Zeit , im Jahre 1084 , übergab der reformeifrige
Graf Bernard II . von Besalü dieser Kongregation die Kanonika von S . Maria de Besalü 0.
Dessen Sohn Graf Bernard III . schenkte den Mönchen von S . Ruf im J . 1104 auch die
Kirche des hl . Martin in Juinä (de Juviniandf. Dann zogen sie im Jahre 1112 in Tarrasa
in der Diözese Barcelona ein , das nun bald einer ihrer vornehmsten Stützpunkte wurde 7 .
Auch in San Juan de las Abadesas , das damals den Mönchen von S . Victor in Marseille
verloren ging , faßten sie Fuß , wie das Privileg Paschals II . von 1114 JL . 6415 lehrt,

1 . . . et Tortosam, eorum (Maurorum ac Moabitarum) presidium , obsidendam animi nobilis industriam paras.
2 JL . 6636 : Sane Dertosam, si divina clementia populo christiano reddiderit, in suburbanam parochiam metro-

poli Tarraconemi concedimus , donec prestante Deo Tarraconensis ecclesia robur Status sui recipiat : mox Dertosa ipsa
proprium pastorem obtineat.

3 Edd . Villanueva VI 338 n . 46 und Espana Sagr . XXVIII 303 n . 22.
4 Es genüge der Verweis auf die bekannten Schreiben Olegars an den Bischof Raimund von Vicli (edd.

Baluze , Miscell . II 197 = Florez , Espana Sagr . XXVIII 304 n . 23 ) und an P . Innocenz II . über Roda -Barbastro
(ed . Florez , Espana Sagr . XXIX 471 n . 20) , endlich auf das im Butlleti arqueologic von Tarragona n . 23 von
F . Valls Taberner gedruckte Schreiben Olegars als Terraconensis metropolis dispensator an den Bischof Raimund
von Barbastro.

5 Edd . Maroa -Baluze p . 1175 n . 296 = Monsalvatje , Noticias historicas II 267 n . 20.
G Edd . Marca -Baluze p . 1228 n . 334 = Monsalvatje , Noticias historicas XI (Coleccion dipL del Con-

dado de Besah! II ) 370 n . 394.
7 Vgl . Papsturkunden in Spanien I 108 f.

8*
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in dem dort die Regel von S . Ruf ausdrücklich bestätigt wird 1
. Nun wurde jetzt das

berühmteste und einflußreichste Mitglied der Kongregation, Olegar , Bischof von Barcelona
und bald auch Erzbischof von Tarragona : natürlich hat er für seine Kongregation, wo
er nur konnte, Propaganda gemacht . Wohl auf ihn geht der Versuch zurück , die Kanoniker
von S . Ruf auch in Cardona einzuführen 2

. Die dortigen Kanoniker waren freilich renitent
und weigerten sich trotz der AnordnungenPaschalsII . , des Kardinallegaten und des Diözesan-
bischofs , sich unter die Leitung von S . Ruf zu beugen ; sie haben ein halbes Jahrhundert
um ihre Freiheit gekämpft und schließlich obgesiegt . Aber die Kirchen in den neueroberten
Gebieten fallen jenen alle zu : in dem 1148 eroberten Tortosa wird der Abt von S . Ruf,
Gaufred , als Bischof berufen , der auch für sein Kapitel diese Regel einführte ; in dem
1149 eroberten Lerida erhalten sie eine Kirche , die nach ihrem Titular S . Ruf genannt
wurde, und in Tarragona, der Metropole , hat Erzbischof Bernard Torts im Jahre 1154 sein
Kapitel der strengen Regel von S . Ruf unterworfen. Diese jüngeren Kongregationenfanden
sozusagen an der Front Raum für ihre Wirksamkeit. Denn neben der Kongregation von
S . Ruf siedeln sich in dem Neuland auch südfranzösische Cistercienser an , in Pöblet und
Santas Creus , und Prämonstratenser in Bellpuig de las Avellanas 3 .

Mit Olegar hängt auch das Aufkommen der Templer in Katalanien zusammen . Sie
wurden von den beiden Vorkämpfernder Christenheitam Ebro, König Alfonso » el Batallador«
von Aragon, dem Eroberer von Zaragoza ( 1118 ) , und Graf Raimund Berengar III . von
Barcelona , um 1130 in das Land gerufen , als willkommene und unentbehrliche Mitstreiter;
und schon am 14 . Juli 1130 trat Raimund Berengar selbst der ritterlichen Genossenschaft
bei 4

56

; Alfons vermachte ihnen, dem heiligen Grabe und den Johannitern sein ganzes Reich 3 .
Olegar aber steht an erster Stelle in dem großen Exemptionsprivileg vom 15 . April 1134,
welches er , der junge Graf Raimund Berengar IV . mit den Grafen von Empurias und
Urgel , dem Bischof Berengar von Gerona und zahlreichenEdlen des Landes , den Rittern
des Tempels verlieh , die in ihrem Lande kämpfen wollten"

. Neun Jahre darauf — 1143 —
gründete Raimund Berengar IV . in Anwesenheit und Mitwirkung des Kardinallegaten Guido
eine eigene Templerorganisation für sein Land ad defendendam occidentalem ecclesiam, (pme
est in Hispaniis , ad deprimendam et debellandam et expellendam gentem Maurorum , ad exaltandam
sanctae Trinitatis fidern et religionem — besser läßt sich das Programm gar nicht umschreiben,

1 Vgl . Papsturkunden in Spanien I 125t
'
. Aus jener Zeit stammt der ausführliche und lehrreiche Be¬

richt über die Verhältnisse in San Juan de las Abadesas , den die neuen Kanoniker an P . Pascha ! II . erstat¬
teten und den ich , weil er uns einen lebendigen Einblick in die kirchlichen Gegensätze der Zeit und des
Landes verstattet , im Anhang unter n . IX abdrucken lasse.

2 Vgl . den Brief des Kardinallegaten Boso von S . Anastasia aus dem J . 1117 an den Bischof Odo von
Urgel bei Villanueva , Viage liter . VIII 28g n . 33 — Fita im Boletin de la R . Acad . de la Historia XL VIII
(1906) 502 und Ballaro y Serra , Historia de Cardona p . 216 n . 9 . Mit aller Gewalt suchte der Kardinal die
Unterwerfung von ' Cardona unter S . Ruf zu erzwingen . Aber wie die späteren Urkunden von Anastasius IV . ,
Hadrian IV . und Alexander III . lehren , ohne Erfolg (vgl . Papsturkunden in Spanien ! 191 und die Urkunden
n . 67 —69 . 73 . 208) .

3 Uber Pöblet und SS . Creus s . Papsturkunden in Spanien I 2ioff . und über Bellpuig I 184.
4 Die Urkunde bei d ’Albon , Cartulaire general de l ’ordre du Temple p . 25 n . 33 . Der Sohn bezeugte

es xi 43 : ad salutem animae patris mei, qui fuit miles ac fr ater sanctae iamdictae Militiae , in cuius regxda et habitu
gloriose vitam finivit.

5 Alfonsos ei'stes Testament vom Oktober 1131 bei Bofarull , Colecciön IV 9 n . 2 ; Delaville i.e Roulx,
Cartulaire general de l ’ordre de Saint -Jean de Jerusalem I 85 n . 95 ; d ’Albon , Cartulaire general de l’ordre du
Temple p . 30 n . 40 : das zweite vom September 1134 aus dem Archiv von San Juan de la Pena bei Juan
Briz -Martinez , Historia de la fundacion y antiguedades de San Juan de la Pena (1620 ) p . 806.

6 Edd . Bofarull , Coleccion IV 29 n . 11 und d ’Albon , Cartulaire p . 53 n . 71 . — Papsturkunden in Spa¬
nien I 98 hätte nicht gesagt werden sollen , daß dies Privileg von Raimund Berengar III . und Olegar gegeben
sei : es ist natürlich Raimund Berengar IV . gemeint.
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als in diesem großen Staatsakt geschehen ist 1
. Ein neubelebter Kreuzfahrergeist ergreift

das Land und seine führenden Schichten und wirkt sich in den nächsten Jahrzehnten aus.
Im übrigen scheint der geschäftliche Verkehr der Kurie mit Katalanien in der

ersten Hälfte des XII . Jahrhunderts nicht so lebhaft gewesen zu sein wie vorher und
nachher, obwohl Cal ixt II . im Sommer 1119 nicht weit davon in Südfrankreich weilte
und im Juli 1119 ein Konzil zu Toulouse abhielt. Wir haben von dieser Tagung nur
ein Privileg für das Kloster S . Sadurnin de Tabernoles bei Seo de Urgel vom x 5 . Juli 1119 2 ,
ferner aus den nächsten Jahren Privilegien für die Klöster S . Cugat del Valles JL . 6814,
S . Pedro de Rodas 3 und für die neugestifteteÄugustinerkanonika in S . Maria de Lladö
in der Diözese von Gerona JL . 7142 . Von seinem Nachfolger Ilonorius II . haben wir nur
ein Bestätigungsprivileg für S . Sadurnin vom 24 . Juni 1127 4

*6*

. Auch aus Innocenz ’ II.
langer Regierung ( 1130 — 43 ) besitzen wir nur ein halbes Dutzend Urkundenfür katalanische
Empfänger, von denen die ersten drei für S . Juan de las Abadesas und für S . Pedro
de Rodas Ende November und Anfang Dezember 1130 auf dem Konzil zu Clermont aus¬
gestellt sind“

. — Ein Jahr darauf trat in Barcelona der Regierungswechsel ein ; Graf
Raimund Berengar III . wurde zu seinen Vätern versammelt und sein Sohn Raimund
Berengar IV . folgte ihm in den katalanischen Grafschaften , während der jüngere Sohn
Berengar Raimund die Provence , die Erbschaft der Mutter , erhielt . Mit jenem trat eine
große historische Gestalt auf' die Bühne , der Vollender des katalanisch-aragonesischen
Staates. Im Jahre 1137 erfolgte die Verlobung des Grafen mit der kleinen Erbin von
Aragon , der Prinzessin Petronilla, und damit die Sicherung der Verbindung beider Länder;
im Jahre 1151 folgte die Eheschließung. Jetzt war eine einheitliche Führung im Kampfe
gegen die Ebrolinie möglich statt der bisherigen Rivalitäten8

, und die Erfolge stellten
sich sogleich ein . Im Jahre 1148 fällt endlich das unbezwingliche Tortosa, der feste
Brückenkopf am Ebro ; ein Jahr darauf Lerida , das viehxmkämpfte , deren Zitadellen, die
» Zuda « , xxoch 1 Leute den Eindruck gewaltiger Stärke und Uneinnehmbarkeitmachen, dann
Fraga und Mcquinenza am Ebro . Mit der Vertreibung der Sarazenen aus den Bergen von
Prades und Ciurana ( 1153 ) ist das Werk vollendet, der Staat gesichert, seine Grenzen
gezogen . Und damit war nun endlich au'ch die Möglichkeit gegeben , die Angelegenheit
der Metropole von Tarragona zu ordnen . Denn nach dem Tode Olegars ( 1137 ) war wieder
eine längere Sedisvakanz eingetreten ; erst Ende 1x43 begegnet der Nachfolger Gregorius
als electvs Terraconensis1

, der am 25 . März 1144 Weihe und Pallium von Papst Lucius II.
empfing (JL . 8546 ) . Dieser spricht in einem an die Suffragane von Tarragona gerichteten
Schreiben vom gleichen Tag (JL . 8547 )

® es offen aus : Metropolis vestra Terrachonensis ecclesia
proprio pastore iam diu caruisse demonstratur. Ob es bloß die militärische Lage gewesen ist,
welche die regelmäßigen Funktionen des Metropoliten illusorisch machten, lasse ich dahin¬
gestellt ; die Hauptsache war doch wohl, daß der Staat noch nicht so konsolidiert war,
daß eine feste Abgrenzung und damit die entsprechenden Funktionen möglich gewesen
wären. Denn , wie schon öfter bemerkt, in jenenJahrhunderten folgt die kirchlicheOrganisation

1 Edd . Marca -Baluze p . 1291 11. 402 ; Bofaeuix, Coleccion IV 93 n . 43 : d ’Albon, Cartulaire p . 204
n . 314.

2 S . Papsturkunden in Spanien I 309 n . 44.
3 S . Papsturkunden in Spanien I 311 n . 45.
4 S . Papsturkunden in Spanien I 311 n . 46.
6 S . Papsturkunden in Spanien I 3x3 ff- n . 47 —49.
6 So lag die Eroberung von Tortosa auch im Programm des aragonesischen Königs Alfonso » el Ba-

tallador « , der in seinen Testamenten von 1131 und 1134 Tortosa ganz den Johannitern versprach (die Testa¬
mente zitiere ich oben S . 60 Anm . 5) .

1 ln der Urkunde des Grafen Raimund Berengar IV . vom 27 . November 043 ; s . . oben Anm , 1.
8 Ed . Lokwenfeld, Epist . ined . p . 95 n . 187 aus Baiuze , Collection.



62 K E H E :

der staatlichen Formation. Die Bildung eines Metropolitanverbandes, losgelöst von Narbomie,
der die eigentlichen katalanischen Bistümer umfaßte, war längst erreicht ; aber eine sichere
Feststellung seines Metropolitanbereiches und die Zuweisung seiner Suffragane war erst
möglich , als das Problem des Verhältnisses des engeren Katalanien zu Aragon gelöst
war . Es ist doch kein Zufall , daß selbst Eugen III . im Jahre 1145 dem Nachfolger jenes
Erzbischofs Gregor , dem aus der Kongregation von S . Rufus hervorgegangenen Bernard
Torts , noch kein anderes Privileg geben konnte als seine Vorgänger, nämlich die Metropolitan¬
gewalt mit dem Pallium und dem Wechsel auf die Zukunft, aber keine Suffragane (JL . 8928 ) .
Erst Anastasius IV . tat dies im Jahre 1154 (JL . 9854) in einem besonders, feierlichen
Privileg für Bernard Torts, der nun endlich zu Titel, Amt und Pallium bekam was er
vor allem brauchte, nämlich die Bestätigung der Besitzungen , der Kirchen und besonders
die Zuweisung der Suffragane . Daß dies mit der neuen staatlichen Organisation zusammen¬
hängt , sagt die Urkunde ganz deutlich : Sane post longa temporum interstitia divina rursus
miseratio ipsam metropolim restituere atque parrochias eins ex parte maxima per Studium et laborem
illustrium Aragonensium regum et Barchinonensium eomitum dignata est ab infidelium tirannide
Uberare 1

. Sie sollte nun mehr sein als bloß Metropole von Katalanien, wie es ursprünglich
geplant war, sondern die Metropole der beiden jetzt unter einem Herrscher vereinten
Reiche von Aragon und Katalanien. Und so werden ihr endlich die Suffragane zugewiesen:
Gerona , Barcelona , Urgel , Ausona (Vieh ) , Lerida , Tortosa, Zaragoza , Iluesca, Pamplona,
Tarazona und Calahorra . Jetzt erst war das Reich fertig.

Wer wollte glauben, daß so große Dinge ohne Mitwirkung der Kurie zustande ge¬
kommen wären? Das beweisen zur Genüge die verhältnismäßig zahlreichen Schreiben,
die die damaligen Päpste an den Grafen Raimund Berengar IV . gerichtet haben ; sie
reden alle mit Auszeichnung und Wärme von ihm, wenn er auch nicht einer so hohen
Ehre gewürdigt worden ist wie Alfons VII . von Kastilien, dem Papst Eugen III . am
29 . Dezember 1149 die goldene Rose verlieh (JL . 9363 ) . So wenn dieser Papst dem
Grafen Raimund am 25 . Juli 1150 aus Cori ein herzliches Glückwunschschreiben zu dem
mit dem LIerzog Garcia von Pamplona abgeschlossenen Frieden sendet2

, oder wenn er
am 2 2 . Juni 1152 aus Segni einen Kreuzzugsaufruf erläßt an alle , die sich dem Grafen
anschließen wollen (JL . 9594) , den P . Anastasius IV . erneuerte3

. Aus dem Pontifikat
Hadrians IV . sind zu notieren der Brief vom 20 . März 1156 aus Benevent über die
Ausstattung des Bistums Tortosa (JL . 10161 ) , das dem Papst besonders am Herzen lag
(handelte es sich doch um seine geliebte Kongregation von Sankt Ruf, der der neue
Bischof Gaufred und sein Kapitel angehörten) und des Grafen lesenswerte Antwort 4,
ferner jene drei Breven , das erste vom 23 . Juni 1158 aus Sutri an die beiden Erzbischöfe
von Tarragona und Narbonne und ihre Suffragane mit einer Empfehlung für den Grafen
und der Mitteilung, daß er dessen Person und sein ganzes Land in den Schutz Sankt
Peters aufgenommen habe (JL . 10419 ) , das zweite vom 24 . Juni 1158 , in dem der Papst
seine Zustimmung ausspricht zu den Abmachungen des Grafen mit den Kanonikern des
heiligen Grabes in Jerusalem, den Johannitern und den Templern über das ihnen vom
König Alfonso » el Batallador« vermachte Königreich Aragon, das jetzt der Papst dem
Grafen und seinen Erben bestätigt "

, und das dritte vom 26 . März ( 1157 — 59) aus dem
1 Ich habe diese Privilegien Lucius ’ II . , Eugens III . und Anastasius ’ IV . , obwohl sie von Moreka bzw . von

Fita bereits gedruckt sind , noch einmal abdrucken lassen (Papsturkunden in Spanien I 320S. n . 53 . 54 . 65 ) ,
weil sie , richtig verstanden , von kapitaler Bedeutung für die Geschichte des Landes und seiner Politik sind,

2 Papsturk . in Spanien I 327 n . 57.
3 Ebenda I 346 n . 70.
4 S . unten im Anhang n . X.
6 Papsturk . in Spanien I 364 n - 8 t,
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Lateran, mit dem Hadrian IV . dem Grafen die » libertas « bestätigt, welche seine Vor¬
gänger sowohl in Aragon wie in den Landen Barcelona und den übrigen, die er geerbt
oder sonst erworben hätte , besessen haben 1

, alle drei Urkunden von großer staatsrecht¬
licher Bedeutung, denn sie geben zu dem neuen Großstaat die päpstliche Approbation.
Hierzu kommt noch das singulare privilegium vom 4 . Dezember ( 1156 — 58 ) , daß niemand
den Grafen dem Anathem oder dem Interdikt unterwerfen dürfe , es sei denn auf Grund
eines Spezialmandats des Papstes oder eines Legaten a latere 2

. Voller Komplimente ist
auch Hadrians IV . Empfehlungsbrieffür den Bischof Dodo von Huesca vom 13 . Mai 1159 3 .

Wir haben das Verhältnis der katalanischen Fürsten zu den Päpsten durch drei Jahr¬
hunderte hindurch verfolgt. Es ist menschlich -kirchlicher Natur , auf seiten der Fürsten
voll unbedingter Devotion , und es ist zugleich staatsrechtlicher Natur, indem das Land
in den Lehnsverband der geistlichen Monarchie von Rom tritt . Von der Geschichte Deutsch¬
lands und Italiens unterscheidet es sich durch den Mangel der großen Antithese von Kirche
und Staat, welche jenen und den andern großen europäischen Ländern des Mittelalters
ihre charakteristischste Note gibt . Hier herrscht vielmehr eine vollkommene Identität
in den Zielen der beiden Mächte : Abwehr der Feinde Christi und Vortragen des Kreuzes.
Die Päpste mochten gelegentlich Anlaß haben, disziplinär gegen einzelne räudige Schafe
vorzugehen und in die hier wie überall nie endenden Streitigkeiten zwischen den Bischöfen
untereinander und zwischen Bischöfen und Klöstern oder auch mit den einzelnen Dynasten
und Großen einzugreifen ; aber von einem grundsätzlichen Gegensatz gegen Rom oder
gegen die Kirche überhaupt gibt es nicht das geringste Anzeichen . Von dieser merk¬
würdigen, fast monotonen Devotion der regierenden Schicht reden die zahlreichen Testa¬
mente der Fürsten, die uns erhalten sind ; es scheidet keiner aus dem Leben , ohne nicht
den Kirchen und Klöstern des Landes reichlich zu spenden ; ihre Testamente lesen sich
oft wie Auszüge aus einem Monasticon Catalaniae . Aber gerade für das Verhältnis zu
Rom sind sie doch so charakteristisch, daß ich auf einige , wie sie mir gerade bei der
Lektüre aufgestoßen sind, hinweisen möchte . Die alte Gräfin Ermesindis, von der wir
bereits gehört haben (oben S . 25 ) stiftet am 25 . September 1057 u . a .

” den Kanonikern
der Peterskirche in Rom 100 Mankusen und für ihre Kirchenfenster 200 , ferner für den
Herrn Papst 100 Mankusen 4

; auf dem Totenbett überweist sie dem Herrn Papst noch
besonders ihre vergoldeten Holzbecher 5

6

. Die Gräfin Valencia von Pallars vermachte in
ihrem Testament vom 17 . Februar 1100 Sankt Peter in Rom 17 Unzen Gold ®

. Auch
Graf Raimund Berengar III . bestimmte in seinem Testament von 1131 für Sankt Peter
in Rom und den Herrn Papst 100 Marabutinen; außer den zahlreichen Kirchen und
Klöstern seines Landes bedachte er auch Puy und San Jago ; seine Kinder aber übergab
er der bajulia des Papstes7

. Daß sein Sohn Raimund Berengar IV . seine Söhne nicht
der Vormundschaft des Papstes, sondern der des Königs Heinrich von England überwies,
hat seine besonderen Gründe gehabt, über die hernach noch etwas zu sagen ist . Dessen
Sohn , König Alfons , vermachte in seinem Testament vom Dezember 1194 den Kirchen

1 Ebenda I 366 n . 83.
2 Ebenda I 365 n . 82.
3 Ebenda I 367 n . 84.
4 Bofarull , Los condes de Barcelona vindicados II 53.
5 Ebenda S . 55.
6 Ed . M . Lledos y Mir , Historia de Tremp ( 1917 ) S . 563 n . 2.
7 Marca -Baluze p . 1271 n . 381 und Bofarull 1. c . II 181 (s . auch bei Bofarull , Colecciön IV 7 n . 1 ) .

So übrigens schon auch in dem nur fragmentarisch erhaltenen ersten 1 estament von 1121 (bei Bofarull 1. c . II 17 2) .
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Sankt Peter und Paul in Rom einer jeden einen gut vergoldeten Kelch und ein Weih¬
rauchgefäß von 8 Mark Silber, dem Herrn Papst aber 500 Goldstücke für die Ausschmückung
seiner Kapelle1

. Es sind doch erhebliche Beträge , wenn sie auch nicht die Höhe der
Summen erreichen, welche aus Aragon und Pallars nach Rom geflossen sind. Arnald
Mir de Tost hat einmal dem Papst Nicolaus II . 5000 Goldschillinge und dessen Nach¬
folger Alexander II . 3000 Goldschillinge und zehn gefangene Neger zum Präsent gemacht2 .

Durch zwei Jahrhunderte hindurch hat sich dieses konfliktlose Verhältnis entwickeln
können ; jetzt , nach dem Tode Papst Hadrians IV . drohten zum ersten Male poli¬
tische Interessen auch den Staat Raimund Berengars IV . in den großen Gegensatz zu
reißen, der Europa und die Kirche durch das Schisma Alexanders III . (Rolands ) und
Victors IV . (Octavians ) fast zwei Jahrzehnte lang in zwei Lager spaltete. Es kann keinem
Zweifel unterliegen, daß die Kirche von Aragon-Katalanien, mit Männern wie Bernard
Torts von Tarragona, Wilhelm de Torroja von Barcelona , Peter von Vieh , Gaufred von
Tortosa, alles Kirchenmännern strengster Observanz an der Spitze , mit den das Land be¬
herrschenden Kongregationen von Sankt Ruf und Cisterz , von Anfang an ebenso alexan-
drinisch gesinnt gewesen ist wie die Kirche von Frankreich, die ecclesia Gallicana ; ledig¬
lich dynastische Interessen und die Rücksicht auf die Provence, die dem Lehnsverband
des Imperium angehörte und von der aus Kaiser Friedrich I . auf die durch eheliche Ver¬
bindung mit dem staufischen Hause verpflichtete, in der Provence und in Barcelona regie¬
rende Dynastie drückte, haben zunächst den Grafen Raimund Berengar IV . auf die Seite
Victors IV . herübergezogen. Der kaiserliche Gegenpapst aus dem feudalen Hause der
Tusculanergrafen knüpfte hier sogleich an ; er sandte am 10 . November 1160 aus Pavia
seine gegen Roland gerichtete Enzyklika » Scismaticorum sectas « nach Barcelona (JL . 14441 3)
und ein Jahr darauf am 17 . November 1161 aus Cremona einen vertraulichen Brief an
den Grafen Raimund Berengar von der Provence, den Neffen des regierenden Grafen von
Barcelona , und an dessen Frau, die babenbergisch-polnische Prinzessin Richilde, Witwe
des Königs Alfons von Kastilien und Nichte Kaiser Barbarossas, in dem er sie beschwor,
an seiner Seite auszuhalten4

. Auch der Kaiser ließ alle Minen springen, um einen so
bedeutenden Bundesgenossen an seiner Seite festzuhalten; er behauptete schon Ende August
1160 in einem Schreiben an den Patriarchen Peregrin von Aquileja , der Graf von Barce¬
lona und der Graf von Saint-Gilles mit der ganzen Provence und Burgund hätten sich
für Victor IV . erklärt 5

. Jedenfalls kam wahrscheinlich schon zu Ausgang des Jahres 1161
zwischen dem Kaiser und den beiden Raimund ein Vertrag zustande, der diesen die Er-

1 Ed . Bofarull , Los condes de Barcelona II 217 und Coleccion IV 397 n . 168 . Außerdem bittet er als
korrekter Lehnsmann den Papst um Bestätigung dieses Testamentes : Preter hec vero humili rogo deprecacione
dominum, pap 'am, ut hoc testamentum, sicut superius declaratum est, sua roboret auctoritate et confirmet.

2 Urkunde des Arnald Mir de Tost für Ager von 1068 bei Marca -Balüze p . 1141 n . 270 . — Überhaupt
steckt gerade in diesen Dokumenten eine Fülle persönlicher Beziehungen , wie keine andere Überlieferung sie
aufweist . Indem ich dieses niederschreibe , kommt mir gerade der letzte Wille des an der empfangenen Wunde
sterbenden Erzbischofs Hugo de Cervellö von Tarragona vom J . 1171 (bei Villanueva , Viage liter . XIX 265
n . 18 ) zur Hand : er verfügt über 2031 Goldschillinge , welche die Templer bei Montpellier von ihm hatten,
daß 400 der römischen Kurie gezahlt werden sollten , nämlich 100 dem Herrn Papst , 280 M. (= Miliorenses ?)
dem Herrn Jacintus (dem Kardinallegaten , dem späteren Papst Celestin III .) , dem Hugo von Bologna (Kardinal
von S . Eustachio ) 20 usw.

3 Sie ist erhalten im großen Kopialbuch der Domkirche von Barcelona , dem Liber I antiquitatum saec . XIII
fol . 18 n . 31 (vgl . Papsturkunden in Spanien I 88) .

4 Aus dem Original im Kathedralarchiv von Barcelona herausgegeben im N . Archiv XLVI 84 und korrekter
in den Papsturkunden in Spanien I 371 n . 87 . — Giesebrecht , Geschichte der deutschen Kaiserzeit V 323,
irrt , wenn er noch im August 1162 das Paar als » verlobt « bezeichnet . Sie waren , wie der Brief Victors IV.
beweist , schon im Herbst 1161 verheiratet ; die politische Verbindung mit Kaiser Friedrich I . ist also schon
damals hergestellt gewesen.

5 Stumpf , Reg . 3897 (ed . Mon . Germ . Constitutiones I 274 n . 196 ) ,
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füllung ihrer dynastischen Wünsche — Belehnung mit der Grafschaft Provence , der Stadt
Arles und mit der Grafschaft Forcalquier und das Versprechen der Preisgabe ihrer Gegner,
der Herren von Baux — gewährte , dem Kaiser aber außer einer tüchtigen Geldzahlung
die Anerkennung seines Papstes durch den Grafen der Provence und schließlich das Ver¬
sprechen , daß die beiden Grafen in Person zum i . August 1162 an die kaiserliche Kurie
zur Vollziehung kommen würden 1

, einbrachte . Einen eigentümlichen Einblick in die
Methoden der kaiserlichen Politik gewähren weiterhin seine Verhandlungen mit den Ge¬
nuesen , den Bundesgenossen Raimund Berengars IV . von Tortosa her ; in den Vertrag vom
9 . Juni 1162 ließ er einen Paragraphen aufnehmen , der ihm die Hilfe Genuas bei einer
eventuellen Unternehmung gegen die Sarazenen im Reich des Königs Lupus von Valencia
und des Königs von Mallorca und Menorca sicherte 2

. An einen solchen Feldzug hat
Barbarossa wohl nicht ernstlich gedacht , wohl aber war die in diesem Paragraphen lie¬
gende Drohung gegen den Grafen von Barcelona ein des kaiserlichen Meisters der Politik
würdiges diplomatisches Manöver , analog der Politik , die er gegen Pisaner und Genuesen
anwandte , um beide seinen Absichten dienstbar zu machen . So zwang er den innerlich
vielleicht widerstrebenden Raimund Berengar IV . gemäß jener Vereinbarung , mit seinem
Neffen, dem gleichnamigen Grafen der Provence , dem Gemahl der Richilde , wirklich zu
der Turiner Tagung zu kommen , während schon seit dem Mai die Kirchenmänner seines
Landes in Montpellier Alexander III . als dem rechtmäßigen Papste huldigten , von ihm
Privilegien erbaten und seine Sentenzen annahmen 3

. Da , als ob das Schicksal ihn vor einem
verhängnisvollen Irrtum hätte bewahren wollen , rief der Tod den alten Grafen am 6 . August
1162 zu Borgo San Dalmazzo im Piemontesischen ab . Dem Kaiser blieb nur übrig , den
Verstorbenen in einem ehrenvollen Nachruf als seinen treuen Freund zu rühmen und den
Vertrag mit dem Neffen am 18 . August 1162 zu vollziehen 4

. Der sterbende Graf hat noch
1 Die undatierte » Concordia « haben die Herausgeber Marca -Baluze p . 1331 n . 437 zu 1x62 und Wei¬

land in Mon . Gei 'm . Constit . I 304 n . 215 zum Juli 1162 gesetzt , aber das ist viel zu spät . Der letzte Satz
der Concordia Statuimus etiam, quod nepti nostr§ R . nunc comitisse Provincie semper dos eius salva permaneat
deutet darauf hin , daß die Vermählung eben erst stattgefunden habe . Die Ehe war aber schon im November
1161 vollzogen (s . oben S . 64 Anm . 4) . Auch das Verbot , Roland und seine Kai ’dinäle nicht ins Land zu
lassen , hängt mit Alexanders III . Reise nach Frankreich zusammen ; der aber saß bis Ende März 1162 hoffend
und harrend in Genua und landete erst Anfang April in Maguelonne , der päpstlichen Stadt . Zu der Anerkennung
Victors IV . und den daraus sich ei’gebenden Konsequenzen , die hart genug waren , hat sich in der » Concordia«
übrigens ausdrücklich nur der Neffe , der Graf der Provence , verpflichtet , nicht auch Raimund Berengar IV.
Der Paragraph lautet : Comes quoque Provincif dominum papam Victorem recipiet et per totam terram suam tan-
quam catholicum et universalem papam recipi faciet et obediet ei et ei obediri faciet bona fide dbsque fraude et malo
ingenio et legatos suos recipiet . Et si aliquem episcopum dominus papa Victor deposuerit , comes eum non manute-
nebit et laborabit bona fide , quod alius substituatur , qui ei obediat . Rolandum autem et eius cardinales teterosque
nuntios eius terram suam intrare non permittet et ubicumque poterit , bona fide capiet eos et tanquam hostes tractabit.
Si quos etiam dominus imperator in banno suo posuerit , eos comes Provincip tanquam bostes persequetur.

2 Stumpf , Reg . 3949 (edd . Muratori Antiq . Ital . IV 253 ; Mon . hist . patr . Liber iuxium reipubl . Genuen . I 207
n . 237 ; Mon . Germ . Constit . I 296 n . 211 ) : Et quandocumque domino imperatori divinitus fuerit inspiratum ire
contra Sarracenos in toto regno Lupi et regis Maiorice et Minorice , expleto octenio termino , videlicet pacis promisse
ipsi regi Maiorice , commune Januense faciet ei ostem cum sua fortia et iuvabit eum bona fide absque fraude et malo
ingenio ad subiugandum ea ad honorem Bei et imperii Romani , ita tarnen quod totius terre et pecunie propterea capte
vel reddite terciam partem habeamus.

3 Aus dem Mai 1162 haben wir bereits Privilegien Alexandei 's III . für die Cistercienser von SS . Creus,
für die Kanoniker von S . Maiia . de Besalü von der Kongregation von S . Ruf ; aus dem Juni Privilegien und
mehrere Reskripte für Ager (s . Papsturkunden in Spanien I 372 !! . n . 88 — das aber wohl besser zu 1162
zu setzen ist — 89 bis 93 ) .

4 Die Urkunde ist oft herausgegeben , zuletzt von Weiland in Mon . Germ . Constit . I 305 n . 216 . Von
dem Verstorbenen sagt Friedlich I . : Verum '

per presentes apices ad noticiam universorum imperii fidelium deducere
et dignum ducimus palam omnibus declarare , quam sincera , quam diligens , quam prona et quam fervens circa glo-
riam et honorem imperii et circa nostram dilectionem fides et devotio nostri Jcarissimi Raimundi Barcilonensis comitis
et illustrissimi principis extiterit . Et revera magnifica eius obsequia et preclara opera subsecuta apertius declarassent,
quante fidei ac devotionis circa nostram personam fuerit , nisi divina vocante gratia , que . aufert spiritum principum,

Phil .-hist . Abh . 1926 . Nr . 1 . 9
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seinen Getreuen , dem Dapifer Wilhelm Raimimdi aus dem Hause Moncada , Aribert de
Castro Vetulo und seinem Kaplan Wilhelm, seine letztenWünsche kundgetan, Kloster Ripoll
zu seiner Ruhestätte erkoren , die Erbfolge seiner Söhne geordnet, seine Kapelle der Kirche
von S . Ruf in Lerida , vermacht, sein Reich und seine Söhne dem Schutz des Königs Heinrich
von England empfohlen

*

1
. So vermied er noch auf dem Totenbett die definitive Stellung¬

nahme für oder gegen Alexander III . und Victor IV . Er ward in Ripoll beigesetzt und
kam bald in den Geruch der Heiligkeit. Damit war diese bedenkliche Episode im Ver¬
hältnis zwischen Aragon-Katalanien und Rom überwunden. Sein Sohn , der junge König
Raimund, jetzt Alfons oder Ildefonsus geheißen , von einer vormundschaftlichenRegierung
geleitet, deren vornehmstes Mitglied BischofWilhelm von Barcelona war 2

, empfing schon
am 7 . Dezember 1162 ein verbindliches Schreiben aus Tours von Alexander III . (Papst-
urk . in Spanien I 381 11 . 95 ) , dem sich bald andere anschlossen ; am 25 . Juli 1163 nahm
Alexander den König und sein Reich , qnod ad im beati Petri spedaliter pertinere dinosdtur, in
den päpstlichenSchutz und ordnete ihm seinen eigenen Neffen als Ehrenkavalierbei (Papsturk.
in Spanien I 392ff. 11 . 107 . 108) . Von dem Schisma ist hier nicht das Leiseste zu bemerken.

Dennoch , und hiermit komme ich zum Schluß , vollzieht sich gerade jetzt eine außer¬
ordentlicheäußere und innere Veränderung in unserm Urkundenmaterial; äußerlich, indem
es in einer Massenhaftigkeit sich ausbreitet, die den Überblick nahezu unmöglich macht;
innerlich, indem die Urkunden ihre singuläre Bedeutung zum guten Teil einbüßen. Die
römische Kurie ist jetzt eine gewaltige bureaukra,tische Maschinerie geworden, welche alle
Beziehungen des Lebens über alle Länder hin gleichmäßig umfaßt und alles in Bewegung
setzt. Eine Flut von Reskripten und Mandaten ergießt sich über das Land, und der
Metropolit von Tarragona und die Bischöfe des Landes bekommen Ordres über Ordres,
bald diese , bald jene Klage zu untersuchen, bald hier , bald dort Gericht abzuhalten, zu
berichten, einzuschreiten und Sentenzen zu verhängen. Ein Verwaltungssystem ist über
Nacht entstanden, das mit erstaunlicher Sicherheit funktioniert und dessen Funktionieren
zu studieren sich lohnt . Auch hierfür bieten die katalanischen Archive ein reichlicheres
und, wie ich glaube , vollständiger erhaltenesUrkundenmaterialals irgendein anderes Land —
ich erinnere nur an das große Archiv von Ager. Es gibt keine Seite des kirchlichen
Verwaltungsrechts, zu der sich hier nicht ein Beitrag fände . Besonders für das päpst¬
liche Legatenwesen — um nur einen wichtigen Punkt herauszugreifen — bietet kaum
ein anderes Land so viele urkundliche Belege aller Art . Man hat mit Recht sich damit
mehr als früher beschäftigt, und in der Tat , in dem kunstvollen Auf- und Ausbau der
päpstlichen Weltherrschaft ist es eines der wichtigsten Pfeiler. Aber mit dem Urkunden¬
material dafür steht es im allgemeinennicht besonders gut 3

. Um so erfreuter bin ich , gerade

de medio ipse sublatus fuisset . De cuius indigno obitu non possumus in perpetuum non dolere . Huc accedit , quod
nostra precordialis dilectio erga tantum ac talem amicum ociosa esse mullatenus potuit , presertim cum eins amorem
sincerum et Studium circa personam et honorem Jcarissime neptis nostre Michildis Spaniarum regine oculata fide per-
spexerimus et ipso rerum effectu veraciter esse probaverimus. — Das Original dieser Urkunde Friedrichs I . mit
goldener Bulle befand sich einst im königlichen Archiv zu Barcelona und war auch zugleich mit der » Con-
cordia « im Liber feudorum saec . XII ex . lib . II fol . 88 11. 379 kopiert . Allein , wie eine Note des Archivars
Miguel Carbonell angibt , es war scliou im XVI . Jahrhundert nicht mehr vorhanden.

1 S . die Urkunde bei Bofaruli -, Los condes de Barcelona II 208 und Colecciön IV 387 n . 165.
2 So sagt Alexander III . in seinem Breve vom 6 . Juli 1164 aus Sens an den Bischof eo quod tue pro-

videntie dinoscitur illius (regni ) et predicti regis ( Ildefonsi ) tutela commissa (ed . Papsturkunden in Spanien I 403
n . 112 ) .

3 Wir haben leider früher bei unsern Forschungen in Italien' und Frankreich auf Urkunden der Legaten
nicht so systematisch geachtet wie später , und auch nicht alle Stücke , die uns in die Hände gekommen sind,
immer verzeichnet . Erst in dem Maße , als bei uns das ursprünglich vorwaltende rein diplomatische Interesse
an den Urkunden ab - und das historische zunahm , haben wir die Legaten - und Kardinalsurkunden behandelt
wie die der Päpste selbst.
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aus den katalanischen Archiven eine stattliche Zahl von Zeugnissen für die Tätigkeit dieser
Legaten nachweisen zu können . Ich habe die früheren Legationen , von Hugo Candidus
an , in der obigen Darstellung in das rechte Licht zu rücken versucht. Die des XII . Jahr¬
hunderts sind nicht weniger wichtig. Die Legationen des Kardinals Huinbert ( i 130) , die
beiden des Kardinals Guido ( 1136 und 1x43 ) kabeii Katalanien allerdings nur gestreift;
wichtiger war für dieses Land die des Erzbischofs Wilhelm von Arles vom Jahre 1139.
Aber die in jeder Hinsicht wichtigsten, nur mit der des Hugo Candidus zu vergleichen¬
den , sind die Legationen des Kardinals Hyazinth , des späteren Papstes Celestins III . ,
von denen wir ein prächtiges Material zusammengebraclit haben, sowohl von der ersten
unter Anastasius IV . . wie von der zweiten unter Alexander III . , endlich die seines Neffen,
des Kardinaldiakon Gregor von Sant ’ Angelo aus den Jahren 1192 -—94 . Es handelt
sich da nicht mehr um Spczialinissionen , sondern um eine mehrere Jahre xunfassende
und eine intensive Einwirkung auf die Politik wie auf die innerkirchlichen Verhältnisse
des Landes ausübende Tätigkeit, die nur eine eigene Monographie richtig würdigen könnte1 .

1 Die Dissertation von J . Leineweber , Studien zur Geschichte Papst Cölestins III . (Jena 1905) , ist für
eine Dissertation nicht übel , aber das gedruckte spanische Material , das er benutzt hat , war doch zu dürftig,
um damit auch nur eine annähernd zutreffende Darstellung zu geben.

9 *
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Anhang *.
I . (Fälschung ) .

Leo vii . an die Erzbischöfe Wido von Lyon , Teutolo von Tours , Gerung von Bourges , Gerlan
von Sens, Artald von Rheims, Aimerich von Narbonne und an die Bischöfe Riculf von Eine, God-
mar von Gerona , Willaran von Barcelona , Wadamir von Ausona ( Vieh) , Wisad von TJrgel und
ihre Nachfolger : empfiehlt ihnen das Kloster S . Maria de Ripoll unter dem Abte Arnulf.

( 936 — 39)
Mit dem 1835 verbrannten Archiv von S . Maria de Ripoll ist auch die Bulle Leos VII . ver¬

brannt , die nach dem Index von R . Olzinellas (s . Papsturkunden in Spanien 1 114 ) in einer
■« Copia simple « erhalten war und im großen Chartxilar , dem » Cartolario verde « fol . 2 stand . So¬
mit können wir über das Stüde selbst nur aussagen , daß es im XII . Jahrhundert bereits vorhanden
war (vgl . die sog. » Brevis historia monasterii Rivipullensis « vom J . 1147 bei Mabca -Baluze,
Marca Hispanica p . 1296 ) . Mabca -Baluze p . 851 n . 75 hat es aus dem Chartidar von Ripoll
gedruckt und Bouquet , Recueil IX 222 und Migne CXXXII1080 haben es danach wiederholt.
Pujades , Crönica universal del principado de Galaluna , Hb . XII c . 13 ( VI363ff .) , benutzte es in

seiner Weise zu einer breiten Erörterung über die in Ripoll eingeführte Benedictinerregel , als deren
Urheber man in Ripoll eben wegen unserer Urkunde Leos VII . den darin genannten Abt Arnulf
ansah . Es ist begreiflich, daß diese älteste Papsturkunde , deren Ripoll sich rühmte , mit ihrer Ver¬

herrlichung des h . Benedict und seiner Regel der Stolz der Mönche war . Niemand hat auch an
ihrer Authentizität gezweifelt . Erst Villanüeva ( Viage titer . VI137ff ., VIII 6, XIII57ff .) hat

gemerkt, daß etwas nicht stimmte, nämlich daß der Aussteller Leo VII . ( 936 — 39) und ein Teil
der Namen der in der Adresse genannten französischen Metropoliten nicht zu den ebenfalls in der
Adresse genannten katalanischen Bischöfen Riculf von Eine , Godmar von Gerona , Willaran von
Barcelona , Wadamir von Ausona - Vich und Wisad von Urgel und zum Abt Arnulf von Ripoll
selbst stimmten . Diese gehören erst der Zeit von 949 — 956 an . Infolgedessen kam er auf die Ver¬

mutung — denn an eine Fälschung mochte er nicht glauben — , daß diese schöne Enzyklika zwar
unter Leo VII . entworfen , aber erst in den Jahren 949 — 56 expediert und publiziert worden sei.
Neuerdings hat R . Beeb in den Wiener SB . Phil . -hist . Kl . CLV 42, da wo er von dem Abt Ar¬

nulf handelt , auf Villanüeva ’ s Bedenken hingewiesen und dessen schwächliche Hypothese ange¬
nommen . Andere hüben überhaupt keinen Anstoß an jenen chronologischen Widersprüchen ge¬
nommen ; Jaffe und Loewenfeld (J . 2763 und JL . 3611 ) haben die Urkunde ohne Arg passieren
lassen, und E . Sackub (Die Cluniacenser 1 106ff. ) hat sich, durch sie sogar zu der ganz ansprechen¬
den Vermutung verführen lassen, daß sie dem Einfluß Odos von Cluny zuzuschreiben sei, dessen
Schüler wahrscheinlich Arnulf von Ripoll gewesen . Träfe das zu, so würde das Dunkel , das über
der Klostergeschichte jener Jahrzehnte liegt, in erfreulicher Weise etwas aufgehellt werden : intime Be¬
ziehungen von Cluny zu Ripoll schon im J . 938 usw . Allein die, Urkunde ist ein recht plumpes
Machwerk , das zu entlarven wahrlich kein Kunststück ist ; denn die Urkunde , aus der sie ziemlich,
wörtlich abgeschrieben ist, steht in den JAFFESchen Regesten unmittelbar davor : Leos VII . En¬

zyklika zugunsten von Fleury (Saint -Benoit -sur -Loire) JL . 3610 . Diese gewichtige Urkunde ist ge¬
richtet an die großen Metropoliten Galliens, deren Wohlwollen für Cluny und Fleury wesentlich
war , an die Erzbischöfe von Lyon , Tours , Bourges , Sens und Rheims und ihre Suffragane . Nar¬
bonne und die anderen gallischen Metropoliten werden nicht genannt , woraus zu folgern , ist, daß da¬
mals ivenigstens Cluny und Fleury noch keinerlei Interessen in deren Gebieten besaßen . Der Fälscher
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von Ripoll hätte, als er diese Adressen abschrieb und seinen Narbonner Metropoliten samt dessen
Suffraganen hinzufügte •, sich das auch sagen können , indessen er vertraute auf den geringen Scharf¬
sinn seiner späteren Herausgeber und Interpreten . Der päpstlichen Kanzlei aber wird man selbst
für jene Zeit etwas bessere Geschäftskenntnis zubilligen ; es sei denn, daß der Notar das gewiß mit
einiger Mühe stilisierte Schreiben für Fleury ( wenn es nicht von Abt Odo selbst verfaßt war ) ebenso
naiv abgeschrieben habe, wie das der spätere Fälscher von Ripoll getan hat . Niemals aber konnte
jener im J . 938 vorahnend die Namen der erst 10 Jahre später amtierenden katalanischen Bischöfe
hinzufügen.

Die Enzyklika Leos VII . für Fleury läuft in der Tat auf eine Verherrlichung des Klosters ■,
wo der Leib des hl . Benedict ruhen sollteund der Benedictinerregel hinaus . Aber ob sie selbst
in der uns erhaltenen Gestalt authentisch ist f Die Herausgeber des Recueil des chartes de Fabbaye
de Saint -Benoit -sur -Loire ', Maurice Prou und Alexander Vidier (Documents publies par la
Societe historique et archeologique du Gatinois V p . 1114 n . 45) bezeichnen sie als » acte suspect « .
Das zu entscheiden würde eine schwierige Stil - und Diktatuntersuchung nötig machen ; aber wie sie
auch ausfallen möge, für die Beurteilung der angeblichen Urkunde Leos VII . für Ripoll macht es
nichts aus, ob sie aus einer echten oder verunechteten Urkunde Leos VII . für Fleury abgeschrieben
ist . Daß sie das aber ist, lehrt eine Vergleichung der beiden Texte von Anfang bis zum Schluß.
Ich lasse deshalb den Text noch einmal abdrucken und gebe den aus der Fleuryurkunde entlehnten
Wortlaut in petit [F ] . Am bezeichnendsten aber sind die Stellen, wo der Ripollenser Fälscher zu
einer Änderung genötigt war . Daß er den Namen des Abtes Oddo durch den des Arnulf ersetzte, war
selbstverständlich , aber er hätte wissen sollen, daß 938 nicht Arnulf sondern Inigo Abt war . Dann
aber war auch der Passus in der Fleuryurkunde , wo es heißt: quocl Oddo uenerabilis abbas ex
monasterio admodum reuerendo uocabulo Floriaco , quod est in honore s . Dei genitricis Marie
et s . Petri constructum , ubi requiescit egregius pater dominus noster beatissimus Benedictus,
decus uidelicet gemmaque monachorum , regulärem conuersationem ex traditione suorum prae-
decessorum tenere aliquatenus cum suis fratribus inibi Deo seruientibus uideatur entsprechend
umzuarbeiten . Aber er ist damit nicht zustande gekommen . Er hat dabei nicht einmal gemerkt, daß
von Ripoll nicht gesagt werden durfte in honore s . Dei genitricis et s . Petri ; denn Ripoll war nur
der Jungfrau Maria geweiht, nicht auch Sankt Peters wenn sich auch neben der Klosterkirche die
alte, schon 890 geweihte Pfarrkirche San Pedro erhob (Marca -Baltjze p . 822 n . 50) . Auch
etwas weiterhin , wo er den Text der Fleuryurkunde erweiterte, ist er konstruktiv verunglückt , und
nicht weniger unlogisch ist die Umbildung des daran sich anschließenden Satzes , wo es in der Vor¬
urkunde heißt , daß der Bischof, in dessen Diözese eine untersagte Belästigung der Besitzungen von
Fleury geschehe, an Stelle des Papstes einschreiten solle, indem er statt factum fuerit setzte situm est.
Und ebenso klappt der Schluß gegen die Vorurkunde ab, in der der Papst erklärte , daß er diesen
Brief mit dem Siegel der apostolischen Autorität besiegeln lasse et in coenobio domni patris Bene-
dicti ei conseruandam tradimus . Daraus macht er: et tarn in coenobio b . V . Mariae quam in
reliquis sanctorum locis perpetuo conseruandam tradimus.

Also schon eine oberflächliche Vergleichung ergibt, daß das sogenannte Privileg Leos VII . für
Ripoll nichts weiter ist als eine aus dessen Enzyklika für Fleury mit wenig Verstand hergestellte
Fälschung . Allerdings der Text bei Marca -Baluze ist oder schon der im Chartular von Ripoll war
fehlerhaft ; es fehlen Satzteile und Worte, die man ohne weiteres aus der Fleuryurkunde ergänzen
kann . Freilich ist auch diese nicht gut überliefert . Wir haben von ihr nur jüngere Abschriften . Diese

gehen teils auf ein Exemplar im Archiv von Fleury zurück , welches allein den vollständigen Text hatte,
teils auf ein Chartular von Fleury , in dem die Urkunde , da wo die Flüche beginnen, von dem Kopisten
mit et cetera gekürzt war . Dieser gekürzte Text stand auch in einem Chartular des Priorats von La
Reole, einer in der Diözese Bazas in Südfrankreich gelegenen Dependenz von Saint -Benoit -sur -Loire,
von dem wir freilich auch nur jüngere Abschriften haben (ed . in Archives historiques de la Gironde V) .
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Allerdings die Ripollenser Quelle muß ein vollständiger Text kann also nicht das Chartular von
La Reole selbst gewesen sein . Immerhin glaube ich doch feststellen zu können , daß der Text der
Ripollenser Fälschung dem des Chartulars von La Reole näher steht als den anderen , er hat mehrere
auffallende Varianten gerade mit diesem gemein . Es genüge anstatt mehrerer auf eine hinzuweisen.
Statt Hane autem nostram , per quam uobis loquimur (am Ende der Urkunde ) hat die Über¬
lieferung von La Reole: Saue istam , per quam etc . und ebenso steht in der Ripollenser Fälschung.
Hieraus würde zu folgern sein, daß der Mönch von Ripoll seinen Text nicht aus dem Mutterkloster
Saint -Benoit -sur -Loire bezogen hat, sondern aus dem nicht weit entfernten Priorat von La Reole.
Jedenfalls wird dieser eigentümliche Zusammenhang bei der Bearbeitung der Urkunde für Fleury
noch berücksichtigt werden müssen . Im übrigen kennen wir ja jetzt die genauen literarischen Be¬
ziehungen , die im XI . Jahrhundert zwischen Ripoll und Fleury bestanden, aus R . Peers schon oben
erwähnter Abhandlung S . 75ff ., 92f.

Es ist weiter die Frage , woher der Fälscher die zu Leo VII . allerdings nicht, aber um so besser
zum Abt Arnulf passenden Namen der katalanischen Bischöfe, des Metropoliten Aimerich von Nar-
bonne und der Bischöfe Riculf von Eine, Godmar von Gerona , Willaran von Barcelona , Wadamir
von Ausona und Wisad von Urgel hat . Synoden oder Zusammenkünfte der Landesbischöfe z . B.
bei Kirchweihen sind damals häufig abgehalten worden, in einem solchen Dokument könnte er wohl
ihre Namen gefunden haben . Ich will es auch nicht als ausgeschlossen ansehen, daß etwa P . Agapit II .,
als er im Dezember 951 dem Kloster Ripoll das erste Privileg , das das Kloster von Rom empfangen
hat, ausstellen ließ, ein Mandat an den Erzbischof von Narbonne und an dessen katalanische Suf-
fragane erlassen hat, in dem er ihnen das eben privilegierte Kloster empfahl , und daß aus einem
solchen Schreiben der Ripollenser Fälscher die Namen in sein Machwerk herübergenommen hat.

Leo episcopus seraus semorum Dei . Dilectissimis fratribus et filiis, uidelieet arcliiepiscopis et episcopis
atque eorum successoribus ® Vuidoni ecclesiae Lugdunensis , Teotoloni Turonensis , Geruuconi Biturigensis,
Gerlanco Senonensis , Artallo Remensis , Aimerico Narbonensis , Riculfo Elcnensis , Godmaro Gerun-
densis , Vuillaxano Barcliinonensis , Vuadamiro Ausonensis , Vuisado Urgellensis atque eorum
successoribus in perpetuum . Sicut uestra *' pietas non ignorat , in tantum Christus dominus noster ® ecclesiam
dilexit , ut eam proprio sanguine compararet , quam et ceteris quidem apostolis et eorum successoribus commen-
dauit , sed maxime per ipsorum principes beatissimum Petrum et Paulum haue disponere decreuit , quorum
successores tarn in liac d sede quam ubique per orbem terrarum quicunque ex fide uixerunt , eandem quisque
suo tempore iuxta apostolicae institutionis formam regere studuere ®. Sed ut considerantibus palarn est , in his
nostris diebus tempora periculosa uenerunt et frigescente caritate ^ turbatus sit ut ? nullus iam locus religioni
restare uideatur . Nos uero quod nimis dolendum * nec ex aduerso ascendere nec impietatem reprimere cer-
tamus , sed quiequid illud est quod religioni aduersatur , clausis mentalibus oculis neglegenter transilimus . Porro
quam * inertes et desidiosi nostram neglegentiam minime pertimescamus , ignorare tarnen non possumus , cpiod
de nostra uillicatione Deo rationem reddituri sumus . Quapropter , carissimi , nitamur , quantum per diuinam
gratiam possumus , ut a custodia religionis * uel piis actibus ex toto uaeui non inueniamur . Ut autem ad rem
ueniamus , ob cuius occasionem ista dicere coepimus , intimatum est nobis et iand certa uerissimaque relatione
comperimus , quod filius noster Arnulfus uenerabilis abba in monasterio admodum reuerendi uocabuli ™ Rio-
pollensis , quod est constructum inter duo flumina Tezer et Rreber in honore sanctae Dei genitricis Ma¬
riae et sancti Petri , ubi 11beatissimi Benedicti domni nostri tlidetur ordo servari ”

, qui est ° decus gemmaque
monacliorum , cuiusr regulärem traditionem auctoritate praedecessorum suorumP tenere aliquatenus cum suis
fratribus inibi Deo militantibus 7 uidetur 1' . Hunc ergo ordinem in praedicto loco Deo annuente * aliquatenus,

a suffraganeis F . h fides et add . F . e sanctam add . F . d sancta add . F . e studuerunt F.
f liier ist zu ergänzen aus F nimium superliabundat iniquitas , ita ut rerum ordo totus pene . 9 et F.
h est add . F. * quamuis F . k custodienda religione F . 1 etiam et F . m reuerendo uocabulo F.
n ubi requiescit egregius pater dominus noster beatissimus Benedictus F . 0 uidelieet F . P regulärem
conuersationem ex toaditione suorum praedecessorum F. ? seruientibus F . r uideatur F. s fauente F.



71Das Papsttum und der katalanische Prinzipat bis zur Vereinigung mit Aragon.

nt audiuimus , reflorescentewi toto nisu in liis quae ad nos pertinent refoxiere decreuimus . Et idcirco lianc
apostolicae auctoritatis epistolam uice apostolorum principis beati Petri , quam teuere ac si ° indigni CO'i'n iinur 'b
uestrae benignitati ®

pro eodem filio nostro Arnulfo abbate et eius successoribus et eiusdem monachis
dirigimus , obsecrantes et praecipientes , ut , sicut de uestra rf communi obedientia necne sollicitudine confidimus,in bis quae ad curam pastoralem pertinent non neglegatis subuenire illorum necessitatibus . Ubicunque autem
liaec unanimis fraternitas in Dei seruitio isdemque locus iam Deo fauente * tarn in religione quam etiam in
praediis et in uillis spatiatus est et excreuit , similiter et circum adhaerentia seu procul posita loca
sanctorum omnipotenti Domino seruientimn cum sancta , religione statuimus , ut si quis -f uiolentus
et rapax inquietare aut ipsas res diripere uillasque # cum omnibus adiacentiis suis siue apendiciis suis et Ä
omnibus quae ad ipsius sancti monasterii Riopullensis monachos et eiusdem sanctae congre-
gationis regulariter uiuentium * infringere tentauerit uel praesunrpserit, praeeipimus* episcopo GuadfUTl iro
sedis Ausonensis , in cuius diocesi ipsum * situm est monasterium , uel omnibus successoribus
eius , ut * mea uice per exemplar liuius paginae ”*

, quisquis ille fuerit, IlOStra” commonitione conueniatis°,et si potestis , emendate et corrigite -P . Et si quidem emendauerit , gratiam et communionem intra sanctae matris
ecclesiae gremium ei permittimus . At si rebellis et improbus mea uestraque commonitione peccata 7 emendare
noluerit , uice beati Petri praeeipimus , quatinus illum furem et uiolatorem sanctae Dei ecclesiae omnes supra-nominati arclliepiscopi et episcopi cum uestris successoribus r sub anathematis uinculo innodate : sitque
pars eius cum Datan et Abiron , quos terra pro illorum uiuos absorbuit superbia flantque filii eius orphaniet uxor eius uidua , paruuli 1 trausterantur filii eius et mendicent et eiiciantur de liabitaculis 4 suis , scrutetur
foenerator omnem substantiam eius et diripiant alieni labores “ eius . Non sit illi adiutor nec sit qui miserea-
tur c pupillis eius “

. Et iterum : Omnis qui dixerit “ : Hereditate possideamus sanctuarium Dei , Deus meus
pone illos ut rotam et sicut stipulam ante faciem uenti ; sicut ignis qui comburit siluam et sicut flamma
comburens montes , ita persequatur illos Deus et adimpleat facies eorum * ignominia , ita ut erubescant et
conturbentur et confundantur et pereant

*

3. Sintque maledictiones illae super eutn . quns Dnniiiius super filios
Israel , si eum audire contempserint , per beatum Moisem promulgauit ; sitque maledictus ; in ciuitate , male-
dictus in agro , maledictum cellarium eius , maledictus fructus uentris eius et maledictus fructus terrae illius 5’

,maledicta armenta bouum eius et greges eius ouium , maledictus egrediens et regrediens * ; disperdat illum Do¬
minus de terra uelociter ; percutiat illum Dominus fame et siti , egestate febri et frigore , donec pe-
reat ; tradat illum “ corruentem ante bostes eius ; sitque cadauer eius in escam cunctis uolatilibus caeli et
bestiis terrae ; percutiat illum 66 Dominus ulcere pessimo , scabie quoque et prurigine , amentia et caecitate ac
furore mentis et palpet in meridie sicut palpare solet caecus in tenebris . Et sicut Dominus beato Petro
eiusque successoribus , quorum uicem quamuis indigni tenemus , potestatem dedit , ut quodcunque ligarent ™ super
terram , ligatum esset in caelis , et quodcunque soluerent super terram , solutum esset in caelis , ita illis , si emen¬
dare noluerint , caelum claudimus , terram ad sepeliendum abnegamus et demergatur in profundum inferni **
soluatque ibi quod gessit usque ad nouissimum quadrantem4 . Hane sane epistolam non solis ee episcopis,
sed etiam abbatibus uicinis aut longe remotis , qui sub bac norma regulariter degunt , quam Dominus per
beatum sanxit Benedictum , dirigimus , ut nobiscuin liuius excommunicationis stringant nodum , qua-
tenus si paucorum episcoporum excommunicationem contemnendam stultus ille putauerit, saltim multorum
consensu -̂ eius impietas frangatur et membra , quae pro inuicem solbcita fuerint, quietius atque robustius in
Christi corpore teneantur . Sane istam , per quam uobis loquimur epistolam , sigillo apostolicae dignitatis atque
auctoritatis insignimus et tarn in coenobio beatae uirginis Mariae quam in reliquis sanctorum locis
perpetuo conseruandam tradimus» . Valete in amorem Iesu Christi domini nostri . Amen.

a quamuis F . b uidemur F . 0 fraternitati F . d nostra F . e largiente F . f aliquis F.
3 in F folgen die namentlich auf geführten Villen des Klosters Fleury . h et de omnibus rebus F. ' fehlt
pertinent wie in F . ,c rogamus et praeeipimus F . 1 factum fuerit , ut illum F . m epistolae F . n suaque F.
0 conueniat F . r et si poterit corrigat et emendet F . 3 despecta F . r coepiscopis F . s et cum Iuda
proditore , qui Dominum pretio uendidit add . F . * tabernaculis F. “ robur F . v illi F . w omnes
qui dixerunt F . x illorum F . v eius F . z ingrediens et egrediens F . aa illum fehlt in F.
bi eiim F . cc ligauerint F . ^ in inferno inferiori F . m solum F . ff calumnia F . 39 et in
ceriobio domini patris Benedicti conseruandam tradimus . F.

1 Nutantes für paruuli : Psal . 108 , io . 2 Psa. 1. 108 , 9 — 12 . 3 Psal . 82 , 13 — 18 (doch mit Ände¬
rungen von ita persequatur . . . ab) . 4 Matth . 5 , 26.
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II.
Johannes XIX . unterschreibt die Konstitution des Bischofs Deusdedit von Barcelona für die

von dem Priester Gilabertus gegründete Kirche des hl . Cucuphat in Barcelona vom 8 . April 1023.

Liber I antiquitatum eccl . cathedr . Barcinonen . sae-c . XIII fol . 25 n . 47 Barcelona Archivo
de la Catedral (nach Abschrift von J . Rius ) .

Edd . Campt u/h Vetera analecia (append . ad Disquisitionem methodi consignandi annos aerae
christianae ) p . 31 tit . XII und Mas , Notes histöriques XIII 240 n . 16 zu 1023 April 8. — Die
Kirche San Cugat del Homo ( iel Cami) oder del Reg in Barcelona ( vgl. Diago , Hist , de los condes
fol . 93 ; Pu ja tjes , Cron . univ . VII381 ; Bofarull > Los condes de Barcelona 1254 ; Pi r Abimön,
Barcelona antigua y moderna 1497 ; Cabberas y Candi , La Ciutat de Barcelona p . 277 ;

' Mas)
Notes hist . XIII 124ff .) ist jetzt Pfarrkirche . Die Urkunde , die ich abdruckeist wegen der Unter¬
schrift des Papstes Johanns XIX . merkwürdig (worüber oben S . 21) und wegen ihrer Doppeldatie¬
rung . Den Akt von 1023 April 8 hat man wahrscheinlich bei einer späteren Reise des Bischofs
ad limina apostolorum in Rom zur Bestätigung vorgelegt und sie 1050 März 31 noch einmal be¬
stätigt . Der Kanonikus Uilabert, Sohn des Vicecomes Udulard , ist der spätere Bischof von Barcelona
( 1035 — 62) . Die Unterschriften beziehen sich teils auf die erste, teils auf die späteren Beurkundungen.

Quoniam a domino nostro Iesu Christo eterne retributionis premia non ambigimus re-
cipere , si fideliter illi deseruientes ecclesiis “ fundatis in eius honore et sanctorum mar-
tirum opem ferimus iusticia suadente, quatinus illic Deo famulantibus suffragationibus
humanitatis proficuum sit. sub diuina famulatione. Ideo ego Deusdedit episeopus sedis
sancte Crucis Barchinonensis annuens cum cuncta congregatione canonicorum uotiuis preci-
bus Gilaberti leuit'e et canonici predicte cathedralis ecclesie , filii Odolardi uicecomitis,
Dei donatione motus, pontificali auctoritate tradidi atque donaui ecclesie sancti Cucuphatis,
quam ipse Gilabertus nostro assensu in honore Dei et predicti martiris construxit in loco
qui annosa decursione temporum cognominatus est Caminus sancti Cucufatis , eo quod
ibidem uenerabilis martir flammas incendii pertulit pro Christi nomine agonizans , Dio-
cletiani et Maximiani tempore, Galerio Barchinone proconsule sub Datiano 6 preside, res
annotatas in liuius scriptionis donatione, ut semper inconcusse in iure predicte ecclesie
maneant/ et quandiu supradictus eius fundator Gilabertus uixerit , sub patrocinio Dei et
episcoporum sedis prefate eas habeat et ministeria Deo debita fieri ibidem faciat. Post
obitum quoque suum licitum sit milii et successoribus meis eandem ecclesiam , cu i

d in
sede prelocuta Deo seruienti uoluero aut uoluerint6 dare, ita tarnen ut ibi ipse ministeria
fieri instituat , sicut supra retulimus. Oblationes autem fidelium ibi factas aut uotiue
faciendas in donatione prenotate ecclesie simili modo confirmamus . Res quippe, quas ibi
damus , hec sunt : decime et primitie omnium rerum, que sunt Regiati et fuerunt Sinda-
redi et Benenate et sunt Petri et omnium coheredum illorum, decime et primitie omnium
rerum Richard de ipsa gauarra, decime et primitie omnium rerum Sefredi et uxoris eius,
decime et primitie omnium rerum Gilaberti nuper baptizati, decime et primitie omnium
rerum que fuerunt Lobatonis de Cheralto et sunt heredum eius aut fuerunt, decime et
primitie omnium rerum que fuerunt Gilarani presbiteri, decime et primitie omnium rerum
que fuerunt Marcutii Greci, decime et primitie omnium rerum Belliti et uxoris sue et
matris sue . Supradicta uero omnia a nobis prenotate ecclesie collata et adhuc futuris
texnporibus a nobis aut a successoribus nostris aut ab aliis fidelibüs ibi danda per huius

ecclesiis fehlt. 6 Datiuo Rius. c folgt nichtgetilgtes co - . . . d folgt do. e uoluerit.
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muiiificentie largitionem de nostro iure in ius prefate ecclesie consignamus et tradimus.Lt ut hec nostra attributa collatio in posterum a robiir h obtineat sempiternum , nostris sub-
scriptionibus eam ' munientes , sub duro anathemate eam eonstringimnspersonam , ut etemaultione perculsa penam excommunicationis non effugiat , que ausa fuerit abincebs supra-dictam ecclesiam sancti Cucuphatis alicui laico dare aut aliquid decerpere supradictarumrerum aut ibi futuro tempore adquirendarum de iure preseripte ecclesie, et insuper com-
ponat in quadruplum de sue proprietatis substantia oinnia que exinde usurpauerit pre-notate ecclesie mancipanda atque ab eius seruientibus assumenda. Actum est hoc VI iduum
aprilis . anno siquidem dominice incamationis MXXIII et regni Roberti regis XXVIlf

f Ego Iohannes sancte catholice et apostolice Romane ecclesie presul.Guifredus sancte priine sedis Narbonensis ecclesie episcopus ss . f f e DeusdeditgratiaDei ac
si indignus episcopus ss . Raimundus archileuitaf S . f Ermemirus leuita et sacri scrinii s .f Bonu-
tius presbiter ss . f Suniefredus presbiter ss . f Seniofredus presbiter ss . f Sigefredus leuita s.
f Compannus leuita . f Rodlanus . f Odolardus uicecomes . f Iohannes leuita s . f Vitalis pres¬biter ss . Amalricus presbiter s . f Audesindo sacerdos ss . f Richarius sacerdos ss . f Dalma-
tius leuita7"

. f Ermemirus presbiter ss . f Godefredus ^ presbiter s . f Senderedus presbiter s.
i ' Guilelmus leuita s . f Adalbertus leuita ss . f Fulcus leuita. -

J
- Berengarius comes . -f Erme-

sindis comitissa . f Petrus episcopus 1 ff Guifredus presul2 ff Wadaldus ac si indignus gratiaDei episcopus ss. 3 f Amelius episcopus 3 f s . f Guilaberti Marcutii qui definiuit et confir-
mauit omnes decimas totius sui alodii , qüod habet aut inantea acquisiturus erit in po-testate Dei et predicte ecclesie sancti Cucuphatis et in manu domni Guilaberti episeopiad suum proprium, et hoc manu propria corroborauit et corroborari iussit . Et fuit facta
hec definitio et confirmatio II kal . aprilis anno XVIIII . regni Henrici regis in palatio epi-
scopali coram uiris subterius annotatis.

s f Bomparius presbiter. s f Guitardus leuita. s f Bonutius presbiter . s f Pontius
leuita. s f Remundi leuite et iudicis , qui hanc diffinitionem et confinnationem scripsit et
die et anno quo supra ss.

s f Pontius cognoinento Bonifilii clerici et iudicis , qui hec scripsit et ss . die et anno
prefixo.

1 von Gerona 2 von Besalu 3 Wadald (von Barcelona ) und Amelius (von Albi ) stehen zusammen
auch in dem Akt von 1029 in Besalü ( Villaxvjsva XV 269 n . 28 ) .

III.
Die Gräfin Ermesindis (aus dem Hause der Grafen von Carcassonne, Witwe des Grafen Rai¬

mund Boreil von Barcelona) schwört ihrem Enkel Raimund Berengar I . und dessen (zweiter oder
dritter) Gattin Almodi.% nichts gegen ihn und die ihm von ihr verkauften Besitzungen zu unter-
nehmen , namentlich in den Grafschaften und Bistümern Gerona, Barcelona> Ausona ( Vichfi in der
Stadt Manresa und den Kastellen Cardona, Begur_, Aprerola, Pontilsund verpflichtet sicÄ
bei Papst Victor TI. die Aufhebung der von diesem über Raimund Berengar und Almodis ihret¬
wegen verhängten Exkommunikation zu erwirken , ebenso der von Victor II . ihretwegen über den
Erzbischof Wifred von Narbonne) ferner der von den Erzbischöfen Raimbald von Arles ( Vikar
Victors II .) und Wifred von Carcassonne auf der Synode von Toulouse auf Befehl des Papstes
über Raimund Berengar und Almodis , endlich der von Victor II . über dieselben wegen der Bianca
verhängten Exkommunikationssentenzen. (1056 ex .)

a impensione . 6 robore . e ea . d ursprünglich LXXVII . e es sind nicht eigentlich Kreuze,
sondern verschlungene Zeichen, die sich typographisch nicht wiedergehen lassen . f leuite . 9 Yodefridus.



Kopie saec . XIII Barcelona Archivo de la Corona de Aragon (Ramon Berenguer I . sin feclia,
n . 173 ; olim Arrnario de Manresa sach . M n . 333 ) . — Außerdem ist noch ein Original und eine
Kopie saec . XIII von einem gleichlautenden Sakramental der Ermesindis für die Gräfin Almodis
erhalten , aber ohne die den Papst betreffenden Artikel (Ramon Berenguer I . sin feclia n . 159 ) .
Nach Abschrift von J . Rius.

Der Verzicht und der Verkauf der genannten Besitzungen der Gräfin Ermesindis an ihren
Enkel und dessen Gattin Almodis für den Spottpreis von 1000 Goldunzen fand am 4 . Juni 1056
statt ; die Urkunde ist bei Marca -Baluze p . 1106 n . 245 gedruckt und diente als Vorlage für das
Sakramental der Ermesindis . Dieses kannte schon Diago (Historia de los victoriosissimos condes anti-
guos de Barcelona fol . 104ff .) . und Pvjades , Crönica universal de Cataluna lib . IV c . 4 ( VII402ff .f
hat dessen Erzählung ziemlich wörtlich wiederholt . Bofabvll (Los condes de Barcelona vindica-
dos II 30) gibt noch einige Erläuterungen dazu . Danach ging der Streit zwischen der herrsch¬
süchtigen; aber frommen Großmutter und ihrem Enkel um das Testament ihres Gatten ■, des Grafen
Raimund Boreil , der ihr diesen großen , die Herrschaft des Enkels illusorisch machenden Besitz
vermacht hatte ; die Folge der Maßregeln des Enkels gegen die Großmutter war eine Beschwerde
der Gräfin Ermesindis bei Victor II v der deswegen über Raimund Berengar und Almodis als die
Schuldigen die Exkommunikation aussprach und wegen einer Dame Bianca , in der Bofabvll eine
zweite bald wieder verstoßene Gattin Raimund Berengars sehen willeine zweite Exkommunikations¬
sentenz verhängte . In die Angelegenheit der Ermesindis war auch der Erzbischof Wifred von Nar-
boune aus dem Hause der Grafen der Cerdana verwickelt und deshalb gleichfalls von Victor II . ex¬
kommuniziert worden . Daß dieser große geistliche Sünder von diesem selben Papste auf einem
Konzil von 120 Bischöfen mit dem Anathem belegt worden sei; behauptet der Vicecomes Berengar
von Carcassonne in seiner bekannten auf der Synode von Toulouse im September 1056 vorgelrrachten
Klagschrift (eti . Mansi XIX 850ff .) . Mit jenem Konzil der 120 Bischöfe müßte Victors II . erste
Synode in Florenz Pfingsten 1055 gemeint sein, deren Akten wir leider nicht besitzen . Allerdings
hielt Wifred noch im September 1055 ; als ob nichts geschehen■, eine Synode zu Narbonne ab; die
Mansi übersehen hat (vgl . Villanveva , Viage liter . VI 311 n . 33 ) . Ende September 1056 aber
ist er mit den päpstlichen Legaten Raimbald von Arles und Pontius von Aix auf dem auf Befehl
Victors II . abgehaltenen Konzil zu Toulouse; dessen Beschlüsse wir noch besitzen (Mansi XIX84 7ff .f
und zu dem mehrere Akte gehören , nämlich die eben erwähnte Klagschrift des Vicecomes Berengar
von Narbonne (Mansi XIX 850ff ) , eine Verfügung zugunsten von Cluny (edd . Mabtene et Du¬
rand , Thes . nov . anecd . IV 89 ; Mansi XIX 854 ) ; eine andere zugunsten von S . Maria de Ripoll;
die ich aus der Collection Baluze unter n . IV abdrucken lasse . Endlich ist auch jener Synodalbeschluß
vom 27 . September 1055 für Ausona - Vich ( Villanveva , Viage liter . VI 311 n . 33) den Leitern
des Konzils von Toulouse Raimbald von Arles und Pontius von Aix damals zur Unterschrift vor¬
gelegt worden . Hieraus läßt sich das Datum unserer Urkunde feststellen ; sie ist nach der Synode
von Toidouse •, also nach dem September 1056 ausgestellt . Nimmt man hierzu das Testament der
am 1 . März 1057 gestorbenen Gräfin Ermesindis vom 27 . Januar 1057 (bei Bofabvll II 51f aus
dem man den Eindruck einer völligen Aussöhnung mit ihrem, Enkel und dessen Frau gewinnt , so
kommen wir in die letzten Monate des Jahres 1056.

Iuro ego Ermesindis, filia que fui Adalaizis cliomitisse , tibi Raimundo chomiti , filius
qui fuisti Santie comitisse , quod ab hoc ora et deincebs in futuro tempore dum uixero
no deizebre “ te Remonum eomitem predictum. de tua uita neque de tuis membris , que
in corpore tuo se tenent , nec te neque posteritatem tuam . Et ego predicta Ermesindis
non engannare6 nec deizebre “ nec ego nec homo uel femina per meurn Consilium neque

“ Statt decipiam
Baiajzf. p . ii29sq . ) .

(resp. decepero ) : no dezebrei auch sonst in katalanischen Sakramentalen jener Zeit (2. B . Marua-
b engannare — ich werde betrügen , bekanntlich noch ein ungelöstes Sprachrätsel.
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per meum ingenium neque per meum stabilimentum uel assentimentum te predictumRemundum comitem nec posteritatem tuam de ipsa ciuitate quam dicunt Gerundam nequede ipso Castro quod dicunt lerundella neque de ipsis muris et turribus et edificiis Omnibus,
que in predicta ciuitate sunt et ad predictam ciuitatem pertinent , neque de ipso comitatu
quem dicunt Gerundonseiii cum suis terminis et pertinentiis Omnibus neque de ipsis cbastris
aut castellis , qui in predicto comitatu sunt et ad predictum comitatum pertinent , nequede ipsis dominicaturis choinitalibus , que in predicto chomitatu sunt cum omnibus illarum
terminis et pertinentiis , neque de ipso episcopatu sancte Marie sedis predicte ciuitatis
Ierunde cum suis terminis et pertinentiis omnibus neque de ipsis abatiis , que in predictocomitatu uel episcopatu sunt , cum illarum pertinentiis omnibus neque de ipsas rochas aut
puios condirectos uel discondirectos , cultos aut lreremos , qui in predicto clioinitatu uel
episcopatu sunt et ad predictum chomitatum et episcopatum pertinent . Et ego predicta
Ermessindis non enganare nec dezebre te Remundum comitem predictum nec posteritatem
tuam nec ego nec homo uel femina per meum Consilium neque per meum ingenium neque
per meum stabilimentum uel assintimentum de ipsa ciuitate quam dicunt Barchinonam
neque de ipsis muris et turribus et edificiis omnibus , que in predicta ciuitate sunt et ad
predictam ciuitatem pertinent , neque de ipso comitatu qui dicunt Barchinonensem cum suis
terminis et pertinentiis omnibus neque de ipsis cbastris uel chastellis , qui in predicto comitatu
sunt , neque de ipso episcopatu sancte Crucis et sancte Eulalie sedis predicte ciuitatis Barchi-
none cum suis terminis et pertinentiis omnibus neque de ipsis abbatiis , qui in predicto
chomitatu uel episcopatu sunt , cum illarum terminis et pertinentiis omnibus neque de ipsis
dominicaturis chomitatibus , que in predicto chomitatu uel episcopatu sunt , neque de ipsas
rochas uel puios condirectos uel discondirectos , cultos uel heremos , que in predicto comitatu
uel episcopatu sunt uel ad predictum chomitatum uel episcopatum pertinent . Et ego predicta
Ermesindis non engannare nec dezebre te Raimundum chomitem predictum nec posteritatem
tuam nec ego nec homo uel femina per meum consilium neque per meum ingenium neque
per meum stabilimentum uel assentimentum de ipso comitatu , quem dicunt Ausonensem
cum suis omnibus et pertinentiis omnibus neque de ipso Ausonensi episcopatu sancti Petri
cum suis terminis et pertinentiis omnibus neque de ipsis cbastris uel chastellis , que in pre¬
dicto comitatu uel episcopatu sunt et ad predictum comitatum uel episcopatum pertinent
neque de ipsis abatiis , que in predicto comitatu uel episcopatu sunt , cum illarum terminis
et pertinentiis omnibus neque de ipsis dominicaturis cliomitalibus , que in predicto comitatu
uel episcopatu sunt , neque de ipsa ciuitate quem dicunt Minorisam neque de ipso comitatu
quem dicunt Minorisensem cum suis terminis et pertinentiis omnibus neque de ipsis chastris
uel castellis rochas uel puios condirectos uel discondirectos , cultos uel eremos , qui in pre-
dictis comitatibus uel episcopatu sunt uel ad predictos coxnitatus uel episcopatum pertinent.
Et ego Ermessindis predicta non enganare nec dezebre te Remundum comitem predictum
neque posteritatem tuam nec ego nec homo uel femina per meum consilium neque per
meum ingenium neque per inemn stabilimentum uel assentimentum de ipso Castro quod
dicunt Cardona cum suis omnibus edificiis et cum suis terminis et pertinentiis omnibus
neque de ipsis auctoritatibus et uocibus omnibus , quas habeo uel habere debeo in comitatu
uel episcopatu Urgellensi neque de ipso Castro quod dicunt Begur cum suis edificiis et
cum suis terminis et pertinentiis omnibus neque de ipso Castro de Apierola cum suis edi¬
ficiis et cum suis terminis et pertinentiis omnibus neque de ipso Castro de Pontibus cum
suis edificiis terminis et pertinentiis omnibus neque de ipso meo sponsalitio et dote mea
ac decimo meo , de mea uiolaria dimissione domni Remundi comitis uiri mei , que omnia
tibi uendidi euacuaui et definiui sine tuo engan (no ) . Et ego Ermesindis predicta non töllam
tibi predicto Remundo comiti uel posteritati tue predicta omnia uel aliquid de predictis
omnibus nec ego nec homo uel femina per meum consilium neque per meum ingenium

10 *
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neque per meum stabilimentum uel assentimentum , Et ego predicta Ermesindis amplius
non repetam te predictum Remundum coniitem nec posteritatem tuam de liis predictis
rebus omnibus nec ego nec liomo uel femina per meum consilium neque per meum ingenium
neque per meum stabilimentum uel assentimentum . Et ego predicta Ermessindis faciam
domnum Victorem papam Romanum soluere illam excommunicationem , quam predictus
papa Victor fecit contra - predictum Remundum comitem et contra Almodem comitissam
pro me predicta Ermessindi , usque ad festiuitatem pasce primam uenientem 1 sine engan (no ) ,
si ego predicta Ermesindis uiua fuero aut si predictus papa Victor uiuus fuerit . Ego pre¬
dicta Ermesindis faciam eundem domnum Victorem papam soluere illam excomunicationem,
quam fecit pro me contra domnum Guifredmn Narbonensem archiepiscopum et contra cunctos
homines et feminas, “ Ermesindis uiua fuero aut si predictus papa , uiuus fuerit . Et ego
predicta Ermesindis faciam domnum Reembaldum archiepiscopum Arelatensem et domnum
Guifredmn archiepiscopum Narbonensem soluere illam excomunicationem , quam fecerunt
iussu predicti domni Victoris pape in Tolosana sinodo contra te predictum Remundum
comitem et contra predictam comitissam Almodem sine engan (no ) usque ad festiuitatem
sancti Felicis Ierundensis primam

'2 uenientem sine dono de meo auer , si ego predicta Ermes¬
sindis uiua fuero aut si predicti archiepiscopi uiui fuerint . Et ego predicta Ermessindis
faciam predictum domnum Victorem papam soluere illam excomunicationem sine engan (no ) ,
quam predictus papa fecit pro Blancha femina contra te predictum Remundum comitem
et contra predictam comitissam Almodem usque ad festiuitatem Omnium sanctorum primam
uenientem 3

, si facere potuero uinquam sine dono de meo auer , si uiua fuero ego predicta
Ermessindis aut si predictus papa , uiuus fuerit . Et ego predicta Ermesindis , sicut superius
scriptum est , sic tenebo et atendam fideliter et sinceriter tibi predicto Remundo comiti
et posteritati tue sine engan (no ) prescripta omnia , me faciente , excepto quantum tu , predicte
Remundo , me absolueris tuo grato animo sine fortia , per Deum et istos sanctos.

1 30 . März 1057. 2 / . August. 3 1 . November.

IV.

Die Vikare P . Victors II . Erzbischof Ra,imbald von Arles und Erzbischof Pontius von, Aix,
Erzbischof Wifred von Narbmne und alle übrigen der Synode von Toulouse beiwohnenden Bischöfe
ermähnen die Gläubigen in den Bistümern Gerona ., Ausona - Vich, Barcelona , Eine und Urgel

'
,

welche Güter und Zehnten des Klosters Ripoll widerrechtlich in Besitz haben, diese den Brüdern
zuruckzugeben , und belegen die Ungehorsamen mit der Exkommunikation.

Toulouse ( 1056 September)

Kopie saec . XVII in der Collection Baluze t . 107 fol . 272 in der Nationalbibliothek zu
Paris (ex archivo mon . Rivipollen ) . Nach Abschrift von Dr . W . Kienast.

Wir besitzen noch die Akten der Synode zu Toulouse, welche die von P . Victor II . zur
Ausrottung des Konkubinats und der Simonie bestellten Vikare Raimbald von Arles und Pontius
von Aix am 13 . September 1056 abhielten (ed . Mansi XIX 845ff .) , und die merkwürdige Klag¬
schrift des Vicecomes Berengar von Narbonne gegen den anwesenden Erzbischof Wifred von Nar-
bonne, der darin grober Simonie beschuldigt wird : er habe den eigenen Stuhl für 100 000 Solidi
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und für seinen Bruder Wilhelm den von TJrgel für ebensoviel gekauft (ed. Mansi XIX 850) .
Das Dekret zugunsten des Klosters S . Maria, de Ripoll war bisher, soviel ich seheunbekannt.

Raimballus sancte Arelatensis ecclesie archipiscopus et Poncius arcliiepiscopus Aquensis,
uicarii domini pape Yictoris . Uuifredus quoque sancte prime sedis Narbonensis arclii-
episcopus omnesque cetus episcoporum apud urbem Tholosam in Dei nomine congregati.
Uniuersis Christi fidelibus utriusque sexus etatis et ordinis in episcopatu Gerundensi,
Ausonensi , Barchinonensi , Idelenensi et Urgellensi sub fide Tesu Christi uiuentibus cuncta
cominoda uite presentis et donmn apostolice benedictionis.

No tum sit karitati uestre, quia , cum essemus apud urbem Tolosanam pro agenda.
synodo iussu domini pape Yictoris congregati ®

, uidimus et audiuimus querimoniam fratrum
Riuipollensiscenobii de prediis ipsius iniuste sibi sublatis et a dominio iureque suo alienatis
et ad ius secularium hominum redactis . Unde commoneinus dilectionem uestram per omni¬
potentem Deuni et per beati Petri apostoli ac domini pape Yictoris apostolicam auctori-
tatem nostramque concessain nobis a Deo potestatem, ut , quicunque prefati cenobii predia
uel decimas ad damnum ipsius sine seruitio et subiectione eius detinent, quantotius resi-
piscant et ipsi cenobio sine ulla inquietudine libere liabenda possidendaque restituant.
Quicunque ergo huius nostre commonitionis auditor et effector extiterit , diuine protectionis
et apostolice benedictionis particeps efficiatur . Qui uero pertinax et inobediens fuerit et
prescripta cenobii predia iniuste a se possessa reddere noluerit, sed in suo iure nefanda
presumptione remanere4 temptauerit, hunc omnes excommunicamus per nomen Dei omni-
potentis et uirtutem beate Marie uirginis et per potestatem beati Petri apostoli et aucto-
ritatem domni pape Yictoris ac per conuentuin huius sancti cenobii et ordinis nostri
simuhpie illum anatheinatizamus et a liminibus sancte ecclesie extraneum iudicamus , ut
tandiu sic excommunicatus maneat, donec omnia predia sancte Marie , que sine seruitio
et - subiectione ac dominio prefati cenobii detinet, sincere et fideliter reddat et ulterius
ea inuadere rapere uel possidere nullatenus presumat. Ammonemus etiam et contestamur
omnes episcopos , in quorum diocesi isti raptores uel iniusti possessores ac dominicarum
rerum peruasores esse noscuntur, ut pari modo illos excommunicent et ecclesias sue dio-
cesis, ad (pias ipsi peruenerint uel in quibus fuerint, a diuino officio cessare uel uacare
sub illorum presentia tandiu iubeant, quous (] ûe resipiscant et digna poenitudine satis-
faciant . Hane ergo nostre commonitionis uel excommunicationis paginam non solum pro
bis , qui in presenti sunt raptores uel iniusti possessores , sed etiam pro his , qui deinceps
talia temptauerint , pari modo facimus et ut firmiter teneatur, inanibus nostris roboramus.

f Guifredus arcliiepiscopus [Narbonensis ss] °
. f Raimballus arcliiepiscopus Arelatensis ss.

-fBernardus episcopus [Coseranensis ]
0 ss . f Poncius arcliiepiscopus Aquensis ss . f Eraclius

episcopus Bigorrensis ri ss . fRevmundus episcopus Basatensis * ss . f Arnallus episcopus
Lectoriensis / ss . fBernardus episcopus Comenensis ^ ss . fBernardus episcopus Aginensis ss.
y Rostagnus 4 episcopus Lutauensis ss . y Arnallus episcopus Tolosanus ss . Froterins
episcopus Nemansensis ss . fElfantus episcopus Aptensis! ss . f Barnardus episcopus Bi-
terrensis* ss . f Arnallus episcopus Helenensis ss . f Arnallus episcopus Magalonensis ss.
f Petrus episcopus Rothensis1 ss . yGonterius Agathensis“ episcopus ss . f Berengarius Dei
gratia Gerundensis episcojius [ss] 4

. f Guilelmus gratia Dei Urgellensis episcopus [ss] e.
fWilielmus gratia Dei episcopus Ausonensis [ss] ".

a congregata . b wohl statt retinere . c fehlt . d Bigorensis (Tarbes) . e Bazas . f Lecto-
rensis (Leietoure ) . H Comeniensis (Gominges ) . Ä ßostugnus (von Lodene ) . 1 Attensis (Apt ) . k Bitte-
rensis (Beziers ) . 1 Iiotteusis (Bodez ) . m Agatteusis {Agde ) .



78 Kehr:

y.

Kardinallegat Hugo Candidus fordert auf der mit 33 Bischöfen abgehaltenen Synode in
Avignon zur Unterstützung des Klosters San Pedro (de Rodas ) auf verspricht seinen Wohltätern
Absolution und verhängt den Bann über seine Bedränger . Avignon 1068

Kopien saec . XVII in der Collection Baluze t . 9 fol . 284 und t . 107 fol . 434 in der Natio¬
nalbibliothek zu Paris (ex chartulario monasterii S . Petri Rodensis) . Nach Abschrift von I) r.
W. Kienast.

Diese merkwürdigeleider schlecht überlieferte Urkunde ist ein 'wichtiger Beitrag zur Geschichte
der berühmten Mission des Kardinallegaten Hugo Candidus nach Südfrankreich , und Spanien . Das
Konzil zu Avignon , mit dem er seine Legation eröffnete, war bisher■, so viel ich weiß, nicht bekannt;
eine stattliche Zahl von Bischöfen Südfrankreichs scharte sich um den Kardinalder hier als
eifriger Gegner der Simonie sich bekennt . Daran schlossen sich seine Konzilien von Auch , Tou¬
louseGerona und Barcelona , die in das Ende des Jahres 1068 fallen . Daraus ergibt sich der An¬
satz unseres Stückes zu 1068. — Die Urkunde erwähnt auch Pujades , der sie aber ( Cron . univ.
VII49 ) zu Alexander III setzt.

Christiane religionis hoinimlms sancti Petri cellae “ istius loei in Dei dilectione bene¬
ficiuni prestantibus cardinalis Romane ecclesie 6 Ugo simulque pontifices XXX et III con-
gregati * ad discutiendos symoniacos in Auinione omnenU salutein et benedictionem . Di-
lectissirnam c charitatenU poscimus , quatinus hmic locum in honore beati Petri apostoli
consecratum dignemini uenerari uestrisque subueniatis oblationibus , ut niereamini a Petro
summo pontifice uestris absolui criminibus . Iustum est eniin , ut , quamdiu sumus in hoc
terreno babitu positi , adquiramus auxiliatores rerum familiariiun nostris facultatibus . Pre-
cepit namque sermo euangelicus , copiam pecuniarum imperare egentibus , quo post Indus
uite cursum suscipiant uos cum sanctorum militibus . Enimuero quid prodest gioriari
principatus sublimitatibus , si deesse conti gerillt 7 beneficia erga quosque proxiinos ? Quod
dignum est potius ? Contendite equidem * istius loci subuenire domesticis , quia non abun¬
dant proprii uictus stipendiis nec est unde sustentetur ’ ecclesia . absque uestris auxiliis.
Unde namque fideles Deo acceptabiles , qui * fieri nitimini , ueneramini liunc locum atque
semper uestris 1 protectionibus tuemini . Nam quicunque se deuouerint fraternitati liuius
loci liabitantium atque qui aliquod , ut perficiatur , opus prestiterint ” munusculum , qui¬
cunque corporibus suis in hoc loco sepulcri ” liabuerint babitaculum , dignam absolutionem
potiuntur 0 a beato Petro clauigero summo dominoque ineo Alexandro papa atque me f
Ugone cardinali uniuersorumque episcopormn ac archiepiscoporum abbatumque 7 catoli-
coruin corroboratione totiusque concilii r

. Uos autem , fratres , precor iterumque admoneo,
diligite locmn istum , custodite cauta obseruatione , ne quis faciat inuadendi de eo pre-
sumptionem , sed sit uobis * semper ante oculos uestros in magnum honorem et in ani-
marum uestrarum saluationem . Oinnis namque homo , qui in eo aliquid iniurie fecerit
uel quippiam subripuerit liuius loci habitantibus , a Deo omnipotente et Petro summo
principe , beata quoque Maria Dei genetrice ‘ et Omnibus sanctis et a domino meo papa
Alexandro et a “ me Ugone cardinale et a cunctis arcliiepiscopis episcopis abbatibus
catolicis , qui mecum celebrauerunt conueutum in Auinionensi * urbe , excommunicetur et

a cell (wohl statt ecclesie ) . h Rome . 0 congregata . d omnibus . e dilectissi-
mum . f charitate . S contigerit . h eiquidem . » folgt facta . k que . 1 nostris . m presti-
terit . n sepulti . 0 pocuitur . P me atque . ? abbatum . r consilii . s nobis . 1 genitrici.
M ex . v Auinionense.
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anatematizetur et ab omni flde catholica separetur , nisi se hmniliauerit satisfactionis emen-
datione . Quin iinnio “ confirmamus et laudamus istum locum atque litterarum descrip-tionem 6

, ut omni tempore permaneat absolutus , et canatur et baptizetur et sepeliatur ibi
usque in finem seculi.

Reimbaldus ' archipresul Arelatensis . f Rostagnus archipresul Aquensis . Guina-
mandus archipresul Ebredunensis d

. Guilielmus archipresul Auxensis . f Radulfus Caballi-
censis

*

* episcopus . f Rostagnus Auinionensis episcopus . f Petrus 7 Yasionensis episcopus.
f Alfantus Aptensis 5' episcopus . fGiraldus Sistercensis episcopus . fDrogo * Masconensis
episcopus . y Guilielmus Tolonensis episcopus . f Petrus Airensis episcopus . fReimundus
Nicensis episcopus . fUgoni Senhensis ' episcopus . Poncius Glandauensis' 1' episcopus . fBeren-
gerius Agatensis episcopus . fFroterius * Nemausensis episcopus . fFrotardus “ Albiensis
episcopus . Ugo Uzeticensis episcopus . Goderandus Sanctonensis n episcopus . fBernardus
Consoroanensis episcopus . 7 Frotardus " abbas Tomeriensis . fBernardus Massiliensis p abbas.
fUgo Cluniacensis '7 abbas.

Data uel facta hec Charta donationis uel absolutionis anno millessimo LXYIII r ab
incarnatione Christi , indictione VI .

'
Bernardus archileuita rogatus scripsi sub die et anno quo supra.

Simili 1 modo ego f Guilielmus episcopus dono et laudo haue supirascriptam absolutionem
exceptis bis , (pd pro * propriis uitiis “ fuerint excommunicati . Et ego ° flördanus simili
modo dono et laudo . Et ego Arnallus pontifex similiter confirmo et laudo . |

1 Diese drei Unterschriften sind wohl spmter liinzngefiigt worden . Um welche Bischöfe es sich handelt,steht dahin.

VI.
Kardinallegat Hugo Candidus vom Titel San Clemente verkündet allen Fürsten , Bischöfen,

Akten, Geistlichen und Laien Spaniens , daß er auf der mit 8 Bischöfen und 12 Ahten abgehaltenen
Synode zu Gerona der Kirche San Miguel de Fluvid in der Grafschaft Empurias ihren Besitz be¬
stätigt und unter Androhung des Anathems verboten habe, sie zu schädigen.

Gerona 1068 November 24 foder Dezember 1)

Kopie vom 6 . Februar 1330 [ B] und Kopie sa.ee . XV [ C] im Archiv der Herzoge von Me-
dinaceli in Madrid (nach Abschrift von Dr . P . Rassow ) .

Diese zweite Urkunde des Hugo Candidus für das zwischen Gerona und Figueras am Fluvidn
gelegene Michaelskloster (vgl . Papsturkunden in Spanien I 159 ) hat Pujades , Crönica universal
VII 499ff . aus dem angeblichen Original im Archiv der Grafen von Empurias in Castellon aus¬
führlich zitiert ; er behauptet, selbst eine alte Abschrift der Urkunde besessen zu haben ( VII 502 ) .
Diese haben wir vergeblich gesucht, jenes aber endlich im Archiv der Herzoge von Medinaceli, an die
das Archiv der alten Grafen von Empurias bekanntlich gelangt ist (vgl . A . Paz r Melia , Archivo
y biblioteca de la Casa de Medinaceli I , Madrid 1915 ) , gefunden , dank der freundlichen Ver¬
mittlung von Herrn Prof . H . Obermaler . Seltsamerweise ist die ausführliche Erzählung des Pujades,
obwohl sie für die Geschichte der Legation des Kardinals Hugo Candidus und für die von ihm im

a nimo . h wohl statt hac litterarum descriptione oder per hanc.
nensis . e Caballilcensis (Gavaillon) . f Pcerus . 9 Attensis . h Drego.
* Glindmennis (Glandeves) . 1 Proterius . m Frontardus . n Sees
r Mansiliensis . 7 Cumacensis . r mill . LXIII . s feria . 1 per.

c Reamballus . d Ebridu-
* statt Sanecensis (Senez) ?

(1Samtes) .. 0 Frontardus.
“ uiqis . ® lego.
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J . 1068 in Anwesenheit des Grafen Raimund Berengar 1 . von Barcelona , und der Gräfin Almodis
abgehaltenen Synode (edd . Espana Sagr . XLIII 477 n . 48 ; Villanueva , Viage Uter. XIII 261
n . 25 ; Cortes de los antiguos reinos de Aragon y de Valencia y del prindpado de Cataluna I 46
n . 2) wichtig ist, soviel ich sehe, ganz unbeachtet geblieben. Als Datierung gibt Pujades VIII lcal.
decembris . Was die Unterschriften anlangt, so sind sie z . T. dieselben, die unter den bekannten
Konzilsakten stehen; nur muß es statt Bernard von Gerona ließen Berengar . Bemerkenstvert ist,
daß der Bischof Salomon von Roda hier den Titel eines Bischofs von Tarazona führt.

Ilu (go) Candidus sancte Romane ecclesie cardinalis omnilms toeius Ispanie principibus
cpiscopis abbatibus ceterisque religiosis clericis uel laicis in fide Cliristi persistentibus
honorem et pacem et apostolicam benedictionem . Anno incarnationis Domini millesimo
LX°

. VIII0
. indictione . . , octauo “

) kal . decembris , regnamtilms principibus scilicet Raimundo
Berengarii Barchinone et Roncio comite Impurie 6

, in sancta sinodo , quam apud Gerundam
tenuimus, ab Vni ° episcopis et XII abbatibus catliolicis et religiosis hoc opus sciatis esse
confirmatum . Que confirmatio hec est , ut ecclesiam beati archangeli Michaelis iuxta Humen
Fhiuiam positam in comitatu Impuriensi® et sibi appenditia, presentia uel futura, mdlus
audeat depredared uel deuastare uel aliquo malo efifectu bona sibi tradita diripiendo*
perdere . Qui uero amore et reuerentia omnipotentis Dei ecclesiam supramemoratam lio-
norilice tractauerit , a pio remuneratore Iesu Christo et a nobis donum percipiat eternc
benedictionis . Qui uero , quod non optamus , diuine legis ignarus et ferreus7 sibi male-
factor extiterit , iaculo maledictionis , id est ultimo ana.thema .te , nisi resipuerit, subiacebit.
Fiath

Ego Hugo Candidus cardinalis Romanus presbvter tituli sancti Clementis subscripsi
et confirmaui.

Ego Guifredus 4 sancte prime ecclesie Narbonensis arcliiepiscopus humillimus subscripsi.
Ego Guilelmus Convenarum episcopus ss . f Ego Salomon Tirassone episcopus ss.

f Ego Guilelmus gratia Dei Urgellensis episcopus ss . f Bernardus* gratia Dei Gerundensis
episcopus.

VII.
Die Kardinale der römischen Kirche stellen auf Befehl Gregors VII. die Bußordnung für

Pedro Ramon , den Mörder seiner Stiefmutter , der Gräfin Almodis , fest . ( 1073)

Die merkwürdige Urkunde , welchePeöspeeo de Bofabull , Los condes de Barcelona vindicadosll
( 1836 ) 48, aus dem Archiv des Klosters S . Maria de Ripoll herausgegeben hat, ist, soviel ich
sehe, von den Kirchenhistorikern unbeachtet geblieben, obwohl sie besonders für die Geschichte des
Kardinalskollegs und seiner Funktionen von Bedeutung ist . Es handelt sich um die Ermordung
der Gräfin Almodis , der zweiten oder dritten Gattin des Grafen Raimund Berengar I . des Alten
von Barcelona , durch ihren Stiefsohn Peter Raimundi (Pedro Ramon ) am 17 . November 1071.

Modus penitentie, quam iussu domni Gregorii septimi pape dederunt Petro Raimundi
cardinales sancte Romane ecclesie magis misericorditer quam canonico rigorc pro inter-
fectione Adalmodis , eius uidelicet nouerce , ut uiginti IIII annis peniteat, duodeciin scilicet
extra ecclesiam absque osculo pacis et communione corporis et sanguinis Domini , nisi

a es fehlt septima ; es stand wohl im Original septima , octauo kal . decembris . 6 Impuriarum G.
c Impurianensi C. d depredari C. e dirripiendo B G. f fernens G.

' S hier endet C.
A Gisfredus B . 1 so wohl statt Ber (engarius ) .
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forte timore mortis. Garnes et sagimina nisi die dominica , III et V feria non manducabit;ab octauis pentecostes usque kalendas octobris omni (Quarta feria uinum et pulmentumquadragesimale sumens una uice manducabit, omni uero YI feria in pane et aqua, abstinebit;a kalendis autem octobris usque ad caput ieiunii IIa
, IIIIa feria et sabbato semel in diemanducans et uinum per eleemosinam trium pauperumredimens , nisi in magnis festiuitatibus

a caseo et ouo , sicut in XI/1
, abstinebit. Carcerem quoque XL dierum a festo sanctiMartini usque natale Domini redemptione captiuorum , prout potuerit, excusabit : maiorem

uero quadragesimam a capite ieiunii usque in pasclia oportet, ut in carcere faciat iuxta
Oratorium seruorum Dei, ubi die noctuque debitas Deo laudes audiendo et exequendo
persoluens, orando et ieiunando , uigilando et plorando, in timore et silencio discalciatis
pedibus in cinere et cilicio sedebit . Arma militaria nullo modo portare debebit, nisi forte
se ab hostibus defendendo aut contra Sarracenos in prelimn equitando. Exilium quippelerusolimitanum, postquam placato patre in terra natiuitatis sue secnre manserit, arripiendum
precepimus . Iiuius autem ordo penitentie tarn priorum XII annorum quam subsequentiumsecundum fructum digne satisfactionis liabebit remedium Deo miserante a pontifice Romane
et apostolice sedis iuxta quod uismn fuerit in . penitente cor contritum et Im-
miliatum, quia uoce prophetica Spiritus contribulatus approbatur Deo acceptabile sacrificium.
Oportet . religiosos uiros , apud quos manserit, pie discernere , si molestia corporalisinfirmitatis predicto penitenti acciderit uel si dies magne festiuitatis occurrerit, siue
(piilibet sacerdotum , immo episcoporum catholicorum salutares liostias Deo pro eodein
offerre contenderit uel si quid pretii ipse aut quilibet fidelium pro ipso pauperibus piisuelocis erogare studuerit, quousque Romam Deo . . . tio reuertatur , quid agendumuel indulgendum sit illi . Reddidit sibi Dom [ inus | . introitum ecclesie,
quousque ad terram suam cum pace redeat.

VIII.
Albert Kardinalpriester von S . Sabina an Bischof Pontius von Roda und Barbastro : ant¬

wortet auf die ihm durch Bonifaz (von Conques ?) überbrachten Fragen , zu deren Beantwortung
er den Kanonisten Mauritius ; Kardinalbischof von Porto , und die anderen Kardinale herange¬
zogen habe, und deren Fassung vom P . Paschal II . gebilligt sei . (ca . 1100)

Kopie saec . XII im Cod . ca.n . der Biblioteca provincial in Tarragona cod. 26 fol . 200.

Dieses Stück, dessen Abschrift ich Prof . Valls y Taberher verdanke , ist kirchenrechtlich
ebenso interessant wie zugleich aufschlußreich für das damalige Kardinalskolleg und seine Funk¬
tionen . Der Kardinal Albert von S . Sabina kommt in JL . 5827 vom 11 . April 1100 vor,
und den Kardinalbischof Mauritius von Porto , von dem wir hier erfahren , daß er eine ka/no-
nistische Autorität war , kennen wir a,us dem Liber pontificalis (ed . Dughesne II 296 ) und als
Legaten in Genua ( IP VIp . II 314 ) . Das Kloster der hl . Fides in Barbastro war 1100 von König
Peter von Aragon gegründet und mit Mönchen aus Conques besetzt (vgl . die Urkunde von 1101
bei Ramon de Huesca , Teatro histörico de las iglesias del reyno de Aragon IX 459 n . 14) . Der
mit besonderer Wärme genannte Bruder Bonifaz ist wohl der spätere Abt von Conques (vgl . das
Privileg Calixts II . von 1119 bei Wiederhole <, Papsturkunden in Frankreich VII 46 n . 12) .

Der Text läßt zu wünschen übrig ; an einigen Stellen ist er abgerieben oder Us zur Un¬
lesbarkeit verblaßt. .

° Hier fehlt wohl nur ein Ankuupfunyswort, wie porro , praeterea oder etiam.
Phil . -hist . Abh. 1926 . Nr . 1. 1 .1
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Albertus sandte R (omane ) ecclesig sub titulo sandte Sabin § presbiter cardinalis . Vene-
rabili et dileeto in Christo eonfratri Poneio Rotensi qui et Barbastrensis episeopo eternam
in Domino salutem . Quam deuotus et euriosus in dispensatione saeri et pontificalis ministerii
sitis , luee elarius demonstrat questionum multitudo , quas per karissimuin nostrum Bone-
fatium sanct § Fidis modo a nobis exquisiuit debita ordini uestro sollieitudo . Unde magne
uestre karitatis affectu duetus , ad explanandam tot utilium questionum solutionem sepe
privatim , tandem in publieo domnuin M . uenerabilem Portuensem episeopum , uirum in
ecelesiastieis eonsuetudinibus eruditum , eeterosque fratres nostros cardinales eonuoeaui et
cum his , nil me solum agere uolens , de talibus conferre studui . Quod cum quedam ex
Iris qualiter sint obseruanda sacris in canonibus repperiantur , mira tarnen dispensatione
a nobis “ tractanda sunt , ne illis uideatur dari auctoritas licentie , qui non puro et integro
corde affectant consequi donum remissionis et misericordie . Ad illos igitur sermo noster h

est dirigendus , qui non sumunt occasionem peccandi ex inpensa misericordia , sed qui pie
uolunt uiuere in Christo , ut per bonorum operum exibitionem ad gaudia transferri ualeant

sempiterna . De cetero noueritis , quia post diutinam fratrum nostrorum collationem ea

que karitati uestre dispensatorie dirigo , a domino nostro papa Pascali diligenter cum eis
de f'ratribus nostris , presente predicto karissimo nostro Bonefatio inecumque conlaborante
in scribendo et dictando , inuestigata et examinata pro autenticis sunt habita . Que cum

sepe perlegeritis , memor mei c queso semper sitis in sacris orationibus uestris . Valete.

§ Si ordinati uno eodemque die per omnes gradus sacrificare possint , si ad
hoc ministerium per bonam uitam idonei comprobati fuerint?

Manifestum censura canonum satis est , quia per legitima temporum interualla qui
ordinandi sunt debent ordinari . Quod si tarnen non simoniace quislibet omnes gradus
pariter accepit , si talis eius uita comprobata fuerit , ut ad hoc ministerium dignus in-
ueniatür , cum iniuncta penitentia potest ei sacerdotale officium concedi , quia , ut uerum rf

fatear , plus illi obfuit qui huiusmodi ordinationis auctor extitit , quam huic qui cum bona
tarnen deuotione ipsos sacros ordines suscepit.

§ Si confirmati a simoniacis debeant reconfirmari?
De illis qui nescienter confirmati sunt a simoniacis , nulla instruimur auctoritate , ut

iterum debeant confirmari , quia , ut in sacris inuenitur canonibus , nulli sacramento
faciendo est iniuria.

§ De his qui discredunt , quomodo debeant reconciliari?

Quicumque diabolica seductione ducti ad heresim uel ad ludaismum seu ad pagani-
tatem uersi sunt , diuino tarnen instinctu moti redire uolunt ad fidei unitatem , indicta
misericorditer penitentia usque ad mortem cum manus impositione per sacram orationem
suscipiendi sunt , ad nullos tarnen * ecclesiasticos gradus promouendi.

§ Quod crux Domini uel calix non oleo , sed crismate debeant / inungi?
Crucem Domini uel calicem , unde interrogasti , non oleo , sed crismate pro consuetudine

Romane ecclesie solemus inungere , quia et sic orationum instrumenta demonstrant , que 9

ad eiusdem ministerii ordinem pertinere uidentur.

a a nobis von anderer Hand auf Rasur. 6 nostro.
e tarnen fehlt . f debent . ü quo.

mei -nachgetrayen. d uerus.
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§ Utrurn sit ieiunandum in uigilia epipbanie?
In uigilia epipbanie quod sit ieiunandum nulla sumus sanctorum patrum fuiti auctoritate,

sed celebraturi tante sollempnitatis “ ministerium , quod ad eundem diem pertinet , solum-
modo dicimus , sicut in antipbonario uel sacramentario continetur 6 .

§ Quibus temporibus » Flectamus genua « dicatur?

Quod in quadragesima » Flectamus genua « feriatis dicatur , dubium non est , sed super
lioc sabbato pasce et IIII 01' temporum sabbatis , excepto illo de ebdomada . pentecostes,
eo quod festiuos dies illos ducimus , » Flectamus genua « pro consuetudine nostra dicimus,
cum constet etiam , quia in liis diebus ordinationes possunt celebrari , que c sine » Flectamus
genua « agi non solent.

§ Qualiter Rome dicant uespere in nocte sabbati pasce?
I11 nocte uero sabbati pasce post communionem sanctam pro uesperis psalmum » Laudate

Dominum '* omnes gentes « cum Alleluia et Antipliona sernel dicimus , deinde cum Älleluia
et Antipliona » Vespere [autem ] sabbati « , » Magnilicat anima mea Dominum « prosequimur,
domino papa ante ipsum altare , ubi canitur missa , » Gloria « ' ad complendum dicente;
sicque missa die illo finitur cum » Benedicamus Domino « .

§ Quod » Gloria in excelsis Deo « in aduentu 7 Domini non dicatur?
In festiuitatibus sanctorum aduentus Domini seu diebus dominicis » Gloria in excelsis

Deo « non dicimus nec dalmaticis utimur , quia , quamuis gaudium adnuncietur natiuitatis
Domini , dies modo sunt afflictionis et ieiunii . Verumtamen in festiuitatibus sanctorum
nostrorum quidam astipula,ntur ? debere dici » Gloria in excelsis Deo « , quod nonnulli
faciunt , sed nos /t ut in quadragesima opponimus sacri ieiunii temperantiam , quando ipsa,
» Gloria in excelsis Deo « non dicitur , ut demonstremus , quia in luctu sumus et penitentia.

§ Quod transfiguratio Domini sit celebrauda?

Transfiguratio Domini non adeo festiue ut apud multos Rome celebratur , tarnen euan-
gelium et cetera . a,d eundem diem congruentia dicimus , non illis dissonando , qui festiue
liunc diem sunt celebraturi.

§ Quod in quadragesima , si necesse sit *
, dedicatio ecclesie debeat fieri?

In die consecrationis aecclesiarum , licet magna debeat agi sollempiiitas , minime tarnen
inliibet Romane ecclesie consuetudo , quin in quadragesima necessitate exigente fiat ab
episcopis altaris uel ecclesie consecratio , excepto quod non debet cantari » Alleluia « .

§ Si liomicide facti monaclii * possint uel quatuor gradus minores suscipere?
De liomicidis , qui sumpto monastico liabitu penitentiam in monasteriis agunt , patens

ratio est , quod nec ad IIII 01' minores gradus promoueri possunt , cum etiam censura canonum
eosdem 1 gradus amisissent , si post ta,les m ordinationes homicide esse comprobari potuissent.
Alias autem pro seruitio aecclesie concedi potest , si aliquam litterarum scientiam “ sortiti
fuerint.

0 tantam sollempnitatem . b continet.
9 astipulanter . h non . ‘ sine cessesu.

0 qua.
k modo.

A deum . e Colle . f aduentum.
eodem . talis . n scientia.

11
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§ I) e presbiteris uel clericis si pro suis criminibus (lebeant pelli ab aeeclesia?
Inter penitentiam clericoruin et laicorum distantia talis debet üeri , quia laici quod

in seeulo puplice peeeant , puplice in seculo debent penitere ; clerici uero uel presbiteri,
ne illis uideatur dari licentia uagandi , si in seculo puplice peniterent , pro qualitate culpe
secuncluin deliberationem sui episcopi infra uel iuxta aecclesiam in loco constituto peniteant.
donec satisfaciant.

§ Si paruuli pueri sint communicandi?
Pueros paruulos lauacro regenerationis susceptos si tales sunt , ut seienter possint

comedere , coxnmunicandos censemus ; alioquin solo austu doniinici sanguinis sunt com-
lnunicandi . Similiter “ in niorte eorum debet fieri.

§ De lapsis sacerdotibus si debeant in . ' graduni pristinum restitui?
De 6 lapsis carnaliter sacerdotibus magna , circumspectione considerandmn est quod

debeat responderi , cum et canones super hoc tibi uideantur diuersi et multa sint luxurie
genera , que diuersis modis coinquinant lioininem . Sed nos violentes ® canonibus ius suum
seruaturis consona discernere , illos d dicimus posse per Dei misericordiam ® releuari ad
pristine dignitatis statum peracta penitentia , qui non ex diutina deliberatione , sed fortuitu
labuntur et mox compuncti corde dolent nimiiun se perpetrasse quod non licuerat . Circa,
tales igitur abstpie ulla dissonantia canonum est exhibenda misericordia , quibus 7 est in
mente non relabi , sed seinper de uirtute in uirtutein prolicisci.

§ De muliere pie fornicat .ur f/ cum gerinano uiri sui uel cum liuiusmodi , si
uir A eius , quia non potest illam retinere , possit aliam ducere?

Si mulier fornicata fuerit non cum propinquo uiri sui , potest ei per misericordiam 1
peracta , penitentia . reconciliari . Si autein cum germano uel propinquo adulterio mecliatur * ,
sine spe coniugii erunt . Similiter et uiro bonum esset in continentia perseuerare . Quodsi
se continere non potest , dispensatorie concedi potest , ut aliam ducat , ne forte in peius
ruat , cpiia liuiusmodi 1 cvdpa , non illi , sed adulteris est inputanda.

§ De muliere que ui oppressa est.
Si qua inulier a. propinquo “ uiri sui certa comprobatione oppressa fuerit , cum in-

noxia sit , potest misericorditer uiro suo restitui , quia [non coinjquinatur corpus nisi
de consensu mentis.

§
” Qualiter in Romana ecclesia misterium Doniinici corporis et sanguinis

administretur ?

Quia de latere Domini exiit ® sanguis et aqua in remissionem peccatorum , in dextero
latere calicein cum uino [ponimus ] , hostia .[m uero ] in sinistro et pro sudario seorsund'
inuoluto . plicatum pro consuetudine nostra . ab illo tarnen dissonan [t
<[ vii ] calicem [et ] liostiam ponunt et cum corporali tarn calicein <| uam hostiam.

“ simili et . b hartem de . c qualis ? d de illos . « misericordia . f qui . . .
u qua fornicat . Ä unlesbar. * misericordia . k et meca . 1 huius modo . m appropiuquo.n der Schluß , vmi anderer Hand eingetragen , ist am Ende stark verblaßt und fast ganz unlesbar . 0 exit.
v storsum.
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IX.
Die Kanoniker von San Juan de las Abadesas berichten dem (P . Pasch ad II .) über ihre Aus¬

treibung durch den Abt Richard von S . Victor in Marseiile und den Grafen Bernard von Besalü und
über ihre endliche Wiederherstellung . ( 1115)

Kd . Fs . Monsalvatje ¥ Fossas , Colecciön diplomdtica del Co-ndado de Besalü I V (Noticias
histöricas XV) 2 .98 n . 2204 aus dem Archivo general de la Corona de Aragon ( » Pergamino de letra
del siglo XI por catalogar «) .

Diese Denkschrift ^ die uns einen Blick tun läßt in die kirchlichen Gegensätze des Landes unter
Urban II . und Pascha,l II ., hat Monsalvatje noch im J . 1907 im Kronarchiv benutzt . Als un¬
datiertes Stück hatte man sie in das arehimlische System Bofabulls nicht einzureihen gewußt und,
deshalb wohl beiseite gelegt . Trotz alles Suchern hat es sich bisher nicht wieder auffinden lassen, was
um so mehr zu bedauern ist, als Monsalvatje’ s Text recht schlecht ist und alle Emendationen un¬
sicher bleiben, da wir nicht wissen , was auf das Konto des Kopisten — denn das Stück war wohl
eine Kopie — und was auf das des Herausgebers •, der kein Mann vom Fach wa,r, kommtund dessen
falsche Lesungen zu notieren sich erübrigt.

Zur Erläuterung ist folgendes zu bemerken.
Der Verfasser ist, ein Regularkanoniker aus Vieh, ein Katalane von kräftigem Heimatsgefühl;

der mit seinen Mitbrüdern nach der Beseitigung der Mönche und Nonnen aus Marseille nach San
Juan de las Abadesas zurückgekehrt ist und nun dem Papste eine Denkschrift sendet; in der er mit
erstaunlicher Offenheit\ wenn auch nicht in allem genau — so macht er z . B . keinen Unterschied
zwischen den beiden Grafen Bernard , II . und 111 . von Besalü — und gewiß auch nicht mit unpar¬
teiischer Treue-; aber mit genauer und richtiger Benutzung der Akten die Vorgänge der letzten dreißig
Jahre schildert ; von der Austreibung der regulierten Kanoniker im Jahre 1083 bis zu ihrer Wieder¬
herstellung im Jahre 1114 . Die Erzählung ist temperamentvoll ; und beinahe rührend ist der Schluß
mit dem Danke für das päpstliche Glückwunschschreiben vom, 25 . Oktober 1114 (ed . Papsturkunden
in Spanien I 306 n . 40) und die Erneuerung des Privilegs Urbans II . (JL . 5395 ) durch die Ur¬
kunde Pasc,hals II . vom 4 . Dezember 1114 JL . 6415 . So läßt sich die Zeit; in der das Schreiben
abgefaßt wurde ; genau bestimmen; es gehört in den Anfang des Jahres 1115.

Die Hauptpersonen ; die darin behandelt werden , sind der Graf Bernard II . von Besalü , offenbar
ein leidenschaftlicher ; von starken religiösen Instinkten erfüllter ; aber; wenn der Verfasser recht hat;
auch zu Gewaltmaßregeln neigender Fürst — es ist derselbe; der sich im Jahre 1077 als Miles S.
Petri bekannte und in der Reformbewegung unter Gregor VII . und Urban II . eine große Rolle
gespielt hat (s . oben S . 35), und der Abt Richard von S . Victor in Marseille ; der Kardinal und
Legat Gregors VII ., der » böse- Feind « der Kanoniker von San Juan de las Abadesas und landfremde
Tyrann (s . oben S . 35ff .) .

Der Bericht hebt an ganz im Sinne des Privilegs Benedicts VIII . vom Jahre 1017 mit der Er¬
zählung von der Reform des Nonnenklosters und der Ersetzung der lasterhaften Nonnen durch
Augustinerkanoniker aus Vieh . Er erzählt dann die Umtriebe des Abtes Richard , der zur Abtei
S . Maria de- Ripoll auch das nahe San Juan de las Abadesas zu besitzen wünschte, und nachdem er
den Landesherrn , den Grafen Bernard II ., mit unendlichem Gold und Silber ■bestochen, sich des
Klosters bemächtigte ; dies geschah am 4 . Januar 1083 1

. Die vertriebenen Kanoniker fanden eine
Zuflucht in Vieh, dessen Bischof Berengar , später auch Erzbischof von Tarragona , zugleich ihr Abt
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war ; die dortigen Kanoniker räumten ihnen ihre Klausur ein . Weder Proteste noch das vom Bischof
Berengar über den Grafen und über den Abt Richard verhängte Anathem hatten Erfolg . Endlich
gab der leichtbestimmbare Landesherr nach , und am 21 . Oktober kehrten die Kanoniker zurück . Der
Graf gab sogar den Kanonikern im Jahre 1086 einen Freiheitsbrief den er unter Vermittelung des
Erzbischofs Gibelin von Arles (dessen Chronologie damit verbessert wird) feierlich beschwor . Bischof
und Abt Berengar aber erlangte von TJrban II . am 19 . Mai 1089 das große Privileg JL . 5395,
das ihn rühmte , weil er das Kloster von der dominatio saecidaris befreit habe, und das die Augustiner¬
regel der Kanoniker für immer bestätigte (s . oben S . -13) . Bald darauf langte der Kardinallegat
Rainer , der spätere Papst Paschal II ., an und verkündete den Beschluß des von ihm geleiteten Konzils
von Toulouse ( 1090 ) gegen die Entfremder der Besitzungen des Klosters . Aber Richard gab sich
keineswegs geschlagen ; er wußte den Grafen Bernard II . zu neuer Gewalttat und zum Einbruch in
das Kloster zu reizen ; der nahm den Kanonikern sogar ihre Privilegien ( offenbar vornehmlich jenes
Privileg Urbans II .) weg und ließ sie am 11 . August 1090 ausweisen . Richards Triumph war trotz
Papst und Legat vollkommen . An Stelle der vertriebenen Kanoniker holte er Nonnen aus dem
Kloster S . Perpetua de Bruniola (Brignolles ) herbei . So blieb es trotz aller Proteste bis zum Tode des
letzten Grafen Bernard III . ( 1111 ) . Die wirklichen Motive läßt der Bericht im Dunkel ; es erscheint
in ihm alles als Gewalt . Indessen wir besitzen noch eine, Urkunde des Bischofsabts Berengar von
Vieh, der im Jahre 1098 auf seine Rechte an San Juan de las Abadesas verzichtete ( °,d. Monsal-
vatje l . c . XV 316 n . 2211 ) , und auch Paschal II . hat im Jahre 1113 diesen Zustand als legal
anerkannt , indem er dem Kloster S . Victor in Marseille den Besitz von San Juan de las Abadesas
bestätigte (JL . 6353 ) . Nach dem Berichte habe Graf Bernard III . das den Kanonikern angetane
Unrecht auf dem Totenbette ( 1111 ) bereut . Jedenfalls hat sein Nachfolger und Erbe, Graf Raimund
Berengar III . von Barcelona , beraten von Olegar , dem Abt von S . Ruf , der schon damals eine ent¬
scheidende Einwirkung auf die Geschicke seiner Heimat auszuüben begann, um bald darauf der
eigentliche Leiter ihrer Politik zu werden, die Kanoniker wiedereingeführt , denen die Regel von
S . Ruf auferlegt wurde.

Diese zogen am 1 . August 1114 zur Zeit der Ernte in San Juan de las Abadesas ein, empfingen
das vom 25 . Oktober datierte Glückwunschschreiben des Papstes , nachdem auf einer Verhandlung an
der Kurie in ihrem Sinne entschieden war , und am 4 . Dezember ihr Privileg . Ihre Freude sei so
groß , daß sie . selbst der wortgewandte Diktator nicht auszudrücken und der Feder des Schreibers
nicht mitzuteilen vermöge . y>Quod si placet , parati sumus redtare « . Jedenfalls ein merkwürdiges
Schreiben und, wie ich denke, des Wiederabdruckes nicht unwert.

Quia licet alibi iustitia deperierit, tarnen apud maiestatis uestre reuerentiam eam
inconuulsam uigere confidentes , talem in sanctitatis uestre presentia de statu et negotiis
et tractatibus ecclesie beati Iohannis Riuipollensis offerimus querimoniam . Priinum itaque
uenerabilem uestrum sensum nosse uolumus , prelibatam ecclesiam , unde presens agitatur
negotium , clericos prius quam monachas multo tempore obtinuisse; clericis uero ibidem
quiete manentibus, contigit secularein potestatem, comitem uidelicet Bisullunensem in pre-
fatum locum suam introducere filianr , cum qua et quedain alie collocate ibidem , sicut
postea patuit , manserunt, clericis nicliilominus priorem dignitatem obtinentibus neque
quippiam dominatus in earum introductione amittentibus . Post hec nefariis earum sce-
leribus exigentibus, que nec canonice introducte fuerant neque secundum professionem
ibidem uixerant, canonicis et apostolicis iudiciis , sicut in presenti scriptum liabemus,
secluse fuerunt, clericis ibidem positis et canonica atque apostolica , auctoritate confirmatis.

Benedictus “ episcopus seruus seruorum Dei . . .
3

a JBemardus M.
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Remota itaque canonico et apostolico iudicio illa fornicatrice congregatione et conuentu
canonico ibidem sub abbatis manu confirmato , sine cuiuslibet persone inquietudine , longinquo
annorum spatio , ut monstrauimus in Barcliinonensi concilio 4

, mansit prelibata clericorum
conuocatio , donec Richardus tune abbas Massiliensis cum suis monacliis monasteria patrie
nostre quasi per tirannidem aggrediens cum comite Bisuldunensi donis effecit innumeris
et inmensis auri et argenti promissionibus , ut propulsis ab eadem ecclesia clericis , ipse ibidem
introduceretur cum suis monachis . Comes itaque cecatus multo pondere auri seu argenti , ad
ecclesiam beati Iohannis cum armata multitudine ueniens , clericos inde pridie nonas ianuarii,
undecimo die post natiuitatem Domini , turpiter uerberando pugnis et calcibus expulit atque
Ricbardmn et Massilienses monachos cum tanta uiolentia introduxit . Expulsi ab eadem
ecclesia clerici nichil penitus liabentes consilii , sed ad sedem suam scilicet Ausonensem omnes
pariter confugientes , episcopo suo 5 et conuentui prelibate sedis super huiusmodi tirannide
querimoniam profusis lacrimis obtulerunt , qui totis uisceribus condolentes et fraterna
compassione tantis luctibus condescendentes statuerunt , ut de refectorio et dormitorio
suo exirent et eos eiectos ad mensam et in cubilibus susciperent et omnibus ecclesie sti-
pendiis subleuarent , donec ipsa iniustitia uel episcopali uel apostolica auctoritate uindi-
caretur . Tune episcopus paratis sibi necessariis uidit per se a ipsum comitem Bisuldu-
nensem et Richard um Massiliensem , abbatem quoque Riuipollensem 6 et omnes super liac
uiolentia primum redarguit , deinde secundo tertioue ad satisfactionem commonuit , postea
uelut inobedientes et iustitie resistentes anatliematis gladio [percussit ] , donec ab eadem
ecclesia cederent . Monachi [ . . . uero ] nimia pleni obstinatia et loci ambitione elegerunt
potius in excommunicatione persistere quam amenitatem loci deserere . Insuper predia
eiusdem ecclesie quibusdam fautoribus suis largiendo et aurum siue argentum , quod in
ornamenfis ecclesie a predecessoribus fabricatum fuerat , totum Bisullunensium comiti cum
infulis et cappis auro uel gemmis intertextis , ut eorum inobedientie consentiret nec eos
ab eadem ecclesia remoueret , aut attribuerunt aut pro muneribus sibi collatis in uadi-
monio posuerunt . Ad ultimum ipsis non habentibus quid amplius conferrent , honore
dissipato ecclesie et destructis possessionibus , religiosis quoque uiris et etiam secularibus
contra comitem pro tanta iniustitia insurgentibus , acquieuit comes , ut ab eadem ecclesia
monachi uiolenter ingressi remouerentur et clerici iniuste expulsi reducerentur . His ita¬
que clericis per assensum consulis 7 et per excommunicationem proprii presulis in priori
possessione post VIIII menses et dimidium , duodecimo kalendas nouembris per festiuitatem
beati Ilarionis reductis , statuerunt Deo attentius deseruire et possessionibus seculi omnino
abrenuntiare et secundum beati Augustini regulam regi eterno in perpetuum militare.
Quod ubi effectum attigit ab eisdem canonicis abbate regulariter electo , uidens comes
loci prouectum in perfectione canonicorum et recognoscens , quot et quantas iniurias loco
eidem et clericis irrogauerat , ueniens ad eandem ecclesiam in presentia B . Ausonensis
episcopi , eiusdem loci abbatis “

, et benigne memorie Gebelini Arelatensis archiepiscopi 8 et
innumerabilium religiosorum uirorum confessus est , se tantam iniuste clericis iniuriam intu-
lisse , et dictante domno Gebelino prelibato fecit cartam donationis et libertatis ecclesie beati
Iohannis et clericis ibidem regulariter manentibus , [ . . . quam adhuc ] in presenti habemus:

Anno millesimo octuagesiino VI . . .
9

Facta et corroborata lmius donationis libertate 3
, uolens [idem ] comes satisfacere irro-

gatis iniuriis coram prelibatis uiris super sacrosanctum altare beati Matthei eadem in
ecclesia fundatum et super quattuor euangelia et lignum Domini in signo crucis loca-

Die Stelle ist wohl verderbt.
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tum , tale sacramentum propria manu G-ebelini conscriptum dedit, quäle in presenti parati
sumus referre:

Iuro ego B . comes . . . .
10

Terminatis taliter his negotii s , nolens Ausonensis episcopus et abbas sancti Iohannis 5
cum canonicis ad aures uenerabilis memorie pape Urbani conuersationem et religionem
canonicorum illorum nec non consulis donationem et libertatem deuenire, presentiam ipsius
cum senioribus eiusdem cenobii canonicis adiit, ubi res diu agitata talem diffinitionem
suscepit:

Urbanus episcopus seruus seruorum Dei . . .
n

Post buius auctoritatis determinationemdiuina inspirante gratia contigit, uos ad occiduas
tenebras ex precepto clomini Urbani pape ipsius legatione functum lumen iustitie conduxisse.
Quod äudientes prelibati cenobii canonici , congratulantes summopere super aduentu uestro

’cuni ingenti caritatis feruore uos susceperunt et conuersationis sue uos futurum testem, si
necessitas exigeret, constituere conati sunt , ubi cum audiretis canonicorum querimoniam
super iniuria et dissipatione thesaurorum ecclesie atque possessionum , noluistis eis dare
responsum , sed ' in concilio apud Tolosam habito uestro ex condicto conuocato , auditis
utriusque partis rationibus, tale de liis cum bis qui aderant dedistis iudicium pontificibus:

In concilio apud Tolosam habito. 12
His ita, ut putabatur , sopitis et rebus ecclesie thesauris siue ornamentis omnibus,

honoris etiam amplilicatione per canonicorum curam in augmentum positis, ille antiquus
hostis canonicorum nesciens sopiri , sed semper edoctus uigilare in aduersitatibus eorum,
ille ipse Richardus nouam iterum pugnam aggrediens, nouum Consilium adinuenit, quo
et comitem Bisullimensem a sane mentis statu euerteret et canonicorum religionem in Dei
obsequio studiosissime inuigilantem penitus peruerteret. Machinationibus itaque suis cum
consule rursus patratis , uelut lupus ex insperato innocens ouile irrumpens, eodem comite
premisso , ipse sicut totius facinoris patrator eius uestigia perstringens, claustrum cum suis
monachis prelibati cenobii post eum irruens, inuenit eum adhuc eicientem canonicos turpibus
uerberibus fatigatos et omnino inhoneste tractatos . Qui dum ad iustitiam et ad Romanorum
auctoritatem priuilegiorum se reclamarent, comes timens , ne Romanorum scriptis pontificum
omne illud negotium frustraretur in posterum, uniuersa priuilegia dotes et scripta, que-
cumque in auctoritate sui ordinis hactenus habuerant, eos alapis et pugnis tundendo ex-
torsit . Seclusis autem ab eadem ecclesia III idus augusti uiolenter et inaudite canonicis,
sublatis quoque per crudelissimam uim totius auctoritatis sue priuilegiis, sicut oues erratice
pastorali regimine destitute liuc illucque dispersi sunt . Postquam uero canonici tarn inhoneste
discesserunt, Richardus ille Massiliensis quasdam sanctimoniales feminas a monasterio sancte
Perpetue de Bruniola , quod est situm prope Massiliam , ubi dicate a parentibus fuerant
et ordinis sui professionem fecerant, commendando illis amenitatem et fertilitatem loci,
diuitias quoque et reditus honoris scriptis ostentando, sicut ipse testantur , remouit et
Bisullunensium comiti eas transmisit, qui cum magna manu militum eas in litore maris
apud Rossilionem eiectas suscepit et eas , canonicis , ut audistis, propulsis, in eorum loco contra
proprii pontificis et canonicorum sedis Ausonensis obtestationem uiolenter intrusit . Intro-
ductis autem sacris mulieribus tarn uiolenter canonicorum in loco®

, tum destituti certis con-
siliis tum expoliati propriis priuilegiis, carentes , ut audistis, omnes proprietatibus , dispersi
quoque diuersis in regionibus prelibati canonici longo tempore perdiderunt teinpus queri-

a laboribus M.
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monie , unde accidit eos non con,sequi Iucra iustitie , donec diuina gratis , eorum coudolente iu-
cominodis , secularis illapotestas . qui tot illis exaggerauerat -iniserias , comes uidelicetBisullunen-
sium , claudens cursus sui terminum . dmn cetera , uite presentis errata confiteretur , recognoscens
se reum super donationibus et libertatibus , quas fecerat prelibatis canonicis , et super
sacramento . quod de stabilitate honoris et ordinis sui eisdem iurauerat , maxime de priui-
legiis . que ipsis uiolenter sustulerat . dum graui languore deprimeretur , iniunxit cuidam
sacerdoti plebano suo atque Petro Raimundi familiari militi suo . ut . si ab infirmitate die
nequaquam assurgeret , tune prelibati loci canonicis illesarestituerentur 13

. Recuperatis siquidem
auctoritatis sue priuilegiis . que diu fatigati tribulationibus innuineris obtinuerant , mox
quasi totis resumptis iuribus liuc illucque querimoniani suam uocibus assiduis extenderunt.
Quorum querela prius pulsatus est episcopus 14

. secundo Barcliinonensiuin comes, . qui locum
Bisüllunensem susceperat 1 ’

. cum episcopis comprouincialibus , unde prelibatus comes cum
proprio episcopo et abbate sancti Rufi 1" ad predictam abbatiain uenientes canonicos nimia
dispersione retroactis temporibus diuisos in proprium reduxere cenobium . Recuperata itaque
prisci cenobii babitatione die kalendas a .ugusti , statim . ut messis eorum , que adhuc in
lierba florebat , consolationis uestre spirituali feruore ad exoptatam maturitatem festinaret,
cum uocibus suis et priuilegiis sanctitatis uestre uestigia uisitare procurauerunt . Unde
tarn festiuum illis ex litterarum uesträrum salutatione uel monitu 17 atque confirmatione
priuilegii uenerandi pape Urbani 18 gaudium illuxit . quantum nec sensus dictantis ualet
depromere neque scribentis calamus sufficit percurrere . Quod si placet , parati sumus
recitare.

1 Dieses Datum wild bestätigt durch die Urkunde des Vieecomes Udalard von Bas vom 7 . Januar 1083
(ed . Monsalvatje 1. c . XV 294 n . 2201) für das Kloster in potestate domini Ricardi S. R . E . card . et Massiliemis
mxmasterii pafris et in potestate domini Bernardi s . Riuipolkntis Marie abbatis . . . Merkwürdigerweise trägt dieses
Dokument auch die Unterschrift des Bischofs Berengar von Ausona -Vich.

2 Gemeint ist Graf Wifred » el Velloso « , dei 875 seine Tochter Hemma , als Äbtissin in San Juan de las
Abadesas einsetzte.

3 Privileg Benedicts VIII . von 1016 ex . — 1017 in . (ed . Papsturkunden in Spanien I 258 n . 7 ) .
4 Vermutlich auf einer in den Jahren 1111 — 14 abgebaltenen Synode in Barcelona.
5 Bischof Berengar von Ausona - Vich.
6 Abt Bernard von S . Maria de Ripoll aus Marseille.
7 Gemeint ist Graf Bernard II . von Besalu . Der Titel consiä für die katalanischen Dynasten ist damals

nicht selten.
8 Erzbischof Gebelin von Arles nach Gams angeblich erst seit 1090.
n Erklärung des Grafen Bernard II . vom 13 . Oktober 1086 (edd . Vii .lanueva , Viage liter . A llI 241 n . 14 =

Monsalvatje , Noticias historicas XI (Colecciön dipl . del Condado de Besah ! I ) 334 n . 353.
10 Eid des Grafen Bernard II . ebenda und XV 323 11. 2216.
11 Privileg Urbans II . vom 19 . Mai 1089 JL . 5395.
12 Protokoll über die Verhandlung auf dem Konzil zu Toulouse mit dem Schreiben des Kardinallegaten

Rainer an die Bischöfe von Gerona , Ausona , Urgel , Eine und Barcelona (edd . Vii .lanueva VIH 245 n . 16
Monsalvatje 1. c . XI 341 n . 361 und XV 323 n . 2216 ) .

13 Das Todesjahr des Grafen Bernard II . ist unsicher ; Monsalvatje , Not . hist . I 138 , nimmt 1097 an . Ob
hier er oder sein Nachfolger und Nelle Bernard III . (-pim ) gemeint ist , steht dahin . Der Familiär Petrus
Raimundi kommt in Urkunden jener Zeit öfter vor , so im Lehnseid Bernards III . von 1107 (ed . Monsalvatje.
Not . hist . I 267 n . 12 ) .

14 Gemeint ist wohl Bischof Raimund von Ausona -Vich (seit 1109) .
15 Graf Raimund Berengar III . von Barcelona , seit 1111 Graf von Besah! .
13 Olegar , damals noch Abt, von S . Ruf , seit 1115 Bischof von Barcelona.
17 Brief Paschals II . vom 25 . Oktober 1114 (ed . Papsturk . in Spanien I 306 n . 40 ) .
18 Privileg Paschals II . vom 4 . Dezember 1114 JL . 6415.

Phil .-bi.ct. AU , J !)2C>. Kr . 1. 12
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X.
R (aimund Berengar YV.) } Graf von Barcelona und, Fürst von Aragon , an ( P . Hadrian IV .) :

antwortet , daß er für die Herstellung der Kirche von Tortosa das seine getan habe, und berichtet
aber den Streit um den Campus s . Johannis und andere Angelegenheiten und empfiehlt ihm den

Bischof ( Gauf red) von Tortosa , seinen geheimen Rat . ( 1156)

Dieses wichtige Schreiben hat Villantjeva , Viage liter . V 263 , aus einer alten Abschrift im
Kapitelarchiv zu Tortosa herausgegeben ; aber ich meine, daß es bisher nicht seiner Bedeutung nach
gewürdigt worden ist . Über Absender und Empfänger kann kein Zweifel sein : jener ist Raimund
Berengar IV ., der Eroberer von Tortosa ( 1148 ) und Lerida ( 1149 ) ; dieser Hadrian IV ., von
dem wir erfahren , daß er bei jenen Ereignissen anwesend gewesen sei . Dies war er wohl, als er
noch Abt von Sankt Rufus ( 1147 — 49) war , dessen Kongregation an der Wiederherstellung dieser
beiden Bistümer in besonderem MaJ5e beteiligt war. — Daß der Brief die Antwort auf das Mahn¬
schreiben Hadrians IV . an den Grafen vom 20 . März ■ 1156 (JL . 10161 ) ist, hat schon Villa-
ntjeva erkannt . Er bezeugt , daß der Graf sich als Lehnsmann des Papstes fühlte und bekannte.

Venerabili domino et patri suo dilectissimo ’ Christiane religionis I)ei gratia suinmum
apicem obtinenti , sanctitatis eius liomo iniles et seruus R . comes Barcliinonensis et prin-
ceps Aragonensis totius salutis summam ac totum totum seipsum . In adquisitioue Iler-
densis et Dertusensis ecclesie laborein ac sudorein nostrmn partim oculis uestris uidistis,
non uisa , relatione percepistis . Hoc antem opus Dei , non nostrum fuisse , et scimus et
credimus ; ipsa , quoque ad 'honorem ac seruitium [Dei ] et ad auginentationem sancte Ro¬
mane ecclesie addita esse gandemus . Nos siquidem plnrimis occupati negotiis , cum ad
edificationem ecclesiarum plenarie sufficere nequeamus , pro constitutione et institutione
seu informatione Dertusensis ecclesie sancte maiestatis uestre prostrati pedibus , etsi non
corporali presentia , mentali qua possumus humilitate , obnixe supplicamus , ut , in quibus
uobis uisum fuerit et benignitati uestre celsitudinis Dertusensis episcopus exposuerit , pre-
fate ecclesie post Dominum primum uos fundamentuni ponatis . Contentionis de Campo
sancti Ioliannis inter episcopum Dertusensem et Hospitalarios planam ac indubitabilem
discussionem uobis annuntiamus , quod archiepiscopus Tarraconensis 1 et G-uillelinus Ray-
inundi ’2 missi a, nobis donauerunt medietatem campi illius ad necessitates paupermn Christi
aduenientiuin in ciuitatem et transientimn siue ibidem inflrman tium ; altera in medietatem
ad cimiterium Dertusensis sedis , hoc idem , si uos iusseritis , iuramento probare parati,
et nos ita concedimus 3

. De quibus prolixe uobis scribere superuacaneum duximus : de
reuelatione scilicet beati Ollegarii , olim patris uestri 4

, de episcopis ecclesiarum uestrarum,

1 Bernard Torts 1146—63.
3 Der Dapifer Guillelmus Raymundi aus dem Hause Moncada und Graf Wilhelm von Montpellier waren

neben den Genuesen und den Templern die Hauptbeteiligten an der Eroberung von Tortosa ; dem Moncada
gab Graf Raimund Berengar IV . schon am 3 . August 1146 die Burg (Zuda ) von Tortosa und ein Drittel der
Stadt (vgl . Bofakuix , Colecciön de documentos ineditos IV 113 n . 51 ) .

3 Von dieser Angelegenheit sind die Urkunden , soviel ich sehe , nicht erhalten.
4 Sankt Olegar , Bischof von Barcelona und Erzbischof von Tarragona -(- 1137 , dessen Kult um die Mitte

des XII . Jahrhunderts schon verbreitet war , früher Abt von Sankt Ruf in Avignon und als solcher »pater « des
Papstes Hadrian IV . , damals noch Mönchs in Sankt Ruf.
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que sunt in partibus nostris , per uos ad religionem informandis 1
, de querimonia , quam

habenius aduersus episcopum Pampilonensem 2
. de precibus , quas per arcliiepiscopuin Ebre-

duuensem , per episcopum Foroiuliensem , per mmtium nostrum magistrum Seguinum et
] >er litteras nostras paternitatis uestre sublimitati destinauimus 3

. De bis in quam et de
aliis multis , que hie non apponimus , predicto Dertusensi episcopo , consilii nostri secre-
tario intimo . quem “ melius quam nos uos ipse 6 nouistis , sicut nobis credere poteritis 4

. Item
itemque ualeat sanctitas uestra . Seruet uos Deus per tempora longa.

0 quem fehlt V. b ipsum V.

1 Gemeint sind wohl auch hier die der Kongregation von Sankt Ruf angehörenden Bischöfe.
3 Lupus , der in den Jahren 1156—57 dJ e Verhandlungen zwischen dem König Sancho von Navarra,

und dem Grafen von Barcelona führte (vgl . Bofarüi .l , Coleccion IV 230 11. 87 lln<l z 47 n . 96 : 260 n . 100) .
3 Es handelt sich um provenzalisclie Angelegenheiten (Erzbischof Wilhelm von Embrun und Bischof

Peter von Frejus ) .
4 Gaufred seit 1151 Bischof von Tortosa . vorher Abt von S . Ruf und Ordensbruder des Papstes.
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